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Bischof Hugo von Hohenlandenberg 
Von den Anfangen bis zum Beginn der Reformation 

(1460-1518) 

Von Alji·ed Vögeli 

Der Mensch 

Hugo stammt aus dem zürcherischen Geschlecht der Edeln von Landen
berg1, ehemaliger kiburgisch-habsburgischer Dienstmannen, die sich im 
14.Jahrhundert in die Linien derer von Alt-, Hohen- und Breitenlandenberg 
verzweigten, aber trotzdem ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit be
wahrten, was besonders in gemeinsamen kirchlichen Stiftungen, wie etwa in 
Turbenthal, zutage trat. Im Domkapitel von Konstanz saßen mehrfach Glieder 
des Geschlechtes, und mit Hermann III. von Breitenlandenberg (1466-1474) 
bestieg der erste Landenberger den Bischofsstuhl. 

Die Burg Hohen-Landenberg stand bei Wila im Tößtal; sie wurde 1344 
gebrochen. Die dortige Linie teilte sich wieder in diejenige derer von Hohen
landenberg-Werdegg und in die bedeutendere derer von Hohenlandenberg
Greifensee. Dieser gehörte Hugo an, weshalb er in seinem Wappen dem Lan
denbergerschild mit den drei silbernen Ringen auf rotem Feld meistens das
jenige von Greifensee mit dem in Schwarz-Gold quadrierten Schild beige
sellte. 

Die Vorfahren Hugos erwarben um 1400 den Turm zu Frauenfeld, um den 
sie die noch erhaltenen Wohngebäude errichteten sowie die nahe gelegene 
Schloßherrschaft Wellenberg. 

Der Vater Jakob (1443-1490) heiratete Barbara von Hegi bei Oberwinter
thur, die ihm als Letzte ihres Geschlechtes die dortige Burg und Herrschaft 
ein brachte. 

I Die nachfolgende Darstellung beruht auf meinen Nachforschungen, die in der Beilage Nr. l 
zu «Jörg Vögeli, Schriften zur Reformation in Konstanz 1519-1538», II. Halbband, I. Teil, 
S. 589-625, Konstanz 1973, niedergelegt sind, wo sich weitere Ausführungen und sämtliche 
Quellennachweise finden. 
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Hier wurde Hugo 1460 geboren. Zusammen mit dem älteren Bruder Ulrich 
baute er später um den Wohnturm die noch bestehende spätgotische Schloß
anlage und im nahen Wiesendangen den schönen Chor. Zuzeiten trug er sich 
mit dem Gedanken, sich im Alter nach Hegi zurückzuziehen. Die jüngere 
Schwester Barbara wird 1496 als Meisterin der Schwesternschaft zu Bergheim 
bei Markdorf erwähnt. 

Seine äußere Erscheinung schildert Erasmus nach der persönlichen Be
gegnung im Herbst 1522 auf der Konstanzer Pfalz: «Ein Mann von hünen
haftem Wuchs, von seltener Höflichkeit, aufrichtig und ohne Falsch, frei von 
Stolz, unkriegerisch und wahrhaft priesterlich.» 

Seine damit schon umschriebene Wesensart verraten auch die mehrfach 
überlieferten Bildnisse. Sie wird durch die Urteile anderer Zeitgenossen be
stätigt, wobei sich Freund und Feind nur im Ton unterscheiden. Hugo gilt 
überall als ein sanfter, nachgiebiger, leicht beeinflußbarer Mensch, dem die 
Willenskraft fehlt, aus eigenem Entschluß in die Geschehnisse einzugreifen. 
Der Bischofszeller Chorherr und Chronist Fridolin Sicher rühmt seine Gast
freundschaft, der Winterthurer Laurentius Boßhart preist seine Güte gegen die 
Armen, aber die Altgläubigen rügen seine Milde gegen fehlbare Geistliche, die 
er «mit allzu gelindem Fuchsschwanz» strafe. Ambros Blarer weist auf die 
leichte Lenkbarkeit Hugos, wenn er schreibt: «Der Bischof tut nichts von 
selbst, er hängt voll und ganz von andern ab.» Deshalb versucht Zwingli, ihn 
von seinen Räten zu trennen. Am schärfsten urteilt der Münsterprediger Jo
hannes Wanner, der Hugo einen «weibischen Buben» schalt und es damit 
begründet, daß ihn eine «üble Jsebel» beherrsche. Er meint damit Barbara von 
Hof, die Ehefrau des Bürgermeisters Jörg von Hof, mit der Hugo in einem 
zölibatsbrüchigen Verhältnis stand, womit er selbst einem Gebrechen verfiel, 
das er in manchen Hirtenschreiben an seinem Klerus vergeblich gerügt und 
mit Strafe bedroht hat. Er ist auch von den zwei andern Gebrechen seiner Zeit 
nicht frei: Der Pfründenhäufung hat er reichlich gehuldigt, und in der Be
günstigung seiner Verwandten ging er im Sinne der Nepotenwirtschaft sehr 
weit. 

Zu seinem Bildungsgang fließen die Quellen spärlich. Zwischen einzelnen 
überlieferten Fakten lassen sich Zusammenhänge vermuten, aber nicht bewei
sen. Wo Hugo die elementarsten Schulkenntnisse und die Anfange des Lateins 
geholt hat, ob bei einem Hauslehrer oder an der Stadtschule Winterthur, ist 
nicht bekannt. 

Kaum elfjährig, erscheint er im Wintersemester 1470/71 an der artistischen 
Fakultät der Universität Basel, also der gymnasialen Vorstufe der eigentlichen 
Fachstudien. Leider wissen wir nicht, wie lange er in Basel blieb. Vielleicht 
darf aus der Sitte der Zeit gefolgert werden, daß er mindestens die drei unteren 
Jahresklassen (Trivium) in Basel absolviert hat. Möglich ist auch, daß der 
1474 unternommene Versuch, Hugo die Pfründe von Oberkirch-Frauenfeld 
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zu verschaffen, mit der Finanzierung der vier weiteren Klassen (Quadrivium) 
zusammenhängt. Ob und wo er diese beendet hat, ist unbekannt; ebenso, ob 
er irgendeinen Grad erlangt hat. 

Wenn ein längerer Aufenthalt in Basel angenommen werden darf, ist zu 
vermuten, daß Hugo bedeutsamen Vertretern des vorerasmischen Humanis
mus begegnet ist und von ihnen die Anstöße zur innerkirchlichen Reform 
empfanger1 hat, durch die sich die ersten zwei Dezennien seines späteren 
Episkopates kennzeichnen: Es sind Johann Ulrich Surgant, Johann Geiler 
von Kaisersberg, Christoph von Utenheim und Sebastian Brant, der später 
Hugos Synodalkonstitutionen mit einem poetischen Glückwunsch einleiten 
sollte. 

Eine sichere Nachricht finden wir erst wieder 1482. Am 11. Dezember die
ses Jahres wird Hugo, der erst die niederen Weihen empfangen hat, von Six
tus IV. für die nächsten sieben Jahre von den höheren Weihen dispensiert, 
damit er seine Dienste entweder dem Papste widmen oder irgendwo den Studien 
obliegen könne. Hugo zog zuerst die päpstlichen Dienste vor. Aber am 26. Sep
tember 1487 beurlaubt ihn das Konstanzer Domkapitel, dessen Mitglied er 
vor 1484 geworden ist, nach Erfurt «zum Studium». Das wird durch die Uni
versitätsmatrikel von Erfurt zum Wintersemester 1487 /88 bestätigt. 'vVelche 
Studien er betrieb, ist nicht bekannt, - doch dürften es eher kirchenrechtliche 
als theologische gewesen sein. 

Den Zeitgenossen fiel Hugo nicht durch eine besonders tiefe Bildung auf. 
Gregor Mangolt, der ihn aus nächster Nähe kannte, schreibt: «er was ain 
liebhaber glerter lüt, selbst aber wenig giert.» Zwingli konnte ihm öffentlich 
und unwidersprochen vorhalten, daß seine Lateinkenntnisse zur Abfassung 
von Hirtenschreiben nicht ausreichten. Aber Hugo war ein Freund der Huma
nisten, der innerkirchlichen Reform und ein Förderer der schönen Künste. 

Für die Hinneigung zum humanistischen, besonders zum erasmischen 
Geist - mindestens bis 1523 - spricht eindeutig seine enge Beziehung zu Jo
hannf'S von Botzheim, dem Freund des Erasmus und bedeutendsten Konstan
zer Humanisten; ebenso seine Beurteilung durch Dr. Johannes Eck, welcher 
ihn in seiner Denkschrift zur Kirchenreform 1523 unter die «neutralen Bi
schöfe» einreiht, von denen er erklärt: «sie sind zwar gut, aber zaghaft; ich 
möchte wünschen, daß sie sich der Sache des Glaubens mit größerem Eifer 
annähmen ! » 

Unter den schönen Künsten stehen für Hugo Architektur, Plastik und 
Malerei voran, wie seine Bautätigkeit an den Schlössern Hegi, Arbon, Meers
burg und Markdorf beweist, ebenso seine Sepultur im Konstanzer Münster, 
die er im Pestjahr 1519 errichten ließ; sodann der noch erhaltene Altar in der 
oberen Mauritiuskapelle des Münsters von 1524 und das prachtvoll illumi
nierte Missale in der dortigen Schatzkammer. Dagegen hat für die Münster
bauten und die Förderung des kirchlichen und weltlichen Kunstgesangs wie 
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für die Orgelmusik eines Hans Buchner und Sixt Dietrich wesentlich das Dom
kapitel die Initiative, wofür dessen Protokolle eine Fülle von Belegen bieten. 

Verfolgen wir jetzt Hugos kirchliche Laufbahn! Daß er diese als der jüngere 
Sohn einschlug, lag wohl im Herkommen seines Hauses. Nach der Gepflogen
heit der Zeit setzt die Bemühung um einträgliche Pfründen sehr früh ein -
ohne daß die Bereitschaft, ja auch nur die Ausrüstung zum kirchlichen Dienst 
vorhanden war. 

Bereits 1474 wird nach dem Tode des verwandten Bischofs Hermann III. 
(1466-1474), zweifellos unter Ausnützung des Streites um das Bistum zwischen 
Ludwig von Freiberg und Otto von Sonnenberg, nicht ohne Gewalt versucht, 
dem erst vierzehnjährigen Hugo die reichenauische Pfarrpfründe von Ober
kirch-Frauenfeld zu verschaffen, unter Gefangensetzung ihres rechtmäßigen 
Inhabers. Das Unternehmen scheiterte am Einspruch der Tagsatzung, und 
ohne die Vermittlung Zürichs hätte sie üble Folgen haben können. 

Wahrscheinlich hat die Parteinahme der Landenberger für Ludwig von 
Freiberg, den Kandidaten Sixtus' IV. (1471-1484) Hugo zum Günstling dieses 
Papstes gemacht; jedenfalls wird er von ihm mit Pfründen, Anwartschaften 
und Ehren förmlich überschüttet: Er wird 1480 durch päpstliche Provision 
Chorherr am Stift S. Bartholomaeus in Friesach (Kärnten), «dauernder Tisch
genosse und Stallknecht des Papstes» und nach dem Tode Ludwigs von Frei
berg im Sommer dieses Jahres sogar zum provisorischen Bistumsverweser ge
gen 50 Kammergoldgulden ernannt. Dies verwirklichte sich wohl nicht, weil 
Otto von Sonnenberg an die Spitze der Diözese trat, läßt aber erkennen, daß 
Hugo in der Hierarchie des heimatlichen Bistums vorankommen wollte. 

Sixtus IV. verlieh ihm weiter die Pfarrei Ehingen in Oberschwaben, eine 
Chorherrenpfründe in Chur, eine gleiche in Basel, die Propstei B. Mariae in 
Erfurt und je ein Dekanat in der Erfurter und Salzburger Diözese. 

Im Mai 1482 soll Hugo als Kommissar des Papstes bei den Eidgenossen die 
Auslieferung des Erzbischofs Andrea Zamometic von Krain erwirken, der in 
Basel den Versuch unternahm, ein neues Konzil einzuberufen; doch der Rat 
von Basel verweigerte das Begehren und nahm den Erzbischof in sein Schirm
recht auf. Gleichzeitig hatte Hugo dem Abt von St. Gallen vertrauliche Mit
teilungen zu überbringen; er erhandelt sich bei dieser Gelegenheit die Zuwei
sung der Pfründe von Hundwil. Noch einträglicher ist die zu gleicher Zeit er
folgte Ernennung zum Propst von Trient. 1483 rückt Hugo in eine Domherren
pfründe zu Konstanz ein und wird Protonotar des apostolischen Stuhls. 

Die letzte Begünstigung durch Sixtus IV. stammt vom Sommer 1484: Hugo 
erhält das Recht, auf alle seine bisherigen und künftigen Pfründen beliebig zu 
verzichten, soll jedoch in jedem einzelnen Fall die päpstliche Kammer ver
ständigen, mit Angabe von Wert, Namen und Inhaber der betreffenden Pfrün
den. 

Das Bestreben, möglichst viele Benefizien in seiner Hand zu vereinigen, 
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blieb Hugo noch in der Zeit seiner bischöflichen Würde; so steht er als Bischof 
auf der Liste der Anwärter für eine Stelle am Großmünsterstift in Zürich. 

Anfang 1491 finden wir Hugo endlich in Konstanz, wo ihn am 5.Januar 
1492 das Domkapitel zum Dekan wählt - gegen die päpstliche Ernennung des 
Domherrn Johann Bletz von Rotenstein. Weil dem Dekan die Aufsicht über 
den städtischen Klerus obliegt, wird Hugo verpflichtet, innert Jahresfrist end
lich die Priesterweihe zu erlangen. Im März fordert die ganze Landenberg
Sippe vom Domkapitel die energische Ablehnung des päpstlich providierten 
Gegenkandidaten und die rechtsgültige Verleihung des Dekanates an Hugo. 
Während die Dinge unentschieden bleiben, wird Hugo von Heinrich von He
wen, der 1491 Bischof von Chur geworden war, beauftragt, an seiner Stelle 
nach Rom zu reisen und die Bestätigung zu erlangen. In seiner Abwesenheit 
entschied das Domkapitel zu seinen Ungunsten und übertrug das Dekanat 
dem Domherren Bletz. Von Rom zurückgekehrt, muß sich Hugo mit der Stelle 
eines Münsterpflegers neben Johannes Zwick dem Älteren begnügen. 

Zu Bischof Thomas Berlower (1491-1496) unterhielt er offenbar sehr enge 
Beziehungen, hat er sich doch in der Führung des Bistums ganz dessen Ziele 
zu eigen gemacht. 

Am 7. Mai 1496 wird Hugo zum Bischof gewählt, vermutlich mit Rücksicht 
auf die Eidgenossen und in der Hoffnung, er werde in der politischen Hoch
spannung ausgleichend wirken. Alexander VI. bestätigte die Wahl am 29.Juli. 
Die Taxe von 774 Goldgulden quittierte der päpstliche Kämmerer bereits am 
6.August. 

Hugo, bis dahin immer noch Diakon, erhielt am 18.Juli 1496 die Priester
weihe im Konstanzer Münster durch den Erzbischof Bertold von Mainz unter 
Assistenz des Churer Bischofs Heinrich von Hewen. 

Im Oktober führen ihn die Domherren feierlich zur Pfalz, damit er sie in 
seinen Besitz nehme; Hugo unterzeichnet den Vertrag mit dem Domkapitel 
(die sogenannte Wahlkapitulation) und reitet mit Deputierten in die bischöf
lichen Schlösser, damit er auch diese in Besitz nehme. 

Aus der Hinterlassenschaft seines Vorgängers erhält er die Mittel zur An
schaffung von Inful und Stab wie zur Bestreitung der Auslagen bei der noch 
ausstehenden Bischofsweihe und Primiz. Die Bischofsweihe fand am 18. De
zember 1496 statt, wieder durch den Erzbischof von Mainz und unter der 
Assistenz des Bischofs von Chur. Die Primiz hielt Hugo erst am 16. April 
1497. Der Rat der Stadt erwies bei sämtlichen Anlässen die üblichen Ehren, 
vergaß aber nicht, dem neuen Oberhirten die Bitte um umgehende Bestätigung 
der städtischen Freiheiten vorzulegen, worauf er freilich lange warten mußte. 

Der geistliche Oberhirt 

Das Bistum Konstanz unterstand dem Erzbistum Mainz. Es war an Aus-
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dehnung und Seelenzahl das größte Bistum im Reich. In seinen Landschaften 
und deren geschichtlicher Entwicklung und politischer Einstellung äußerst viel
gestaltig, bot es der kirchlichen Verwaltung nicht geringe Schwierigkeiten. Die 
Einteilung gliederte sich in die sogenannten Quarten: Eidgenossenschaft, 
Schwarzwald, Allgäu und Oberschwaben. Die Dekane als Vorsteher der 67 
Landkapitel wurden neben den kurialen Beamten die ersten Helfer des Bischofs. 
Für den geistlichen Bestand zur Zeit Hugos sind 1835 Pfarreien und über 
15 000 Priester errechnet worden. 

Zur Entlastung seiner bischöflichen Pflichten und um für seine reichsfürst
lichen Aufgaben mehr Zeit zu finden, hielt sich Hugo ständig einen General
vikar und einen Weihbischof. Der Generalvikar vertrat ihn in allen geistlichen 
Belangen des Bistums, soweit sie nicht in seine unmittelbaren Befugnisse ge
hörten. Unter den Inhabern dieses Amtes ragen Balthasar Merklin von Wald
kirch, der später Hugos Koadjutor und Nachfolger werden sollte, und Dr. Jo
hannes Fabri als einflußreichste Köpfe der Kurie hervor. Der Weihbischof 
entlastete Hugo in allen in seine Zuständigkeit fallenden Weihehandlungen an 
Personen und Sachen, auch in der Absolution der dem Bischof vorbehaltenen 
Fälle. Dr. Melchior Fattlin von Trochtelfingen trat 1518 dieses Amt an; er 
sollte in der bald einsetzenden Reformation den überkommenden Glauben 
theologisch verteidigen. 

In der Ausübung der bischöflichen Gewalt war Hugo sehr stark gebunden 
durch die Bestimmungen, welche ihm das Domkapitel in der Wahlkapitulation 
von 1496 auferlegt hat. Diese enthält 37 Punkte, die dem Vertrag des Vor
gängers von 1491 fast wörtlich entsprechen. Hugo ist in allen Finanzfragen des 
stark verschuldeten Hochstiftes an das Domkapitel gebunden. Die Wahl der 
höchsten kurialen Beamten darf er nur mit Rat und Zustimmung des Kapitels 
vornehmen; dieses ordnet ihm auch ständig drei Domherren als Räte bei, ohne 
die er nichts unternehmen darf. Die Gerichtsbarkeit über den städtischen Kle
rus steht allein dem Domdekan zu, im besondern darf der Bischof nur mit dem 
Einverständnis von Dekan und Kapitel einen Kanoniker verhaften. Will er 
Bündnisse abschließen, ist das Einverständnis des Kapitels notwendig. Wenn 
er mit Rat und Bürgerschaft von Konstanz uneins werden sollte, wird ihm das 
Kapitel die Absenz nahelegen und im Notfall einräumen, daß er das Kapitel 
und das geistliche Gericht (Konsistorium) selbst aus der Stadt abberuft und 
anderswo unterbringt. Zuletzt behält sich das Domkapitel vor, dem Bischof 
einen Koadjutor zu geben oder ihm den Rücktritt zu empfehlen und bei schlech
ter Amtsführung ihn beim Erzbischof von Mainz oder beim römischen Stuhl 
sei bst einzuklagen. 

Erste und vordringliche Sorge des Bischofs mußte die Bildung des Klerus, 
vor allem des niederen Weltklerus sein. Da für den Empfang der Priesterweihe 
und die Zulassung zum Altar- und Seelsorgedienst das Bestehen des bischöf
lichen Examens unbedingte Voraussetzung war, geben uns die Prüfungsfächer, 
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Bischof Hugo von Hohenlandenberg im Jahre 1502 
Meister vom Bodensee, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 

wie sie in den Weihezeugnissen mit den erteilten Noten aufgeführt werden, 
einigen Aufschluß über die Minimalforderungen an den Klerus hinsichtlich 
Wissens und Könnens. Zuerst mußte bei der wachsenden Bedeutung der Volks
sprache eine ausreichende Lateinkenntnis gefordert werden, da ja die Texte 
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der Kirche in dieser Sprache abgefaßt waren. Der Kandidat hat sich darüber 
auszuweisen, daß er sie richtig lesen und eutfalten kann. Dabei ist nirgends auf 
ein tieferes Erfassen ihres Inhalts Gewicht gelegt. Hinzu kommt Kenntnis und 
Fähigkeit im Kirchengesang, im engeren Sinn besonders für die Feier der 
Messe. Wichtig sind die Grundzüge der Seelsorge und des kirchlichen Han
delns in der Spendung der Sakramente, der Beichtpraxis und der Bestimmung 
der kirchlichen Feste. Die zehn Gebote und das Glaubensbekenntnis gehören 
mit dem Unservater zum Grundbestand. 

Für die Abnahme des Examens, das in Konstanz stattfand, war ein Dreier
kollegium zuständig, dem der Vorsteher der Domschule natürlicherweise an
gehörte. Aber sowohl mit der Schule wie mit dem Lehrer stand es nicht zum 
besten. 1506 steht eine Reform zur Debatte, die im Sande verläuft, und der 
Gesamteindruck ist bedenklich. So rügt der Humanist Michael Hummelberg 
die unverantwortliche Nachsicht der Examinatoren, und Urbanus Rhegius 
gibt seiner Entrüstung unverhohlen Ausdruck: Die Kandidaten seien zur 
Hauptsache «blinde Tiere», ohne Sittenreinheit und Bildung; neulich habe er 
unter dreißig Prüflingen kaum einen nur mittelmäßig gebildeten gefunden; 
seinen Vorstellungen hätten die Examinatoren entgegengehalten, man fände 
bald keine Geistlichen mehr, wollte man über ihre Unwissenheit nicht beide 
Augen zudrücken. 

Hugo gab das schon 1502 zu. Er schreibt im Vorwort des damals neu heraus
gekommenen Handbuchs des kirchlichen Handelns (Obsequiale), es seien einige 
Dinge vorauszuschicken «für die weniger gebildeten und bis jetzt zu einfältigen 
Geistlichen», und Johannes Fabri droht bei seinem Amtsantritt mit der Sus
pension der Weihen, wenn die Kandidaten ferner wie Bacchanten zum Examen 
erscheinen sollten. 

Der Hauptgrund für diesen Tiefstand lag darin, daß es den Kandidaten 
völlig freistand, wo und wie sie ihre Kenntnisse erwarben. In der Regel melde
ten sie sich von der Lateinschule her oder dem abgeschlossenen Trivium zum 
Examen. Die Domschule, deren Hauptaufgabe die Heranbildung des Klerus 
gewesen wäre, hat in unserer Periode fast ganz versagt. Die theologischen und 
kirchenrechtlichen Lektionen des Münsterpredigers Macharius Leopardi be
suchten offenbar nur wenige. 

Hugo war ernstlich bemüht, diese Übelstände zu beheben. Er versuchte zu
erst die sittlichen Mängel im Klerus zu bessern, damit die nachrückende Gene
ration ein tüchtigeres Vorbild bekäme. In seinen Hirtenbriefen kämpft er unab
lässig für eine Besserung. Er schließt sich dabei eng, öfters wortwörtlich an 
seine Vorgänger an, woraus ersichtlich wird, wie tief das Übel schon saß und 
wie lange es schon bestand. 

Hugo begann, gestützt auf eine päpstliche Vollmacht, die er von seinem 
Vorgänger übernahm, mit einer Reihe von Klosterreformen. Im Jahre 1498 
wußten die Frauen von Münsterlingen nicht mehr, ob sie Kanonissinnen nach 
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der Regel Augustins oder Dominikanerinnen oder nur ein Stift weltlicher 
Chorfrauen seien. Alexander VI. entschied, sie seien Chorfrauen mit dem 
Recht, jederzeit auszutreten und sich zu verheiraten, und beauftragte Hugo 
mit der Reform. 1501 verfügte Hugo die Klausur über die Dominikanerinnen 
von S. Peter an der Fahr in Konstanz «von wegen unzüchtigen haltens und 
wandels der frowen», und 1502 verhängte er aus den gleichen Gründen die 
Klausur über die Dominikanerinnen von Zoffingen in Konstanz und nötigte 
ihnen vier Reformschwestern aus S. Katharinen in St. Gallen auf, die allerdings 
erst unter Androhung des Bannes sich nach Konstanz verfügten. Auch sorgte 
er für tüchtige Beichtiger: In S. Peter setzte er den strengen Dominikanerprior 
Antonius Pirata vom Inselkloster in dieses Amt, in Zoffingen den Dominikaner 
Wendelin Fabri aus Pforzheim, der von Johannes Geiler von Kaisersberg we
sentlich bestimmt war. 

Noch 1518 folgte die Benediktinerabtei von Petershausen in der Konstanzer 
Vorstadt. Dem Versuch, die Abtei dem Hochstift einzuverleiben, widersetzte 
sich Kaiser Maximilian als Schutzherr von Petershausen, und Hugos Traum 
von einem starken Hochstift zerrann, zumal er auch die Reichenau nicht ge
winnen konnte. 

Den Weltklerus suchte Hugo durch gesetzliche Maßnahmen zu reformie
ren. Er gab gleich zu Beginn seines Bischofsamtes die Synodalkonstitutionen 
seines Vorgängers neu heraus und verfügte die Revision der Kapitelsstatuten. 
Auf den 9. April 1497 lädt er zu einer Diözesansynode ein. Wir wissen aber 
nichts über den Verlauf derselben; vielleicht hat sie wegen der politischen Wir
ren, die den Schwabenkrieg einleiteten, gar nicht stattfinden können. 

Jedenfalls blieb ihr jeder Erfolg und blieben den Statuten jede Nachachtung 
versagt. Das geht aus den Hirtenbriefen, mit denen sich Hugo 1516 und 1517 
erneut an den gesamten Klerus wandte, eindeutig hervor. Er hat «mit bitterem 
Herzen» die alten Mißstände zu beklagen: das Konkubinat, die Spielsucht, 
das weltliche Gebaren und das schlechte Beispiel. Er will 1516 von einer stren
gen Bestrafung der Schuldigen noch absehen, fordert aber eilige Besserung. Da 
der Erfolg wiederum ausblieb, verfügt er 1517 die Visitation des Klerus. Wer 
dann noch für schuldig befunden wird, hat unnachsichtige Bestrafung zu ge
wärtigen. 

Wie weit diese Visitation durchgeführt wurde und welche Ergebnisse sie 
zeitigte, ist nicht bekannt. Von einem durchschlagenden Erfolg kann nicht die 
Rede sein. Der Klerus kümmerte sich wenig oder nicht um die bischöflichen 
Ermahnungen, im Ernstfall fand er in der Regel den Schutz der weltlichen 
Macht gegen die Gerichtsbarkeit des Bischofs. Die eidgenössische Quart 
machte in dieser Beziehung geradezu Schule. Sie forderte schon im Konkordat 
mit Bischof Thomas von 1493 die Beobachtung des alten Herkommens und 
verunmöglichte damit jede ernste Reform. Als Hugo das Bündnis mit den Eid
genossen, die ihn als Reichsfürsten schirmen sollten, erneuern wollte, suchte 
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er diese Klausel der Garantie des alten Herkommens, die er als die eigentliche 
Fessel jeglicher Reform erkannte, zu beseitigen. Er stieß aber auf einen derart 
erbitterten Widerstand, daß er den Versuch aufgeben mußte, wenn er nicht den 
Rückhalt bei den Eidgenossen verlieren wollte. So brachte er, um sich als 
Reichsfürst zu sichern, das zum Opfer, was er als Bischof unbedingt hätte bean
spruchen müssen. 

Die Bereitschaft, sich dem Bischof zu unterziehen, wurde auch durch die 
zahlreichen Abgaben, welche die Kurie einforderte, herabgestimmt. Sie trafen 
gerade die niedere Geistlichkeit, die sich ihnen nicht, wie die höhere es vielfach 
erreichte, durch Verhandlungen entziehen konnte. Sie wurden um so drücken
der,je schwieriger sich die wirtschaftliche Lage infolge der Geldentwertung und 
der Schäden des Schwabenkrieges gestaltete. Kam ein Kleriker nach der Ent
richtung der Examens- und Ordinationstaxe und der Zahlungen für seine In
stallation ins Amt, so schuldete er dem Bischof das Einkommen des ersten 
Dienstjahres. Nachher hatte er regelmäßig einen Viertel seines Pfrundeinkom
mens zu entrichten. Als besonderer Ausdruck der Anerkennung der Ober
hoheit des Bischofs gelten zwei weitere jährliche Abgaben in Geld, die der 
Dekan zuhanden des Bischofs einzieht. Von den Geldbußen aus der Beicht
praxis sind ebenfalls bestimmte Teile abzuliefern, so auch von den Almosen der 
Bußtage zu Beginn jeder der vier Jahreszeiten. Neben diesen regulären Abga
ben wird von Zeit zu Zeit eine Sondersteuer für die Auslagen des Bischofs 
erhoben, das sogenannte Subsidium charitativum. Diese Subsidien machten 
vor allem Unwillen und böses Blut. Kam der Kleriker niederen Standes etwa 
noch mit dem bischöflichen Gericht in Berührung, so warteten seiner nochmals 
besondere Taxen - und, was ihn tief verletzen mußte, eine oft entehrende Be
handlung von seiten der Beamten. In einem lateinisch abgefaßten «Brief über 
das Elend der Leutpriester», der um 1480 herauskam, schildert ein geplagter 
Landpfarrer, wie ihm neun Teufel das Leben sauer machen: der Verleiher der 
Pfründe, der Mesmer, die Köchin, der Kirchenpfleger, der Bauer, der General
vikar, der Bischof, der Kaplan und der Inhaber einer Stiftungspredigtstelle. 
Vom Bischof sagt er: «Kommt der Landpfarrer an den bischöflichen Hof, 
wird er kaum gegrüßt, bekommt im Unterschied zu einem Adeligen weder 
Speise noch Trank, wird verachtet und verurteilt. Der Bischof weidet seine 
Herde nicht, er treibt sie mit seinem Stab ins Verderben, statt daß er die Wölfe 
von ihr abwehrt.» Dieses Stimmungsbild dürfte auch für den niederen Klerus 
zur Zeit Hugos noch zutreffen. 

Bedenkt man diese Notlage des niederen Klerus, so mochte es wenig fruch
ten, wenn Hugo auch auf die Erneuerung der geistlichen Disziplin drang und 
eine Besserung des Klerus von innen her anstrebte. Er folgt auch hier seinen 
Vorgängern, diesmal in erster Linie Otto IV. von Sonnenberg, der sich ja auch 
als Reformbischof und als geistlicher Schriftsteller ( «Von der Verachtung der 
Welt») betätigt hat. In seiner Nachfolge brachte Hugo 1499 eine Neubearbei-
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tung des Breviers heraus, welches Erhart Ratdold in Augsburg hervorragend 
gedruckt hat. Hugo hofft, daß schon der auserlesene Druck den Leser ermun
tert, das Buch freudig zur Hand zu nehmen. Er mahnt den Klerus, sich beim 
Breviergebet jeder Zerstreuung zu entschlagen und sich auf die innere Andacht 
einzustellen, wozu er ihn durch eine Reihe geistlicher Regeln anleitet. 

Im Jahre 1502 folgt ebenfalls bei Ratdold die Ausgabe des Handbuchs 
kirchlicher Handlungen (Obsequiale oder Benedictionale). Das Anliegen ist 
die Vereinheitlichung der Liturgie und ihre Erneuerung von innen her, mit dem 
Ziel, im Kirchenvolk eine lebendige Frömmigkeit zu wecken, wobei merk
würdigerweise die Schwierigkeit nicht bedacht wird, welche die lateinische 
Fremdsprache darstellte. 

Als Krönung folgt 1504 das Meßbuch (Missale) mit demselben Anliegen. 
Es ist ebenfalls bei Ratdold gedrückt worden. Er gab 1516 noch eine Pracht
ausgabe dieses Missales heraus mit Illustrationen von Jörg Breu dem Älteren. 

Neben diesen Reformbestrebungen, die an den guten Willen zur innern 
und äußern Disziplin appellierten, besaß der Bischof die geistliche Gerichts
barkeit (Jurisdiktion), mit deren Hilfe er Säumige und Schuldige zurechtweisen 
konnte. Hugo versuchte denn auch, ihr wieder unbestrittene Geltung zu ver
schaffen - freilich erfolglos. Schon 1498 reformierte er die Gerichtsstatuten 
und behob eine Reihe von Schäden, die sich eingeschlichen hatten. 

Der Landesherr und Reichsfürst 

Von Anfang an ist mit dem Bistum Konstanz ein Territorium verbunden 
gewesen, über das der Bischof nach Art und Weise eines weltlichen Herrschers 
gebot. Weil er aus dessen Einkünften vornehmlich die Auslagen für seine Hof
haltung bestritt, wird es auch das bischöfliche Tafelgut genannt. 

Die landesherrliche Gewalt mit dem Blutbann wurde dem Bischof bei seiner 
Wahl zum geistlichen Oberhirten förmlich vom Kaiser verliehen, ebenso seit 
dem 13. Jahrhundert die Würde eines geistlichen Reichsfürsten. 

Das Territorium konnte nie abgerundet werden, wiewohl die Absicht be
standen hat, eine geschlossene bischöfliche Landesherrschaft aufzurichten. 
Die wichtigsten Teile lagen im Thurgau in den zehn Gerichten Arbon, Bischofs
zell, Schönenberg, Güttingen, Langrickenbach, Gottlieben, Siegershausen, 
Tägerwilen, Wigoltingen und Tannegg - wie in den Städten Klingnau, Kaiser
stuhl und Zurzach. Die rechtsrheinischen Stücke mit Markdorf, Meersburg 
und der Höri waren von den vorderösterreichischen Landen umgeben. 

Daraus ergab sich nach der Eroberung des Thurgaus und erst recht nach 
dem Schwabenkrieg für Hugo das unlösbare Problem, wie er sich als Landes
herr zwischen den mächtigen Gegnern, Habsburg und den Eidgenossen, ver
halten so 11 te. 
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Als Landesherr ist er offenkundig in seinem Element. Wie seine Vorfahren 
und Verwandten darauf bedacht waren, ihre Territorien zu bilden, so war er 
von Anfang an gesonnen, das bischöfliche Herrschaftsgebiet zu erweitern und 
abzurunden - trotz der schweren Verschuldung, in der er die Leitung des 
Hochstifts antrat. 

So erwarb er 1497 Schloß und Herrschaft Bohlingen am Schiener Berg und 
brachte damit die Höri wieder weitgehend in seine Hand. Er hoffte, das Gebiet 
durch die Einverleibung des Chorherrenstiftes Öhningen abzurunden, doch 
gelang das erst seinem Nachfolger. 

Verlockender als Öhningen war die Reichsabtei Reichen au mit ihrem immer 
noch stattlichen Grundbesitz. Hier verfolgte Hugo mit allen Mitteln die Ein
verleibung. Einmal wollte er dadurch sein Gebiet im Bereich der Eidgenossen 
vergrößern und dem ganzen Rhein entlang ausdehnen, sodann dem Zugriff 
der vordringenden habsburgischen Hausmacht zuvorkommen, um sich vor 
dem Schicksal, das ihn doch treffen sollte, zu bewahren, zum österreichischen 
Landesbischof herabzusinken, endlich aber, um die widersetzliche Stadt Kon
stanz gebietsmäßig einzuschließen und durch die neuen Einnahmen den 
Schuldenberg des Hochstifts abzutragen. 1508 erlangte Hugo von Papst Ju
lius II. die Bulle zur Einverleibung der Reichenau. Es kam zum erbitterten 
Streit zwischen ihm und den andern Interessenten: dem Kaiser, der Stadt 
Konstanz, dem Deutschorden und den Eidgenossen. Hugo mußte schließlich 
gegen eine Entschädigung von 6000 Gulden verzichten. Er meldete aber bei 
späteren Gelegenheiten seinen Anspruch immer wieder an, und unter seinem 
zweiten Nachfolger wurde die Reichenau 1540 dem Hochstift einverleibt. 
Hugo blieb bis zu seinem Ende auf die Vergrößerung seines Gebietes bedacht, 
nur Geldmangel verhinderte ihn am Erwerb der Landvogtei Oberschwaben. 

Vor dem Schwabenkrieg lehnte sich Hugo politisch an die Eidgenossen an. 
Diese sicherten ihm vertraglich zu, seinen linksrheinischen Besitz zu schirmen, 
jedoch nicht, ohne ihren eigenen Vorteil wahrzunehmen, indem sie in kirch
lichen Belangen die Gewähr des alten Herkommens einhandeln, in strategi
gischen die bischöflichen Schlösser beanspruchen und in rechtlichen Dingen 
Hugo zu weitgehenden Zugeständnissen nötigen, so daß er seine Interessen als 
Landesherr über seine Pflichten als Bischof setzen muß. 

Nach dem Schwabenkrieg folgte zunächst eine Entfremdung. Doch hielt 
sie nicht lange an. Hugo nahm bald wieder Fühlung mit den Eidgenossen und 
befürwortete den Anschluß von Konstanz an dieselben. Die ersten Verhand
lungen wurden auf der Pfalz geführt. Sie scheiterten an der Forderung der 
Stadt nach Rückgabe des thurgauischen Landgerichtes und am Widerstand 
der ländlichen Urkantone. Ebenso kam Hugos Plan von 1506, Dießenhofen 
zu erwerben und dort seine Residenz aufzuschlagen, nicht zustande, weil die 
Eidgenossen von einem Verkauf dieser wichtigen Position am Rhein nichts 
wissen wollten. 
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Diese Mißerfolge kühlten das Verhältnis zu den Eidgenossen merklich ab -
um so mehr geriet Hugo unter den Einfluß der kaiserlichen und damit auch der 
österreichischen Politik. Gegen seinen Willen mußte er dem Schwäbischen 
Bund beitreten und für Kaiser Maximilian diplomatische Dienste verrichten. 
Der Reichstag, den dieser 1507 mit Glanz und Pracht in Konstanz abhielt, 
brachte nicht nur die Wendung in der Politik der Stadt, sondern auch in der
jenigen des Bischofs: Hugo mußte mehr und mehr auf die Seite des Kaisers 
treten und wurde schließlich ganz von ihm und seiner österreichischen Haus
macht abhängig, wie der Verlauf der Reformation zeigt. 

Hugo besaß in seinem Territorium die Befugnisse des Steuer- und Mann
schaftsrechtes und der hohen und niederen Gerichtsbarkeit - im Hoheitsbe
reich der Eidgenossen mit den vertraglich festgelegten Einschränkungen. Die 
höhere Gerichtsbarkeit wurde durch das Hof- oder Pfalzgericht ausgeübt, die 
niedere an Ort und Stelle durch die bischöflichen Obervögte verwaltet. 

Als Reichsfürst saß Hugo auf der geistlichen Fürstenbank, doch hat er von 
dem Recht auf ein Votum kaum Gebrauch gemacht. Er gehörte zum Schwäbi
schen Kreis und war mit dem Herzog von Württemberg ausschreibender 
Fürst. Der Reichsanschlag war beträchtlich: vierzehn Mann zu Roß und 
sechzig zu Fuß oder 408 Gulden an Geld. Daß Hugo die hohen Kosten - so 
im Schwabenkrieg 1499, beim Romzug Maximilians 1507 und sonst bei 
Reichs- und Türkensteuer - immer wieder durch Subsidia charitativa zu 
decken suchte, trug mit dazu bei, daß sich ihm der Klerus entfremdete und der 
Großteil desselben sich der Reformation zuwandte. 

Mit der Beschaffung neuer Einnahmequellen hängt auch zusammen, daß 
Hugo das seit eineinhalb Jahrhunderten nicht mehr benützte Münzregal wie
der beanspruchte. Bereits 1498 ließ er Pfennige und Heller prägen, auch 1507 
und später, wobei ihn Konrad Zwick der Ältere beriet. Nach Mangolt war der 
Gewinn respektabel: «Diser bischoffhat großen glückfal gehabt mit der batzen
müntz; hat damit sovyl fürgeschlagen, das er uß dem fürschlag buwt hat das 
schloß Merspurg, das schloß Marckdorffund das schloß Arbon.» Der Ruhm, 
wohl «gehuset» zu haben, wird Hugo auch von den Chronisten gespendet. 

Als Reichsfürst hielt Hugo in weltlicher Weise Hof, wie die grimmige Kritik 
der Zimmersehen Chronik zeigt. Wir finden die vier obersten Hofämter, auch 
der Hofnarr fehlt nicht. Die wichtigste Person war neben dem Kanzler der 
Hofmeister, dem die Sorge für die Tafel, das Zeremoniell und zahlreiche Ver
tretungen des Bischofs oblagen. Dieses Amt lag über Jahrzehnte in der Hand 
des Ritters Fritz Jacob von Anwil. 

Hugo und die Stadt Konstanz 

Zum Verständnis dieser Beziehungen ist ein kurzer Rückblick in die Vor
geschichte unerläßlich: 
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Einst war der Bischof von Konstanz durch königliche Gunst unumschränk
ter Herr der Stadt. Da er aber seit dem 10.Jahrhundert die Marktsiedelung 
um die Kirche von S. Stefan durch Gewährung ausgiebiger Vorrechte zu för
dern begann, legte er zugleich den Grund zur Schmälerung seiner eigenen 
Herrschaft; denn aus den Handwerkern und Kaufleuten entsteht die eigent
liche Stadt mit einer selbstbewußten Bürgerschaft, die zäh darum ringt, eine 
freie Stadt des Reiches mit eigner Ratsverfassung zu werden und dem Bischof 
Stück um Stück seiner ursprünglichen Machtbefugnisse abzutrotzen. 

Die Bürgerschaft bringt denn auch im 14.Jahrhundert mit Ausnahme der 
Pfalz und des Ammangerichtes die Stadt unter ihre Gewalt und fühlt sich unter 
ihrer eigenen Verfassung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Außenpolitik der
art selbständig, daß sie im Lauf der Zeit sogar das geschichtliche Bewußtsein 
vom ehemaligen Stand der Dinge verliert und ihren Vorrang vor dem Bischof 
auch als historische Tatsache behauptet, indem sie sich als unmittelbare Nach
folgerin der ersten römischen Niederlassung empfand. 

Bischof Heinrich III. von Brandis (1357-1383) wollte das Rad der Ge
schichte zurückdrehen, als er sich 1357 von Karl IV. alle alten und verlorenen 
Rechte wieder bestätigen Iieß. Mit diesen Forderungen löste er eine blutige 
Fehde aus, die mit seiner Niederlage endete. In einem förmlichen Schiedsvertrag 
mußte er 1372 die Unabhängigkeit der Bürgerschaft anerkennen und sich ver
pflichten, diese in Zukunft nicht mehr zu «bekümbern». 

Die Bürgerschaft haßte in der Folge kaum ein anderes Dokument grimmi
ger als diese «falsche Carolina»; sie mahnte dauernd zur Wachsamkeit gegen
über allen künftigen Bischöfen und spornte dazu an, die städtischen Befugnisse 
noch weiter auf Kosten der bischöflichen auszudehnen. Die Stadt sicherte ihre 
Rechte durch die Forderung, daß ihr fortan jeder neue Bischof bei seinem 
Amtsantritt ihre Unabhängigkeit vertraglich zusichern mußte;ja sie griff lange 
vor der Reformation sogar in die geistliche Gerichtsbarkeit ein. 

Hundert Jahre nach Heinrich III. versuchte Bischof Otto IV. von Sonnen
berg (1474-1491) nochmals, die Rechte der Stadt zugunsten des Bischofs zu
rückzusetzen. Umsonst! Selbst seine persönliche Vorstellung vor dem großen 
Rat verlief zu seinem Nachteil; er wurde «verachtlich gehalten». Seine Dro
hung, die Stadt mit dem Domkapitel zu verlassen, wollte die wirtschaftlichen 
Interessen der Gewerbetreibenden einspannen und die Zünfte gegen den Rat 
aufhetzen. Sie verfing aber nicht, so wenig wie alle späteren Absenzen der 
nachfolgenden Bischöfe. 

Thomas Berlower (1491-1496) ließ sich durch den Mißerfolg seines Vor
gängers nicht abschrecken. Er wollte den geforderten Vertrag mit der Stadt 
nicht abschließen. Der Rat erklärte in den Verhandlungen rundheraus: «wan 
er das nit thun welle, so wil ain rath in nit für iren bischoff haben noch dafür 
annemen», und schickte eine Botschaft zu Kaiser Maximilian nach Straßburg 
mit der Bitte um Vermittlung. Thomas und das Domkapitel aber haben die 
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Stirn, am 14.August 1491 ihre von Päpsten, Kaisern und Königen erlangten 
Freiheiten, darunter auch die verhaßte Carolina, an die Kirchentüren anzu
schlagen. Die Stadt ist aufs höchste erbittert. Der Rat erhebt sofort Einsprache 
und erklärt, «das sy solche bullen hinfüro in unserer statt nit sollen anschlahen 
noch verkünden, sunder die abstellen, dan ain statt Costantz sollichs nit erliden 
mög». Doch Thomas versuchte noch 1492 über die Eidgenossen zu erreichen, 
«das er one ain verschribung zu Costantz möge in die statt kumen». Als ihm 
dies nicht gelang, gab er endlich nach und besiegelte am I.Juni 1492 den Ver
trag, ritt von der Hochstraße her in die Stadt ein und wurde vom Rat als Bischof 
empfangen. Er nahm aber schon 1493 Absenz nach Meersburg und kam nie in 
ein ersprießliches Verhältnis zur Bürgerschaft. 

Hugo trat auch in diesem Punkte in die Nachfolge seiner Vorgänger und 
versuchte nochmals, die vergangene Stadtherrschaft des Bischofs oder doch 
ein Höchstmaß an Befugnissen zurückzugewinnen. Gleich bei seiner Wahl 
wollte auch er den üblichen Vertrag nicht abschließen. Er zögerte die Ange
legenheit zuerst mit höflichen Ausflüchten hinaus, erwog sogar eine Weile, sie 
vor das Reichskammergericht zu ziehen - um endlich doch am 17. Februar 
1498 den Vertrag zu besiegeln. 

Die Spannungen waren aber damit keineswegs beseitigt. Hugo fuhr fort, 
die Stadt in kleineren Dingen zu seinen Gunsten zu bedrängen, nahm auch 
meistens Absenz und betrieb in aller Heimlichkeit die Einverleibung der 
Reichenau, womit er der Stadt an den Lebensnerv rührte. Der Rat erklärte, 
diese Inkorporation würde die Stadt «in einen Sack schieben und ihr nur gegen 
die Schweiz hin ein Loch zum Entkommen offen lassen». Maximilian ver
eitelte den Versuch, brachte aber durch seine Kommissare einen zweiten Ver
trag zwischen Hugo und der Stadt zustande, der am 20. Oktober 1511 abge
schlossen wurde. Weil ihm aber das Domkapitel die Genehmigung verweigerte, 
wurde er nach den Bestimmungen der bischöflichen Wahlkapitulation nie 
rechtskräftig - ein Umstand, den die Stadt in der Folgezeit zu ihrem Vorteil 
ausnützte. Auch das Domkapitel bereinigte durch die Vermittlung Maximi
lians seine Differenzen mit der Stadt in einem Vertrag vom 15. Mai 1511. 

Nach diesen Bereinigungen gestalteten sich die Beziehungen zwischen Hugo 
und der Stadt leidlicher. Schon während der F eh den von 1496 bis 1511 ergriff 
Hugo jede Gelegenheit, der Stadt seine guten Dienste anzubieten, wie etwa 
bei ihrem Versuch, sich den Eidgenossen anzuschließen. Im übrigen stand er 
zu zahlreichen Vertretern der städtischen Geschlechter in freundschaftlichen 
und finanziellen Verbindungen - lauter Umstände, die in der Folge die Durch
führung der Reformation erschwerten, weil sie immer wieder Rücksichten auf 
den Bischof nahelegten. 
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4. Die katholische Kirchenorganisation 

A. Der Thurgau im Diözesanverband 

a) Das Verhältnis der Regierung zur Kurie (Ordinariat) 

Während der Mediationszeit stand Bischof Karl Theodor von Dalberg, der 
zugleich Erzbischof von Mainz und Kurerzkanzler war, der Diözese Konstanz 
vor, zu welcher der Thurgau seit Jahrhunderten gehörte. Dalberg überließ die 
Leitung des konstanzischen Bistums dem Generalvikar Ignaz Heinrich von 
Wessenberg. Als Verfechter des österreichischen Josephinismus wünschte die
ser in den gemeinsamen Angelegenheiten eine reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen dem bischöflichen Ordinariat und der weltlichen Autorität. Von der 
mehrheitlich evangelischen thurgauischen Regierung erwartete er vor allem 
den verfassungsmäßigen (polizeilichen) Schutz der katholischen Kantons
angehörigen und die Unterstützung bei der Durchführung der inneren Refor
men. Zu seinen Hauptanliegen gehörten die Sicherung des katholischen Gottes
dienstes durch die weltlichen Behörden, die wissenschaftliche Hebung und der 
standesgemäße Unterhalt der Geistlichen, «Konkursprüfungen» der Pfarrer 
und Schullehrer, die Gründung von katholischen Erziehungs- und Bildungs
anstalten, gottesdienstliche Reformen wie Verminderung der Bittgänge und 
Feiertage, Einführung deutscher Texte und Lieder in der Liturgie usw. Der 
thurgauische Kleine Rat (auch die katholischen Mitglieder) war bereit, den 
Generalvikar in seinen Bestrebungen zu unterstützen, insofern sie seine Sou
veränität nicht tangierten. Er forderte für sich die wichtigen in den geistlichen 
Bereich eingreifenden Rechte wie die oberste Verfügungsgewalt über die 
katholische Kirche innerhalb des Kantons, die Aufstellung von kantonalen 
Behörden wie Kirchenrat und Ehegericht sowie von kommunalen Sittenge
richten, die Bestimmung der Grenzen und die Neugründung von katholischen 
Pfarreien, die Oberaufsicht über den gesamten Klerus, das Vorgehen gegen 
Ärgernis erregende Geistliche, das Pfarrwahlrecht und die Abchurung. So 
weit konnte der Generalvikar dem neuen Kanton nicht entgegenkommen. Das 
von ihm 1806 vorgeschlagene Konkordat kam daher nicht zustande. Der thur
gauischen Regierung war es nur recht, keine festen Bindungen eingehen zu 
müssen, um so von Fall zu Fall die Hände frei zu haben. 
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Bei dieser Auseinandersetzung vertrat die katholische Geistlichkeit im 
Thurgau die traditionellen Grundsätze ihrer Kirche. Sie verlangte die Aner
kennung des «ehevorigen» Zustandes und verneinte - im Gegensatz zu ihrem 
Vorgesetzten, dem Generalvikar - grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem 
Staat in kirchlichen Dingen. Ausschließlich als « Religionsangelegenheiten» 
betrachtete sie die Wahl der Beamten in die öffentlichen Ämter, die Verwaltung 
der geistlichen Stiftungen, der Pfründen und der Klöster, das Kollatur- und 
Pfarrwahlrecht, die Wiederherstellung des Kleinen Zehnten und der Immuni
tät. Von einem Kirchenrat wollte sie nichts wissen, denn sie erblickte in ihrem 
Bischof und dem von ihm bestellten geistlichen Rat die obersten kirchlichen 
Instanzen. 

Die divergierenden Standpunkte, welche einerseits die katholischen Re
gierungsräte und der Generalvikar und anderseits die katholische Geistlichkeit 
verfochten, schwächte die Position der Katholiken gegenüber den unter sich 
geeinten Protestanten sehr. Diese Meinungsverschiedenheit war mit ein Grund, 
weshalb die protestantische Auffassung vom Staat als Oberhaupt der Kirche 
sich gegen die konträre katholische Anschauung in der Folge im Thurgau 
leicht durchsetzte. Gedrängt durch das Übergewicht der evangelischen Klein
ratsmitglieder, sahen sich die katholischen veranlaßt, bei ihrer Kirche gemischt 
weltlich-geistliche Behörden einzusetzen. Damit hatten die Unitarier ihr Ziel 
der einheitlichen Kirchengesetzgebung erreicht; formell wurde die katholische 
Kirche auch Staatskirche. Von diesem einmal eingeschlagenen Weg wich man 
auch in der Restaurationszeit nicht mehr ab 1. 

Im folgenden wollen wir zeigen, wie sich die Regierung unter den veränder
ten, nachnapoleonischen Verhältnissen zum Ordinariat verhielt. Neuerungen 
bezüglich Pfarrwahl, Ausbildung der Geistlichkeit usw. werden in den ent
sprechenden Sachgebieten behandelt. Die Bistumsfrage, welche ein Problem 
für sich darstellt, kommt im nächsten Kapitel zur Sprache 2 . 

Durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803 wurde die Diözese 
Konstanz in den Zustand eines Provisoriums versetzt. Schon damals zeigten 
die Kantone, welche den schweizerischen Teil ausmachten, deutlich Neigung, 
sich vom deutschen Bistumsverband zu lösen. Entsprechende Verhandlungen 
wagte man aber während der Herrschaft Napoleons nicht aufzunehmen. Bald 
nach dessen Sturz, am 1. Januar 1815, verfügte dann die päpstliche Kurie ganz 
unerwartet - auf Veranlassung des Nuntius in Luzern - die Teilung des alten 
Konstanzer Bistums. Die schweizerischen Diözesankantone wurden durch 
päpstlichen Entscheid unter die provisorische Leitung des Apostolischen Vi
kars Göldlin in Beromünster gestellt3 . 

1 Vgl. Hungerbühler, Th.B. 91, S.153ff. 
2 Vgl. unten, S. 34 ff. 
3 Vgl. Bandle, Th. B. 88, S. 80ff., und Bötschi, Th. B. 104, S. 41 ff. 
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Die Trennung von Konstanz und die Ernennung des Apostolischen Vikars 
erfolgte ohne vorhergehende Rücksprache mit den weltlichen Regierungen der 
Diözesankantone. Diese betrachteten das eigenmächtige Vorgehen der katho
lischen Kirche als einen tiefen Eingriff in ihre Souveränitä tsrechte 4 . Die meisten 
Stände stellten sich daher gegen den durch den Nuntius veranlaßten Beschluß, 
so auch der Thurgau. Der Kleine Rat gab der Tagsatzungsgesandtschaft, die 
den Kanton bei den nun beginnenden Bistumsverhandlungen zu vertreten 
hatte, am 25. Januar 1815 die Instruktion mit, dafür besorgt zu sein, «daß, 
wenn die Aufstellung eines Vicarii apostolici bis zur endlichen Dioecesan-Ein
theilung beliebt würde, seine Rechte übereinstimmend mit den bisherigen 
bischöflichen Rechten und auf solchen Fuß regulirt werden, daß dadurch den 
landesherrlichen Rechten in keinen Theilen Praejudiz geschehe 5». Dem vom 
Nuntius indessen eingesetzten Apostolischen Vikar Göldlin gab er auf die 
eingeschickte Ernennungsanzeige - nachdem er beim Katholischen Kleinen 
Rat zuerst ein Gutachten eingeholt hatte - dahin Bescheid, daß er «zu allem 
demjenigen geneigt Hand biethen werde, was bey der von dem katholischen 
Vorort Luzern bereits angetragenen Conferenz sämtlicher zur Konstanzer 
Dioecese gehöriger Kantone sowohl in Hinsicht einer künftigen Dioecesan
Einrichtung als der dahin einleitenden Schritte, dem Wohl der Kirche und der 
Eintracht ihrer Gläubigen in gemeinsamer Berathung werde angemessen er
funden werden 6». Die thurgauische Regierung gab damit klar zu erkennen, daß 
sie sich keinen Entscheid von außen aufzwingen ließ. Sie zeigte die feste Ent
schlossenheit, gleich wie die übrigen Stände alle auswärtigen Beziehungen, auch 
die zum Ordinariat, nach eigenem Willen zu gestalten. Die katholischen Mit
glieder des Kleinen Rates stimmten in dieser Haltung mit den evangelischen 
überein. 

Bei der katholischen Geistlichkeit machte sich in dieser Zeit ein gewisser 
Gesinnungswandel bemerkbar. Sie verharrte zwar bei ihren konservativen 
Prinzipien und beklagte sich über die Neuerungen Wessenbergs. Dekan Pfister 
von Sommeri erklärte noch am 23.Januar 1815 in seinem Brief an den Katho
lischen Kleinen Rat, daß das Mißvergnügen der Katholiken «wegen immer 
aufeinander folgenden Verordnungen in kirchlichen Sachen und gar zu libe
ralen Dispensen über Gegenstände, die durch allgemeine Kirchengeseze fest
gesezet sind», aufs höchste gestiegen sei 7• Gegen die Regierung als Spitze der 

4 Vgl. Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Brief Dalbergs an die Regierung, 31. I. 1815. Dal
berg bemerkte in seinem Schreiben: Mehrere Kantonsregierungen sähen «durch dieses eigen
mächtige, und wie sie es nennen, voreilige Benehmen der hohen päpstlichen Nunciatur» ihre 
Souveränitätsrechte gefahrdet. 

5 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 25. I. 1815, § 18 I. 
6 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 25. I. 1815, § I 81. 
7 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Brief Pfisters an Katholischen Kleinen Rat. 

23. I. 1815. 
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Kirche innerhalb des Kantons hatte die Geistlichkeit aber nichts mehr einzu
wenden. Sie war nachgeradt) froh, den Staat in einer innerkirchlichen Frage 
in Anspruch nehmen zu können. Durch das selbstherrliche Vorgehen des Nun
tius bei der Trennung der schweizerischen Kantone vom Bistum Konstanz 
gerieten die thurgauischen Geistlichen in eine arge Gewissensnot. Einerseits 
hatte sie der bisherige Bischof Dalberg, weil er über den päpstlichen Entscheid 
nicht frühzeitig genug informiert worden war, nicht sogleich bei der Trennung 
vom priesterlichen Treueid entbunden, anderseits waren sie aber dem vom 
Nuntius erkorenen und vom Papst bestätigten neuen Vorgesetzten, dem Apo
stolischen Vikar Göldlin, Gehorsam schuldig. In ihrer Verlegenheit wandten 
sich die Vorsteher des Klerus, Kommissar Längle und Dekan Hofer, an die 
katholischen Regierungsräte mit der Frage, «ob in Disciplinar-Sachen die 
Anordnungen des ehevorigen Bischofs oder diejenigen des apostolischen 
Vikars einstweilen befolgt werden sollen». Die Regierungsmitglieder entschie
den, die Pfarrer hätten «sich einstweilen noch bis zu näherer Bestimmung an 
die Anordnungen des ehevorigen Bischofs zu halten, da der apostolische Vicar 
noch nicht anerkannt seye 8 ». Die katholischen Geistlichen unterwarfen sich 
diesem Entscheid und gaben damit zu verstehen, daß sie die Vertreter der 
Kantonsregierung auch als ihre Obrigkeit in kirchlichen Dingen anerkannten. 
Den in der Mediation dem Staate gegenüber gezeigten hartnäckigen Wider
stand gaben sie nun infolge der veränderten Bistumsverhältnisse auf. 

Der Apostolische Vikar Göldlin war indessen bemüht, das ihm übertragene 
Amt durch die Diözesankantone bestätigen zu lassen. Nachdem der Bischof 
von Konstanz seinen Konsens zur Trennung des Bistums gegeben und die 
Priester vom Treueid gelöst hatte, bat Göldlin die thurgauische Regierung um 
seine Anerkennung als Apostolischer Vikar, indem er ihr gleichzeitig mitteilte, 
daß er bereits von sieben Diözesankantonen ersucht worden sei, die «vom 
Heiligen Stuhle aufgetragene bischöfliche Zwischenverwaltung nach den ehe
mals bestandenen Verhältnissen einstweilen in volle Wirksamkeit zu sezen 9». 
Dieser Bericht genügte dem Kleinen Rat, sich auch zur rechtlichen Anerken
nung des neuen bischöflichen Oberhirten zu entschließen. Mit Schreiben vom 
17. Februar 1815 gab er Göldlin - nachdem er wieder vom Katholischen Klei
nen Rat ein Gutachten eingeholt hatte - folgende Antwort: «Wir hätten zwar 
immer gewünscht, daß - um die nothwendige Gleichförmigkeit in Behandlung 
des so wichtigen Gegenstandes zu erzielen - auch selbst die Frage über die 
einstweilige Aufstellung eines apostolischen Vikars bey einer Conferenz der 
zum Bisthum Konstanz gehörigen Kantone einer allgemeinen Berathung unter
legt worden wäre; nach erhaltener Mittheilung des Päpstlichen Breve, wodurch 
Euere Exzellenz von Seiner Päpstlichen Heiligkeit zum Apostolischen Vicar 

8 ST A TG, Protokoll Katholischer Kleiner Rat, 23. I. 1815, S. l 04ff. 
9 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Göldlin an Regierung. 8. 2. I 815. 
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ernannt sind, nehmen wir aber nicht weiter Anstand, nach dem Beyspiele der 
übrigen löblichen Stände, im vollen Vertrauen auf Ihre erprobten Kenntnisse 
und Gesinnungen, auch von unserer Seite darein zu willigen, daß Euere Ex
zellenz die Ihnen vom heiligen Stuhle zu Rom übertragene bischöfliche Zwi
schenverwaltung nach den bisher bestandenen Verhältnissen so lange ausüben, 
bis wir uns, entweder in Folge einer Berathung, die etwa bey einer allgemeinen 
Conferenz Statt haben möchte, oder, wenn die endliche neue Dioecesan-Ein
theilung bewerkstelliget seyn wird, zu einer anderweiten Verfügung veranlaßt 
sehen werden». Im übrigen erwarte man von ihm, daß er «die bisher so wohl
thätig bestandene Übereinstimmung zwischen den geistlichen und weltlichen 
Behörden aufrecht zu erhalten suchen werde 10». Obwohl die Regierung über 
die damals im Thurgau bestehenden «Verhältnisse» keine näheren Angaben 
gemacht hatte, erklärte sich Göldlin mit dem Inhalt des Schreibens einverstan
den und versicherte in seiner Zuschrift vom 2. März 1815, daß «bey den wichtig 
angeknüpften Verhältnissen ich mir vorzüglich werde angelegen seyn lassen, 
daß durch die Befolgung der reinen Grundsäze unserer heiligen Religion und 
durch den harmonischen Verband der Kirche und des Staates ehrfurchtsvolle 
Liebe und treuer Gehorsam gegen göttliche und oberkeitliche Geseze einge
prägt, durch Ordnung und Friede das Wohl der Bürger ... befördert und er
reicht werde 11 ». 

Obschon damit die im Thurgau geltenden staatskirchlichen Rechtssätze 
nicht ausdrücklich anerkannt wurden, gab sich die Regierung mit dem erzielten 
Resultat zufrieden. Sie konnte nötigenfalls die generelle Zustimmung Göldlins 
als Anerkennung der thurgauischen Gesetze interpretieren. Der Umstand, daß 
keine genauen Bestimmungen fixiert wurden, erlaubte ihr weiterhin, von Fall zu 
Fall das Günstigste zu erhandeln. 

In der Folgezeit machte sich die thurgauische Regierung zum Grundsatz, 
sich nicht in die inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche des Kantons 
einzumischen, aber überall dort, wo ihre Souveränitätsrechte tangiert wurden, 
absolute Selbständigkeit zu bewahren. Als ein in ihr Ressort gehörendes Sach
gebiet betrachtete sie zum Beispiel die PfarrwahJ12. Als der Apostolische Vikar 
Göldlin am 2. Mai 1815 verlangte, daß die Prüfung der Bewerbungen der 
Aspiranten auf vakante Pfarrstellen vom bischöflichen Kommissar Hofer 13 

durchgeführt werde, machte die Regierung sogleich ihre Gegenvorstellung. 
Sie forderte, daß dieselbe «in vereinigter Berathung mit vier vom Katholischen 
Kirchenrath aus seiner Mitte gewählten Mitglieder» erfolge 14 . Göldlin gab 
sofort nach und erklärte sich mit dem von der Regierung gewünschten Wahl-

I O ST A TG, Missiven Kleiner Rat, 17. 2. 1815, Nr. 171. 
11 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Göldlin an Regierung, 2. 3. I 8 I 5. 
12 Vgl. unten, S. l l 7f. 
13 A. BK. B., Akten Bistumsangelegenheiten, Göldlin an Hofer, 2. 5. 1815. 
14 STA TG, Missiven Kleiner Rat, an Dekan Hofer, 13.5.1815, Nr. 328. 
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modus einverstanden. Dem bischöflichen Kommissar Hofer gab er aber zu 
bedenken, daß es nach den Vorschriften des Konzils von Trient Sache des 
Kommissars wäre, die Prüfungen der Aspiranten vorzunehmen. Er hoffe aber, 
daß auch «auf diese Weise die kirchlichen Verordnungen beobachtet, der vor
zügliche Einfluß des Ordinariats aufrecht erhalten und den politischen Miß
ständen vorgebogen werden 15 ». Bis dahin wurden diese «Konkursprüfungen» 
von der Kurie in Konstanz durchgeführt 16 . Dank der Nachgiebigkeit des 
Apostolischen Vikars vermochte die Regierung widerstandslos ein weiteres 
Recht aus dem kirchlichen Bereich an sich zu ziehen. 

Bei den innerkirchlichen Maßnahmen hinderte die thurgauische Regierung 
jedoch den Apostolischen Vikar in keiner Weise. Göldlin vertrat wie die ka
tholische Geistlichkeit im Thurgau konservative Ansichten und verfocht eine 
seinem Vorgänger Wessenberg entgegenlaufende Richtung. Die kirchlichen 
Reformen des Konstanzer Generalvikars kamen daher in den eidgenössischen 
Diözesankantonen ins Stocken, und der neue bischöfliche Oberhirte «machte 
sich ans Werk, manches, was angestrebt worden, rückgängig zu machen 17 ». 
Die jährlich von Göldlin erlassenen Fastenmandate, in welchen seine neuen 
Direktiven publik gemacht wurden, erhielten ohne weiteres das regierungsrät
liche Plazet. Die Wiedereinführung der früheren Formen brachte aber ver
schiedene Schwierigkeiten. 

Schon das erste von Göldlin verschickte Fastenmandat von 1815 verlangte, 
daß in Zukunft nicht nur - wie dies Wessenberg seinerzeit geregelt hatte - der 
Freitag, sondern auch wieder wie vordem der Samstag Fast- und Abstinenztag 
sei 18 . Diese neue Verordnung machte der bischöfliche Kommissar und Dekan 
Hofer im Frauenfelder Kapitel ordnungsgemäß sofort nach der Publikation 
des Hirtenbriefes seinen Gläubigen bekannt. Der Vorsteher des Oberthurgauer 
Kapitels, Dekan Pfister, machte die neue Verfügung nicht sogleich bekannt, 
aus Angst, Verwirrung unter den Katholiken zu stiften. Der bischöfliche 
Kommissar Hofer, welcher für die strikte Einhaltung des Fastengebotes zu 
sorgen hatte, riet seinem Amtsbruder, es könne die Verkündigung des neuen 
Fastenindults «am schicklichsten nachgeholt werden, wenn man am Palm
sonntag verkündet, daß auch der Mittwoch in der Charwoche ein Abstinenztag 
und der Samstag es das ganze Jahr sey, weil nun das Luzerner Fastendekret 
gilt 19». Der Verfügung Göldlins wurde im Thurgau sonst keine weitere Oppo
sition entgegengebracht, was ein erneuter Beweis dafür ist, daß die katholische 
Geistlichkeit und ihre Konfessionsangehörigen an den alten religiösen Formen 
hingen. Die liberaleren Katholiken im Aargau protestierten jedoch gegen den 

15 A. BK. B., Akten Bistumsangelegenheiten, Göldlin an Hafer, 26. 5. 1815. 
16 STA TG. Vgl. Missiven Kleiner Rat, 13.5.1815, Nr. 328. _ 
17 Küry, S_ 74. 
18 STA TG. Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Fastenmandat, 15. I. 1815. 
19 A. BK_ B., Akten Bistumsangelegenheiten, Hafer an Pfister, 9. 3. 1815. 
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Inhalt des zweiten Fastenmandats von 1816, in welchem die Neuerungen 
Wessenbergs ausdrücklich widerrufen und die neuen Fastengebote in Erinne
rung gerufen wurden. Sie lehnten sich dagegen auf, daß «heilsame und wohl
thätige Vorschriften, die seit dem Jahre 1801 von dem bischöflichen Stuhle von 
Konstanz für unsern Kanton ertheilt und von der Regierung genehmigt worden 
sind, aufgehoben und zernichtet werden 20». Da sich die Geistlichkeit im Thur
gau gefügig zeigte, erhielt sie ein Dankesschreiben von Göldlin, in welchem es 
heißt: «Bey den beschwächlichen Mühungen unserer amtlichen Stellen und 
bey den erleidenden Hohnungen und Verdächtigungen unserer Verfügungen, 
welche einige Unzufriedene, der catholischen Kirche und ihrer Gewalt Abge
neigte, in einem Verband gegen uns, zur Corrigierung der öffentlichen Meinung, 
in Zeitungen, Böthen, Wegweisern und wie sie alle heißen, frevelhaft anzu
greifen wagten, gereicht es uns zum besonderen Trost zu erkennen, wie die 
hochehrwürdige Geistlichkeit fast aller Kantone unserer Dioecesan-Verwal
tung in eigenen Zuschriften ihre Indignation ... auszudrüken sich beeiferte. 
Wir sind sehr dadurch gerührt worden und haben ihnen unsern lebhaftesten 
Dank mit der Versicherung unserer aufrichtigsten Liebe und hochachtungs
vollen oberhirtlichen Sorgfalt für die heilige Sache unserer catholischen Kirche 
und Priesterschaft bezeuget ... Wir haben unserer Stellung angemessen gefun
den, der Tagsazung über die bereits mehrere Monate fortgesezte Unfugen und 
stufen weis gewagte Einmischungen unsere Vorstellungen zu machen 21 ». 
Wirklich erfolgte von der Tagsatzung eine Empfehlung an alle Diözesankan
tone, «keine Herabwürdigung der kirchlichen Einrichtungen zu dulden und 
ihre Presse in bescheidene Schranken zu weisen 22». 

Weniger hartnäckig zeigte sich der Apostolische Vikar Göldlin in der Frage 
der Bitt- und Kreuzgänge. Wessenberg ließ manche - gegen den Willen der 
Gläubigen - abschaffen 23. Als nach der Trennung von Konstanz gewisse Ge
meinden die Wiedereinführung von traditionsgebundenen Prozessionen ver
langten, wandte sich der bischöfliche Kommissar an seinen neuen Vorgesetzten, 
um die diesbezüglichen neuen Richtlinien zu erfahren. Göldlin erteilte ihm 
folgende Auskunft: «In Betreff der Kreuzgänge lassen wir es im ganzen bey 
dem, was von der Curia zu Constanz darüber verordnet worden ist, doch mit 
der Ausnahme, daß wenn eine Gemeinde einen abgestellten Kreuzgang wieder 

20 Allgemeine Zeitung, Nr. 69, 11.6.1816, S. 278. In der Thurgauer Zeitung vom 13.7.1816 
steht: «Mehrere ganze Kapitel von Weltpriestern haben sich beeifert, dem Herrn General
Vikar Göldin ihre Ergebenheit und Gehorsam und zugleich ihren lebhaften Unwillen über 
die gehässigen Noten zu bezeugen, womit einer, dem Vernehmen nach ein katholischer Geist
licher des Kantons Aargau, aber kein Schweizer, in der Aarauer Zeitung seinen Hirtenbrief 
zu verunglimpfen getrachtet habe.» 

21 A.BK.B., Akten Provisorium, Göldlin an Hofer, 31.7.1816. 
22 Vgl. Oechsli, 2. Bd., S. 556. 
23 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 91, S. 17 l ff. 
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zurükwünscht, sie ihr Verlangen dem Pfarrer und dem Commissar des Ortes 
vortragen möge. Dieser hat dann die Gründe des Begehrens nebst seinem eige
nen Gutachten an das apostolische Vikariat einzusenden M». 

Am 16. September 1819 starb der Apostolische Vikar Göldlin. Da noch 
keine Einigung in der Errichtung eines neuen Bistums in der Eidgenossenschaft 
erzielt worden war, wurde das seit 1815 bestehende Provisorium - auf Veran
lassung des Nuntius von Luzern - durch päpstlichen Entscheid verlängert. Mit 
Breve vom 9. Oktober 1819 wurde die Verwaltung der ehemaligen Konstanzer 
Diözesankantone dem Bischof von Chur, Carl von Buol-Schauenstein, über
tragen 25 . Wieder erhob sich die Frage nach der Anerkennung des neuen 
bischöflichen Oberhirten durch den Staat. Einige liberale Kantonsregierungen 
lehnten sich gegen den päpstlichen Beschluß auf, «da die neue Verfügung wie
der über ihre Köpfe hinweg ergangen war 26». 

Der Nuntius teilte der thurgauischen Regierung am 20. Oktober 1819 mit, 
daß durch den Tod von Göldlin «die unumgänglich nothwendige Leitung der 
Gläubigen ins Gedränge» geraten sei, weshalb der Papst für einen sofortigen 
Nachfolger gesorgt habe. Den neuen Oberhirten von Chur stellte er als einen 
Prälaten vor, «der mit einer hohen Geburt die Eigenschaft eines schweizeri
schen Bischofes, die Erfahrung einer fünfundzwanzigjährigen Leitung der 
bischöflichen Geschäfte, ausgezeichnete Tugenden und die Nähe mancher 
Kantone in sich verbindet: Alles Vorzüge, welche seiner Verwaltung durch Mit
würkung seiner Vikarien den ausgebreitetesten und befriedigendsten Nuzen 
gewähren und welche für seine geheiligte Person Verehrung und Ehrfurcht 
erweken 27 .» Darin wurde auch versichert, daß die laufenden Bistumsverhand
lungen durch den neuen Entscheid keine Verzögerung erleiden würden, und die 
Verwaltung durch den Bischof von Chur sogleich nach Errichtung der neuen 
Diözese aufhören werde. Gegen die päpstliche Verfügung hatte der thur
gauische Kleine Rat dieses Mal nichts einzuwenden. Er nahm nämlich an, daß 
der Abschluß der Bistumsverhandlungen bevorstand, weshalb er in seiner Ant
wort den Nuntius lediglich um Unterstützung in den diesbezüglichen Anstren
gungen bat 28 . 

Mit Schreiben vom 4. November 1819 ersuchte der Bischof von Chur die 
thurgauische Regierung um Bestätigung seines neuen Amtes als Verweser der 
ehemals konstanzischen Diözesankantone. Darin führte er aus: «Das eigene 
Bewußtseyn meiner Schwäche, die Beschränktheit meiner Talente, überhaupt 
der Mangel jener erhabenen Eigenschaften, die dem Kirchenvorsteher seine 
persönliche Würde geben, würden mehr geeignet seyn, mich zur ehrerbietigen 

24 A. BK. B., Akten Provisorium, Ordinariat an Hofer, 22. 5. 1815. 
25 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Nuntius an Regierung, 20. 10. 1819. 
26 Oechsli, 2. Bd., S. 561. 
27 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Nuntius an Regierung, 20. 10. 1819. 
28 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 30. 10. 1819, Nr. 1059. 
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Ablehnung der erhabenen Bestimmung als zu deren Antritt zu berechtigen, 
fände ich nicht in dem trostvollen Gedanken Beruhigung, daß in einer unge
suchten, höchst unerwarteten Anordnung, unmittelbar von dem Stellvertreter 
Gottes auf Erden ausgegangen, sich der Wille des Himmels selbst ausspreche» 
und «könnte ich nicht vertrauensvoll auf die nöthige Mitwirkung einer thätigen 
Geistlichkeit, das fromme Gebet eines religiösen Volkes und die kräftigste 
Unterstüzung und (den) geneigten Schuz der hohen Standesregierungen zäh
len 29 .» Nicht weniger würdevoll antwortete der Kleine Rat am 9. November 
1819: « In der That geschieht es mit der vollkommensten Beruhigung und dem 
unbeschränkten Vertrauen, daß wir das geistliche Wohl dieser unserer (katho
lischen) Angehörigen unter den unmittelbaren Einfluß der ausgezeichneten, 
heilverbreitenden Eigenschaften gesezt sehen, welche Euere Exzellenz seit lan
gem die treueste Liebe und Verehrung der untergebenen Herde erworben ha
ben. Wir sind überzeugt, daß - seye dem katholischen Theil unsers Kantons 
kürzere oder längere Zeit vergönnt, Ihre oberhirtliche Pflege mitzugenießen -
dieselbe in harmonischem Zusammenwirken mit der weltlichen Leitung, die 
segensreichsten Erfolge hervorbringen werde, und daher wird uns auch nichts 
angelegener seyn, als Euerer Exzellenz bey Ihren Bemühungen redlich unter
stüzende Hand zu biethen 30.» Im Gegensatz zu 1815 wurde die Frage bezüglich 
der bischöflichen Rechte nun weder auf der einen noch auf der anderen Seite 
angeschnitten. Man zählte gegenseitig auf «harmonisches Zusammenwirken». 

Der Bischof von Chur hielt sich strikte an die von Göldlin befolgten Richt
linien. Die vom letzteren erlassenen Fastengebote wurden beibehalten. Die 
Hirtenschreiben von Chur brachten keine Neuerungen. 

Einmal stattete der bischöfliche Würdenträger dem Kanton Thurgau einen 
Besuch ab. Am 20. Mai 1820 teilte der Dekan Hofer dem Katholischen Admini
strationsrat mit, daß es nötig sei, im Kanton die Firmung vorzunehmen, da 
dies seit 1808 nicht mehr geschehen sei. Der Administrationsrat bat daher den 
Kleinen Rat, «dem Fürstbischof das Ansuchen zugehen zu lassen, daß er, da 
er diesen Act in Wyl (St. Gallen) verrichtet, auch in Bischofszel und Frauenfeld 
die nemliche Funktion nacher ausüben möchte 31 ». Die Regierung gab ihre 
grundsätzliche Einwilligung zur Durchführung der Firmung, aber sie überließ 
es dem Katholischen Administrationsrat, mit dem Bischof darüber zu verhan
deln. Auf dessen Einladung hin kam der Bischof im J uni 1820 nach Bischofszell 
und Frauenfeld. Zum feierlichen Akt in der Kantonshauptstadt erschienen 
auch die drei katholischen Regierungsräte. Landammann Anderwert hielt 
dabei eine kurze Ansprache, bei welcher er auf die im Thurgau «wohlthätig 
bestehende Harmonie zwischen den geistlichen und weltlichen Behörden» hin-

29 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Bischof von Chur an Regierung, 4. 11. 1819. 
30 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 9. 11. 1819, Nr. I 101. 
31 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 24. 5. 1820, S. 54. 
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wies und der Hoffnung Ausdruck gab, daß dieselbe erhalten bleibe32 . 

1823 erließ der Churer Bischof ein Dekret über die Ausbildung der Theo
logiestudenten. Darin wurde verlangt, daß jeder, der in der Diözese die Prie
sterweihe zu erhalten wünsche, sich zuvor während mindestens eines Jahres im 
Seminar von Chur ausbilden lassen müsse 33 . Da diese Bestimmung nicht in die 
landeshoheitlichen Rechte eingriff, erteilte der Kleine Rat anstandslos seine 
Genehmigung. 

Der Bischof von Chur, Carl von Buol-Schauenstein, hatte die provisorische 
Verwaltung über den Thurgau bis 1829 inne, das heißt bis zur definitiven Ein
verleibung des Kantons im neu organisierten Bistum Basel. Während seiner 
zehnjährigen Tätigkeit als Verweser kam es, soweit es aus den Akten ersichtlich 
ist, nie zu einer ernsthaften Auseinandersetzung zwischen ihm und der thur
gauischen Regierung, obwohl die beiden gesinnungsmäßig stark voneinander 
abwichen 33 . 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß während des Proviso
riums (1815-1829) der katholischen Geistlichkeit eine starke Stütze, das heißt 
ein mit den üblichen Vollmachten ausgestatteter Bischof, fehlte, mit dessen 
Hilfe sie sich gegen die Ansprüche des Kleinen Rates hätte wehren können. Sie 
mußte es daher geschehen lassen, daß die bischöflichen Rechte noch mehr als 
in der Mediation vom Staat eingeschränkt wurden. Nachdem die Regierung 
aber die ihr gutdünkenden Rechte zwischen Staat und Kirche fixiert hatte, ver
zichtete sie auf weitere Eingriffe in die Angelegenheiten der katholischen Kirche 
des Kantons. Zu einer gegenseitigen Anerkennung der staatskirchlichen Ein
richtungen kam es nicht. Man einigte sich stillschweigend auf einen Status, bei 
welchem sich die thurgauische Regierung in den sacra externa und die Geist
lichkeit in den sacra interna die Handlungsfreiheit wahrten. So war es möglich, 
daß mit dem Konsens der Regierung die innerkirchlichen Reformen Wessen
bergs während der Restauration im Thurgau ohne weiteres rückgängig ge
macht werden konnten. 

b) Die Trennung vom Bistum Konstanz 1 

Das Gebiet des Thurgaus gehörte mit dem von Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Zürich, Luzern, Glarus, Zug, Solothurn, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen 
und Aargau, ganz oder teilweise, vom 7. bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts 
zum Bistum Konstanz. Die Loslösung des schweizerischen Teils von dieser 

32 STA TG, Nachlaß Anderwert, Notizen vom 15.6.1820. 
33 Vgl. unten S.44. 

1 Vgl. Bötschi, Th. B. 104, S. 41 ff. Lisette Bötschi hat die Bistumsfrage hinsichtlich der Bezie
hungen zu den übrigen Diözesankantonen untersucht, während diese Arbeit sich zum Ziele 
setzt, die Diskussion über die neuen Bistumsverhältnisse innerhalb des Kantons Thurgau dar
zustellen. 
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großen deutschen Diözese wurde durch den Regensburger Reichsdeputations
hauptschluß vom 25. Februar 1803 in die Wege geleitet. Dieser Staatsvertrag 
verfügte die Säkularisation des Fürstbistums Konstanz und stellte überdies 
eine völlige Neuordnung der deutschen Diözesanverhältnisse in Aussicht. Der 
konstanzische Kirchensprengel wurde damit in den Zustand eines Proviso
riums versetzt; die Abtrennung der schweizerischen Stände konnte nur noch 
eine Frage der Zeit sein 2 . 

In der Eidgenossenschaft begann die Diskussion über die Reorganisation 
der Bistumsverhältnisse schon in der Helvetik. Damals betrachtete man ein 
einheitliches unabhängiges Nationalbistum als Ideallösung. Ab Anfang der 
Mediation, als jedem Stand wieder die eigene Regelung der kirchlichen Ange
legenheiten überlassen wurde, traten die Partikularinteressen der einzelnen 
Kantone zum Vorschein, was die seinerzeit sich an bahnenden Verhandlungen 
stark hemmte. Aber auch die außenpolitischen Ereignisse ließen keine rasche 
Lösung der Bistumsfrage in der Schweiz zu. 1806 kam es zum Bruch zwischen 
Papst Pius VII. und Napoleon. Eine Kontaktnahme der Diözesankantone mit 
der Kurie in Rom schien nicht angezeigt, da der damalige Bischof von Kon
stanz und Fürstprimas von Mainz, Theodor von Dalberg, ein persönlicher 
Freund des französischen Kaisers war3 . 

Als Ende der Mediation die Trennungsfrage wieder zur Sprache kam, 
schieden sich die Gemüter in der Schweiz. Die Innerschweizer, die unter dem 
Einfluß des Nuntius standen, waren für, die Stände Luzern, Aargau und Thur
gau, welche freundschaftliche Beziehungen mit dem Generalvikar Wessenberg 
unterhielten, waren gegen die baldige Loslösung vom alten Bistumsverband 
Konstanz. Diese Uneinigkeit schwächte die Position der Diözesanstände bei 
den Verhandlungen mit der Kurie. 

Anfangs 1813 ergriffen die Urkantone die Initiative. Uri erließ im Namen 
von Schwyz und Unterwalden ein Kreisschreiben an alle übrigen konstanzi
schen Diözesankantone, in welchem sie die raschestmögliche Absonderung 
vom deutschen Kirchensprengel verlangten. Als Beweggründe führten sie die 
komplette Unabhängigkeit von auswärtigen Bistümern und die Übertragung 
der geistlichen Gerichtsbarkeit an inländische Prälaten an 4• Die thurgauische 
Regierung war gegen jede Übereilung, weil sie die Trennung von Konstanz 
nicht wünschte, bevor eine Verständigung über neue Verbindungen getroffen 
worden war, um nicht in direkte Abhängigkeit des Nuntius zu gelangen. Sie 
hoffte auch, die Stadt Konstanz erwerben zu können, denn es standen Grenz
berichtigungen zwischen Österreich und der Schweiz in Aussicht. Würde der 
Kauf gelingen, sollte die Bodenseestadt, wie vor allem Landammann Ander-

2 Bandle, Th. B. 88, S. 78 ff. 
3 Bandle, Th. B. 88, S. 82. 
4 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Kreisschreiben Uris vom 30. l. 1813 an 

Regierung. 
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wert glaubte, Bischofssitz für die ehemaligen Diözesankantone oder minde
stens für die Ostschweiz bleiben 5 • 

Die Initiative der Urkantone hatte den Erfolg, daß sich die Vertreter der 
Diözesanstände im Sommer 1813 zu einer ersten Besprechung trafen. Dabei 
wurden folgende allgemeine Richtlinien festgelegt 6 : 

- Kein Stand darf «dem anderen einen Bischof aufdrängen und seiner religiösen Selbständigkeit 
Abbruch thun». 

- Die Wahl des Bischofs muß einem Kapitel zustehen, in welchem jeder Stand im Verhältnis 
zur Anzahl der katholischen Einwohner repräsentiert ist. 

- Den westlichen Kantonen ist der Anschluß an das ehemalige Bistum Basel, den östlichen an 
das Bistum Chur offen. Die dazwischenliegenden Kantone können, wenn sie wünschen, eine 
eigene Diözese bilden. 

Die Diözesankantone waren sich also über ihre Absichten noch gar nicht 
im klaren. Jeder hoffte auf Berücksichtigung seiner Sonderwünsche. Damit 
arbeiteten sie der Kurie in die Hände, welche zielbewußt darauf ausging, die 
Eidgenossenschaft in kleine Bistümer zu zersplittern und diese ihrem unmittel
baren Einflusse zu unterwerfen7 . 

Während der außerordentlichen Tagsatzung im November 1813 benützten 
die Urkantone die Umwälzung der deutschen Machtverhältnisse, um von 
Fürstbischof Theodor von Dalberg, der sich vorübergehend in Zürich aufhielt, 
die schriftliche Einwilligung der Trennung der eidgenössischen Gebiete vom 
Bistum Konstanz zu erlangen. Mit der Zustimmung des Fürstbischofs und der 
Mehrheit der Diözesanstände wurde ein Schreiben an Papst Pius VII. gerichtet, 
welches das Gesuch um eine Neuregelung der schweizerischen Bistumsverhält
nisse enthielt 8. Nur zögernd unterstützte der Thurgau die Trennungsbestre
bungen; er wollte sich nicht von der Mehrheit der Diözesanstände distanzie
ren9. 

Während des Jahres 1814 ließen die sich überstürzenden politischen Ereig
nisse die Bistumsfrage in den Hintergrund treten. Die europäischen Verhält
nisse veränderten sich grundlegend. Napoleon wurde nach der Insel Elba ver
bannt, und der Papst kehrte aus seiner Gefangenschaft in Frankreich im 
Triumph nach Rom zurück. Es begann die Zeit der Restauration, in welcher 
der Papst das Bestreben zeigte, nach den Jahren der Demütigung seinen Macht-

5 Bandle, Th. B. 88. S. 82. 
6 ST A TG, , Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Protokoll über die zwischen den Deputier

ten der konstanzischen Diözesankantone am 24. 6. und 3. 7. 1813 in Zürich abgehaltenen 
Konferenzen. 

7 Vgl. Oechsli, 2. Bd., S. 556. 
8 Bandle, Th. B. 88, S. 83. 
9 STA TG, Missiven Kleiner Rat, Kleiner Rat an Uri, 24. 12. 1813, Nr.1802. 
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bereich wieder auszudehnen. Dabei stieß er auch auf den Widerstand der eid
genössischen Stände, die sich möglichst große Selbständigkeit in kirchlichen 
Angelegenheiten sichern und keine Superiorität des Papstes dulden wollten 10 . 

Auch im mehrheitlich evangelischen Thurgau behielt sich die Regierung 
das entscheidende Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht in allen kirchlichen 
Angelegenheiten, das heißt auch bei den Bistumsverhandlungen, vor. Es 
wurde zuerst in der Verfassung von 1814 insofern verankert, als die Besorgung 
des Kirchenwesens unter die höhere Aufsicht der Regierung gestellt wurde. 
Deutlicher wurde es im Grundlagengesetz von 1816 formuliert, gemäß welchem 
die Verhandlungen aller Verträge über kirchliche Verhältnisse mit fremden 
Staaten (Kirchenstaat) der Regierung übertragen wurden. Voraussetzung bei 
einer wichtigen Entscheidung war jedoch, daß zuerst ein Gutachten von der 
katholischen Konfessionsbehörde (Administrationsrat) eingeholt wurde 11 . 

Ungeachtet der bei den Eidgenossen üblichen demokratischen Gepflogen
heiten entschied die Kurie von Rom vorläufig ganz unabhängig über die 
schweizerischen Bistumsverhältnisse. Mit Breve vom 7. Oktober 1814 entließ 
sie die schweizerischen Diözesanstände mit Wirkung ab 1. Januar 1815 aus dem 
alten Bistum Konstanz und stellte sie unter die provisorische Leitung des Apo
stolischen Vikars, Propst Bernhard Göldlin von Beromünster12. Über eine 
neue Diözesaneinteilung verfügte Rom nichts. Es wurden im Breve lediglich 
die Vorbedingungen für die Neugründung eines Bistums bekanntgemacht, die 
da waren: Kathedralkirche, Domherrenkapitel, Priesterseminar und eine ent
sprechend ausreichende Bistumsdotation. So wurden die eidgenössischen Diö
zesankantone in zweifacher Hinsicht überrascht: Sie wurden ohne vorherige 
Verständigung plötzlich vom alten Diözesanverband getrennt und konnten 
ihren neuen Oberhirten nicht selbst bestimmen. 

In der plötzlichen Entschließung ist besonders die Absicht der Kurie zu er
kennen, die eidgenössischen Stände so rasch wie möglich dem Einfluß des 
Generalvikars Wessenberg zu entziehen, dessen Bestrebungen nach einer deut
schen Nationalkirche und mannigfachen innerkirchlichen Neuerungen für sie 
gefährlich waren. Ihr Wunsch war, die Eidgenossenschaft wieder mehr von 
Rom abhängig zu machen 13 . 

Das Jahr 1815 brachte der thurgauischen Regierung zwei große Enttäu
schungen. Erstens konnte sie die voreilige Trennung von Konstanz nicht billi
gen, da sie Verwirrung unter den katholischen Kantonsangehörigen stiftete 
und sie vermehrt von der Nuntiatur in Luzern abhängig machte; besonders 
Landammann Anderwert konnte sich mit dem kuralistischen Vorgehen nicht 

10 Bandle, Th. B. 88, S. 83f., und Bötschi, Th. B. 104, S. 41. 
II Vgl. O.GS. I. Bd., S.17ff., und 2. Bd., S. lff. 
12 Isele, S.204ff. 
13 Vgl. Auf der Maur, S. I ff. 
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einverstanden erklären, da er mit Wessenberg befreundet war 14 . Zweitens war 
der Plan, Konstanz zu erwerben, gescheitert. Am Wiener Kongreß vermochte 
die schweizerische Delegation keine Grenzbereinigung zugunsten des Thurgaus 
einzuhandeln 15 . 

So wurde der Thurgau nun von seiner Nachbarstadt am Rhein auch in 
kirchlicher Hinsicht komplett getrennt. Für die Regierung begannen mühsame, 
jahrlange Verhandlungen über eine neue Diözesanordnung. 

c) Der Anteil des Thurgaus an den Bistumsverhandlungen 

Um die Wende des 18./19.Jahrhunderts verloren die alten Bistümer nicht 
nur ihre weltlichen Rechte, sondern es zeigte sich überall das Bedürfnis der 
Anpassung an die neuen staatlichen Verhältnisse. Die beiden schweizerischen 
Diözesen von Basel und Chur verloren neben den Fürstenrechten ihr Pastoral
gebiet in ausländischen Territorien und waren darum bestrebt, ihre Diözese 
innerhalb der Eidgenossenschaft zu vergrößern. 

Während der Churer Bischof sich vorläufig mit einem reduzierten Gebiet 
in Graubünden und Liechtenstein zufriedengeben mußte, wartete der ehema
lige Bischof von Basel, Xaver de Neveu, welchem der Berner Jura und Teile von 
Solothurn und Aargau verblieben, sehnlichst darauf, in ein ausgedehnteres 
schweizerisches Bistum eingesetzt zu werden. Diesbezüglich setzte er schon seit 
langem alles daran, mit dem Nuntius in Luzern, dem er gesinnungsmäßig nahe
stand, freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten 1 . 

Aus der damaligen komplexen Situation heraus entstanden bei den Bis
tumsverhandlungen in der Eidgenossenschaft mannigfache Spannungen. Die 
verschiedenen daran interessierten Gruppen standen einander mißtrauisch 
gegenüber. Um Indiskretionen zu vermeiden, fanden es die an den Verhand
lungen beteiligten Kantonsregierungen für notwendig, wichtige Resultate und 
Beschlüsse in Geheimprotokollen zu notieren. Mitteilungen von besonderer 
Bedeutung wurden mit dem Vermerk «geheim» oder «vertraulich» versehen 2 • 

Die erste Versammlung der dreizehn ehemals konstanzischen Diözesan
kantone, welche für die Ausarbeitung eines Bistumsprojekts bestimmt war, 
fand im Januar 1816 in Luzern statt. Der thurgauische Kleine Rat gab auf ein 
Gutachten der Diplomatischen Kommission gemäß Eintrag im Geheimpro
tokoll vom 5. Januar 1816 seiner Abordnung folgende Instruktion mit: Am 

14 Vgl. I. Teil, S. 17. 
15 Bandle, Th. B. 88, S. 55. 

I Vgl. A.BB.S., Nuntius an Fürstbischof von Basel, 21.11.1814; Helvetia Christiana, Das 
Bistum Chur, Bd. I, Kilchberg-Zürich 1942, S. 51 ff.; Helvetia Sacra, Abtlg. I, Bd. I, Bern 
1972, S. 75 ff. 

2 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, und Geheimes Protokoll des Kleinen Rates. 
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ehesten sei die Errichtung einer ostschweizerischen Diözese mit Verlegung des 
Bischofssitzes in deren Gebiet erwünscht. Sollte dieser Plan nicht realisierbar 
sein, würde man sich auch mit Luzern als Mittelpunkt des neuen Kirchen
sprengels einverstanden erklären. Der Anschluß an das Bistum Chur oder Basel 
komme nicht in Frage. Auch sei darauf zu achten, daß über den Diözesan
fonds, welcher im Zusammenhang mit dem Vertrag mit Kurbaden 1804 ge
schaffen wurde, nicht vor der Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen im 
Jahre 1820 verfügt werden könne 3. Die in Luzern gefaßten Beschlüsse fielen 
ziemlich erwartungsgemäß aus. Die Abgeordneten traten auf folgende wichtige 
Punkte ein 4 : 

I. Umfang des Bistums: Es wurde angetragen, «daß die löblichen ehemaligen konstanzischen 
Diözesanstände sich wieder in das neu zu errichtende Bisthum vereinigen möchten». 

2. Domkapitel: Dem Bischof sollen 20 Domherren zur Seite stehen. Die eine Hälfte davon 
stelle Luzern, die andere sollen die übrigen am neuen Bistum beteiligten Kantone stellen. 

3. Wahl des Bischofs: Diese erfolge durch die Regierungen der am Bistum beteiligten Stände. 
4. Bischofssitz: Als Residenz wurde Luzern vorgeschlagen. Die dortige Stiftskirche St. Leode

gar sei als Kathedrale zu bestimmen. 
5. Gehalt des Bischofs und der Domherren: Das jährliche Einkommen des Bischofs betrage 

5000 Gulden, das eines residierenden Domherrn 1000 Gulden. Die Ausgaben seien aus dem Diöze
sanfonds zu decken. 

6. Verhältnis zwischen Bischof und Staat: Da bisher die Geistlichkeit und das Volk beim 
Bischof und der Regierung Schutz fanden unter Gesetzen, «die durch ihre Gerechtigkeit und den 
Geist der Mäßigung Achtung und Gehorsam gebiethen», sei kein Grund vorhanden, «Abände
rungen zu verlangen und Neuerungen zu suchen, deren Wirkungen immer unbekannt sind». 

7. Seminar: Man erwarte von Luzern, daß es «für das Lokal und die inneren Einrichtungen» 
desselben sorge. 

Dieses Projekt, bei welchem sich die Kantonsregierungen weitgehende 
Rechte vorbehielten (Bestimmung des Umfangs der Diözese, Bischofswahl, 
Fixierung der Gehälter), übergab der Kleine Rat zuerst den katholischen Be
hörden zwecks Begutachtung. Administrationsrat und bischöflicher Kom
missar Hof er nahm zu den Punkten 2 bis 6 wie folgt Stellung5 : 

ad 2: Wenn Luzern die Hälfte aller Domherrenstellen eingeräumt werde, erhalte dieser Stand 
ein zu großes Übergewicht vis-a-vis den übrigen Diözesankantonen. Dieser Kanton könnte in der 
Folge «das Ziel, den Bischof aus seinem Gebiete zu haben, jederzeit beynahe sicher erreichen». 
Als Gegenvorschlag beantragte Hofer, das Domkapitel auf vierundzwanzig Kapitularen zu er
höhen, in dem Luzern ein Drittel, den restlichen Ständen zwei Drittel der Sitze zukämen. 

ad 3: Die Wahl des Bischofs müsse dem Domkapitel überlassen werden, da «vom Ursprung 
der christlichen Kirche an die Geistlichkeit den ersten und vorzüglichsten Antheil an derselben» 
gehabt habe. 

3 Vgl. unten, S. 59. 
4 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Protokoll über die Verhandlungen der Kon

ferenz zu Luzern, Januar 1816 (gedruckt); vgl. auch STA KZ, Anderwert an Wessenberg, 
21. I. 1816, Brief Nr. 166. 

5 A. BK. B., Akten Bistumsangelegenheiten, Gutachten Hofers, ohne Datum. 
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ad 4: Wenn Luzern als Bischofssitz bestimmt werde, sei es nötig, daß dem Thurgau wegen der 
Entfernung des Kantons vom erwähnten Ort ein bischöflicher Kommissar gewährt werde, der 
mit der gleichen Vollmacht ausgestattet sei, «wie sie das luzernische Commissariat vor der Tren
nung vom konstanzischen Ordinariat hatte». 

ad 5: Das Gehalt des Bischofs von 5000 Gulden sei für einen ausgedehnten Kirchensprengel, 
wie der geplante es werde, zu gering, da der Bischof als eine Person höheren Ranges «in allem ein 
seinem Stande angemessenes Decorum beobachten» müsse. 

ad 6: Wenn das Verhältnis zwischen Bischof und Staat in den anderen Kantonen bis dahin 
unverändert und zufriedenstellend war, so sei dies im Thurgau nicht der Fall. Es seien hier die vor 
1798 bestehenden Rechte, wie zum Beispiel die kirchliche Immunität und die dem Bischof zuge
standene Aufsicht über die Kirchen- und Armengüter, aufgehoben worden. Die Verwaltung der 
Güter sei an «aus theilhabenden Bürgern gewählte eigene Räthe übergegangen, bey denen der 
Pfarrer zwar Beysiz, aber nur deliberative Stimme. habe». Das frühere Verhältnis sei wiederherzu
stellen. Dem Bischof sei wieder die freie Ausübung seiner Rechte zu gewähren, denn die Kirche 
habe «ihre Gewalt eben so unabhängig und unmittelbar von Gott. vermittelst seines eigenen 
Sohnes, erhalten, wie der Staat die seine». 

Der bischöfliche Kommissar und Dekan Hofer, der Wortführer der thur
gauischen katholischen Geistlichkeit, glaubte den Zeitpunkt für gekommen, 
einmal mehr den «kanonischen Standpunkt» zu verteidigen 6. Er stellte sich 
damit ganz auf die Seite des Apostolischen Vikars Göldlin, des Nuntius und der 
römischen Kurie oder, anders gesagt, gegen seine Regierung und die Delegier
ten der Luzerner Versammlung. Das Resultat seines Exposes war gerade das 
Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen wollte: Zur gleichen Zeit schuf 
die herausgeforderte thurgauische Regierung das Grundlagengesetz vom 
7. Juni 1816, durch welches die bischöflichen Prärogativen das erste Mal recht
lich eingeschränkt wurden; alle Verordnungen des Ordinariats bedurften des 
landesherrlichen Plazets 7 • 

Das Schreiben Hofers sowie das Luzerner Protokoll wurden dem Katho
lischen Kleinen Rat weitergeleitet. Interessant ist, wie er nun bei seinen internen 
Beratungen zu den erwähnten Punkten Stellung nahm 8 : 

ad 1: Umfang des Bistums: Die Vereinigung der ehemaligen konstanzischen Diözesankantone 
wird begrüßt. 

ad 2: Domkapitel: Die Anzahl der residierenden Domherren sei von zwanzig auf acht zu 
reduzieren, wovon Luzern die Hälfte stellen soll. Jeder Kanton soll auch einen Foraneus (nicht
residierenden Domherrn) aufstellen, welcher Beratungen allgemeiner kirchlicher Angelegenheiten 
beiwohnen könne. 

ad 3: Wahl des Bischofs: Die Wahl sei «um ökonomischer Rüksichten willen dem Dom
kapitel zu überlassen». Wenn aber die übrigen Stände dieselbe den Kantonsregierungen vorbe
halten wollten, schließe sich der Thurgau der Mehrheit an. 

ad 4: Bischofssitz: Man sei damit einverstanden, wenn der Bischof seine Residenz im Kanton 
oder in der Stadt Luzern wähle. 

6 Vgl. Hungerbühler, Th.B. 91, S.158. 
7 0. GS., 2. Bd., S. I 0, § 23. 
8 STA TG. Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Gutachten des Katholischen Kleinen Ra

tes vom 25. 6. 1816, vgl. auch Protokoll Kleiner Rat, 9. 7. 1816, § 1482. 
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ad 5: Gehalt des Bischofs und der Domherren: Dasselbe des Bischofs sei auf 7000 Gulden, 
dasjenige eines residierenden Domherren auf 1500 Gulden zu erhöhen. Den nichtresidierenden 
Kapitularen seien die Reisespesen zu vergüten. 

ad 6: Verhältnis zwischen Bischof und Staat: «Sollte eine nähere Bestimmung dieser Verhält
nisse nicht möglich seyn, so wäre wenigstens darauf anzutragen, daß in jedem der partizipirenden 
Kantone ein bischöflicher Commissarius aufgestellt und mit derselben Vollmacht versehen werde, 
welche von jeher dem bischöflichen Commissarius in Luzern eingeräumt war.» 

ad 7: Seminar: Von Luzern wird erwartet, daß es nicht nur das Seminar, sondern auch das 
Wohngebäude des Bischofs kostenlos zur Verfügung stelle. 

Der Katholische Kleine Rat wählte einen Mittelweg. Es handelte sich hier 
um einen typischen Kompromißvorschlag Anderwerts, der immer wieder 
mäßigend zwischen die extremen Exponenten trat. Ein Punkt kam wiederum 
klar zum Ausdruck: das Sparprinzip! 

Die oben erwähnten Erwägungen sollten den weiteren Bistumsverhand
lungen als Basis dienen. Vorläufig gab der Kleine Rat Luzern den Bescheid, 
daß der Thurgau dem projektierten Bistum gerne beitrete, insofern «eine 
kleinere Anzahl residierender Domherren beliebt» werde 9 . 

Schon bald nach der Luzerner Konferenz im Januar 1816 wurde deutlich, 
daß der Plan, ein alle konstanzischen Diözesankantone umfassendes Bistum 
zu errichten, sich nicht realisieren ließ. Wie bereits erwähnt, war auch die 
Diözese Basel, welcher Teile von den Ständen Bern (Jura), Basel, Solothurn 
und Aargau angehörten, neu zu organisieren. Der Umstand, daß Solothurn 
und der Aargau an beiden Kirchensprengeln beteiligt waren, machte es not
wendig, daß man gleichzeitig über die ehemals konstanzischen und baselschen 
Bistumsgebiete verhandelte. Während die liberalen Stände sich für die Grün
dung eines möglichst großen Bistums einsetzten, um mit Kraft handeln zu 
können und dem Nachteil, «daß das Volk durch die Verschiedenheit der kirch
lichen Vorschriften in seinen Religionsbegriffen irre gemacht und über Zweck 
und Wesen der Gebote und Verbote in Zweifel und Ungewißheit versetzt 
würde», zu steuern 10, begünstigte die Kurie die Bildung von kleinen Diözesen. 
Bald war das einheitliche Projekt vergessen, und alle Orte, welche über eine 
einer Kathedrale würdigen Kirche verfügten, eiferten um die Wette, Zentrum 
einer Diözese zu werden. Nebst dem Luzerner Entwurf wurde die Diskussion 
um folgende Pläne bereichert 11 : 

- Schwyz bemühte sich um die Anerkennung des Abtes von Einsiedeln als Bischof, welcher einer 
innerschweizerischen Diözese vorstehen sollte. 

- St. Gallen dachte an die Wiedereinsetzung des Abtes in seine bischöflichen Rechte und sah 
ein ostschweizerisches Bistum vor. 

- Der Aargau warb für eine ausgedehnte Diözese aller Konstanzer und Basler Bistumskantone 
mit Zentrum in Windisch, welches zur Zeit der Römer den Bischof beherbergte. 

9 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 9.7.1816, Nr. 911. 
10 Isele, Anmerkung, S. 220. 
11 Vgl. Bötschi, Th. B. I 04, S. 43 f., und Isele, S. 208 ff. 
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- Solothurn plante die Neuorganisation der schweizerischen Gebiete des ehemaligen Bistums 
Basel mit bischöflicher Residenz in der Ambassadorenstadt. 

- Bern wiederum hegte den ähnlichen Plan wie Solothurn, jedoch mit dem Bischofssitz in Prun
trut, welches früher Sitz des Fürstbischofs war. 

Die von den einzelnen Kantonen vorgelegten Organisationspläne lassen 
sich in zwei Gruppen einteilen. Die einen, vor allem die von Luzern, Bern und 
Aargau, waren von «intransigenten liberalen Ideen beseelt 12». Sie forderten 
bei der Bischofswahl, dem Priesterseminar und der Bistumsdotation den vor
züglichen Einfluß der Regierungen der Diözesanstände. Die übrigen Kantone 
näherten sich den Revindikationen der Kurie, welche die Ernennung des Bi
schofs durch das Domkapitel, die unabhängige Leitung des Seminars durch 
den Oberhirten und die Verwaltung der Bistumsdotation durch kirchliche Be
hörden verlangte 13 . 

Die verschiedenen Projekte und divergierenden Ansichten der Diözesan
kantone machten eine neue Konferenz nötig. Sie fand im Mai 1817 wiederum 
in Luzern statt. Die thurgauische Regierung gab ihrem Deputierten, Land
ammann Anderwert, auf Grund der früheren Beratungen des katholischen 
Teils, folgende Instruktion mit 14 : 

- Umfang des Bistums: Der Thurgau wünsche «die Wiedervereinigung der bey der Dioecese 
Konstanz gestandenen Kantone unter einem Bischof». 

- Domkapitel: Es sei unumgänglich, «daß eine kleinere Zahl von Domkapitularen festgesezt 
werde als das Luzerner Projekt mit sich bringt». 

- Bischofswahl: Die Wahl des Bischofs solle man «für die Kantone, als die weltliche Oberherr
lichkeit, reclamiren, und sie jedesmahl durch eine Versammlung von Deputirten vornehmen 
lassen». Sollte die Mehrheit der Diözesanstände sich für die Ernennung durch das Domkapitel 
entscheiden, lasse man sich das ebenfalls gefallen. 

- Bischofssitz: Als Residenz des Bischofs sei Luzern oder Solothurn zu wählen. Für Bischofs
gebäude und Seminar solle derjenige Kanton aufkommen, welcher den Sitz des Bischofs er
hält. 

- Gehälter: Bei der Bestimmung der Jahreseinkommen von Bischof und Domkapitularen müsse 
«der Beschränktheit der disponiblen Hülfsquellen Rechnung getragen werden». 

- Verhältnis Staat-Bischof: Die Festlegung des Verhältnisses zwischen den Diözesankantonen 
und dem Bischof sei nicht «dringlich». Wenn diese aber gewünscht werde, solle die Bestim
mung gelten, «daß diese Verhältnisse die nämlichen seyn sollen, wie sie früherhin unter den 
Bischöfen von Konstanz waren». 

- Kloster St. Gallen: Die Wiedereinsetzung des Abtes in seine bischöflichen Rechte müsse man 
«gänzlich und aufs Bestimmteste von der Hand weisen», sie sei für den Thurgau «höchst 
gefiihrlich in kirchlichen und politischen Rüksichten 15 ». 

Wie erwartet wurden die Forderungen des bischöflichen Kommissars 
Hofer und die des Katholischen Kleinen Rates zum größten Teil fallengelassen. 

12 Isele, S. 224. 
13 Vgl. Isele, S.2llff. 
14 STA TG, Geheimes Protokoll des Kleinen Rates, 9.5.1817. 
15 Vgl. Bandle, Th. B. 88, S. 38. 
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Man pochte überall auf die staatskirchlichen Rechte; einzig bei der Bischofs
wahl erklärte man sich zu einer kleinen Konzession bereit. Energisch stellte 
sich die Regierung gegen die Wiedereinsetzung des Abtes von St. Gallen in sein 
Amt, da dieser unter Umständen Anspruch auf seine vor 1798 im Thurgau 
besessenen Güter hätte erheben können 16 . 

Auch an der Maikonferenz in Luzern konnten sich die Vertreter der Diö
zesankantone nicht mit der Kurie (Nuntius) einigen. Über die Konfusion an 
der genannten Zusammenkunft gibt folgender Passus aus dem Schreiben des 
Nuntius an den Bischof Neveux Auskunft: «Aargovie a renouvelle sa resolu
tion de vouloir appartenir a un seul eveche et d'attendre l'issue de la question 
relative au Dioces de Bäle, Thurgovie conserve une arriere pensee d'etre rendu 
au Diocese de Constance, c'est encore la l'idee de plusieurs deputes17». 

Bei dieser Versammlung wurde Anderwert zum Mitglied einer Kommission 
gewählt, die direkt mit dem Nuntius verhandelte. Er wurde beim päpstlichen 
Gesandten wegen dessen übertriebenen Forderungen vorstellig. Es scheint 
aber, daß er bei diesem Widerspruch hervorrief. Als Fazit seiner Besprechung 
bemerkte Anderwert in seinem Brief an seinen Freund Escher: «Von unserer 
Ungleichheit in den Ansichten profitirt die römische Politik, wie es die fran
zösische früher thatl8». 

Der Nuntius lehnte alle der Kirche nicht genehmen Ansprüche der Diöze
sanstände beharrlich ab. Um sein Ziel zu erreichen, suchte er die Bistumsver
handlungen zu verzögern. Die Kantonsregierungen aber drängten auf einen 
baldigen Abschluß. So überraschten denn die Stände Luzern und Bern im 
Dezember 1817 mit einem Konkordatsentwurf, wonach die künftige Diözese 
die Gebiete der beiden Kantone umfassen sollte. Der Beitritt wurde den Ur
kantonen, Zug, Basel, Solothurn und Aargau offen gehalten. Diese stellten sich 
aber der Übereinkunft wegen der eigenwilligen Art ihrer Entstehung sehr miß
trauisch gegenüber. So war dem bern-luzernischen Projekt zum voraus die 
Möglichkeit einer kraftvollen Entfaltung entzogen 19 . 

Zu dieser Zeit trat auch der Solothurner Bistumsplan in den Vordergrund 
des Interesses. Er sah den Zusammenschluß der schweizerischen Gebiete der 
ehemaligen Diözese Basel vor. Darin wurde die Anzahl der residierenden Dom
herren auf zehn reduziert, die Bischofswahl dem Domkapitel übertragen, das 
jährliche Einkommen des Bischofs auf 8000 Gulden festgesetzt, die Dotation 
der diözesankirchlichen Institute in liegenden Grundstücken versprochen und 
die Leitung des Priesterseminars dem Bischof zugestanden 20. Dieser Entwurf 
16 Vgl. Bandle, Th. B. 88. S. 44. Der Verfasser schreibt: «Da das Kloster St.Gallen 1798 auf-

gehoben und 1803 nicht wiederhergestellt wurde, betrachtet der Thurgau die ehemaligen 
Klosterdomänen Hagenwil, Roggwil und Romanshorn als sein Eigentum.» 

17 A.BB.S., Nuntius an Fürstbischof von Basel, 5.8.1817. 
18 Mörikofer, Anderwert, S. 158, vgl. auch Bötschi, Th. B. I 04, S. 45. 
19 Isele, S. 229 ff. 
20 Isele, S. 211 ff. 
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hatte gute Chancen, verwirklicht zu werden, denn dessen Bestimmungen ent-
sprachen weitgehend den Wünschen der Kurie 21 . 

In keinem der beiden Bistumsprojekte wurde dem Thurgau der Beitritt 
offen gehalten. Die thurgauische Regierung mußte befürchten, vom Verband 
der einflußreichen Kantone ausgeschlossen zu werden. Helfer in der Not war 
der Aargau. An der gegenseitig beschickten Konferenz vom 2. Januar 1818 
wurde eine Ausweichmöglichkeit besprochen. Die Vertreter der beiden Stände 
dachten an die Bildung eines Bistums mit den paritätischen Kantonen Aargau, 
St. Gallen, Thurgau, eventuell auch mit Glarus, Schaffhausen und Zürich. Die 
Verhandlungspartner waren sich aber der Obstakel bewußt, welche der Grün
dung eines Bistums mit nur liberalen Kantonen seitens der Kurie entgegen
gestellt würden. Daher vereinbarten sie zu ihrer Sicherheit, daß jeder der beiden 
Stände nur bei gegenseitigem Einverständnis einem endgültigen Bistumsvertrag 
beistimmen werde 22 . Diese Abmachung begründete tatsächlich die Solidarität, 
welche die beiden paritätischen Kantone in den weiteren Verhandlungen zu 
zwei unzertrennlichen Partnern machte. Der Zusammenschluß der erwähnten 
Stände zu einer Diözese wurde später nicht mehr in Erwägung gezogen. 

Nach der erwähnten Konferenz berieten sich die Mitglieder des Katho
lischen Kleinen Rates mit einigen Administrationsräten (Locher, Ammann, 
Längle und Hofer) eingehend über den Weg, welcher nun einzuschlagen war. 
Nachdem alle Möglichkeiten erneut geprüft worden waren, kamen sie zum 
Schluß, daß ein Zusammengehen mit dem Bistum Chur nicht in Frage kommen 
könne, da «das Sistem, welches die bischöfliche Curie in Chur in den jüngsten 
Zeiten an den Tag legte, eben nichts Empfehlendes an sich trage.» Auch eine 
Vereinigung mit dem sich bildenden Bistum St. Gallen (mit Appenzell) fanden 
sie nicht ratsam, weil es «seines beschränkten Umfanges halber auch in öko
nomischer Hinsicht wenig Vortheil darbiethe». Es sei daher das Beste, «wenn 
in Abgang eines allgemeinen Bisthums unter den Separirten dasjenige vorge
zogen würde, das den größten Umfang in sich faßt, was bey dem Luzerner 
selbst dann der Fall ist, wenn auch die kleinen Kantone und Solothurn, wie es 
die öffentlichen Blätter behaupten, demselben nicht beytreten wollen 23». Man 
gedachte also, sich dem bern-luzernischen Bistumsverband anzuschließen, 
obwohl man keine entsprechende Einladung zum Beitritt erhalten hatte. 

Am 23.Januar 1818 richtete die thurgauische Regierung an Luzern das 
Aufnahmegesuch 24 . Sie hegte wohl die Hoffnung, bei auftretenden Schwierig
keiten vom Aargau, welcher bereits mit dem katholischen Vorort in Kontakt 

21 A.BB.S., Fürstbischof von Basel an Nuntius, 31.8.1816. 
22 Vgl. Mörikofer, Anderwert, S. 158 f. 
23 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Gutachten von Anderwert, 19./21.Januar 

1818. 
24 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 23. I. 1818, Nr.93. 
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war, unterstützt zu werden. Luzern lehnte jedoch das thurgauische Begehren 
ab, indem es folgende ausführliche Begründung gab 25 : 

«Tief von der Überzeugung durchdrungen, daß die fernere Fortdauer des seit drey vollen 
Jahren währenden bischönichen Provisoriums in mancherley Rüksichten verderblich seye und daß 
es daher in unseren heiligsten Pflichten liege, diesen Zustand bald möglichst zu beendigen, ent
schlossen wir uns zum Beytritt zum Bisthum Basel erst dann, nachdem jede Wahrscheinlichkeit 
verschwunden war, auf dem eingeschlagenen Pfad mit unseren ehemaligen Diözesan-Mitständen 
je zu irgend einem Resultat zu gelangen. Die Bereitwilligkeit, mit der unser Mitstand Bern uns 
hierin entgegenkan1. erleichterte die Ausführung unseres Entschlusses. Die Übereinkunft. die dies-

~ ~ ~ 

falls abgeschlossen ward ... enthält die Absicht, die ganze westliche Schweiz mit Ausnahme des 
zum Bisthum Freyburg gehörenden Theils, in ein Bisthums-Verband einzuschließen, wobey wir 
dann glaubten, daß dagegen die östliche Schweiz sich zu einem andern Bisthum von verhältnis
mäßigem Umfang eignen möchte. Dieser Gedanke mußte um so mehr bey uns entstehen, da, wie 
Ihr wisset, der heilige Vater schon früher seinen dringenden Wunsch wiederholt geäußert hat, daß 
für denjenigen Theil der östlichen Schweiz, in welchem ehemals der Abt von St. Gallen die quasi 
bischöniche Jurisdiktion hatte, ein eigenes Bisthum errichtet werden möchte ... » 

Es sei notwendig, «daß man alles vermeide, was im geringsten die anzuhebenden Unterhand
lungen erschweren und deren guten Erfolg vielleicht gar gefahrden könnte. Wir verhehlen es Euch 
nicht, daß wir dies allerdings besorgen müßten, wenn wir die in der existierenden Übereinkunft 
angegebenen Grenzen des Bisthums Basel weiter gegen Osten ausdehnen wollten, und Ihr fühlet 
gewiß mit uns, daß es nicht bloß für uns, und nicht bloß für den westlichen Theil der Schweiz, 
sondern für unser gemeinsames Vaterland bedenklich wäre, wenn dieses Umstandes willen diese 
Angelegenheit länger im gegenwärtigen schwankenden Zustand verbleiben sollte.» 

Über die Bistumszugehörigkeit des Thurgaus schien die römische Kurie 
bereits entschieden zu haben. Dagegen wehrte sich aber der thurgauische 
Kleine Rat. Er gab die abschlägige Antwort Luzerns der aargauischen Regie
rung bekannt, welche sich prompt vom bern-luzernischen Projekt distanzierte 
und sich demselben von Solothum näherte. Die beiden Stände Aargau und 
Solothum erklärten sich sofort bereit, dem Thurgau den Beitritt zum geplanten 
Bistumsverband offen zu halten 26 . Zum eingesandten Entwurf nahm der Ka
tholische Kleine Rat wie folgt Stellung27 : 

- Der Plan biete «hinsichtlich der Organisation größere Vortheile dar als jener von Luzern, da 
er hinsichtlich der Repraesentation der participirenden Stände keinen derselben besondere 
Vorrechte einräumt, wie es der Fall beim Luzerner Plan war». 

- Er sei auch in ökonomischer Hinsicht vorzuziehen, «da nach jenem die zu leistenden Beiträge 
geringer als bei diesem ausfallen dürften». Luzern habe das Gehalt des Bischofs auf 10000 
Gulden jährlich erhöht, während Solothurn es auf 8000 Gulden festsetze. Auch fordere Luzern 
«von den Dioecesanständen Herbeischaffung, Einrichtung und stets Unterhaltung der Woh
nung des Bischofs, der Domkirche und des Seminarius, was Solothurn ... alles allein» über
nehme. 

25 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten. XI 278, Schreiben Luzerns an Kleinen Rat, 20. 2. 
1818. 

26 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Schreiben Aargaus an an Kleinen Rat, 9. 3. 
1818. 

27 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Gutachten von Anderwert, 17. 3. 1818. 
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- Der Vertragsentwurf räume zwar die Wahl des Bischofs den Domherren ein, behalte aber 
«darüber ein näheres Einverständnis der Dioecesankantone vor». 

- Für den Thurgau sei die wichtige Frage noch abzuklären, «ob auch Foranei bei diesem Kapitel 
zugelassen werden oder ob alle Domherren in Solothurn residiren müssen». 
Das Haupthindernis am Plan sei, daß auch Bern und Luzern mit einbezogen wurden. Falls 
das von diesen beiden Ständen geplante Bistum zustande komme, werde «das Hauptfunda
ment des Solothurner Projekts zertrümmert». 

Auf Grund dieser Feststellungen gab die Regierung dem Aargau bekannt, 
daß man gar keine Bedenken trage, die «Bereitwilligkeit zum Beytritt sogleich 
auszusprechen 28 ». Auch wurde unverzüglich eine Zusammenkunft der drei 
Stände vereinbart, für welche die Regierung Landammann Anderwert, welcher 
abgeordnet wurde, mit folgenden Hinweisen instruierte 29 : 

- Wenn Bern und Luzern ein eigenes Bistum bilden, könne der Thurgau dem geplanten Diöze
sanverband nur beitreten, wenn «sich in ökonomischer Beziehung nicht solche Schwierigkeiten 
darbiethen, die es dem hiesigen Kanton undienlich machen würden, in diesem Verband ein
zutretten». 

- Der Thurgau wünsche einen Foraneus, das heißt einen nichtresidierenden Domherrn. ins 
Kapitel abzuordnen. Da dem Kanton nur 18000 Gulden für die Diözesanbedürfnisse zur 
Verfügung ständen, sei er außerstande, «nebst den Beiträgen in die allgemeine Kasse noch 
einen residierenden Domherrn zu übernehmen, welchem nebst 2000 Gulden noch freie Woh
nung auszuscheiden wäre». 

- Der Nuntiatur sei mitzuteilen, «daß von Seiten des hiesigen Kantons an einem östlichen 
Bistum kein Antheil werde genommen werden». 

Am 12. und 13. Mai 1818 fand die vereinbarte Konferenz in Schönenwerd 
statt. Da im Mittelpunkt des Gespräches die Neuorganisation des ehemaligen 
Bistums Basel stand, konnte Anderwert daran nur ad audiendum teilnehmen, 
da der Thurgau nie zur betreffenden Diözese gehörte 30 • Zwischen Solothurn 
und dem Aargau kam bei dieser Zusammenkunft ein Konkordat zustande, 
dessen Bestimmungen den Wünschen der thurgauischen Regierung weitgehend 
entsprachen. Dem Kanton wurde der Beitritt zum zu reorganisierenden Bistum 
Basel vorbehalten, die Bischofswahl kam den Domherren zu, bedurfte aber der 
Bestätigung der Diözesanstände; jedem sich beteiligenden Kanton stand es 
frei, nichtresidierende oder residierende Domherren ins Kapitel abzuordnen, 
die Kapitularen konnten durch die Kantonsregierungen gewählt werden, 
Solothurn übernahm die Hauptkosten für das Priesterseminar und die Woh
nung des Bischofs31 . 

28 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 17. 3. 1818, Nr. 294. 
29 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, Entwurf von Anderwert. 20. 3. 1818 Vgl. auch 

unten, Kapitel Diözesanfonds, S. 59 ff. 
30 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Schreiben des Aargaus an Regierung, 

8.5.1818. 
31 Isele, S. 238 ff. 

46 



Der thurgauische Kleine Rat gab am 8.Juni 1818 seine offizielle Beitritts
erklärung, jedoch unter Vorbehalt der Ratifikation des Großen Rates 32 . Er 
entschloß sich zu diesem Schritt, weil im Vertragstext die Souveränitätsrechte 
des Staates gewahrt worden waren und den dem katholischen Bevölkerungsteil 
beschränkt zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln weitgehend Rech
nung getragen wurde. 

Nun standen zwei grundverschiedene Konkordate einander gegenüber. 
Während sich das bern-luzernische auf den westlichen Teil der Eidgenossen
schaft beschränkte, ließ das solothurn-aargauische allen noch nicht organisier
ten Ständen den Beitritt offen. Das erstere war vor allem staatskirchlich, das 
letztere mehr kirchenrechtlich ausgerichtet. Das zweite hatte eher Chancen, 
begünstigt zu werden, da es den Ansprüchen der Kurie ziemlich entsprach. 

Die beiden Vertragsgruppen verhandelten nun fast zwei Jahre lang getrennt 
mit Rom. Immer wieder verlangte die Kurie neue Abänderungen und Zusätze. 
Um endlich zu einem Abschluß zu gelangen, gaben die Diözesankantone ihren 
Forderungen nach. Als auch nach dem Tod des Apostolischen Vikars Göldlin, 
im September 1819, noch kein Vertrag zustande gekommen war, änderten die 
schweizerischen Stände ihre Verhandlungstaktik. Luzern und Bern verzichte
ten auf die Bildung einer eigenen Diözese und schlossen sich dem solothurn
aargauischen Projekt an. Nun schien das größte Hindernis aus dem Wege 
geräumt zu sein. Solothurn teilte am 19. Februar 1820 der thurgauischen 
Regierung mit, daß anfangs März eine geheime Konferenz zwischen den 
Ständen Luzern, Bern, Solothurn und Aargau stattfinden werde. Der Thurgau 
erhielt keine Einladung dazu. Man vertröstete ihn, daß auch die übrigen sich 
interessierenden Kantone keine solche erhalten hätten 33 • Der Kleine Rat war 
darüber enttäuscht, was er auch in seiner Antwort an Solothurn durchblicken 
ließ, teilte er ihm doch mit: «Es müßte uns beunruhigen, uns nicht zu der von 
dem löblichen Stand Luzern in Antrag gebrachten geheimen vertraulichen Be
sprechung der Angelegenheit zugezogen zu sehen, wenn wir nicht in Euerer 
bewährten bundesfreundschaftlichen Gesinnungen volle Gewährleistung fci.n
den, daß Ihr dabey die vertragsmäßigen Ansprüche unseres Kantons bestens 
vertreten werdet 34». Wieder befürchtete der thurgauische Kleine Rat, von den 
mächtigen Bundesgenossen vernachlässigt und übergangen zu werden. 

Bei der geheimen Konferenz, welche vom 1. bis 3. März 1820 in Langenthal 
stattfand, vereinigten sich die Vertreter der fraglichen vier Stände zu einem 
Konkordat über die Reorganisation des Bistums Basel. Es basierte auf der 
Vereinbarung zwischen Solothurn und dem Aargau von 1818. Die neue Über-

32 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 8.6.1818, Nr. 695. 
33 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Schreiben von Solothurn an Regierung, 

l 9. 2. 1820. 
34 ST A TG, Missiven Kleiner Rat, 25. 2. I 820, Nr. l 79. 
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einkunft bildete die Grundlage für alle weiteren Besprechungen. Die für den 
Thurgau wichtigen Bestimmungen lauten 35 : 

- Umfang des Bistums: Es umfaßt die Kantone Bern, Luzern, Solothurn, Aargau und Basel. 
Dem Thurgau und Zug wird der Beitritt ohne weiteres vorbehalten, den übrigen konstanzi
schen Diözesanständen nur unter der Bedingung der Einwilligung Roms. 
Domkapitel: Das Domstift besteht aus wenigstens zwölf stimmberechtigten Kapitularen. 
Jedem Diözesanstand ist es freigestellt, die ihn betreffende Anzahl von Kapitularen als residie
rende oder nichtresidierende (Forenses) abzuordnen,jedoch hat von jedem Kanton wenigstens 
ein Domherr beim Stift Wohnsitz zu nehmen. Die zwölf Dompräbenden werden nach der bis 
dahin üblichen Wahlart besetzt. Diejenigen Stände, welche bisher noch keinen eigenen Dom
herrn hatten (zum Beispiel der Thurgau), müssen den Wahlmodus mit dem Papst ausmitteln. 
Das Gehalt der residierenden Domherren ist auf 2000 Gulden festgesetzt, dasselbe der nicht
residierenden kann der betreffende Diözesankanton nach eigenem Gutdünken fixieren. Die 
Dignitarien bestehen aus einem Dompropst und einem Domdekan. Dem Domdekan wird 
eine Gehaltszulage von 800 Gulden zugesichert, für welche die Diözesanstände aufzukommen 
haben. 

- Bischofswahl: Sie erfolgt durch die stimmberechtigten Domherren, welche gehalten sind, eine 
«den Regierungen der Dioecesan-Cantone genehme Person» zu ernennen. Der Bischof erhält 
seine kanonische Einsetzung durch den Papst. 

- Bischofssitz: Die Residenz des Bischofs von Basel wird nach Solothurn verlegt, wo die Stifts
kirche St. Urs und Viktor in den Rang einer Kathedrale erhoben wird. Die Regierung von 
Solothurn gewährleistet den Unterhalt der Kathedralkirche. 

- Gehalt des Bischofs: Sein jährliches Einkommen beträgt 8000 Gulden. Die Diözesanstände 
verpflichten sich, dasselbe «in fixen und sichern Gefällen anweisen zu lassen». Solothurn sorgt 
für eine angemessene freie Wohnung und übernimmt die Unterhaltskosten der Gebäulich
keiten. 

- Seminar: Am Ort der bischöflichen Residenz wird ein Seminar errichtet. Solothurn stellt das 
erforderliche Gebäude kostenlos zur Verfügung. Für die innere Einrichtung und deren Unter
halt haben die am Seminar teilnehmenden Kantone verhältnismäßig beizutragen. Bern er
richtet auf seine Kosten ein eigenes Seminar. 

Dem vierunddreißig Artikel umfassenden Konkordat wurde eine Geheim
klausel beigefügt, welche für unseren Zusammenhang wichtig ist. Sie lautet: 
«Die Dioecesanstände behalten sich ihre bisherigen Rechte, Herkommen, 
Freyheiten und wohlhergebrachten Übungen in kirchlichen Sachen aufs feyer
lichste vor und gewährleisten sich dieselben gegenseitig.» 

Verglichen mit dem Schönenwerder Vertrag von 1818, gaben die kontra
hierenden Stände nun alle ihre staatskirchlichen Forderungen zugunsten der 
auf dem herkömmlichen Kirchenrecht fußenden Ansprüche der römischen 
Kurie auf. Ihre Absicht war aber, sich äußerlich mit der Kirche verträglich zu 
zeigen, bis die päpstliche Einwilligung zum Vertrag erlangt war, dann aber -
wenn Rom nicht mehr zurück kann - sich doch nach Möglichkeit an die eige
nen staatskirchlichen Grundsätze zu halten; der geheime Zusatzartikel zeigt 
dies deutlich. 

35 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Abschied der zwischen den Ständen Lu
zern, Bern, Solothurn und Aargau vom I. bis 3. 3. 1820 zu Langenthal gehaltenen Conferen
zen, II. 4. 1820. 
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Solothurn sandte der thurgauischen Regierung den Langenthaler Konkor
datsentwurf am 28. März 1820. Vorerst übergab sie ihn dem Katholischen 
Kleinen Rat zur Begutachtung. Landammann Anderwert beeilte sich, seinem 
Freund Generalvikar Wessenberg vom Konkordat Kenntnis zu geben. In 
seinem Schreiben vom 14. April 1820 an den Prälaten kommentierte er: « Wir 
haben dieser Tage das Bistumsconferenzprotokoll von Langenthal erhalten, 
ein in Schönenwerth gemachtes Projekt zwischen Solothurn, Aargau und 
Thurgau ward als Basis angenommen und wenig erhebliche Abänderungen 
darin gelegt: die vorzüglichste ist, daß von Seiten der Regierungen auf die Be
stätigung der Bischofswahl verzichtet, dagegen dem wählenden Kapitel zur 
Pflicht gemacht ist, eine den Regierungen genehme Person zum Bischof zu 
wählen 36». Leider ist die Antwort Wessenbergs in den Akten nicht vorhanden. 

Am 18. April 1820 verfaßte Anderwert im Namen des Katholischen Kleinen 
Rats das von der Regierung gewünschte Gutachten. Er hob dabei folgende 
Punkte hervor 37 : 

·· Da der neue Vertrag in kirchlicher und politischer Hinsicht nichts Neues bringe, stelle sich 
nur die Frage, «ob der Beitritt auch in oekonomischer Beziehung dem hiesigen Kanton con
veniren könne». Für die allgemeinen Beiträge an das Gehalt des Bischofs, die Zulage des 
Domdekans und die innere Einrichtung des Seminars könne man nach dem Stand der vorhan
denen Mittel ohne Schwierigkeiten aufkommen. 

- Mit der neuen Bestimmung, daß jeder Stand wenigstens einen residierenden Domherrn haben 
solle, könne man sich nicht einverstanden erklären. «Diese Bedingung würde dem hiesigen 
Kanton den Beitritt unmöglich machen, es wäre denn, daß derselben die Modification gegeben 
werden könnte, daß in gemeinsamer Verbindung mit einem der andern kontrahirenden 
Ständen eine solche Praebende übernommen werden könnte.» Am besten verharre man auf 
der früheren Forderung, «nur einen nicht residirenden Domherrn zu übernehmen». 

- Früher sei das Recht, die Domherren zu wählen, den Kantonsregierungen eingeräumt worden. 
Nun sei den Kantonen, welche bisher keine Domherrenpräbenden besetzten, vorgeschrieben 
worden, die entsprechenden Wahlbestimmungen mit der päpstlichen Kurie zu vereinbaren, 
«weil Rom Schwierigkeiten der dort gewesenen Berner Deputation machte, die Collatur an 
protestantische oder paritätische Regierungen übertragen zu sehen». 

- Wenn außer Bern noch andere Stände am Seminar nicht teilnehmen sollten, habe auch der 
Thurgau einen entsprechenden Vorbehalt anzumelden. 

Auf Grund dieser Feststellungen gab die Regierung noch gleichen Tags 
Solothurn eine ausführliche Antwort 38 . Darin sprach sie die Bereitschaft aus, 
der Allianz beizutreten, jedoch nur unter den Bedingungen, daß der Thurgau 
nur die Präbende eines nichtresidierenden Domherrn zu besetzen habe und 
seinem Diözesanfonds nicht mehr Kosten für das Seminar erwachsen, als die 
Anschaffung der nötigen Geräte und Mobilien erfordere. 

36 STA KZ, Anderwert an Wessenberg, 14.4.1820, BriefNr.167. 
37 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Gutachten von Anderwert, 17./18. 4. 1820. 
38 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 18. 4. 1820, Nr. 395, und Protokoll Kleiner Rat, 18.4.1820. 

§ 689. 

49 



Der Katholische Administrationsrat (mit den Vorstehern der Geistlich
keit) wurde erst am 24. Mai 1820 über die Konferenz von Langenthal aufs 
Laufende gesetzt. In dessen Protokoll wurde lakonisch vermerkt: «Das hohe 
Präsidium (Anderwert) giebt vertrauliche Mitteilung von der in Langenthal ... 
getroffenen Übereinkunft zwischen den hohen Ständen Luzern, Bern, Solo
thum und Aargau über die Organisation des Bisthums Basel, wobei auch [der] 
Thurgau als beitrettender Canton enthalten ist 39 ». Ein Kommentar darüber 
fehlt. 

Überblicken wir die erste Phase der Verhandlungen, können wir feststellen, 
daß sich die mehrheitlich evangelische Regierung im Thurgau stets an die ver
ein harte Regelung gemäß Grundlagengesetz von 1816 hielt, vor jeder wichtigen 
diözesankirchlichen Entscheidung die Ansichten der katholischen Behörden 
zu vernehmen. Sie sorgte dafür, daß keine den staatskirchlichen Gesetzen des 
Kantons zuwiderlaufenden Bestimmungen in den Bistumsvertrag aufgenom
men wurden. Da sie in dieser Hinsicht mit den übrigen Diözesankantonen 
übereinstimmte, ergaben sich diesbezüglich keine Schwierigkeiten. Der ka
tholische Teil des Kleinen Rates stand zwischen der Regierung und der Geist
lichkeit. Einerseits unterstützte er die staatskirchlichen Forderungen der Mit
stände und der eigenen Regierung, anderseits versuchte er, seiner Konfession 
im Kanton eine möglichst starke Stellung ( durch bischöflichen Kommissar und 
Domherrn) gegenüber dem zukünftigen Bischof zu sichern, ohne jedoch sich 
zu größeren finanziellen Leistungen zu verpflichten. Die thurgauische Geist
lichkeit hoffte, die Gelegenheit der Neuorganisation der Bistumsverhältnisse 
dazu benutzen zu können, die vor der Revolution bestehenden bischöflichen 
Rechte und die Immunität der Kirche im Thurgau wiederherzustellen. Ihr Ver
such mußte scheitern, weil sie nicht nur die Kantonsregierung, sondern auch 
die Mehrheit der Diözesanstände gegen sich hatte. Von der Kurie (Nuntius) 
konnte sie keine Hilfe erwarten, weil diese schon mit den Bistumsverhandlun
gen genug zu tun hatte und auf die inneren Angelegenheiten der einzelnen 
Stände keinen Einfluß ausüben konnte. 

d) Der Beitritt zum Bistum Basel 

Mit dem Langenthaler Vertrag von 1820 wurde wohl eine Einigung der 
weltlichen Regierungen der Diözesanstände bezüglich der Neuorganisation 
des Bistums Basel erzielt, aber der Konsens der Kurie dazu fehlte noch. Die 
thurgauische Regierung war noch keineswegs gewiß, ob Rom den Anschluß 
ihres Kantons an den geplanten Bistumsverband akzeptiere. Auch waren die 
Fragen über den Anteil des Kantons am Priesterseminar und über die Wahl 
und den Wohnort des thurgauischen Domherrn genauer abzuklären. 

39 A. K. KR., Protokoll Administrationsrat, 24. 5. 1820, S. 54. 
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Die thurgauische Regierung machte nun alle erdenklichen Anstrengungen, 
um zum gewünschten Ziele zu gelangen. Sie wandte sich vorerst an die von den 
kontrahierenden Diözesanständen gewählten zwei Kommissäre, Schultheiß 
Amrhyn von Luzern und Staatsrat Ludwig von Roll von Solothurn, welche 
die weiteren Verhandlungen mit der Kurie zu führen hatten. Sie bat dieselben, 
auch die Interessen des Thurgaus zu vertreten und wenn nötig nähere Auf
schlüsse einzuholen 1 . Weiter gab sie dem Gesandten der bevorstehenden Tag
satzung die Order mit, «bey schiklichem Anlaß die Sache ... dem Apostolischen 
Herrn Nuntius mündlich nachdrucksam zu empfehlen und dabey gegen den 
Leztern sich dahin zu äußern, daß man hierorts hinsichtlich der Anschließung 
des Kantons an den quaestlichen Bisthumsverband der Entsprechung von 
Seite des päpstlichen Hofes um so zuversichtlicher entgegen sehe, als dem 
Kanton bey der Annahme des Provisorii die bestimmteste Zusicherung der 
Berüksichtigung seiner diesfiilligen Wünsche gegeben worden sey2 .» 

Es dauerte nicht lange, bis die Pläne der thurgauischen Regierung durch
kreuzt wurden. Am 26. September 1820 ließ ihr Solothurn die Kopie eines 
Schreibens des päpstlichen Staatssekretärs Consalvi zukommen, welcher das 
Gebiet des projektierten Bistums zu groß fand. Eine derart ausgedehnte Diö
zese erschwere die pastoralen Aufgaben des Bischofs und sei für die zu betreuen
den Gläubigen schädlich 3. Diese Mitteilung war ein schlechtes Vorzeichen für 
den Thurgau, der am weitesten vom Zentrum des fraglichen Bistums entfernt 
war. Darauf wandte sich die Regierung direkt an den Nuntius mit der instän
digen Bitte, dafür besorgt zu sein, daß die Wünsche des Thurgaus erfüllt wer
den 4. Die Antwort des Apostolischen Gesandten war aber ablehnend. Er gab 
vor, nur Instruktionen für Verhandlungen mit den vier kontrahierenden Diö
zesankantonen Luzern, Bern, Solothurn und Aargau erhalten zu haben. Da 
der Thurgau doch weit von Solothurn, dem Zentrum der Diözese, entfernt sei, 
stelle sich die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn er sich mit dem Bistum Chur 
vereinige. Falls man aber auf dem Anschluß an das Bistum Basel beharre, 
müsse man sich direkt an den Papst wenden 5. 

Als indessen die Kommissäre zum gleichen Schritt rieten 6, zögerte die 

I STA TG, Missiven Kleiner Rat, 9.6.1820, Nr. 599. 
2 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Instruktion vom 9.6.1820. 
3 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Schreiben Solothurns an Regierung, 

26. 9. 1820. 
4 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 16.10.1820, Nr. 1104. 
5 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Nuntius an Regierung, 24.10.1820. Im 

Schreiben heißt es: «Le S. Pere m'a autorise d'entrer en negociation avec ces quattre gouver
nements (LU, BE, SO, AG) sur l'objet dont il est question. De cela Vous connaissez bien, 
tres Illustre Seigneur, qu'il n'est pas en mon pouvoir de traiter aussi pour Votre louable 
Canton, et qu'il est necessaire d'addresser Ja petition directement au S. Siege pour demander 
a cet egard son autorisation ... ». 

6 ST A TG, Missiven Kleiner Rat, 3. 11. I 820, Nr. 1156. 

51 



thurgauische Regierung nicht, den Ratschlägen Folge zu leisten. Am 3. No
vember 1820 wurde je ein Schreiben an Papst Pius VII. und an Kardinal
Staatssekretär Consalvi abgeschickt. In der Missive an den Papst wurden die 
freundschaftlichen Beziehungen und die übereinstimmenden Gesinnungen 
aller vertragschließenden Diözesankantone betont, welche es für den Thurgau 
wünschbar machten, dem geplanten Bistum und keinem anderen beizutreten 6. 

Kardinal Consalvi erhielt eine ausführlichere Botschaft. Darin wurden folgende 
Punkte hervorgehoben 7 : 

- Die Entscheidung, dem Bistum Basel beizutreten, sei im Thurgau «aus einer Übereinstimmung 
der Gesinnungen der Behörden des Staates und der Angehörigen der katholischen Kirche und 
ihrer Vorsteher hervorgegangen». Sie könne da, «wo Volk und Regierung zwischen beyde 
Glaubensbekenntnisse getheilt sind, in einer für alle Folgezeit so wichtigen Sache nicht zu 
hoch angeschlagen ( = nicht hoch genug eingeschätzt) werden». 

- Die Anzahl der katholischen Einwohner des Kantons betrage nur ungefähr 16500. Sie stelle 
nur eine geringe Mehrbelastung für einen Bischof der Basler Diözese dar. 

- Chur sei gleich weit entfernt vom Thurgau wie Solothurn. Aber Chur sei bei weitem nicht so 
leicht erreichbar wie Solothurn. Dorthin gebe es «nicht einmahl eine gebahnte Straße». 

- Mit der Trennung von Konstanz habe die Thurgauer Bevölkerung finanzielle Einbußen er
litten. Falls die Vereinigung mit dem Bistum Basel nicht zustande käme, würde sie daher die 
Rückkehr zur alten Diözese verlangen. 

Diese beiden Botschaften wurden von Landammann Anderwert entworfen, 
sie sind ausgezeichnete Probestücke seines diplomatischen Könnens. Er kannte 
die zögernde Haltung der Kurie und hielt sich bei der Redaktion der beiden 
Schreiben an die von ihm geprägte Formel: «Damit Rom wolle, muß man 
selbst bestimmt und seiner Stellung gemäß wollen 8.» 

Die beiden Botschaften stellte die Regierung zwecks Weiterleitung nach 
Rom dem Nuntius zu. In einer Begleitnote drückte sie ihm ihr Erstaunen über 
seine Mitteilung aus, «daß der heilige Stuhl von unserem Entschluß, unsern 
Kanton mit dem neu herzustellenden Bisthum Basel zu vereinigen, noch keine 
Kenntnis habe, und daß dies die Ursache seye, warum Ihre Exzellenz sich ohne 
Vollmacht befinden». Aus der bisherigen Korrespondenz gehe doch klar her
vor, «daß der heilige Stuhl von unserem Verlangen schon unterrichtet worden 
seye». Man erwarte, daß er sich nun für die Wünsche des Thurgaus so einsetze, 
wie es sich einem Gesandten des päpstlichen Stuhles bei der Eidgenossenschaft 
gezieme 9. 

Gespannt wartete die thurgauische Regierung auf die entsprechenden 
Rückäußerungen. Aber die Kurie ließ nichts vernehmen. Nach Ablauf von 
fast zwei Jahren brachte der Kleine Rat dem Nuntius die Angelegenheit in 
Erinnerung, da man bisher ohne Antwort geblieben sei 1°. Darauf meldete der 

7 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 3.11.1820, Nr. 1157. 
8 Mörikofer, Anderwert, S. 162. 
9 STA TG, Missiven Kleiner Rat, Kleiner Rat an Nuntius, 3.11.1820, Nr. 1158. 

10 STA TG, Missiven Kleiner Rat, Kleiner Rat an Nuntius, I. 10. 1822, Nr. 509. 
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Nuntius lediglich, daß der Anschluß des Thurgaus zur Diözese Basel nur unter 
der Bedingung erfolgen könne, daß nebst dem Bischof noch ein Suffraganeus 
(Weihbischof) eingesetzt werde 11. Die gleiche Nachricht erhielt die Regierung 
auch von den vermittelnden Kommissären 12 . Sie willigte in die neue Forderung 
ein, falls auch die anderen Stände sich dazu bereit erklärten 13 . 

Im August 1823 starb Papst Pius VII. Nachfolger auf dem Apostolischen 
Stuhl wurde Leo XII. An die Stelle des bisherigen Staatssekretärs Consalvi trat 
Somaglia. Die Diözesanstände glaubten, daß nun der geeignete Zeitpunkt ge
kommen sei, die Verhandlungen endlich zum Abschluß zu bringen, aber sie 
täuschten sich. Immerhin wurde die langwierige Angelegenheit von neuem 
aktiviert 14 . 

Ende 1824 ließen die von den Diözesanständen beauftragten Kommissäre 
dem Kleinen Rat einen Generalrapport über die in den letzten vier Jahren mit 
der Kurie geführten Verhandlungen zukommen. Bis dahin wurden folgende 
für den Thurgau relevanten Änderungen und Neuerungen am Bistumsvertrag 
angebracht15 : 

- Das jährliche Einkommen des Bischofs ist von 8000 Gulden auf den Betrag von 10000 Gulden 
erhöht. 

-- Falls das Bistum durch die Gebiete von Zug und dem Thurgau erweitert wird, muß dem Bi
schof ein Suffraganeus zur Seite gestellt werden, dem ein jährliches Gehalt von 2000 Gulden 
zu zahlen ist. 

- N ichtresidierende Domherren haben die gleichen Rechte wie residierende. Rein katholische 
Stände können sie direkt wählen, paritätische nach einem noch aufzustellenden Prozedere. 

- Für die zu leistenden Beiträge sind von den Diözesankantonen Fonds anzulegen, die von der 
Staatsverwaltung getrennt und unveräußerlich sind. 

Dieser Rapport wurde den katholischen Behörden unterbreitet, welche 
nach eingehender Beratung wieder zum Schluß kamen, daß die vorhandenen 
Diözesangelder (23 723 Gulden) nur für die für das Bistum zu zahlenden Bei
träge reichen. Man könne daher nur einen Domherrn nach Solothurn abord
nen, der Residenz im Thurgau habe. Für diesen sehe man eine jährliche Zulage 
von 150 bis 200 Gulden vor. Bezüglich der Wahlart werde man sich an die den 
paritätischen Diözesankantonen vorgeschriebene Formel halten 16 . 

Dieser Entscheid ging über den Kleinen Rat an die Kommissäre, welche 
ihn im Frühjahr 1825 baten, zwischen dem Wahlmodus von Bern oder vom 
Aargau zu wählen. Bern wünschte, daß das Domkapitel sechs Kandidaten vor-

11 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Nuntius an Regierung, 15.10.1822. 
12 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Kommissäre an Regierung, 22. I 0. 1821. 
13 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 28.12.1821, § 2172. 
14 Kühner, S. I 70ff., und Oechsli, 2. Bd., S. 562. 
15 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Kommissäre an Regierung, 8.12.1824. 
16 ST A TG, , Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Gutachten des Katholischen Administra

tionsrates, 26. I. 1825. 
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schlage, die von der Regierung auf drei reduziert werden können. Von den 
Verbleibenden habe der Bischof eine der Regierung genehme Person zu ernen
nen. Der Aargau hingegen verlangte, daß die Pröpste der im Kanton befind
lichen Stifte ipso facto zu Domherren erklärt werden 17 . Der Thurgau ent
schloß sich für die letztere Art, denn zur Zeit war gerade die Propststelle des 
Stiftes Bischofszell zu besetzen. Da diese Pfrund bereits 240 Gulden jährlich 
abwerfe, wäre dem Domherrn «nur noch eine unbedeutende Zulage aus dem 
Dioecesanfonds abzureichen 18». 

Auch jetzt konnten die Kommissäre über die verschiedenen Positionen mit 
der Kurie keine Einigung finden. Die Verhandlungen wurden weiterhin stark 
verzögert; weder die eine noch die andere Partei war zum Nachgeben gewillt. 
Erst anfangs 1827 berichteten die Kommissäre der Regierung, daß Rom die 
vom Aargau vorgeschlagene Wahlart des Domherrn nicht annehmen könne 
und für alle paritätischen Stände nur der von Bern gewünschte Modus in 
Frage komme 19 . Dazu gab der Kleine Rat unverzüglich seine Zustimmung20 . 

Am 12. März 1827 unterzeichneten endlich der päpstliche Geschäfts
träger Pascal Gizzi und die schweizerischen Unterhändler Amrhyn und von 
Roll den Grundlagenvertrag zur Reorganisation des Bistums Basel. Die neu 
ausgemittelten Bestimmungen lauteten für die Kurie noch günstiger als im 
Langenthaler Vertrag von 1820. So wurde die Forderung, daß das Domkapital 
eine den Regierungen genehme Person zum Bischof wähle, nicht in den Ver
tragstext hineingenommen, sondern der Papst versprach lediglich, in einem 
besonderen Breve die Kapitularen entsprechend anzuweisen. Die erste Ernen
nung der Domherren aller beteiligten Diözesankantone behielt der Papst sich 
selber vor, diejenige des Domdekans für immer usw. 21 . 

Dieses Bistumskonkordat bedurfte nun der Genehmigung durch die Regie
rungen der verschiedenen Stände. Es fand aber in der Öffentlichkeit keine gute 
Aufnahme. In Zeitungen und Broschüren gab man der Enttäuschung über das 
Resultat der langen Verhandlungen Ausdruck. Es wurde geklagt, daß man in 
allen entscheidenden Fragen der Kurie entgegengekommen sei und die staat
lichen Hoheitsrechte preisgegeben habe 22• Auch im Thurgau war man über 
das Ergebnis unzufrieden. Anderwert schrieb am 31. Oktober 1827 seinem 

17 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Kommissäre an Regierung, 29. 4. 1825. 
18 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 18. 5. 1825, S. 221 f. 
19 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Kommissäre an Regierung, 2.2.1827. 
20 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 5.3.1827, Nr. 89. Im Schreiben ist es so formuliert: Wir 

tragen kein Bedenken, «der für den hl. Stand Bern beliebten Wahlart beyzustimmen, nach 
welcher das Domkapitel für die jeweilige Ernennung des Domherrn einen sechsfachen Vor
schlag aus Angehörigen des Kantons der Regierung einzureichen hätte, diese aus den Vorge
schlagenen Dreye würden ausschließen können, die Wahl selbst aber dem Bischof vorbehal
ten bleibt». 

21 Isele, S. 328. 
22 Oechsli, 2. Bd., S. 565. 
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Freund Wessenberg: «Die Trennung der Schweiz war schon ein trauriger Vor
both der nachgefolgten Ereignisse, wovon wir eben bis jez noch wenig Er
sprießliches einernteten 23 . » 

Die Diözesankantone zögerten mit der Erteilung der Ratifikation des vor
gelegten Vertrages. Um aber dem provisorischen Zustand ein Ende zu setzen, 
gaben sie nach. Der Thurgau schloß sich der Mehrheit an. Auf Empfehlung 
des Kleinen Rates genehmigte der Große Rat am 9.Januar 1828 das Bistums
konkordat, nachdem er in Betracht gezogen hatte, «daß die Anschließung des 
hiesigen Kantons an ein anderes Bisthum weder leicht mehr erhältlich, noch 
bei den keineswegs ganz ungünstigen Bedingnissen, die ihm nach seinem Ein
tritt in den neuen Verband zu erfüllen obliegen, wünschbar sein könne 24 ». Als 
einen Monat später die Regierung aber die Nachricht erhielt, daß der Aargau 
die Annahme verweigerte, trat sie aus Solidarität sofort vom Vertrag zurück, 
mit der Begründung, daß sie einer Vereinigung nur zustimmen könne, wenn 
der Bistumsverband «alle die zunächst betheiligten Stände, welche die Langen
thaler Convention unter sich geschlossen haben, in sich begreift, eine Bedin
gung, die unseren früheren Erklärungen zum Grundsaz lag 25 ». 

Die Diözesankantone Luzern, Bern, Solothurn und Zug ließen sich aber 
nicht mehr zurückhalten. Am 26. März 1828 unterzeichneten die bevollmäch
tigten Kommissäre und der päpstliche Gesandte das Bistumskonkordat. Zwei 
Tage später vereinigten sich die Vertreter der erwähnten Stände zum Langen
thaler Gesamtvertrag26. Dieser erweiterten Fassung stimmte später der Thur
gau zu. Hiernach geben wir die wesentlichsten Züge bekannt 27 : 

- Umfang des Bistums: Es umschließt die katholische Bevölkerung der Stände Luzern, Solo
thurn, Zug und des durch Wiener Vertrag von 1815 Bern zugeteilten Landesteils (Jura). Den 
Kantonen Basel, Aargau und Thurgau ist der Beitritt ohne weiteres, den übrigen konstanzi
schen Diözesanständen unter Vorbehalt der päpstlichen Zustimmung offen. 

- Domkapitel: Der Domsenat besteht vorläufig aus zehn stimmgebenden Kapitularen. Wenn 
der Thurgau dem Bistumsverband beitritt, wird ihm ein nichtresidierender Domherr zuge
sichert. Die Domherrenpräbenden werden nach der Wahlart besetzt, welche für jeden Stand 
besonders von der Kurie bestimmt wird. Den Domdekan ernennt immer der Papst, den Dom
propst stets Solothurn. Um als Domherr wählbar zu sein, muß der Reflektant ein Weltgeist
licher sein, während vier Jahren mit Eifer und Klugheit einer Pfarrei vorgestanden oder als 
Lehrer der Theologie oder des kanonischen Rechts in einer öffentlichen Anstalt sich ausge
zeichnet haben. Das jährliche Gehalt der residierenden Domherren beträgt 2000 Franken, das 
der nichtresidierenden 300 Franken. Der Domdekan erhält eine Zulage von 800 Franken. Für 
alle diese Besoldungen haben die betreffenden Diözesanstände aufzukommen, ebenso wie für 
die Wohnungen der in Solothurn residierenden Kapitularen. 

23 STA KZ, Anderwert an Wessenberg, 31.10.1827, Brief Nr. 168. 
24 STA TG, Protokoll Großer Rat, 9. l. 1828, S. 52. 
25 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 11.3.1828, § 487/88. 
26 Vgl. Isele, S. 267, und Bötschi, Th. B. 104, S. 53. 
27 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Übereinkunft zwischen Luzern, Bern, 

Solothurn und Zug für die Organisation des Bistums Basel, 28. 3. 1828. 
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Bischof: Die Residenz des Bischofs ist Solothurn, wo ihm die Kantonsregierung eine seiner 
Würde angemessene freie Wohnung zur Verfügung stellt. Die Wahl erfolgt durch die stimm
berechtigten Domherren, die kanonische Einsetzung durch den Papst. Sein jährliches Einkom
men beträgt 8000 Franken. Treten auch die Stände Thurgau, Aargau und Basel dem Bistums
verband bei, wird dasselbe auf I 0000 Franken erhöht. In diesem Fall kann die Diözese -
«wenn es erforderlich sein sollte» ··· mit einem Suffraganeus oder Weihbischof versehen wer
den. Dieser wird vom Bischof erkoren und bezieht ein jährliches Gehalt von 2000 Franken. 

- Priesterseminar: Am Ort der bischöflichen Residenz wird ein Seminar errichtet. Die Regierung 
von Solothurn stellt das erforderliche Gebäude bereit und übernimmt dessen Unterhalt. Die 
Kosten für die erste, innere Einrichtung des Gebäudes und die notwendigen Geräte gehen zu 
Lasten der am Seminar teilnehmenden Kantone. Außer diesem soll ohne Einwilligung der 
betreffenden Regierungen kein weiteres Seminar gegründet werden. Jedoch steht es jedem 
Kanton frei, auf seine Kosten, unter Mitwirkung des Bischofs, ein eigenes zu errichten. Dabei 
sichern sich alle Diözesanstände «die Gewährleistung des landesherrlichen Aufsichtsrechts 
(Jus inspectionis et cavendi) in seiner ganzen Ausdehnung über die einrnal errichteten Semi
narien gegenseitig zu». 

- Al/gemeines: Die zu entrichtenden Leistungen werden proportional der Anzahl der katho
lischen Einwohner jedes einzelnen Kantons verteilt. Die Diözesankantone gewährleisten die 
sichere Ausrichtung ihres Anteils. Sie garantieren sich auch gegenseitig das «Placetum re
gium», das heißt, alle Publikationen des Bischofs oder seiner Delegierten in den einzelnen 
Ständen sind der Zustimmung der betreffenden Regierung unterworfen. Die Diözesankantone 
behalten sich im weiteren alle bisherigen, wohlerworbenen Rechte in kirchlichen Sachen vor28 . 

Verglichen mit dem Langenthaler Vertrag von 1820 und den später von 
der Kurie erhobenen Forderungen, erwirkten die Diözesankantone mit der 
neuen Übereinkunft einige wichtige Veränderungen zu ihren Gunsten. Sie 
mußten dem Bischof das Gehalt erst dann auf 10000 Franken erhöhen, wenn 
sich alle im erwähnten Vertrag vorgesehenen Stände zum Bistumsverband 
vereinigten, und nur einen Weihbischof aufstellen, wenn das Bedürfnis dazu 
vorhanden sein sollte. Die Seminarien standen unter der Aufsicht der Kantons
regierungen, ohne deren Bewilligung auch kein neues errichtet werden konnte. 
Die Bistumsdotation mußte nicht, wie es die Kurie anfänglich verlangte, in 
liegenden Gütern garantiert werden. Im übrigen wurde das Plazet für alle 
bischöflichen Verordnungen und die bisher in kirchlichen Sachen üblichen 
Rechte der Ständeregierungen ausdrücklich vorbehalten. 

Am 7. Mai 1828 erließ der Papst die nötige Erektionsbulle, womit die Re
organisation des alten Bistums Basel auch von der Kirche öffentlich anerkannt 
wurde. Sie wurde am 13. Juli 1828 in der Stiftskirche zu Solothurn feierlich ver
kündet 29. 

Zwischen den Ständeregierungen von Aargau, Thurgau und Basel und der 
Kurie gingen indessen die Verhandlungen weiter. Als sich die aargauische Re
gierung im Herbst 1828 bereit erklärte, den Langenthaler Gesamtvertrag und 

28 Die letztgenannten Bestimmungen wurden vom Langenthaler Vertrag von 1820 als Geheim
klauseln übernommen. Vgl. oben, S. 48. 

29 Bötschi, Th. B. 104, S. 53. 
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das Bistumskonkordat anzunehmen 30 , traten auch die thurgauischen Behör
den wieder in näheren Kontakt mit den Kommissären und dem Nuntius. Als 
die Regierung zuerst den Katholischen Administrationsrat um seine Ansicht 
gebeten hatte, riet er ihr, sofort die nötigen Anstalten für den Anschluß zum 
Bistum Basel zu treffen, damit «der Forensis (thurgauische Domherr) auch bey 
der Bischofswahl stimmgebend sey 31 ». Aber der Thurgau kam zu spät. Am 
I 0. Dezember 1828 wurde durch das Domkapitel der erste Bischof der reorga
nisierten Diözese Basel, der Luzerner Josef Anton Salzmann, erkoren. Das 
Konkordat zwischen der päpstlichen Kurie und dem Thurgau entstand erst am 
I I .April 182932 . Es wurde am 3.Juni 1829 vom thurgauischen Großen Rat 
genehmigt, da «alle am Langenthaler Vertrag Theil genommenen löblichen 
Stände ihren Beytritt zu demselben erklärt und der Große Rath des löblichen 
Standes Aargau die Anschließung an dasselbe (Bistum Basel) ebenfalls ausge
sprochen habe 33». Darin wurde folgendes stipuliert 34 : 

- Die katholische Bevölkerung des Kantons Thurgau soll immer (a perpetuite) der Diözese Basel 
angehören. 

- Im Domkapitel ist der Thurgau mit der Stimme eines nichtresidierenden Domherrn vertreten. 
Er wird nach dem auch Bern eingeräumten Wahlmodus ernannt und muß entweder aus dem 
Kanton stammen oder dort als Priester tätig sein. 

- Der Thurgau hat die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen kontrahierenden Stände 
gemäß Vertrag vom 26. März 1828. 

Damit ging auch für den Thurgau das Provisorium, das von 1815 bis 1829 
gedauert hatte, zu Ende. Fragen betreffend die Bistumszugehörigkeit und die 
äußere Organisation waren nun entschieden; heikle Probleme wie die Kom
petenzabgrenzung zwischen Bischof und Diözesankantonen, die Beteiligung 
und die Leitung des solothurnischen Seminars, die Bestimmung der Taxen des 
Ordinariats usw. mußten noch abgeklärt werden. Dies geschah erst in der Re
generationszei t 3.5. 

Da sich inzwischen auch Basel dem neuorganisierten Bistum anschloß und 
damit alle im Konkordat von 1828 erwähnten Kantone demselben angehörten, 
erhob sich die Frage wegen der Aufstellung eines Weihbischofs. Darüber 
wurde in einer gemeinsamen Konferenz der Vertreter der Bistumskantone im 
Juli 1829 festgehalten, «man werde den Diözesanständen keinen Weihbischof 

30 Bötschi, Th. B. I 04, S. 54. 
31 A. BK. B., Administrationskommission, Protokollentwurf von Hof er, 26. 11. 1828. 
32 Bötschi, Th. B. I 04, S. 54. 
33 STA TG, Protokoll Großer Rat, 3.6.1829, S. 114. 
34 STA TG. Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Konvention vom l l. 4. 1829 zwischen Nun

tius und Kommissären. 
35 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 17.7.1829, § 1403, vgl. auch Bötschi, Th.B. 104, S. 55. 
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zumuthen, solange der Bischof die erforderlichen geistigen und körperlichen 
Kräfte besize, um seinen Obliegenheiten vorzustehen 36». 

Der Thurgau wurde nun zusammen mit dem Aargau durch die päpstliche 
Bulle vom 23. März 1830 kanonisch dem Bistum Basel einverleibt. Somit wurde 
die Wahl des ersten Domherrn des Kantons nötig. Da dieselbe laut Konkordat 
von 1828 dem Papst vorbehalten war, wurde die thurgauische Regierung nicht 
um Vorschläge gebeten. Sie beauftragte aber Landammann Anderwert früh
zeitig, bei der Nuntiatur in Luzern den bischöflichen Kommissar und Dekan 
Hofer aus Tobel für das Amt zu empfehlen 37. Der päpstliche Gesandte befolgte 
den Wunsch der Regierung und erkor Hof er am 8. August 1830 wirklich zum 
ersten thurgauischen nichtresidierenden Domherrn 38 . Hof er akzeptierte die 
Wahl, indem er der Regierung meldete: «Wenn nun gleich mein bis an die 
siebenzig vorgerücktes Alter, der wankende Zustand meiner Gesundheit und 
die abnehmende Geisteskraft Ruhe erheischten, so habe ich mich dennoch 
entschlossen, mich den Geschäften so lange nicht zu entziehen, als es meine 
Gesundheit gestatten wird, und ich bitte nun, mit meiner Schwachheit Nach
sicht zu haben 39.» 

Abschließend stellt sich die Frage, was die neue Bistumsorganisation dem 
Thurgau Neues gebracht hat. Das Wichtigste ist wohl, daß die katholische 
Kirche des Kantons von dem ausländischen Sprengel getrennt und einem 
schweizerischen Bistumsverband einverleibt wurde. Während die Regierung 
die Zusammenarbeit mit dem Generalvikar Wessenberg von Konstanz 
schätzte, sah sie sich jetzt mit den bedeutendsten schweizerischen paritätischen 
Kantonen, wo ein liberaler Geist vorherrschte, freundschaftlich verbunden. 
Mit dieser Verbindung verknüpfte sich die Hoffnung, nie mit einem Bischof 
zusammenarbeiten zu müssen, der gegen das thurgauische Staatskirchentum 
opponierte. Um jede Reformbestrebung eines Bischofs im konservativen Sinne 
zu verhindern, war durch das landesherrliche Plazet für alle bischöflichen Ver
ordnungen und die Aufsicht der Seminarien durch die Kantonsregierung ge
nügend vorgesorgt. Bei der Wahl des Domherrn hatte die Regierung auch ein 
gewisses Mitbestimmungsrecht. Der thurgauische Kleine Rat, welcher mehr
heitlich aus evangelischen Mitgliedern bestand, gelangte damit in den Besitz 
von nicht unbedeutenden Rechten im neuen Bistum. Die katholische Geistlich
keit hatte vor 1815 keinen Anteil am Ordinariat von Konstanz. Mit der neuen 
Organisation wurde sowohl ein bischöflicher Kommissar als auch ein Dom
herr aus ihrer Reihe gewählt. Das Amt des letzteren wurde trotz der geringen 

36 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Bericht von Morell und Ammann, 2. 8. 
1829. 

37 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 20. 6. 1829, § 1229. 
38 ST A TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Nuntius an Regierung, 8. 8. 1830, vgl. 

auch Thurgauer Zeitung Nr. 35, 28.August 1830. 
39 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten, XI 278, Hofer an Regierung, 30.8.1830. 
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Anzahl der katholischen Einwohner des Kantons mit gleichen Kompetenzen 
ausgestattet wie die Kapitularen der übrigen Stände. Der katholische Klerus 
wurde im neuen Bistum in seiner Stellung etwas selbständiger. 

e) Der Diözesanfonds 

Anläßlich der Besprechungen innerhalb der thurgauischen Behörden, bei 
welchen über die Bistumszugehörigkeit des Kantons entschieden wurde, 
spielte die Frage der damit zusammenhängenden finanziellen Verpflichtungen 
immer eine primäre Rolle. Man war bestrebt, nicht mehr Aufwendungen im 
neuen Diözesanverband zu machen, als bereits Mittel zur Verfügung standen. 
Woher diese stammten und wie sie verwaltet wurden, sei hiernach kurz unter
sucht. 

Bis zur Revolution bezog der Bischof von Konstanz, welchem der Thurgau 
unterstellt war, seine Einkünfte aus seinen zahlreichen Besitzungen. Solche 
hatte er unter anderem auch in den Kantonen Zürich, Schaffhausen, St. Gallen, 
Aargau und Thurgau. Als die deutschen Bistümer durch den Reichsdeputa
tionshauptschluß vom 25. Februar 1803 säkularisiert wurden, fielen die Be
sitzungen und Gefalle des Bistums und Domkapitels Konstanz auf Schweizer 
Gebiet an Kurbaden. Am 6. Februar 1804 traf der Markgraf von Baden eine 
Übereinkunft mit der Eidgenossenschaft, womit die betreffenden Diözesan
kantone die in ihrem Gebiet gelegenen konstanzischen Liegenschaften und 
Rechte erwarben. Deren Wert betrug nach Abzug der Passivkapitalien insge
samt 740000 Gulden, wovon Baden der Schweiz 300000 Gulden zur Refun
dierung eines neuen schweizerischen Bistums überließ 1 . 

Auf die von Kurbaden ausgeschiedene Summe von 300000 Gulden, die 
fortan von den beteiligten Kantonen als Diözesanfonds bezeichnet wurde, war 
seinerzeit ein doppelter Zweck verlegt: Vom Kapitalertrag von 15 000 Gulden 
(5 Prozent Zins) mußten dem Bischof von Konstanz, Theodor von Dalberg, 
bis zu seinem Tode jährlich 10000 Gulden und den konstanzischen Domkapi
tularen bis 1820 per annum 3000 Gulden an die Pensionen ausgerichtet werden. 
Die restlichen 2000 Gulden blieben beim Diözesanfonds, wurden aber ab 1810 
an die Diözesanstände verteilt 2• 

An der Kapitalsumme von 300000 Gulden partizipierten die folgenden drei 
Kantone: 

Thurgau ............................... • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Aargau ...................................... • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · 
&.~!~ ....................................................... . 

I lsele, S. 41 ff., und Bandle, Th. B. 88, S. 801T. 
2 Isele, S. 127. 

255 700 Gulden 
36000 Gulden 
8300 Gulden 

300 000 Gulden 
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Die Verwaltung dieser Summe wurde den konstanzischen Bistumskantonen 
zugesprochen, wozu sie einen Rechnungsführer bestellten. Die in den drei 
erwähnten Kantonen liegenden Besitzungen und Gefalle sollten so lange ver
pfandet werden, bis die entsprechenden Kapitalien abgezahlt waren 3 . 

Der FürstbischofDalberg lebte bis 1817. Obwohl 1815 die Trennung des 
schweizerischen Teils von der Diözese Konstanz vollzogen wurde, entrichtete 
man dem Prälaten die jährliche Sustentationssumme in der vertraglich festge
legten Höhe bis zu seinem Ableben. Auch die Beiträge an die konstanzischen 
Domkapitularen wurden abmachungsgemäß bis 1820 ausgezahlt 4 . 

Da der Diözesanfonds zur Dotation eines schweizerischen Bistums aus
gesetzt worden war, mußte es als im Stiftungszweck des Fonds und damit in 
der Kompetenz der Diözesanstände liegend erscheinen, einen Teil der Erträg
nisse dem 1815 eingesetzten Apostolischen Vikar Göldlin zuzuwenden 5 . Weil 
bei der Trennung von den jährlichen Kapitalzinsen nur 2000 Gulden frei waren, 
kamen die Stände überein, wenigstens diese dem Apostolischen Vikar als Ent
schädigung für seine Bemühungen und Auslagen zuzuweisen. Diese Zuwendung 
erfolgte bis zu seinem Tode im Jahre I 819. Da durch diesen jährlichen Beitrag 
die Kosten der Apostolischen Administration nicht bestritten werden konn
ten, mußte Göldlin aus seinen eigenen Mitteln das Nötige hinzulegen, weshalb 
seinen Erben auf deren Ansuchen eine zusätzliche Entschädigung von 1600 
Gulden zuerkannt wurde. Weitere Beträge gingen an den Rechnungsführer 
und als Sustentation an den Pfarrer von Zürich 6• Die restlichen Kapitalerträg
nisse erhielten die Diözesankantone. 

Die partikularen Interessen, welche die konstanzischen Bistumskantone 
bei der Neuordnung der schweizerischen Diözesanverhältnisse zeigten, mach
ten es notwendig, daß der gemeinschaftliche Fonds von 300000 Gulden auf
geteilt wurde. Nachdem 1820 die letzte 1804 eingegangene Verpflichtung er
loschen war, wurden die Anteile des Fondskapitals im Jahre 1821 nach der 
Zahl der niedergelassenen Kommunikanten den betreffenden Diözesanständen 
ausgezahlt. Die für den Thurgau berechnete Quote auf der Basis von 13 549 
katholischen Kommunikanten betrug 16444.24 Gulden 7 . Die Schuldverpflich
tung gegenüber den anderen Diözesanständen konnte der Thurgau nur zur 
Abtragung bringen, nachdem er vorgängig ein Anleihen bei der Eidgenössi
schen Kriegskasse in Zürich aufgenommen hatte 8• 

Mit den für den Kanton sich ergebenden Beträgen aus den Kapitalzinsen 
wurde ein thurgauischer Diözesanfonds gegründet. Er wurde der aus den Re-

3 Isele, S. 132, und His, Staatsrecht, S. 550. 
4 Isele, S. 171. 
5 Siehe oben, S. 26ff. 
6 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 8.8.1820, § 1436. 
7 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 13. 4. 1821, § 699. 
8 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 24. 11. 1820, § 2022. 
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gierungsräten Morell, Anderwert und Dummelin gebildeten Pflegkommission 
zur Verwaltung übergeben 9. Der Fonds erreichte 1820 die Summe von 3631.55 
Gulden, welcher die oben erwähnte Anteilsquote beigefügt wurde 10 . Die ein
zigen Ausgaben während der Restauration waren die jährlichen Entschädigun
gen an den Apostolischen Vikar Göldlin in Beromünster bis 1820 und eine 
einmalige Remuneration an den Bischof von Chur 11 . Mit dem Zinszuwachs 
stieg der Bestand des Fonds bis 1830 auf 29941.29 Gulden 12 . 

Mit dem Beitritt zum reorganisierten Bistum Basel hatte der Thurgau jähr
lich folgende Beträge zu leisten 13 : 

Für den Bischof ...................................................... . 
Für den Domdekan .................................................. . 
Für den thurgauischen Domherren ..................................... . 

Fr. 544.95 
Fr. 43.60 
Fr. 300.-

Fr. 888.55 

Diese Ausgaben konnten ohne weiteres vom Ertrag des nun vorhandenen 
Diözesanfonds, welcher zu 4 ½ Prozent Zins angelegt war, bestritten werden. 

B. Die kantonalen Behörden 

a) Der Administrationsrat als kirchliche Oberbehörde 

Als die Regierung durch das Vollmachtengesetz vom 17. Juni 1803 nicht 
nur die Bildung eines katholischen, sondern auch eines paritätischen Kirchen
rates forderte, wehrte sich der katholische Klerus des Kantons entschieden 
gegen die dem kanonischen Recht widersprechende staatliche Kirchenorgani
sation. Er mußte aber dem Drängen der nach Einheit und Gleichheit streben
den mehrheitlich evangelischen Regierung nachgeben. Als sie die Vorsteher der 
Geistlichkeit um die Ausarbeitung eines Organisationsplanes für die zu kon
stituierende katholische Kirchenbehörde bat, wünschten sie, daß die Mitglieder 
des Kirchenrates vorwiegend Geistliche seien. Auch wollten sie ihm nur minder
wichtige Geschäfte überlassen, zum Beispiel die «untergeordnete» Aufsicht 
über das Rechnungswesen und die Verwendung der Kirchengüter sowie einige 
unwesentliche Rechte matrimonialer Art 1 . Die übrigen die katholische Kir-

9 STA TG, ProtokollPflegkommission, 7.11.1808, S. !ff. 1825 wurde die Kommission auf 
vier Mitglieder erweitert. Vgl. Protokoll Pflegkommission, 13. 4. I 825, S. 66. 

10 STA TG, Protokoll Pflegkommission, 20.5.1820, S. 32. 
11 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 12. 6. 1830, § 1139, und Protokoll Pflegkommission, 8. 12. 

1830, S. 122. 
12 STA TG, Protokoll Pflegkommission, Lichtmeß (2. 2.) 1830, S. 120. 
13 Isele, S. 341. 

I Hungerbühler, Th. B. 92, S. 54/f. 
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chenorganisation betreffenden Kompetenzen sollten im Besitze des Bischofs 
bleiben. Diese Vorschläge entsprachen den zentralistischen Wünschen der 
Regierung nur wenig. Sie bewirkte, daß die Organisation des Katholischen 
Kirchenrates dem evangelischen Vorbild angepaßt wurde. 

Der Katholische Kleine Rat schuf denn auch mit dem provisorischen Ge
setz vom 10. Dezember 1806 und dem definitiven, erweiterten vom 3. Mai 1809 
im erwähnten Sinne den Katholischen Kirchenrat, dessen Nachfolger 1817 
der Katholische Administrationsrat wurde 2. Der Text des Gesetzes lehnte sich 
in Form und Inhalt stark an das evangelische an. Der Katholische Kirchenrat 
bestand aus dreizehn Mitgliedern, sieben Laien und sechs Geistlichen. Ex 
officio gehörten ihm der Dekan und der Kammerer des Kantons sowie ein 
Mitglied des Kleinen Rates als Präsident an. Die übrigen Mitglieder wurden 
auf Vorschlag des katholischen Kleinratskollegiums durch den betreffenden 
Teil des Großen Rates gewählt. Der Dekan war Geschäftsführer. Zu den 
Hauptaufgaben des Kirchenrates zählten die Förderung der Religiosität und 
Sittlichkeit des Volkes, die Verbreitung christlicher Toleranz, die Handhabung 
der katholischen Kirchenordnung und die moralische Zurechtweisung. Im 
besonderen hatte er für ein harmonisches Zusammenwirken der geistlichen und 
weltlichen Behörden zu sorgen. Für die folgenden Gebiete wurde die Koope
ration mit dem Bischof ausdrücklich verlangt: Aufsicht über die Geistlichkeit, 
vor allem beim Vorgehen gegen ärgerniserregende Kleriker, Bestimmung der 
Grenzen, Neugründungen und Besetzung der Pfarreien sowie bei Fragen der 
katholischen Feiertage, Wallfahrten und Gebetsformeln. Eine klare Aus
scheidung der Rechte des Bischofs und des Kirchenrates fand aber nicht statt. 
Einzig die Exkommunikation und Standesentsetzung standen ausschließlich 
der bischöflichen Behörde zu. Bezüglich Geschäftsführung, Sitzungen, Besol
dung, Taxen und Versammlungsorts galten die gleichen Bestimmungen wie 
beim Evangelischen beziehungsweise Paritätischen Kirchenrat 3• 

Der Katholische Kirchenrat mußte in allen wichtigen Punkten zwei Herren 
dienen: seinem geistlichen Oberhirten, dem Bischof, und seiner weltlichen 
Oberbehörde, dem Katholischen Kleinen Rat. Das Mitspracherecht des Bi
schofs wurde nur bei Problemen der Geistlichkeit, der Liturgie und der Pfar
reien ausdrücklich genannt. Es fand aber keine Erwähnung bei der Verwaltung 
der Kirchengüter und auch dort nicht, wo dem Kirchenrat das Recht zuge
sprochen wurde, moralische Strafen zu verhängen. Die letztlich entscheidende 
Behörde war aber immer der Katholische Kleine Rat. Er hatte sich in weit
gehender Angleichung an die evangelische Auffassung die Entscheidung in 
letzter Instanz über alle kirchlichen Dinge vorbehalten. Schon wegen dieses 

2 Tb!. 6. Bd., S. 33, und 7. Bd., S. I 13ff. 
3 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 92, S. 12. 
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Dualismus und der unklaren Stellung trat der Katholische Kirchenrat weniger 
in Erscheinung als der Evangelische4. 

Der sehr ähnlich aufgebaute Katholische und der Evangelische Kirchenrat 
bildeten zusammen den Paritätischen Kirchenrat. Dieser Rat war von der Re
gierung vor allem als staatsrechtliche Klammer der nach innerer Autonomie 
strebenden Konfessionsteile vorgesehen. Durch seine Aufgaben, die kirch
lichen Streitigkeiten zu schlichten, gemeinsame kirchliche Angelegenheiten zu 
besprechen und zwischen der Regierung und der Geistlichkeit zu vermitteln, 
wurde dieser Rat zur obersten staatskirchlichen Behörde des ganzen Kantons 5. 

Die in Lehre und Einrichtung so verschiedenen beiden Bekenntnisse ließen sich 
aber nicht in eine einzige staatskirchliche Behörde auf der Grundlage der 
Gleichheit zusammenschmelzen. Die beiden konfessionellen Gremien standen 
einander mißtrauisch gegenüber, und statt ein harmonisches Zusammenleben 
zu erreichen, erzielte man eher das Gegenteil. Ein Zwist zwischen dem katho
lischen Geschäftsführer Hofer und dem Evangelischen Kirchenrat führte so 
weit, daß der Paritätische Kirchenrat von 1810 bis 1812 nicht mehr zusammen
trat6. 

Hofer war der wichtigste Mann in den katholischen Kirchenbehörden. Er 
wurde von der Regierung zum Kommissarius ernannt. Als solcher war er der 
erste katholische Geistliche des Katholischen Kirchenrates. Analog den Auf
gaben des Antistes stand auch dem Kommissarius die Geschäftsführung im 
Paritätischen (abwechslungsweise) und im Katholischen Kirchenrat zu. Die 
beiden geistlichen Vorsteher vertrugen sich schlecht. Im Gegensatz zum Anti
stes Sulzberger war Hofer von ungestümer Art, der oft eine starre, undiploma
tische, kompromißlose Haltung zeigte. Er war ein eifriger Verfechter der 
Wahrung der Rechte der katholischen Kirche und des Bischofs. Als er in der 
Sitzung des Paritätischen Kirchenrates vom 28. November 1810 den ehren
rührigen Ausfall machte, «es habe noch keine katholische Partei vor dem Pari
tätischen Kirchenrat ihr Recht gefunden», ruhte der Antistes nicht, bis Hofer 
seinen Rücktritt als Kommissarius erklärte 7 . An dessen Stelle trat Pfarrer 
Längle von Sirnach, der als gemäßigter Mann galt 8 . 

Wie im Paritätischen Kirchenrat fühlten sich die Katholiken auch im Pari
tätischen Schulrat benachteiligt. Zwar waren sie im konfessionell gemischten 
Erziehungsrat mit der gleichen Anzahl Mitglieder wie die Protestanten vertre
ten, aber die letzteren besetzten immer die leitenden Posten des Schulpräsiden-

4 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 92, S. 59. 
5 Vgl. I. Teil, S. 40. 
6 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 24ff. 
7 A. E. KR, Protokoll Kirchenrat, 28. 11. 1810, S. 363. 
8 STA TG, Protokoll Großer Rat, 5.5.1812, S. 258. 
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ten und des Schuldirektors. Dies erregte den Unwillen der Katholiken; sie 
befürchteten hier wiederum das evangelische Übergewicht 9 . 

Diese Angaben zeigen, daß die katholischen Geistlichen und die meisten 
ihrer Glaubensangehörigen während der Mediation gegen die staatskirch
lichen Ideen der Regierung eine starke Abneigung hatten. Sie wehrten sich vor 
allem gegen die vom evangelischen Denken geprägte Kirchenorganisation. 
Ihre Unlust verstärkte sich vor allem nach der Niederlage des Franzosenkaisers. 
Beim politischen Umschwung von 1814 wollten sie daher mit der Unterstüt
zung der Siegermächte dem von ihnen empfundenen Übelstand abhelfen. Als 
alle Kantonsbürger eingeladen worden waren, Petitionen für die Gestaltung der 
neuen Verfassung einzureichen, machten sie von dieser Gelegenheit regen 
Gebrauch. Ihr zentrales Postulat war eine klare Trennung sowohl der kirch
lichen Administration der beiden Konfessionsteile als auch derselben von der 
Staatsverwaltung. Von dieser Sonderung erhofften sie die Wiedererlangung der 
kirchlichen Unabhängigkeit vom Staat. Ihr Wunsch wurde nur zum Teil er
füllt. Durch die Verfassung wurde jedem Konfessionsteil zwar die eigene 
Organisation und Besorgung des Kirchen-, Schul- und Matrimonialwesens 
überlassen, aber die Konfessionsadministrationen blieben unter der «höheren 
Aufsicht der Regierung 10». Was diese letztgenannte Klausel bedeutete, wurde 
erst durch das Grundlagengesetz vom 7. Juni 1816 verdeutlicht. Die neu zu 
konstituierende katholische Kirchenbehörde wurde wie folgt durch den Staat 
eingeschränkt 11 : 

- Alle Organisationsgesetze müssen, um als Landesgesetze gelten zu können, vor der Vollzie
hung dem gesamten Kleinen Rat zur Prüfung und dem gesamten Großen Rat zur Sanktion 
vorgelegt werden. (§ 4) 

- Allgemeine Verordnungen der Konfessionsadministration, inklusive diejenigen der bischöf
lichen Kurie, bedürfen des landeshoheitlichen Plazets. (§ 23) 

- Verhandlungen über kirchliche und matrimonialgerichtliche Verhältnisse mit anderen Kan
tonen oder auswärtigen Staaten sowie die Bistumskonkordate können nur - nach eingeholtem 
Gutachten der Konfessionsadministration - von der Regierung geführt werden. Die entspre
chenden Verträge sind vom Großen Rat zu bestätigen. (§ 26) 

- Der Regierung sind vorbehalten: die Entsetzung stationierter Geistlicher, Wahlrecht bei 
Pfründen, wo die Regierung Patronatsherrin ist, Pfrundverbesserungen, wenn sie nicht aus 
schon vorhandenen kirchlichen Fonds oder freiwilligen Beiträgen der Gläubigen geleistet 
werden. (§ 15, 16, 17) 

- Die katholische Administration erhält zur Kostendeckung der Verwaltung jährlich 2000 Gul
den aus der Staatskasse. Es ist ihr verboten, allgemeine Steuern und Abgaben zu erheben. 
(§ 24) 

- Die Konfessionsadministration kann nur solche Fälle erledigen, welche keine Strafen an Frei
heit, Ehre und Gut erheischen. Die bischöfliche Jurisdiktion hat nur so weit Geltung, als diese 
«vom Staat wirklich anerkannt ist». 

9 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 92, S. 19ff., und Th. B. 96, S. 251. 
10 O.GS., I. Bd., S. 28, § 39. 
11 0. GS., 2. Bd., S. 1 ff. 
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Durch diese grundlegenden Bestimmungen wurde die Hoffnung der katho
lischen Geistlichkeit plötzlich wieder zerstört. Sie befand sich wieder in der 
ähnlichen aussichtslosen Lage wie schon in der Mediation. Weder konnte sie 
auf die Unterstützung ihrer Bestrebungen durch den Katholischen Kleinen 
Rat, der sich schon mit dem eingeführten Staatskirchentum abgefunden hatte, 
noch auf die des Apostolischen Generalvikars Göldlin zählen, da dieser schon 
Mühe hatte, von den Diözesankantonen als bischöflicher Oberhirt anerkannt 
zu werden 12 . Der katholische Klerus vermochte daher für seine Belange nach 
wie vor bei keiner rechtlichen Instanz mit Erfolg zu appellieren. Resigniert zog 
er sich daher von der Kirchenpolitik zurück. Die Initiative für die Gestaltung 
der neuen Kirchenorganisation ging daher katholischerseits nicht vom Kir
chenrat - wie auf evangelischer Seite-, sondern vom Katholischen Kleinen Rat 
aus. Aber auch dieser wartete mit den entsprechenden Beratungen so lange, bis 
der evangelische Organisationsplan bereits fertig vorlag 13 . In aller Eile beriet 
er zusammen mit einigen Mitgliedern des Kirchenrates im Dezember 1816 den 
Aufbau der neuen katholischen Kirchenbehörde 14. Bei dem anfangs Januar 
1817 vorgelegten Entwurf wurde die neue Behörde «Katholischer Admini
strationsrat» genannt. Ihm wurde die «Administrations-Kommission» bei
gegeben, welche die laufenden Geschäfte zu erledigen hatte. Die beiden Be
hördegremien hatten sowohl das Kirchen- als auch das Schulwesen zu besor
gen 15 . Diskussionslos lehnte man sich der evangelischen Kirchenorganisation 
an. 

Der Katholische Große Rat, welcher die Vorschläge durch eine Kommis
sion prüfen ließ, verlangte einige Abänderungen 16 . So geringfügig sie auch sein 
mögen, so verdienen doch zwei davon speziell hervorgehoben zu werden. Nach 
dem Entwurf sollten alle Fälle, bei denen Geistliche zu Strafen an Freiheit, 
Ehre und Gut verurteilt werden müssen, an den Katholischen Kleinen Rat 
«zu Handen der Regierung» weitergeleitet werden. Die Mitglieder des Großen 
Rates verlangten die Streichung der angehängten Klausel. Weiter sollte die 
sechsköpfige Administrationskommission nebst dem weltlichen Präsidenten 
und dem geistlichen Geschäftsführer noch aus je zwei Klerikern und Laien 

12 Siehe oben, S. 25/f. 
13 Während der Evangelische Kirchenrat mit der Bearbeitung der neuen Kirchenorganisation 

schon im April 1816 begonnen hatte (siehe oben, S. 41), wurde der Katholische erst im De
zember 1816 vom Katholischen Kleinen Rat mit folgenden Worten dazu aufgefordert: «Da 
sich der katholische Theil des Kleinen Raths wirklich nicht vollzählig befindet, so wünschen 
wir, diese Berathung mit einer Commission Ihrer Behörde vorzuehmen.» STA TG, Missiven 
Katholischer Kleiner Rat, 9. 12. 1816, S. 127f. 

14 Der beratende Ausschuß benötigte weniger als drei Wochen für die Ausarbeitung des sechs
undsechzig Artikel Jmfassenden Gesetzesentwurfs. 

15 STA TG, Akten Katholischer Großer Rat, Nr.2870, Dekretsvorschlag vom 3. I. 1817. 
16 STA TG, Akten Katholischer Großer Rat, Nr. 2870, Katholischer Kleiner Rat an Katholi

schen Großen Rat, 9. I. 1817, mit Abänderungen des Dekretsvorschlags. 
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bestehen. Das Großratskollegium wünschte für den zweiten Teil eine andere 
Formulierung, nämlich «4 Mitglieder aus dem Administrations-Rath». 
Daraus sind die Absichten des Katholischen Großen Rates zu erkennen. Er 
wollte den Administrationsrat möglichst unabhängig von der Gesamtregierung 
machen, aber in beiden Verwaltungsgremien (Administrationsrat und -kom
mission) das weltliche Übergewicht wahren, wie dies die Praxis zeigen wird 17. 

Das Organisationsdekret des Administrationsrates wurde am 11. Januar 
1817 vom Katholischen Großen Rat und am II.Juni 1817 vom gesamten 
Großen Rat sanktioniert. Die hauptsächlichsten Unterschiede zwischen dem 
bisherigen Kirchenrat und dem Administrationsrat sind etwa folgende 18 : 

Kirchenrat 1809 
Personal 
Gesamthaft dreizehn Mitglieder, sieben welt
liche und sechs geistliche. 

Wahlverfahren 
Von Amts wegen sind Mitglieder die zwei Ka
pitelsdekane und ein vom Katholischen Kleinen 
Rat bestimmter Pfarrer. Aus dem Katholischen 
Kleinen Rat wird ein Regierungsrat als Präsi
den gewählt. Die Wahl der übrigen Mitglieder 
erfolgt auf Dreiervorschlag des Katholischen 
Kleinen Rates durch den Katholischen Großen 
Rat. Das erste geistliche Mitglied ist der auf die 
gleiche Weise ernannte Kommissarius. Ver
wandte können nicht gleichzeitig in dieser Be
hörde Sitz und Stimme haben. 

Amtsdauer 
Die Amtsdauer des Präsidenten wird vom Klei
nen Rat bestimmt, die der Dekane ist an ihre 
Stelle im Kapitel gebunden. Von den übrigen 
Mitgliedern tritt jedes Jahr ein geistliches und 
ein weltliches aus, welche aber wiederwählbar 
sind. 

Geschäftsfahrung 
Das Kleinratsmitglied hat als Präsident den 
Vorsitz. Der Kommissarius ist Geschäftsführer, 
der alle Korrespondenzen direkt behandeln, 
dem Kirchenrat vorlegen und in dessen Namen 

17 Siehe unten, S. 71. 
18 O.GS.,2.Bd.,S.113ff. 
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Administrationsrat 1817 

Im ganzen elf Mitglieder, sechs weltliche und 
fünf geistliche. Administrationskommission: 
sechs Mitglieder, wovon ein weltlicher Präsi
dent, ein geistlicher Geschäftsführer und vier 
Administrationsräte. (§ 1, 53) 

Ex officio sind Mitglieder der (staatliche) Kom
missarius, der bischöfliche Kommissarius, die 
Kapitelsdekane und der katholische Landam
mann. Die übrigen Mitglieder werden auf Dop
pelvorschlag des Katholischen Kleinen Rates 
durch den Katholischen Großen Rat gewählt, 
wobei aber bei den Laien «vorzüglich auf Mit
glieder des Großen Raths und des Obergerichts 
Rüksicht zu nehmen ist». Verwandtenklausel 
wie in der Mediation. (§ 2, 3, 4, 6) 

Die Ex-officio-Mitglieder bleiben so lange im 
Administrationsrat, als sie ihr erstes Amt be
kleiden. Die übrigen Mitglieder werden auf 
acht Jahre ernannt, wobei alle vier Jahre die 
Hälfte erneuert wird. Die Austretenden sind 
wiederwählbar. (§ 5) 

Über die Art und Weise der Geschäftsführung 
stellt der Administrationsrat ein Reglement auf. 
Für die Behandlung der täglichen Geschäfte er
nennt er eine permanente Vollziehungskom-



unterzeichnen muß. Der Stichentscheid kommt 
dem Präsidenten zu. 

Versammlungen 
Sitzungen je nach Bedarf. Mit sieben anwesen
den Mitgliedern ist der Kirchenrat beschluß
fahig. 

Sekretariat 
Der Aktuar kann aus der Mitte oder auch 
außerhalb des Kirchenrates gewählt werden. 

Hauptzweck 
Beförderung der Religiosität und Sittlichkeit 
des Volkes, Verbreitung christlicher Toleranz, 
Handhabung der bestehenden katholischen 
Kirchenordnung und moralische Zurechtwei
sung der Dawiderhandelnden. 

Aufgaben und Rechte 
Selbständige: Vorgehen gegen Religionsver
ächter sowie Eltern und Vormünder, die die 
Kinder nicht regelmäßig in den Schul- und Re
ligionsunterricht schicken. Oberaufsicht über 
Mesmer und Kirchenvögte sowie Entscheidung 
diesbezüglicher strittiger Wahlen. Überwa
chung der Kirchen- und Armenfonds sowie der 
Pfrundgüter in den Kirchgemeinden. Behand
lung allfälliger Klagen, welche sich bei der Ver
wendung der Fonds, beim Kauf, Verkauf oder 
Unterhalt der kirchlichen Gebäude und Liegen
schaften ergeben. Regelung der Besoldungen 
der «kirchlichen Personen». Deren Einkünfte 
dürfen nicht willkürlich herabgesetzt werden. 
Bei eventueller Erhöhung muß der entspre
chende Vertrag vom Kirchenrat ratifiziert wer
den. Regelmäßige Einforderung der Jahres
rechnungen der Kirchgemeinden. Förderung 
der harmonischen Zusammenarbeit zwischen 
geistlichen und weltlichen Behörden. 

Nur in Verbindung mit dem Bischof 
Aufsicht über die Geistlichkeit, besonders beim 
Vorgehen gegen ärgerniserregende Geistliche, 
Beratung über katholische Feiertage, Gebets
formeln, Wallfahrten und Bestimmung der 

mission (Administrationskommission genannt) 
aus seiner Mitte. Im weiteren wählt er aus seiner 
eigenen Reihe zwei Administratoren, welche 
über die dem Administrationsrat zustehenden 
Fonds, Emolumente und Bußen Rechnung zu 
führen haben.(§ 47, 51, 52) 

Die ordentlichen Sitzungen finden im Mai und 
Dezember statt; außerordentliche werden vom 
Präsidenten einberufen. (§ 46) 

Wie bisher. Zusatz: Seine Amtsdauer beträgt 
vier Jahre mit Wiederwählbarkeit. Er besitzt 
kein Stimmrecht. (§ 8) 

Wie bisher. Zusatz: Erhaltung einer guten Ord
nung im Schul- und Armenwesen, soweit es 
Konfessionssache ist. (§ 11, 12) 

Wie bisher. Zusätze: Sorge für die genaue 
Beobachtung der bestehenden Vorschriften be
züglich Schul- und Kirchenbesuchs sowie Kon
version, Oberaufsicht über Kirchenstillstände, 
Verwaltungsräte, Mesmer usw. sowie Ent
scheidung diesbezüglicher strittiger Wahlen. 
Sorge für die Entrichtung der jährlichen Bei
träge der Nichtanteilhaber an den Fonds am 
Unterhalt des Gottesdienstes. Einreichung von 
Vorschlägen über Gesetze und Verordnungen 
und eines jährlichen Rapports über die behan
delten Geschäfte und den Zustand der Konfes
sionsadministration zuhanden des Katholi
schen Kleinen Rates. Abänderung: Die Auf
sicht über die kirchlichen Fonds und Pfrund
güter kann nur noch in Verbindung mit dem 
Ordinariat ausgeübt werden (siehe unten). 
(§ 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 
43, 45) 

Wie bisher. Zusätze: Gutachten über Aspiran
ten auf vakante Pfarrstellen, Aufsicht über die 
Kirchen-, Schul- und Armenfonds (vergleiche 
oben).(§ 13, 17, 21, 25, 37) 
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Grenzen und Neugründungen von Pfarreien, 
Maßnahmen gegen Verbreitung von unsittli
chen und unreligiösen Schriften. 

Nur in Verbindung mit dem Katholischen Kleinen 
Rat 
Entscheid bei Streitigkeiten bezüglich der Zehn
ten und Grundzinse, Rechtsfalle, die mehr als 
eine moralische Bestrafung erfordern, Bestäti
gung der Wahl der Kapitelsdekane. 

Besoldungen 
Kommissarius: I 00 Gulden jährliches Gehalt 
als Geschäftsführer des Kirchenrates. 
Aktuar: 88 Gulden jährliche Entschädigung als 
Protokollführer. 
Sitzungsgelder: 3 Gulden Taggeld für alle Mit
glieder und Reiseentschädigung. 

Wie bisher. Zusätze: Amtsentsetzungen, 
Rechtsfalle, bei denen Geistliche zu Strafen an 
Freiheit, Ehre und Gut verurteilt werden müs
sen, Gutachten für unterstützungsbedürftige 
Studierende, Appellation bei Streitigkeiten zwi
schen katholischen Konfessionsangehörigen 
sowie alle Klagen, welche den evangelischen 
Konfessionsteil betreffen (diese letzteren gin
gen früher an den Paritätischen Kirchenrat). 
(§ 2, 14, 23, 28, 40, 41) 

Kommissarius: 176 Gulden pro Jahr, inklusive 
Auslagen für Briefporti und Schreibmaterialien. 
Aktuar: 132 Gulden pro Jahr, inklusive Aus
lagen für Schreibmaterial außer den Haupt
büchern. 
Sitzungsgelder: 2.30 Gulden pro Tag, ohne 
Reiseentschädigung. 

Dieses Dekret brachte dem katholischen Konfessionsteil drei wichtige 
Neuerungen: In der neuen Kirchenbehörde war nicht nur der vom Staat ge
wählte Kommissarius, sondern auch der bischöfliche Mitglied. Dekan Hofer, 
welcher in der Mediation das erste Amt ausgeübt hatte, aber wegen einer ehr
verletzenden Bemerkung gegenüber den Evangelischen 1812 aus dem Paritäti
schen Kirchenrat ausgeschieden war, wurde nun, nachdem er vom Aposto
lischen Vikar Göldlin 1815 zum bischöflichen Kommissarius ernannt worden 
war, im Katholischen Administrationsrat aufgenommen, da dieser mit dem 
evangelischen Konfessionsteil nichts mehr zu tun hatte. Eine interessante 
Verschiebung ergab sich bei den Kompetenzen. Während in der Mediation die 
Aufsicht über die Kirchen-, Schul- und Armengüter ausschließlich dem Kir
chenrat überlassen worden war, wurde nun dem Bischof wie vor der Revolution 
das Mitspracherecht über die Kirchgemeindefinanzen gewährt. Hier ging es 
aber nur um einen gesetzgeberischen Kunstgriff, denn mit dieser Änderung 
entsprach man zwar einerseits dem Wunsche der katholischen Geistlichkeit, 
die gemäß den Petitionen von 1814 sich gegen die staatliche Überwachung der 
kirchlichen Güter wehrte, anderseits aber wurden die bischöflichen Rechte vom 
Staat derart eingeschränkt, daß ein Eingriff des Bischofs in den Finanzhaushalt 
der Kirchgemeinde ausgeschlossen war. Der Staat behielt somit indirekt die 
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Kontrolle über die kirchlichen Fonds 19 . Wie bei der evangelischen Admini
stration wurde auch katholischerseits eine Vollziehungskommission geschaf
fen. Während die evangelische Ausführungskommission fünf Mitglieder 
zählte, bestand die katholische aus deren sechs. Diese verfügte aber über gerin
gere Befugnisse als jene. Sie hatte lediglich die kirchlichen Fonds zu beaufsich
tigen, die Einleitung für die Wahlen der Verwaltungsräte und Pfleger sowie für 
die Rechnungsabnahme zu treffen, Anträge für Stipendien zu machen, die Be
schlüsse des Administrationsrates auszuführen und dessen jährlichen Rapport 
zu entwerfen. Der Präsident der Kommission mußte den Sitzungen nur so oft 
beiwohnen, als es ihm möglich war. Hier dachte man offenbar an den bereits 
überbelasteten Landammann Anderwert. Die übrigen Mitglieder mußten, um 
einen gültigen Beschluß fassen zu können, vollzählig sein. Deren Wahl erfolgte 
durch den Administrationsrat 20 . 

Noch am gleichen Tag, als das Dekret vom Katholischen Großen Rat ge
nehmigt wurde, wählte derselbe den Administrationsrat, welcher sich wie folgt 
zusammensetzte 21 : 

Weltliche: 
Landammann Anderwert, Präsident; Obergerichtspräsident Joseph Anton Locher, Täger

schen; Oberrichter Matthias Ammann, Ermatingen; Oberamtmann Johann Baptist Meyer von 
Schauensee, Tägerschen; Kreisamtmann Benedikt Frölich, Fischingen; Amtsrichter Xaver Rogg, 
Frauenfeld. 

Geistliche 
Kommissarius Johann Sebastian Längle, Sirnach; bischöflicher Kommissarius Johann Nepo

muk Hof er, Tobel; Dekan Franz Dominik Zeiger, Bischofszell; Kammerer Jakob König, Arbon; 
Prior Franciscus Frölicher, Fischingen. 

Von den elf Mitgliedern des Administrationsrates waren schon neun im 
ehemaligen Kirchenrat tätig gewesen. Neu waren: Prior Frölicher und Kreis
amtmann Frölich aus Fischingen. Wie schon damals konnten sich auch in der 
neuen Kirchenbehörde die dem Staatskirchentum günstig Gesinnten um An
derwert gegenüber der streng bischöflichen Gruppe um Hof er leicht das Über
gewicht verschaffen 22 . 

Die Ablösung der alten Behörden durch den Administrationsrat erfolgte 
im April 1817. Die Akten und Materialien der ehemaligen paritätischen Räte 
wurden nach Konfessionen getrennt. Von den Kassabeständen und vorhan
denen gemeinschaftlichen Fonds erhielt der Katholische Administrationsrat -
der Bevölkerungszahl der Konfessionsangehörigen entsprechend - einen Vier
tel des Gesamtbestandes 23 • 

19 Vgl. I. Teil, S. 27, und 0. GS., 2. Bd., S. 10, § 23. 
20 0. GS., 2. Bd., S. 124ff., § 52-58. 
21 STA TG, Protokoll Katholischer Großer Rat, 11. 1. 1817, S. 4. 
22 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 13 ff. 
23 Siehe I. Teil, S. 50. 
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Der Katholische Administrationsrat hatte während der Restauration mit 
mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die verschiedenen Problemkreise 
werden - nach Sachgebieten geordnet - in den nachfolgenden Kapiteln zur 
Sprache kommen. Hiernach weisen wir kurz auf die innere Entwicklung des 
Rates hin. 

Die erste Sitzung des Katholischen Administrationsrates fand am 28./29. 
April 1817 statt, bei welcher folgende wichtige Traktanden behandelt wur
den 24: 

l. Eröffnungsansprache des Präsidenten, Landammann Anderwert. Nach 
dem in seinem Nachlaß befindlichen Manuskript ging er auf folgende sich auf 
die allgemeine thurgauische Kirchenpolitik beziehende wichtige Fragen ein 25 : 

Staatskirchentum: Die Verfassung von 1814, welche die Trennung der 
Konfessionsadministrationen vorschreibt, habe einerseits jedem Teil die eigene 
Besorgung der kirchlichen Angelegenheiten überlassen, anderseits jedoch 
durch «die der landesherrlichen Gewalt vorbehaltene Sanktion und ihre Da
zwischenkunft zwar die Sönderung beschränkt, aber den V ortheil gewährt, 
daß den Beschlüssen, welche von den gesönderten Confessionsadministratio
nen ausgehen, desto eher Vollziehung verschafft werden kann, da sie sich auf 
landesherrlich-sanktionirte Geseze stüzen». Den vom Staate gewährten Schutz 
könne jeder Konfessionsteil dazu benützen, eventuelle «Zumutungen standhaft 
von der Hand zu weisen». Durch die vorgenommene gesetzliche Regelung sei 
«eine gänzliche Sönderung der beiden Confessionsverwandten in zwei eigene 
Kantonstheile nach dem Beispiel von Appenzell und Glarus auf immer gehinde
ret». Nach der Meinung von Anderwert hätte dieselbe für den Thurgau nachtej
lige Folgen gehabt, da dadurch die Katholiken «in intellectueller und ökonomi
scher Hinsicht isolirt» worden wären. Im übrigen sei gerade in den Kantonen, 
in denen eine Trennung seit Jahrhunderten bestehe, «der Zustand der dortigen 
Katholiken dadurch nicht verbessert und die Harmonie zwischen beiden Reli
gionstheilen auch dort eben nicht immer aufrecht erhalten worden!-». 

Verhältnis zur evangelischen Mehrheit: Durch die grundrechtlichen Ver
änderungen in der Kirchenorganisation seien die Verhältnisse zwischen den 
Konfessionsteilen und dem Staat noch «beinahe die nämlichen, wie sie die 
durch die Revolution erzwekte Veränderung der ehemaligen Staatsverfassung 
(von 1803) herbeiführte». Dabei sei eben zu bedenken, daß im freien, selbstän
digen Thurgau die Entscheidung in den Händen der evangelischen Mehrheit 
liege. Die Bevölkerung des Kantons könne sich aber glücklich schätzen, daß 

•• 
«der Geist der Humanität stets ihre Rathschläge leitet», auch ihr Ubergewicht 
nicht gegenüber der Minorität mißbrauche und diese hinwieder bestrebt sei, 
«der Mehrheit den hohen Werth brüderlicher Eintracht, billiger und gerechter 
Grundsäze durch Wort und That erkennen zu geben». 

24 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 28. 4. 1817, S. 1 ff. 
25 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28. 4. I 817. 
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Verhältnis zum Ordinariat: Der Administrationsrat habe die meisten ihm 
übertragenen Verrichtungen «vereinigt mit der bischöflichen Behörde» auszu
üben. Es müsse «sowohl dem bischöflichen Oberhirten als unseren seiner Ob
hut anvertrauten christlichen Gemeinden beruhigend und willkommen seyn, 
eine [staatliche] Behörde aufgestellt zu wissen, mit welcher über die dazu ge
eigneten Angelegenheiten gemeinsame Beratung gepflogen werden kann». 
Durch den neugeschaffenen Administrationsrat werde es möglich sein, «in dies
fallige Anordnungen jenen Geist zu bringen, der auf unsere eigene Lage und 
Verhältnisse schonende Rüksicht nimt». Immer sei ein Hauptaugenmerk dahin 
gerichtet, «die engste Harmonie zwischen der bischöflichen und unserer Be
hörde zu unterhalten». Zu diesem Zweck habe man den bischöflichen Kom
missarius, «der schon so viele Beweise thätiger Theilnahme an dem Wohl unse
rer Kirche und unseres Kantons» gegeben habe, in die neue Behörde berufen. 
Seine erprobten Gesinnungen seien Garantie dafür, «daß auch bischöflicher
seits auf ein gutes Einverständnis zwischen geistlichen und weltlichen Behörden 
sowie auf ein friedfertiges und duldsames Betragen gegen die verschiedenen 
Glaubensgenossen gemeinschaftlich mit uns werde hingewirkt werden». 

Aufgaben der Administrationsräte: Anderwert ermahnte die Mitglieder des 
Rates, alles zu unternehmen, um den «Verheerungen, welche die Revolution 
auch in dem Reich der Meinungen anrichtete, Einhalt zu thun». Dabei sei aber 
zu beachten, «daß in das menschliche Wissen zu große Fortschritte gelegt wur
den, als daß nicht ein zu rasches oder zu weites Zurückschreiten das Übel eher 
vergrößem als die geschlagene Wunde heilen würde». Die Revolution habe 
Gutes und Schlimmes - «nur in ungleichem Maß» - mit sich geführt. Das 
Elend hätte vielleicht verhindert werden können, wenn die allgemein erhobenen 
Postulate von den «höheren Ständen» früher gehörig gewürdigt worden wären. 

Diese eines echten Staatsmannes würdigen Äußerungen sind ein erneut 
treffender Beweis der stets vermittelnden Haltung Anderwerts. Er erkannte, 
daß mit Duldsamkeit und Kompromissen in der damaligen Lage für die Ka
tholiken mehr zu erreichen war als durch Obstruktion und Starrköpfigkeit. 

2. Eidesleistung der Mitglieder: Die katholischen Administrationsräte 
hatten ihren Eid nach der gleichen Formel - jedoch mit den dem Konfessions
teil entsprechenden Abänderungen - zu leisten wie die evangelischen. Das Ge
lübde wurde durch ein spezielles Dekret vom Katholischen Kleinen Rat so 
vorgeschrieben 26 . 

3. Wahl der Administrationskommission: Nach dem Organisationsdekret 
sollte in die Vollziehungskommission ein weltlicher Präsident, ein geistlicher 
Geschäftsführer und vier andere Administrationsräte gewählt werden. Über 
die Verteilung dieser Ratssitze zwischen dem Klerus und den Laien wurde 
nichts Näheres bestimmt. Die Wahl ergab folgendes Resultat: 
26 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, Dekret des Katholischen Kleinen Rates vom 19. 3. 

I 8 I 7, S. 242. 
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Geistliche: Geschäftsführer Längle und der bischöfliche Kommissarius 
Hofer. 

Weltliche: Präsident Landammann Anderwert, Obergerichtspräsident Lo
cher, Oberrichter Ammann und Oberamtmann Meyer von Schauensee. 

Die Geistlichen saßen somit auch in der «unteren Kammer» einer weltlichen 
Mehrheit gegenüber. Es war sogar dafür gesorgt, daß die Laien auch dann ein 
Übergewicht hatten, wenn der Präsident - was oft vorkam - abwesend war. 

4. Fondsverwaltung: Dem Administrationsrat wurden verschiedene Fonds 
zur Verwaltung überlassen, nämlich der Kapellfonds von Weiningen, ein 
Fonds von Werthbühl und der Wicksche Stipendienfonds. Für jeden Fonds 
wurde ein Kassier bestimmt. Die Führung der Administrationskasse wurde 
einstweilen dem Geschäftsführer übertragen. 

Vergleicht man das Protokoll dieser ersten Sitzung mit dem des Evangeli
schen Administrationsrates, so fällt auf, daß bei der Eröffnung der katholischen 
Behörde der Geschäftsführer keine Ansprache hielt. Daraus darf geschlossen 
werden, daß sich die katholische Geistlichkeit wohl zur Mitarbeit in den staats
kirchlichen Behörden bereitfand, sich aber keineswegs durch öffentliche Zuge
ständnisse von seiten der Kirche binden lassen wollte. 

Der Katholische Administrationsrat war wegen seiner Abhängigkeit vom 
Ordinariat und der Regierung zu weitgehender Zurückhaltung gezwungen. Er 
war daher nicht so sehr - wie sein evangelisches Vorbild- gesetzgeberisch tätig, 
sondern beschäftigte sich mehr mit rein verwaltungstechnischen Fragen. 
Überall hatte er aber - und hier lag die große Schwierigkeit - auf die sich oft 
widersprechenden Forderungen der beiden Parteien Rücksicht zu nehmen. 

In den fünfzehn Jahren seiner Tätigkeit (1817 bis 1832) ergaben sich im 
Katholischen Administrationsrat folgende personelle Veränderungen (Rück
tritt = R, Tod = T)27: 

Locher T 
Zeiger R 
RoggT 
Längle T 
Bosch R 
Meyer T 

Ulrich von Meerhart, Emmishofen 
Pfarrer Bischof, Werthbühl 
Johann Nepomuk Bosch, Oberrichter, Tobel 
Übernahme der Geschäftsführung durch Kommissarius Hofer 
Dr. Joseph Frey, Herdern 

1820 
1823 
1824 
1828 
1829 

Hofer R Kommissarius Keller, Sirnach 1831 
König R Pfarrer und Dekan Meyle, Sommeri 1831 

Gegen Ende der Restauration schieden fünf Mitglieder des Administrations
rates aus, welche jüngeren Kräften Platz machten. Dies mag wohl ein Grund 
dafür gewesen sein, daß innerhalb der katholischen Geistlichkeit nicht dieselbe 
Spannung bestand wie bei der evangelischen. 

Gleich wie beim Evangelischen Administrationsrat erhob sich auch bei der 
katholischen Kirchenbehörde die Frage der Abgrenzung der Geschäftsbe-

27 A. K. KR, Protokolle Administrationsrat, 1817-183 I. 
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reiche der leitenden Mitglieder. Katholischerseits wurden schon in der zweiten 
Sitzung des Administrationsrates Kommissarius Längle und Oberrichter 
Ammann mit der Ausarbeitung eines «Geschäftsreglements» beauftragt. Der 
entsprechende Entwurf wurde am 22. Dezember 1817 vorgelegt und vom 
Administrationsrat genehmigt. Die wichtigsten Anleitungen waren 28 : 

( J J Präsidium: Der katholische Landammann ist der Präsident des Administrationsrates und 
hat als solcher den Vorsitz bei allen Versammlungen. Bei Abwesenheit wird er vom ranghöchsten 
Mitglied des Katholischen Kleinen Rates vertreten. Der Vorsitzende wacht über den ordnungsge
mäßen Ablauf der Versammlungen und die Befolgung der bestehenden Verordnungen. 

( 2) Geschäjisfiihrung: Der staatliche Kommissarius ist der Geschäftsführer des Administra
tionsrates. Er setzt im Einverständnis mit dem Präsidenten die periodischen und außerordentlichen 
Sitzungen des Administrationsrates fest. Die Einladung zu denselben muß mindestens vierzehn 
Tage vor dem betreffenden Datum erfolgen. Mitglieder, welche am Erscheinen verhindert sind, 
haben den Geschäftsführer darüber rechtzeitig zu benachrichtigen. Spätestens acht Tage vor den 
Sitzungen übergibt er dem Präsidenten ein Verzeichnis der zu behandelnden Geschäfte. Bei den 
Versammlungen trägt er die Geschäfte nach Dringlichkeit geordnet zur Beratung vor; bei der Um
frage kann er bei jedem beliebigen Mitglied anfangen. Alle das Kirchliche betreffenden Korrespon
denzen sind an ihn zu richten. Sie sind alle mit dem Eingangsdatum zu versehen. In außergewöhn
lichen, dringlichen fällen kann er mit der Einwilligung des Präsidenten provisorische Sofortmaß
nahmen ergreifen, ist aber gehalten, in der nächstfolgenden Sitzung der Administrationskommis
sion davon Kenntnis zu geben. Mit der Erlaubnis des Präsidenten kann er einzelne Mitglieder des 
Administrationsrates mit der Untersuchung eines Geschäftes beauftragen. Er unterzeichnet alle 
Akten und Schreiben im Namen des Administrationsrates. 

( 3) Untersuchungskommissionen: Der Präsident oder der gesamte Administrationsrat kann 
wenn nötig aus der Mitte des Rates oder auch außerhalb desselben Untersuchungskommissionen 
ernennen. Kein Mitglied darf die Wahl in eine solche Kommission, wenn nicht triftige Gründe vor
handen sind, ausschlagen. Der Erstgewählte ist Präsident der Kommission. Dieser erhält einen 
Protokollauszug von den zu behandelnden Geschäften, welcher ihm als Vollmacht dient. Er hat 
den zu erstattenden Bericht zu schreiben. Ob der Aktuar oder der Weibel bei den Kommissions
verhandlungen beizuwohnen hat, entscheidet der Administrationsrat. 

Im Katholischen Administrationsrat waren somit die Tätigkeitsgebiete des 
Präsidenten, des Geschäftsführers und der Vollziehungskommission (ver
gleiche das Organisationsgesetz) näher umschrieben. Mit dieser Regelung 
wurde die Vollziehungskommission mit den hauptsächlichsten Verwaltungs
arbeiten betraut, während der Administrationsrat nur noch über wichtige Fälle 
zu befinden hatte. Diese Arbeitsteilung ist beim Katholischen Administra
tionsrat nicht wie beim Evangelischen auf Widerstand gestoßen, da Kommis
sarius Längle mit der Übernahme des Amtes als Geschäftsführer keine persön
lichen Ambitionen verfolgte. Aus der nachstehenden Statistik geht hervor, daß 
die obere und die untere Kammer auch harmonisch zusammengewirkt haben; 
der Administrationsrat traf die wichtigen Entscheidungen, und die Vollzie
hungskommission verrichtete die eigentliche Administrationsarbeit 29 : 

28 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 22. 12. I 817, S. I 2ff., vgl. auch Protokoll Admini
strationskommission, 12. 12. 1817, S. 20. 

29 A. K. KR, Protokolle Administrationsrat und Administrationskommission, 1817-1831. 
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Sitzungen von Administrations-
rat 

1817 .......................... . 4 
1818 .......................... . 3 
1819 .......................... . 4 
1820 .......................... . 4 
1821 .......................... . 5 
1822 .......................... . 4 
1823 .......................... . 4 
1824 .......................... . 4 
1825 .......................... . 4 
1826 .......................... . 4 
1827 .......................... . 4 
1828 .......................... . 4 
1829 .......................... . 4 
1830 .......................... . 4 

Administrations-
kommission 

7 
13 
15 
19 
18 
17 
19 
16 
18 
17 
16 
19 
16 
13 

Total 

11 
16 
19 
23 
23 
21 
23 
20 
22 
21 
20 
23 
20 
17 

Die Arbeitsteilung im Katholischen Administrationsrat brachte die erhoffte 
Zeit- und auch Geldersparnis. Die vielen Geschäfte, mit denen sich die Voll
ziehungskommission zu befassen hatte, hätten wohl kaum ohne die Zweitei
lung bewältigt werden können. Die Protokolle dieser Kommission füllen sieben 
Bände, während die des Administrationsrates nur deren zwei ausmachen. Das 
Arbeitsvolumen der beiden Gremien dürfte annähernd so umfassend gewesen 
sein wie das der evangelischen Konfessionsadministration. Die katholischen 
Administrationsräte hatten sich viel eingehender als die evangelischen mit den 
einzelnen Kirchgemeinden zu befassen, da deren Verwaltungen in mancher 
Hinsicht zu wünschen übrig ließen 30 . 

Noch mehr als der Evangelische Administrationsrat hatte der Katholische 
mit Finanzschwierigkeiten zu kämpfen. Dieser erhielt gemäß dem Grundlagen
gesetz vom 7.Juni 1816 nur 2000 Gulden aus der Staatskasse. Von diesem Be
trag konnte er nicht wie der evangelische Rat die Ausgaben bestreiten und dazu 
noch einen «Centralfonds» anlegen. Er war auf sämtliche Einnahmen drin
gend angewiesen, um die dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Nebst den 
staatlichen Beiträgen erhielt der Katholische Administrationsrat hin und 
wieder - wie aus der folgenden Statistik ersichtlich - die Überschüsse aus der 
Konsistorialgerichtskasse. Erstaunlich ist, daß trotz den spärlichen verfüg
baren Mitteln katholischerseits trotzdem die Schulinspektion beibehalten und 
sogar größere Stipendienbeiträge an Studierende ausgerichtet wurden, als dies 
auf der evangelischen Seite der Fall war. Der Administrationsrat kam aber 
manchmal in arge Finanznot. 1828 zum Beispiel konnten die Besoldungen der 
Schulinspektoren, wie in der Rechnung vermerkt wurde, «aus Mangel an 
Zahlungsmitteln ... nicht ausbezalt werden 31 ». 
30 Siehe unten, S. 103 ff. 
31 A. K. KR, Jahresrechnung 1828, S. 8. 
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Übersicht über den Finanzhaushalt des Administrationsrates 32 

Einnahmen Ausgaben 

Jahr Vom Staat Konsi- Diverse Besoldungen Stipendien Schul-
storial- und Kirchen wesen 
kasse wesen 

1817/1818 Gulden 2833.20 1287.36 I 537.28 277.- 181.-
1819 Gulden 2000.- 100.-- 1458.24 I 908.35 327.- 386.-
1820 Gulden 2000.- 80.- 1574.19 2038.27 149.- 1111.18 
1821 Gulden 2500.- 2027.59 2473.17 I 78.27 646.47 
1822 Gulden 2000.- 859.08 I 523.55 144.- 1086.46 
1823 Gulden 2000.- 410.34 1721.01 403.06 263.26 
1824 Gulden 2000.- 236. I 5 1590.06 330.06 823. l 8 
1825 Gulden 2000.- 707.08 I 766.46 330.06 234. I 9 
1826 Gulden 2000.- 200.- 178.32 1448.18 379.- 223.-
1827 Gulden 2000.- I 09.35 I 600.41 375.30 438.41 
1828 Gulden 2000.- 90.- 441.36 1606.07 520.- 88.-
1829 Gulden 2000.- 624.25 1671.35 313.- 938.51 
1830 Gulden 2000.- 434.59 1666.32 150.- 370. l 7 

Gulden 27 333.20 470.- 10350.20 22 582.48 3875.15 6791 .43 

b) Der Administrationsrat als Schulbehörde 

Die thurgauische Regierung erließ 1804 ein provisorisches und 1809 ein 
definitives Gesetz über die Organisation des Volksschulwesens. Es wurde ein 
vierzehnköpfiger Paritätischer Schulrat gebildet, bei welchem dem katholi
schen Konfessionsteil sechs Ratssitze zukamen. Der Schulrat stand in enger 
Verbindung mit dem Paritätischen Kirchenrat; annähernd die Hälfte der Mit
glieder des ersten waren auch Mitglieder des zweiten. Der eigentliche Leiter des 
einen und des andern Rates war der initiative Antistes Sulzberger1 . 

Mit Dekret von 1810 wurde schließlich die Schulinspektion definitiv organi
siert. Beide Konfessionsteile konnten für ihre Schulen eigene Inspektoren be
stimmen 2. 

Da die Katholiken das Schulwesen als reine «Religionsangelegenheit» be
trachteten, ihre Vertreter aber im Schulrat einer evangelischen Mehrheit ge
genüberstanden, verlangten sie in ihren Eingaben zur Verfassungsrevision von 
1814 die Trennung des Schulwesens nach Konfessionen, wie dies vor der Revo
lution im Thurgau üblich war. Ihren Wünschen wurde - wie bereits bekannt -
entsprochen. Der Paritätische Schulrat wurde aufgelöst, und dem Katholischen 

32 A. K. KR, Jahresrechnungen des Administrationsrates, 18 I 7-1831. 
I Vgl. Leutenegger, Erziehungsrat, S. 8, und Hungerbühler, Th. B. 92, S. 19ff.; Tb!., 7. Bd., S. 

I 82ff. 
2 Tb!., 8. Bd., S. 148ff. 
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Administrationsrat wurden gemäß dem Organisationsdekret vom 11. Januar 
1817 sowohl das Kirchen- als auch das Schulwesen zugewiesen. Die Kompe
tenzen im Schulsektor wurden etwa wie folgt verteilt 3 : 

J. Aufgaben des Administrationsrates: Erhaltung einer guten Ordnung im Erziehungswesen, 
soweit es Konfessionssache ist; Aufsicht über Schullehrer, Schulvorsteher und Schulpfleger; ge
naue Beachtung «der über den Schulbesuch ausgehenden Vorschriften»; Prüfung der Aspiranten 
auf vakante Schullehrerstellen und Bestätigung der entsprechenden Wahlen; Obsorge, daß die 
Schulmeister zweckmäßig ausgebildet und daß ihre Besoldungen nicht willkürlich vermindert wer
den; Beaufsichtigung der Schulfonds, damit diese nicht zweckwidrig verwendet werden; Prüfung 
der Lehrmittel; Bestimmung der Schulzeiten; Entscheid bei Streitigkeiten zwischen Schullehrern 
und Eltern oder Gemeinden. (§ 12, 15, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 39) 

2. Recht des Bischofs: Oberaufsicht über das «Katholische Schul-Ökonomie-Wesen». (§ 25) 
3. Dem Katholischen Kleinen Rat sind vorbehalten: Entscheid bei Errichtung oder Verände

rung von Schulen, bei Unterstützungsgesuchen, welche von Schullehrern oder Schulgemeinden 
für die Erbauung von Schulhäusern eingereicht werden; Entsetzung von Schullehrern, Bestimmung 
der Lehrmethode; letztinstanzlicher Entscheid bei allen wichtigen Streitigkeiten. (§ 22, 23, 26, 34, 
38) 

4. Pflichten der Administrationskommission: Prüfung der Schullehrer, provisorische Suspen
sion derselben und Anträge für Stipendien an hilfsbedürftige Schullehrer und für Unterstützungen 
an Schulgemeinden zum Bau von Schulhäusern an den Administrationsrat (§ 56) 

Darüber hinaus verfügte das Einführungsdekret vom 11. Januar 1817, daß 
vorläufig die Schulorganisationsgesetze von 1809 und 1810 in Kraft bleiben 
sollten4 • 

Bei der ersten Sitzung des Administrationsrates vom 28. April 1817 legte 
Landammann Anderwert seinen Standpunkt über das Bildungswesen im 
Thurgau wie folgt dar: Die Trennung des Schulwesens nach Konfessionen sei 
in einem Augenblick gefordert worden, «wo die Gemüther wechselseitig er
hizt und gespannt waren». Sie sei für die Katholiken nachteilig, da «bei ge
meinsamer Behandlung des Schulwesens eine größere Masse von Hilfsquellen 
vereinigt vorhanden gewesen wäre» und da «die Vollziehung der ohnehin 
dem minder cultivirten Theil unwillkommene Schulverordnungen wenigeren 
Schwierigkeiten unterlegen wäre, da sie im ganzen Kanton für beide Confes
sionen die nämliche hätte seyn müssen». Indessen habe die Erfahrung auch 
gelehrt, daß katholischerseits die Schulverordnungen unter dem Vorwand 
nicht befolgt worden seien, «da sie von einer beinahe ganz ref ormirten Be
hörde ausgegangen seyen». Es sei nicht zu bestreiten, daß oft Bestimmungen in 
die Gesetze aufgenommen werden mußten, die anders formuliert worden wä
ren, wenn sie nur für einen Konfessionsteil gegolten hätten. Bei der jetzigen 
Regelung, nach welcher die Schulgesetze für die Katholiken nur von deren 
Behörden ausgehen, «wird der gemeine Mann dieselben wie ehemals bald als 
Religions-Sache betrachten, und dieser Begriff dürfte mehr als Zwangsmaß
regeln auf ihn wirken und die Vollziehung erleichtern, besonders wenn ... die 

3 0. GS., 2. Bd., S. 113 ff. 
4 O.GS., 2. Bd., S. l 12f. 
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Pfarrherren mit erneuter Thätigkeit und mit gutem Willen den Administra
tionsrath in seinen diesfälligen Anordnungen unterstüzen und zur Vollziehung 
geneigte Hand biethen werden». Man erwarte besonders von den Kapitels
dekanen, welche ex officio Mitglieder des Administrationsrates sind, daß sie 
die diesbezüglichen Bestrebungen des Klerus fördern. - Der Katholische 
Kleine Rat habe die Aufsicht und Leitung des Schulwesens dem Administra
tionsrat übertragen, um hierin dem Beispiel des evangelischen Teils zu folgen, 
da man es für zweckmäßig halte, «in die diesfälligen Organisationen so viele 
Gleichförmigkeit als sich thun lasse zu legen». Dadurch werde «manche 
Schwierigkeit gehoben, die sich bei ungleicher Behandlung zeigen könnte». Es 
sei «leicht möglich, mittels freiwilliger freundschaftlicher Rüksprache eher 
Übereinstimmung zu erzilen, als ... oft bei vorgeschriebener gemeinsamer Be
ratung (im Paritätischen Schulrat) nicht erhältlich war». - Es sei nun Aufgabe 
des Administrationsrates, dem Schulwesen die «größte Aufmerksamkeit» zu 
schenken. Würde man katholischerseits untätig sein, dann schwände «alle 
Hoffnung, daß unser Religionstheil nicht nur je eine bedeutende Stellung in 
unserem Kanton werde einnehmen, sondern kaum die ihm durch die Verfas
sung angewiesene werde behaupten können». Das Hauptaugenmerk müsse 
auf einen zweckmäßigen Elementarunterricht gelenkt sein. Es sei in Zukunft 
für die bessere Ausbildung der Schullehrer zu sorgen und auf die strikte Hand
habung der Schulverordnungen größeren Wert zu legen. Es solle gleich von 
Anfang an deutlich gezeigt werden, «daß die Sönderung nichts weniger als dazu 
mißbraucht werden dürfe, um diesen so wichtigen Gegenstand mit geringerem 
Eifer zu betreiben». Die Errichtung einer höheren Lehranstalt entspreche nicht 
dem Bedürfnis der thurgauischen Katholiken, da, «wer sich höheren Studien 
widmen will, in nicht fernen Gegenden und auf einheimischem Boden Gelegen
heit dazu findet». Wünschenswert bleibe aber, «daß unsere klösterlichen Cor
porationen den schönen Beschluß fassen würden, Lehranstalten für Vorberei
tungswissenschaften mit ihren Ordensinstituten zu verbinden: Sie würden sich 
dadurch ihre Existenz unter allen denkbaren Ereignissen sichern und uns Ka
toliken eine eigentliche Stüze werden 5.» 

Fürs erste war die Administrationsratskommission für einen allgemeinen 
Situationsbericht über das Schulwesen besorgt. Der bischöfliche Kommissa
rius Hofer und Oberrichter Meyer wurden mit der Abfassung desselben beauf
tragt. In seinem im Mai 1818 unterbreiteten «Schulrapport» äußerte sich Hofer 
zum allgemeinen Zustand des Erziehungswesens wie folgt 6 : «Bildung der Ju
gend, Erziehung der aufkeimenden Menschheit für die Erde und den Himmel 
ist für den Menschen- und Vaterlandsfreund, und für jeden, der für das Wohl 
seiner Mitmenschen einiges Gefühl hat, eine große und wichtige, wenn nicht 

5 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28.4.1817. 
6 A. K. KR, Akten Schulwesen, Schulrapport von Dekan Hof er vom 25. 5. 1818. 
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die größte und wichtigste Angelegenheit, da hievon nicht nur das Glük des 
Einzelnen für sein Leben hienieden und dort oben, sondern auch das Beste der 
ganzen Gesellschaft und des Staates abhängt.» Die Verbesserung des Schul
wesens sei katholischerseits ein dringendes Bedürfnis, da «die Landesverfas
sung und die gesezlichen Einrichtungen ganz andere bürgerliche Verhältnisse 
als ehemals (vor der Revolution) hervorgebracht» hätten. Jedem Bürger auf 
dem Land wie in der Stadt sei nun der Zugang zu allen Staats- und Gemeinde
ämtern offen. Bedauerlich sei, daß man katholischerseits «gegenwärtig in man
chen Gemeinden nicht einmal die nöthige Zahl fahiger Subjekte» auffinden 
könne. Von den amtierenden Schulvorstehern habe der größte Teil «gar kein 
Interesse für die wichtige Angelegenheit der Jugenderziehung» und sei «von 
einer nicht zu begreifenden Gleichgültigkeit gegen diesen folgereichen Gegen
stand». Auch fehle es in den Schulen an einer einheitlichen Lehrmethode; jeder 
Lehrer gestalte «den Unterricht nach seiner eigenen Weise». Die anhaltende 
Teuerung und Verdienstlosigkeit ( 1816/ 17 waren Hungerjahre) diene manchen 
Eltern als Grund oder als Vorwand, die Kinder gar nicht oder nur unregelmäßig 
in die Schule zu schicken. Es gebe immer noch Leute, welche die Auffassung 
verträten: «Die Kinder sind mein, niemand hat mir in Ansehung ihrer etwas 
zu bestellen.» Ließe man diesen Zustand andauern, würden die Katholiken im 
Kanton, so meinte Hofer, «immer weiter zurükgesetzt und daher beeinträchti
get werden». Es sei daher unumgänglich, daß die fünf Inspektoren, welche mo
mentan die achtundfünfzig bestehenden katholischen Schulen beaufsichtigten, 
gegen säumige Eltern und Schulvorsteher mit einer «gewissen Schärfe» vor-. 
gingen. 

Damit ist bereits auf die Hauptprobleme des katholischen Schulwesens hin
gewiesen, mit welchen sich der Administrationsrat in der Restaurationszeit zu 
beschäftigen hatte. Es sind das: Lehrerausbildung, Stipendien, Schulinspektion 
und Unterstützung der armen Schulgemeinden. Im folgenden gehen wir auf 
die einzelnen Themata ein. 

Lehrerausbildung: Ähnlich wie der Evangelische Administrationsrat be
mühte sich auch der Katholische in der Restaurationszeit, das Bildungsniveau 
der Schullehrer zu heben. Da seit 1810 keine Ausbildungskurse (sogenannte 
Institute) mehr durchgeführt worden waren, faßte der Katholische Admini
strationsrat auf Anregung von Kammerer König aus Arbon am 17. Dezember 
1818 folgenden Beschluß 7 : 

- Es soll ein Kurs für bereits angestellte Schullehrer veranstaltet werden. 
- Für den Unterricht der Schullehrer «sollen ein oder zwei wissenschaftlich gebildete Männer 

gewählt werden, die sich die Lancastersche Methode zu eigen machen». Die diesbezüglichen 
Bildungskosten trägt der Administrationsrat. 

- Die Schullehrer, welche unterrichtet werden, sind in zwei Klassen einzuteilen. Die der ersten 

7 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 18. 11. 1818, S. 39, und Protokoll Admini
strationsrat, 17. 12. 1818, S. 243ff. 
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haben sich im Buchstabieren, Lesen und Schönschreiben zu üben, bis sie diejenige Fertigkeit 
haben, «die man in unserer Schulordnung von einem Schüler bey seiner Entlassung aus der 
Schule verlangt». Die Fächer für die der zweiten sind: fehlerfreies Schreiben, Kopfrechnen, 
Stilübungen, Katechismus, biblische Geschichte, Geographie, Geschichte, Naturlehre. Der 
Kurs für die «Anfänger» beträgt zehn Wochen, der der «Fortgeschrittenen» deren sechs. 

- Freiwillige «Competenten» müssen für das Kostgeld aufkommen. Meiden sich nicht genug 
Kursteilnehmer, «müssen die Gemeinden solche aufsuchen und für deren Verköstigung wäh
rend der Unterrichts-Zeit sorgen». Gemeinden, welche nicht über genügende finanzielle Mittel 
verfügen, erhalten Unterstützung aus der Administrationskasse. 

- Die Kursleiter werden vom Administrationsrat besoldet. 

Als Leiter des Ausbildungskurses wurden die Kaplane Xaver Zürcher aus 
Arbon und Jakob Suter aus Sirnach ernannt, wobei letzterer aber nach kurzer 
Bedenkzeit auf den angebotenen Schuldienst verzichtete. Kaplan Zürcher 
machte sich indessen mit der Lancasterschen Lehrmethode bekannt, von deren 
Anwendung in den thurgauischen Schulen er aber abriet. Daher entschied sich 
der Administrationsrat am II.August 1819, Kaplan Zürcher mit der Durch
führung eines Ausbildungskurses von zwölf Teilnehmern zu beauftragen. Da
bei sei «die bisher eingeführte Normal-Methode» anzuwenden, da sie «durch 
einen glücklichen Erfolg gerechtfertigt» sei. Der auf acht Wochen beschränkte 
Kurs sollte im Herbst stattfinden. Als Ort wurde Arbon gewählt, weil die dor
tige Schule «zum Vortheile der Schullehrer als eine Musterschule sehr füglich 
gebraucht werden» könne 8• Dieser Schulungskurs wurde programmgemäß 
durchgeführt. Zum Abschluß desselben wurde in Gegenwart der Mitglieder 
der Administrationskommission eine Prüfung vorgenommen. Diese waren mit 
den erbrachten Leistungen der Schullehrer zufrieden, da «sie wirklich in allen 
Fächern, freylich nach Verschiedenheit ihrer Fähigkeiten, nicht unbedeutende 
Fortschritte gemacht haben9 ». 

Nach den Berichten der Schulinspektoren von 1820 sollten noch weitere 
sechzehn Schullehrer einen Ausbildungskurs besuchen 10. Wiederum wurde 
Kaplan Zürcher mit der Organisation und Durchführung eines solchen betraut. 
Der zweite achtwöchige Kurs fand im Sommer 1820 erneut in Arbon statt. 
Nach der Abschlußprüfung sprach sich die Administrationskommission wie
derum lobend über das erzielte Resultat aus. Sie ermunterte die Absolventen, 
«auch in Zukunft in ihrem Eifer fürzufahren und sich alles angelegen seyn zu 
lassen, die Jugend, jeder in seinem Bezirk, ebenfalls in allem gehörend zu unter
richten und nüzliche, fähige und gute Bürger im Kanton zu bilden 11 ». 

Im Dezember 1820 erwog der Administrationsrat, im folgenden Jahr einen 
Kurs für diejenigen zu veranstalten, welche in den verflossenen zwei Jahren 

8 A. K. KR, Missiven Administrationskommission, 11. 8. 1819, S. 26, und Akten Schulwesen, 
Gutachten von Kammerer König vom 20. 7. 1819. 

9 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 4. 11. 1819, S. 64f. 
I 0 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 14. 4. I 820, S. 73. 
11 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 25. 7. I 820, S. 81 ff. 
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zwar schon ausgebildet wurden,aber «noch in Fortschritten etwas zurük wa
ren 12». Nach der mit Kaplan Zürcher gepflogenen Rücksprache wurde verein
bart, unter dessen Leitung zehn bereits unterwiesene Schullehrer weiterzubil
den. Der Kurs fand im Herbst 1821 statt. Kaplan Zürcher fand am Schlusse 
der Ausbildungszeit, «daß mehrere Lehrer dieses Jahr hindurch Mehreres von 
dem Gelehrten wieder vergessen, somit wenig müssen gearbeitet haben». Von 
der Administrationsratskommission, welche dem Abschlußexamen beige
wohnt hatte, wurden die Schullehrer ermahnt, daß sie «in Zukunft das Erlernte 
nicht allein geflissen beizubehalten, sondern auch trachten, sich immer mehr 
darin zu perfectioniren 13 ». 

Bald stellte sich auch die Frage nach der Ausbildung des nötigen Schulleh
rernachwuchses. Als 1823 über die Zinsen des vor vier Jahren gegründeten Sti
pendienfonds verfügt werden konnte, beschloß der Administrationsrat, die
selben für die Unterstützung solcher Jünglinge zu verwenden, die sich dem 
Schulfach widmen wollten. Man sah vor, die «Candidaten» bei einem Schul
lehrer in Arbon unter der Aufsicht von Kaplan Zürcher während acht bis neun 
Monaten unterrichten zu lassen. Nach einer Eignungsprüfung durch die Ad
ministrationskommission wurden zehn Jünglinge vom Mai bis November 1824 
bei Herrn Färber in Arbon instruiert. Das Ergebnis war «im ganzen sehr befrie
digend ausgefallen 15». 

Damit war der Bedarf an Schullehrern für einige Jahre gedeckt. Erst im 
Dezember 1830, als in der Presse der Ruf nach Verbesserung der Elementar
schulen immer lauter wurde, forderte der Administrationsrat wiederum die 
Durchführung eines Kurses, «zu welchem die am wenigsten fähigen Schulleh
rer und allfällige Lehrer-Candidaten beyzuziehen» seien. Ein diesbezüglicher 
Beschluß wurde jedoch vor der Verfassungsänderung von 1831 nicht gefaßt 16. 

Stipendien: Dem Katholischen Administrationsrat standen zwei Hilfs
quellen im Schulwesen zur Verfügung: der Aeplische Schulfonds und der 1819 
geschaffene Stipendienf onds. Deren Verwaltung gestaltete sich wie folgt: 

Vom Legat, welches der evangelische Kantonsrat Dr. Aepli-Ott von 
Dießenhofen 1810 zugunsten der Schulen beider Konfessionsteile gestiftet 
hatte, erhielten die Katholiken bei der 1817 erfolgten Teilung der Administra
tion den Betrag von 1500 Gulden 17. Nach dem vom Kleinen Rat am 19.August 
1817 erlassenen Reglement wurde dieser Fonds der Administrationsratskom
mission zur Verwaltung übergeben. Ihr war es erlaubt, von den Fondserträg
nissen jährlich 10 Gulden abzudisponieren; die übrigen Zinsen mußten bis zur 
Erreichung der Höhe von 2500 Gulden zum Kapital geschlagen werden. Der 

12 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 29. 12. 1820, S. 73. 
13 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 23.10.1821, S. 88. 
15 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 23. 11. 1824, S. 29 
I 6 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 12. I 830, S. I 91. 
17 Siehe I. Teil, S. 60 f. 
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erwähnte bescheidene Betrag, über welchen verfügt werden konnte, war für 
Prämien bestimmt, die besonders fleißigen und verdienstvollen Schullehrern 
auszuzahlen waren. Die Administrationskommission hielt sich strikte an diese 
Vorschriften, das heißt, sie schritt alle zwei Jahre zur Verteilung von 20 Gulden 
an die von den Schulinspektoren genannten Erzieher. Mit dem Zinszuwachs 
stieg die Fondssumme bis zum Ende der Restauration auf 2547.14 Gulden 18 . 

Da dem Administrationsrat sonst keine anderen finanziellen Mittel zur 
Förderung der Jugenderziehung zu Gebote standen, beantragte 1818 der Rats
präsident, Landammann Anderwert, die Anlegung eines «Stipendien-Fonds 
zwecks Unterstützung der Schullehrer und Studierenden katholischer Confes
sion im Kanton Thurgau 19 ». In einem ausführlichen Gutachten begründete er 
dessen Notwendigkeit wie folgt: «Klein an Anzahl, beschränkt in oekonomi
schen Hilfsquellen bleiben die intellectuellen Kräfte einzig das Mittel, wodurch 
wir in Stand gesezt werden können, die unserem Confessionstheil durch die 
Verfassung zugestandene ehrenvolle Stellung zu erfüllen, und sie einzig werden 
zugleich den Wohlstand und das Emporkommen der einzelnen Personen und 
Familien möglich machen und gewiß auch herbeiführen.» Der Administra
tionsrat müsse deshalb darnach trachten, «vor allem gute und geschikte Schul
lehrer zu bilden». Jünglinge, die sich für das Lehrfach interessieren, seien mit 
Stipendien zu unterstützen, und angestellte Schullehrer, welche sich durch Ge
schicklichkeit und Sittlichkeit auszeichnen, in ihrem Eifer mit finanziellen Zu
lagen zu ermuntern. In engster Verbindung mit dem «Erziehungsfach» stehe 
auch «die Bildung braver und fähiger Geistlicher», da doch ein Pfarrer berufen 
sei, «an der Spize des Schulwesens in einer Gemeinde [zu] stehen». Von den 
Kenntnissen und dem Charakter eines jeden Geistlichen hänge «der Frieden 
und das häusliche Glük seiner Pfarrgenossen in hohem Grade ab». Aber auch 
für fahige weltliche Beamte sei zu sorgen, «da die Verfassung unserer Confes
sion einen bestimmten Antheil an der Staatsadministration bei den oberen 
Behörden anwies, auf den wir auch bei den unteren Stellen nur in so fern Hof
nung haben können, als wir taugliche und ausgezeichnete Subjecte aus unserer 
Mitte dafür aufweisen können». Es seien daher auch diejenigen Jünglinge zu 
fördern, die sich dem «staatswirtschaftlichen Fache» widmen. - Anderwert 
gab zugleich einen Plan für die Äufnung des Mehrzweckfonds bekannt. Für die 
Beschaffung der Gelder schlug er die Einzahlung freiwilliger Beiträge vor, 
welche «auf einmal oder in 5 nacheinander folgenden Jahresterminen entrichtet 
werden». Bis der Fonds auf 4000 Gulden angewachsen sei, dürfe vom jährlichen 
Zinsertrag nichts verwendet werden. Bis zu 6000 Gulden solle nur die Hälfte, 
bis zu 12000 Gulden sollen zwei Drittel und bei Überschreitung dieser Summe 

18 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 16. 6. 1831, S. 199. 
19 STA TG, Nachlaß Anderwert, Entwurf der Fondsstatuten, ohne Datum; A. K. KR, Akten 

Schulwesen, Antrag für einen Stipendienfonds vom 15. 12. 1818. Vgl. auch Protokoll Stipen
dienfonds, S. I ff. 
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neun Zehntel desselben als Stipendien ausgezahlt werden. Die Hälfte der dis
poniblen Gelder sei dem «Schullehrerfache» zuzuführen, der Rest den Studie
renden der Theologie und der «Staatswissenschaft». Anspruch auf Stipendien 
haben nur diejenigen Jünglinge, «die sich durch Talente und gute Aufführung 
auszeichnen, aber denen sonst keine hinlänglichen Hilfsquellen zu Gebothe 
stehen, um die zur Fortsezung ihrer Studien erforderlichen Unkosten bestreiten 
zu können». 

Dieser Antrag fand sowohl beim Katholischen Kleinen als beim Großen 
Rat Beifall. Am 6.Januar 1819 wurden die im obigen Sinne aufgestellten 
Fondsstatuten von der Legislative genehmigt 20 . 

Die thurgauischen Katholiken erwiesen sich als gebefreudig. Schon 1822 
erreichte der Fonds den Betrag von 5475.20 Gulden 21 . Zu den Spendern ge
hörten vor allem die Administrations- und Regierungsräte, die Klöster und 
einige vermögliche Familien 22 . Mit der Verwaltung der Fondsgelder wurden 
zwei Pfleger beauftragt. Für die entsprechenden Verhandlungen und Abma
chungen wurde ein spezielles Protokollbuch angelegt. 

Die verfügbaren Kapitalzinsen wurden für verschiedene Zwecke verwendet. 
Es erhielten nicht nur angehende Lehrer Stipendien und verdienstvolle Schul
meister Prämien, sondern es wurden auch die Kosten für die Lehrerausbil
dungskurse gedeckt und Schulgemeinden, welche den Lehrern das gesetzliche 
Minimum (55 Gulden jährlich) nicht bezahlen konnten, Zuschüsse gewährt. 
Da die Rechnungen des Stipendienfonds in den Akten nicht vorhanden sind, 
können keine Detailangaben gemacht werden. Soweit es aus dem Protokoll er
sichtlich ist, wurden Studenten der Theologie oder der «Staatswissenschaft» 
während der Restauration aus diesem Fonds keine Unterstützungen gewährt. 
Die Fondsstatuten wurden somit nicht strikte beachtet. Hingegen wurde nicht 
mehr ausgezahlt, als durch die Vorschriften festgelegt war. Der Vermögens
bestand wuchs bis 1831 auf 12171.32 Gulden 24 . 

Schulinspektion: Beim Ausbau des Erziehungswesens in der Mediation 
wurde auch das Inspektorat geschaffen. Am Anfang der Restauration beauf
sichtigten fünf Inspektoren - ausschließlich Geistliche - die achtundfünfzig im 
Kanton bestehenden katholischen Schulen 25 . Da in den Landschulen vieles 
zu wünschen übrig ließ, war der Katholische Administrationsrat bestrebt, die 
Schulinspektion zu intensivieren. Daher wurde Kammerer König, der selbst 

20 ST A TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Katholischer Großer Rat an Katholischen Klei-
nen Rat, 6. I. 1819, Nr. 3561. 

21 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 5. 1822, S. 133 f. 
22 A. K. KR, Akten Stipendienfonds, Verzeichnis der in den Stipendienfonds entrichteten Bei

träge bis 1823, ohne Datum. 
24 A. K. KR, Protokoll Stipendienfonds, 1819-1829, und Protokoll Administrationsrat, 16. 6. 

1831, S. 200. 
25 Tb!., 8. Bd., S. 148/f., und A. K. KR, Akten Schulwesen, Schulrapport von Dekan Hofer 

vom 25. 5. 1818. 
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Inspektor war, beauftragt, für seine Kollegen Instruktionen auszuarbeiten 26 . 

Mit der Aufstellung entsprechender Bestimmungen zögerte man aber, weil 
zuerst in Erfahrung gebracht werden sollte, «was hierin evangelischerseits ge
schehen sey 27 ». Als Kammerer König Kunde davon hatte, daß der evangelische 
Konfessionsteil die Inspektion aufhob, berichtete er dem Katholischen Admi
nistrationsrat: «Je mehr ich Gelegenheit habe, die Landschulen, deren Lehrer 
und Vorsteherschaften in der Nähe zu beobachten, desto inniger überzeuge ich 
mich, wie durchaus nothwendig bestimmte, umständliche und einförmige In
structionen für Schulinspectoren und Schulvorsteherschaften sind, wenn der 
wohlthätige Zweck aller Schulverordnungen nicht gänzlich vereitelt, sondern 
erreicht werden soll 28 ». Indessen folgte der Rat lediglich den Schritten des 
Evangelischen Administrationsrates, der - wie schon erwähnt - anfangs 1819 
ein Schuldekret erließ, welches die Verhältnisse zwischen der Regierung, der 
Kirchenbehörde und den Schulvorsteherschaften regelte 29 . Der Katholische 
Administrationsrat übernahm für sein Dekret, welches am 7.Juni 1819 sank
tioniert wurde, fast wörtlich den Text der evangelischen Vorlage 30. Die darin 
enthaltenen Bestimmungen sind zum Teil die gleichen wie die, welche im 
Organisationsgesetz des Katholischen Administrationsrates vom 11. Januar 
1817 verankert worden waren 31 . Für die Inspektion wurde festgehalten, daß 
der Administrationsrat sie anordnen kann, «wie es das Bedürfnis erfordert und 
er es nöthig findet32 ». 

Der Katholische Administrationsrat gab sich mit dieser Regelung nicht zu
frieden. Im Dezember 1819 ließ er von einer vierköpfigen Kommission ein 
Gutachten ausarbeiten, «wie in Zukunft die Schulinspektion vereinfacht wer
den könnte und welche Vorschriften den damit Beauftragten zu ertheilen 
sind 33». Diese Kommission machte den Vorschlag, die Anzahl der Inspektoren 
auf drei zu reduzieren 34 . Im Plenum des Rates wurde aber der Wunsch ge
äußert, daß unter Beibehaltung der bisherigen fünf Inspektoren «zur Einfüh
rung eines allgemeinen Systems im Schulwesen für alle im ganzen Canton be
findlichen Schulen ... ein Schuldirector aufgestellt werde 35 ». Diese Idee wurde 
allseitig begrüßt. Der nun von Kammerer König vorgeschlagene Plan für die 

26 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 22. I 0. 1818, S. 37 f. 
27 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 17. 12. 1818, S. 31. 
28 A. K. KR. Akten Schulwesen, Rapport von Inspektor König vom 27. 4. 1819. 
29 Vgl. I. Teil, S. 57. 
30 0. GS., 2. Bd., S. 165 ff. 
31 O.GS.,2.Bd.,S.113ff. 
32 0. GS., 2. Bd., S. 174, § 27. 
33 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 22. 12. 1819, S. 49. Mitglieder der Kommission 

waren die Geistlichen Längle, Hofer, König und Bischof. 
34 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 14. 4. 1820, S. 72. 
35 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 24. 5. 1820, S. 52. 

83 



Schulinspektion wurde am 23.Juni 1821 vom Katholischen Kleinen Rat ange
nommen. Die Verordnung schrieb folgendes vor 36 : 

- Die bisherige Einteilung des Kantons in fünf Schulinspektoratsbezirke bleibt vorläufig er
halten. 

- Einer der fünf Schulinspektoren übernimmt unter dem Titel eines Schuldirektors die Oberauf
sicht über alle Schulen des Kantons. Er sorgt besonders für die Befolgung der den Schulin
spektoren und Schulvorstehern noch zu erteilenden Instruktionen. 

- Alle administrationsrätlichen Verordnungen und Beschlüsse werden durch den Schuldirektor 
an die weiteren Instanzen weitergeleitet. Die Inspektoren haben sich mit ihren Wünschen und 
Beschwerden an ihn und nicht an den Administrationsrat zu wenden. Bei Anständen (Ver
nachlässigung einer Schule, Vergehen von Schullehrern usw.) kann er nötigenfalls Direktmaß
nahmen ergreifen, hat aber die Administrationskommission so rasch wie möglich davon in 
Kenntnis zu setzen. 

Zum Schuldirektor wurde Kammerer König ernannt 37 . Der Administra
tionsrat ersuchte ihn denn auch erneut, für die Schulinspektoren nähere Instruk
tionen auszuarbeiten. Seine Vorschläge wurden am 17. Dezember 1822 von der 
Kirchenbehörde akzeptiert. Folgende Weisungen traten damit in Kraft 38 : 

-· Die Geistlichen der Kirchgemeinden sind gehalten, anfangs Mai eines jeden Jahres einen Rap
port über die Winter- und Repetierschule und anfangs Oktober über die Sommerschule den 
Schulinspektoren einzureichen. Diese haben ihrerseits einen zusammenfassenden Bericht je
weils im gleichen Monat an den Schuldirektor zu schicken, welcher seinen Generalrapport im 
Juni und November dem Administrationsrat unterbreiten muß. 

- Die Schulinspektoren stehen in Verbindung mit dem Katholischen Administrationsrat, dem 
Schuldirektor, den Ortspfarrern, den Sittengerichten (Kirchenvorsteherschaften), den Schul
vorsteherschaften und den Vollziehungsbeamten der Regierung. 

- Sie erhalten die administrationsrätlichen Verordnungen durch den Schuldirektor und leiten 
sie an die Pfarrämter und Schulvorsteherschaften weiter. 

- Für ihre Amtshandlungen sind sie dem Administrationsrat und dessen Kommission Rechen
schaft schuldig. 

-· Mit den Ortspfarrern, welche dem Gemeindeschulwesen vorstehen, stehen die Inspektoren 
«nicht so fest im Verhältnis eines Obern zu seinen Untergebenen, sondern eines Beamten zu 
seinem Mitbeamten». 

- Die Wünsche der Pfarrer gelangen über die Schulinspektoren an den Schuldirektor. Pflicht
widriges Betragen der ersteren haben die Inspektoren direkt dem Administrationsrat anzu-

. 
zeigen. 

- Die Schullehrer sind den Schulinspektoren und Ortsgeistlichen «Achtung und Gehorsam 
schuldig». Der Schulinspektor ist die Mittelsperson, durch welche die Schullehrer ihre Be
schwerden und Bitten, mit Vorwissen des Ortspfarrers, dem Administrationsrat vorlegen kön
nen. Nur Klagen gegen den Ortspfarrer sind unmittelbar dem Inspektor vorzubringen. 

36 A. K. KR, Akten Schulsachen, «Gutachten über eine zu treffende Einrichtung der Schul
inspectorate», vom 13. 3. 1821, von Dekan König und Protokoll Administrationsrat, 24. 5. 
1821, S. 82ff. 

37 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 25. 6. 1821, S. 60. 
38 A. K. KR, Akten Schulsachen, «Entwurf einer Instruction für Schulinspectoren », vom 23. 11. 

1822, von Schuldirektor König, und Protokoll Administrationsrat, 17. 12. 1822, S. 147 ff. 
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Mit den Zivilbehörden stehen die Inspektoren nur insofern in amtlicher Verbindung, als sie 
vom Administrationsrat besondere Aufträge auszuführen haben. 

- Die Schulinspektoren machen die Verordnungen und Beschlüsse des Administrationsrates den 
Schulgemeinden durch die Ortspfarrer bekannt und wachen über deren strikte Befolgung. 

·· Sie besuchen die Schulen ihres Bezirks jährlich zweimal: einmal beim Frühlingsexamen, das 
zweite Mal im Laufe des Jahres, unangesagt, jedoch mit Vorwissen des Ortspfarrers. Bei der 
Visitation im Frühling läßt er sich das Protokoll der Schulvorsteherschaften vorlegen, wobei er 
zu beachten hat, ob die Pfarrer oder Schulvorsteher ihre Pflichten in allen Teilen erfüllt haben. 

·· Der anschließend zu verfassende Schulrapport muß enthalten: die persönlichen Verhältnisse 
des Lehrers, den Zustand der Schulhäuser, der inneren Einrichtung der Schulen und des 
Schulfonds sowie das Verhalten der Schulvorsteherschaft. Die zusammengefaßten Berichte 
sind zu den bereits festgesetzten Zeiten dem Schuldirektor einzuhändigen. 

Zur gleichen Zeit erließ der Katholische Administrationsrat auch Weisun
gen für die Schulvorsteherschaften, die inhaltlich etwa der Schulordnung ent
sprachen, welche die evangelische Kirchenbehörde schon am 9. Januar 1822 
dekretiert hatte 39 . 

In seinen dem Administrationsrat eingesandten Jahresberichten sah sich 
Schuldirektor König veranlaßt, manche Mißstände im Schulwesen aufzu
decken. 1823 stellte er fest, daß fast alle Schulvorsteher ihren Aufgaben nicht 
nachkamen, dagegen die meisten Pfarrer «die lernbegierigen Lehrer in ihrem 
rühmlichen Bestreben unterstüzen und die Eltern zur fleißigen Beschulung 
ihrer Kinder anhalten, nur die bessere Bildung der Jugend im Auge behaltend 
und den Undank und selbst die Schmähungen unverständiger Leute nicht ach
tend 40 ». In einem anderen Bericht des gleichen Jahres wies er darauf hin, daß 
die Schulinspektoren die in sie gesetzte Hoffnung nur teilweise erfüllt hätten, 
«weil an manchen Orten die Armuth des Volkes und die Gleichgültigkeit der 
Schulvorsteherschaften der Vollziehung der gesezlichen Vorschriften mächtige 
Hindernisse in den Weg legten und sie (die Inspektoren) dadurch schüchtern 
gemacht, abhielten, ohne ausdrüklichen wiederholten höhern Befehl die Über
tretter der Schulordnung zur Verantwortung und gesezlichen Strafen zu ziehen. 
Durch diese vieljährige Milde der Herren Schulinspectoren und selbst der je
desmahligen Oberschulbehörde scheinen die Schulvorsteherschaften und die 
nachlässigen Eltern die Überzeugung gewonnen zu haben, daß ihre Pflichtver
lezungen, wie bis jezt, auch für die Zukunft stets ungestraft bleiben werden41 ». 

1824 beklagte sich Kammerer König erneut über das mangelnde Interesse 
der Schulvorsteher für das Erziehungswesen. Wörtlich teilte er dem Admini
strationsrat mit: «Es bedarf der Drohungen und der Zwangsmittel von Seite 
der obern Schulbehörden, wenn die zum Besten des Schulwesens ertheilten 
Verordnungen durchgesezt werden sollen.» Er mutmaßte, daß wahrscheinlich 
erst die besser unterrichteten Jugendlichen, welche später die Stellen der «sehr 

39 O.GS., 2. Bd., S. 269, vgl. auch unten, S. l02f. 
40 A. K. KR, Akten Schulwesen, Schulrapport von Direktor König, l 823. 
41 A. K. KR, Akten Schulsachen, Schulrapport von Schuldirektor König, 1823. 
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wenig gebildeten Väter» einnehmen, sich mit Eifer für die Verbesserung des 
Elementarschulwesens einsetzen werden 42 . 

Der Administrationsrat ließ sich durch diese Mitteilungen noch zu keiner 
besonderen Maßnahme bewegen. Als jedoch der Schuldirektor 1825 in seinem 
Rapport bemerkte, daß zweiundzwanzig im Kanton angestellte Schullehrer das 
gesetzliche jährliche Minimumgehalt von 55 Gulden nicht erhielten, und zwar 
größtenteils wegen des « Eigennutzes vieler Schulvorsteherschaften, die mit 
den Lehrern so lang markteten, bis sie sich zu einer geringeren Besoldung frey
willig verstanden 43 », ließ die Kirchenbehörde am 26. Oktober 1825 den Schul
gemeinden ein Zirkular zukommen, welches folgendes vorschrieb 44 : 

- Die am 17. Dezember 1822 erteilte Instruktion für die Schulvorsteherschaften ist vor versam
melter Schulgemeinde zu verlesen. 

- Auf genaue Erfüllung der darin enthaltenen Verfügungen ist, «so viel die Local- und andere 
Verhältnisse es nur immer gestatten, unnachsichtlich festzuhalten und mitzuwirken». 

- Die angeordnete monatliche Versammlung der Schulvorsteherschaften im Pfarrhaus ist von 
der Kanzel zu verkünden, und die Mitglieder, welche ohne genügenden Grund davon fernblei
ben, sind namentlich im Schulprotokoll vorzumerken. 

- Es ist darauf zu achten, daß die Absenzrödel von den Schullehrern genau geführt und die 
Bußen pünktlich eingetrieben werden. 

Mit Befriedigung stellte der Schuldirektor in seinem Bericht vom Jahre 1826 
fest, daß durch das Rundschreiben «den Seelsorgern, denen die bessere Bildung 
und Erziehung der Jugend am Herzen liegt und doch beym besten Willen, ihrer 
zarten Verhältnisse wegen, den fleißigen Schulbesuch nicht erzwingen konnten, 
mancher Verdruß und Kummer ersparet werden 45 ». 

Nach sechsjähriger emsiger Tätigkeit trat Schuldirektor König wegen an
derweitiger Verpflichtungen und angegriffener Gesundheit von seinem Amt 
zurück. Der Präsident des Administrationsrates, Landammann Anderwert, 
beantragte nun, «die sämtlichen lnspectionsbezirke nur unter drei Inspectoren 
aufzutheilen» und auf «eine besondere Direction» zu verzichten 46 . Diesen 
Begehren wurde entsprochen. Der Kanton wurde in die Inspektionsbezirke 
Tobel, Steckborn und Arbon eingeteilt, welche mit den Pfarrherren Bischof 
von Werthbühl, Rogg von Dießenhofen und Meyle von Sommeri besetzt wur
den 47 • Der neue initiative Mann im Schulwesen war nun Pfarrer Bischof, wel
cher 1828 seine Amtskollegen zwecks gemeinsamer Beratung zu sich einlud. 

42 A. K. KR, Akten Schulsachen, Allgemeiner Rapport über den Zustand des katholischen 
Schulwesens, 1824, von Schuldirektor König. 

43 A. K. KR, Akten Schulsachen, Allgemeiner Bericht über den Zustand der Winterschulen, 
Ostern 1825, von Schuldirektor König. 

44 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 26. 10. 1825, S. 155. 
45 A.K.KR, Akten Schulsachen, Schulbericht von Schuldirektor König, 1826. 
46 A. K. KR, Akten Schulsachen, Gutachten über die Auflösung des Schuldirectoriums von 

Landammann Anderwert, 24. 11. 1827. 
47 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 23. 4. 1828, S. 204/205. 
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Die drei Inspektoren machten dem Administrationsrat den Vorschlag, jähr
lich zu Beginn der Winterschulen in jedem Inspektionsbezirk eine Schullehrer
konferenz veranstalten zu lassen. Als zu behandelnde Traktanden schlugen sie 
vor"18 : 

- Der Inspektor nimmt die Wünsche und Ansichten der Lehrer entgegen, welche sich auf die 
Verbesserung des Schulwesens beziehen. 

- Die Prämien, welche der Administrationsrat verdienstvollen Schullehrern bezahlt, werden 
durch den Inspektor überreicht, verbunden «mit einer belobenden Anrede zu ersprießlicher 
Nacheiferung». 

- Der Inspektor benützt die Gelegenheit, um «neues Leben, Fleiß und Thätigkeit in das Schul
wesen zu bringen. theils durch Mitteilung der im allgemeinen bey den Schulinspectionen ge
machten Bemerkungen, durch Rügen über die bemerkten Fehler und durch zweckmäßige An-

~ ~ ~ 

lcitung zu ihrer Verbesserung, theils durch Belehrung der Schwächern, Ermahnung der Saum
seligen und Ermunterung der Schüchteren». 

- Die Konferenzteilnehmer werden zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen, dessen Ko
sten der Administrationsrat trägt. 

Der Administrationsrat begrüßte diese Anregung. Er empfahl daher am. 
15. Dezember 1828 allen Inspektoren, Lehrerkonferenzen auf seine Kosten 
einzuberufen 4H. Wirklich fanden bis Ende der Restauration solche statt50 . Da
mit hat die Schulinspektion katholischerseits, gemessen an den damaligen 
Verhältnissen, eine moderne, fortschrittliche Form erhalten. 

c) Das Konsistorialgericht 

Analog dem evangelischen Ehegericht entstand mit den Gesetzen von 1806 
und 1810 ein katholisches gemischt weltlich-geistliches Matrimonialgericht, 
das sogenannte Konsistorialgericht 1. Der Name wurde von der gleichlauten
den bischöflichen Instanz übernommen, welche sich katholischerseits bis dahin 
ausschließlich mit der Eherechtsprechung im Thurgau befaßte. Nach dem 
Urteil katholischer Geistlicher war das thurgauische Konsistorialgericht «ein 
Muster der Unkirchlichkeit» und auch der «schlimmste Punkt» an der ganzen 
staatskirchlichen Organisation des Kantons 2 . Mit dem staatlichen Eingriff in 
die Eherechtsprechung sahen die Katholiken die fundamentale Forderung 
ihres Glaubens, daß die kirchlich geschlossene Ehe unauflöslich sei, verletzt. 
Die Aufstellung einer katholischen Behörde zur Behandlung von Matrimonial-

48 A. K. KR, Akten Schulsachen, Rapport von Inspektor Bischof vom 20. 10. 1828 und Proto
koll Administrationskommission, 29. I 0. I 828, S. 31. 

49 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 15. 12. I 828, S. I 26f. 
50 A. K. KR, Rechnungen Administrationsrat, 1829-1831. 

I Tbl., 6. Bd., S. 18, und 9. Bd., S. 68ff. 
2 Suter, Bistum Basel, S. 323. 
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fallen erfolgte denn auch nur auf Verlangen der evangelischen Mehrheit der 
Regierung, welche auch in dieser Richtung Gleichförmigkeit wünschte 3 . 

Der Katholische Kleine Rat stand hier vor einem sehr schwierigen Problem. 
Um den Wünschen der Regierung zu entsprechen und raschestmöglich ans 
Ziel zu kommen, konsultierte er bei den Beratungen des entsprechenden Pro
jekts den Katholischen Kirchenrat nicht. Er wollte dabei vor allem die Oppo
sition der geistlichen Mitglieder umgehen. Diese Handlungsweise zwang ihn 
auch, bei der Errichtung des Konsistorialgerichts behutsam vorzugehen. Er 
dachte daran, dem Matrimonialgericht nur diejenigen Befugnisse zuzuweisen, 
die den gewöhnlichen Gerichtsbehörden zustanden; für alle wichtigen Fälle 
wollte er die Rechte des Bischofs vorbehalten 4. 

Das katholische Gericht unterschied sich stark vom evangelischen; es war 
etwa wie folgt aufgebaut 5 : 

Mitgliedschaft: Das Konsistorialgericht besteht aus sieben Mitgliedern, 
vier Laien und drei Geistlichen ( evangelischerseits sechs beziehungsweise drei). 
Die Stelle des Präsidenten wechselt alle sechs Monate unter den drei katho
lischen Regierungsräten. Die übrigen Mitglieder werden aus dem Kirchenrat 
erkoren. 

Wahl: Die Mitglieder außer dem Präsidenten werden durch den Katholi
schen Großen Rat gewählt. Die Gerichtsbehörde selbst wählt den Sekretär und 
den Weibel. Die Amtsdauer beträgt für die Mitglieder vier, für den Sekretär 
sechs Jahre. Alle sind wiederwählbar. 

Sitzungen: Sie sind geheim. Das Gericht ist bei fünf Anwesenden beschluß
fahig. Falls diese Anzahl nicht vorhanden ist, bestimmt der Katholische Kleine 
Rat die nötigen Suppleanten. Der Präsident hat den Stichentscheid. Bei den 
üblichen Verwandtschaftsgraden treten die betreffenden Eherichter in den 
Ausstand. 

Taxen: Wie beim evangelischen Ehegericht. 
Kompetenzen: Sie sind die gleichen wie jene für das evangelische Ehegericht, 

ausgenommen die Fälle, welche unmittelbar der bischöflichen Judikatur unter
worfen sind. Diese s.ind nicht näher bezeichnet. 

Im Grunde genommen ging es bei dieser Gerichtsbehörde lediglich um 
einen engeren Ausschuß des katholischen Kirchenrates. Deren Befugnisse 
wurden vorsichtigerweise nicht näher bestimmt. Damit hielt man den nötigen 
Spielraum für die bischöfliche Rechtssphäre offen. Das katholische Gericht 
wurde so zu einem im Ehewesen unterstützenden Hilfsorgan des Ordinariats 
gemacht. 

Während der Mediation gab die Gerichtsbehörde, zu welcher Anderwert, 
Locher, Ammann, Harder, Hof er, Meyenberg und Guldin gehörten, nie Anlaß 

3 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 62. 
4 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 63. 
5 Tb!., 9. Bd., S. 68/f. 
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zu einer Auseinandersetzung zwischen Kurie und Regierung. Dies war der 
besonnenen Haltung der verantwortlichen Männer (vor allem Anderwerts) zu 
verdanken, welche sich um eine friedliche und nutzbringende Zusammenarbeit 
bemühten. Sie erledigten nur solche Fälle (vorwiegend Paternitätsfälle), welche 
sie « korrekt kirchlich ordnen konnten 6». 

Beim politischen Umschwung 1814 glaubten die katholischen Geistlichen, 
daß die günstige Gelegenheit gekommen sei, die Aufhebung des Konsistorial
gerichts zu erwirken. Sie verlangten daher in den dem Verfassungsrat einge
reichten Petitionen, daß die Erledigung der ehegerichtlichen Angelegenheiten 
wieder jedem Konfessionsteil ganz selbständig überlassen werde 7. Nach ihrem 
Wunsche sollten wieder alle Ehesachen an den Bischof weitergeleitet werden. 
Dem Begehren der Petenten wurde insofern entsprochen, als nach der Verfas
sung jedem Konfessionsteil die Organisation und Besorgung des Matrimonial
wesens zugewiesen wurde, jedoch unter der «höhern Aufsicht der Regierung 8». 
Diese Klausel wurde im Fundamentalgesetz von 1816 noch etwas näher um
schrieben. Dort heißt es: «Matrimonial- und Unzuchts-Straffälle zwischen 
Personen verschiedener Confession sind von der betreffenden Behörde des
jenigen Confessions-Theils an die Hand zu nehmen, welchem der beklagte 
Th eil angehört 9». 

Damit schrieb die mehrheitlich evangelische Regierung dem katholischen 
Konfessionsteil vor, auch in der neu anbrechenden Epoche das Matrimonial
gericht beizubehalten. Sie stipulierte sogar, daß nicht nur die ordentlichen Ehe
sachen, sondern auch die «Unzuchts-Straffälle» von ihm zu behandeln seien. 
Die katholischen Räte standen wieder vor einer ähnlich heiklen Situation wie 
schon in der Mediation, als das Konsistorialgericht geschaffen wurde. 

Der Katholische Kleine Rat wollte wie damals auch jetzt bei der Neukon
stituierung des Ehegerichts kein Aufsehen erregen. Er nahm daher die Revision 
des Gesetzes von 1810 gleichzeitig mit dem der Kirchenbehörde (Administra
tionsrat) vor. Ohne Rücksprache mit dem Kirchenrat genommen zu haben, 
erließ er am 11. Januar 1817 das neue Organisationsdekret für das Konsistorial
gericht, welches folgende Änderungen gegenüber dem früheren brachte 10 : 

Mitgliedschaft: Der Bestand der Mitglieder wurde von sieben auf fünf 
reduziert, drei weltliche und zwei geistliche. Dabei mußten zwei Regierungs
räte, ein Oberrichter und zwei stationierte Geistliche bei der Wahl berücksich
tigt werden. 

Wahlmodus: Die zwei Regierungsräte sind ex officio Mitglieder des Ge-
richts. Die übrigen Mitglieder werden auf einen Doppelvorschlag des Katho-

6 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 64f. 
7 Siehe I. Teil, S. 21 f. 
8 0. GS., I. Bd., S. 28, § 39. 
9 0. GS., 2. Bd., S. 6, § 14. 

I 0 0. GS., 2. Bd., S. 128 ff. 
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lischen Kleinen Rates vom Katholischen Großen Rat gewählt. Für sie und 
auch für den Sekretär beträgt die Amtsdauer vier Jahre. 

Sitzungen: Um einen gültigen Beschluß fassen zu können, muß das Kon
sistorialgericht vollzählig sein. Bei Abwesenheit eines Mitgliedes ernennt das 
Katholische Kleinratskollegium einen Suppleanten. Das Präsidium wechselt 
jährlich unter den beiden Regierungsräten. 

Kompetenzen: Beurteilung der Matrimonialfälle und Unzuchtsvergehen 
(laut Fundamentalgesetz von 1816) sowie «der einfachen Ehebrüche», soweit 
sie nicht der bischöflichen Rechtsprechung vorbehalten sind. 

<ierichtskasse: Die Gerichtsbehörde wählt einen Kassier aus ihrer Mitte. 
Dieser hat für den prompten Eingang der Emolumente und Bußen zu sorgen 
und dem Katholischen Kleinratsgremium regelmäßig eine Jahresrechnung 
vorzulegen, welches sie dem Katholischen Großen Rat weiterleitet. Die Kan
tonsräte entscheiden, wie über die allfälligen Kassaüberschüsse zu verfügen ist. 

Mit diesen Bestimmungen paßte man sich noch mehr als früher der Form 
des evangelischen Ehegerichts an. Im neuen Konsistorialgericht befanden sich 
nun zwei statt nur ein Mitglied der Regierung. In ihm mußte auch ein Vertreter 
des Appellationsgerichts vorhanden sein. Das neue Richtergremium war nicht 
mehr einfach ein engerer Ausschuß der Kirchenbehörde, sondern rekrutierte 
sich vor allem aus der obersten Exekutive und Legislative. Wie die anderen 
Behörden mußte auch diese der Regierung ihre Jahresrechnungen einreichen, 
woraus sich eine weitere staatliche Kontrolle des Konsistorialgerichts ergab. 
Die Kompetenzen wurden etwas näher präzisiert; immer war aber noch genug 
Spielraum für die bischöfliche Rechtsprechung offen, damit nicht gegen die 
Grundprinzipien der katholischen Kirche verstoßen wurde. . 

Noch am gleichen Tag der Promulgation des obigen Organisationsdekrets 
wurde auch das Gerichtspersonal bestellt. Das neue Konsistorialgericht setzte 
sich wie folgt zusammen 11 : 

Weltliche: Regierungsrat Angern und von Thurn sowie Oberrichter Am
mann. 

Geistliche: Bischöflicher Kommissarius Hof er und Kammerer Guldin. 
Bei der neuen personellen Zusammensetzung der Gerichtsbehörde fallen 

zwei Dinge auf. Landammann Anderwert, welcher in der Mediation Präsident 
gewesen war, ließ sich-wohl weil er unverheiratet und mit anderen Geschäften 
überbeansprucht war - nicht mehr in das katholische Ehegericht wählen. 
Anderseits wurde nicht der staatliche, sondern der bischöfliche Kommissarius 
in diese Behörde berufen. Damit wurde betont, daß man sich weiterhin streng 
an die Bestimmungen des kanonischen Eherechts halten wollte; die Erledigung 
der «causae matrimoniales» war ja gerade eine der Hauptaufgaben des bi
schöflichen Beauftragten 12 . 

11 STA TG, Protokoll Katholischer Großer Rat, 11. 1. 1817, S. 6f. 
12 Vgl. unten, S. 96. 
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Während der Restauration gab es nur zwei Mutationen in der Konsistorial
gerichtsbehörde. Als 1829 der gesundheitlich geschwächte Kammerer Guldin 
als Eherichter zurücktrat, folgte Kammerer Pankraz Keller an seine Stelle 13 . 

Nach dem Hinschied von Kommissarius Hofer 1831 wurde der eben genannte 
Kammerer Keller an dessen Posten berufen 14 . 

Auch in der Restauration vollzog sich die Tätigkeit des Konsistorialgerichts 
in aller Stille. Weder mit der Regierung noch mit dem Ordinariat kam es zu 
irgendwelchen Auseinandersetzungen. Um sich über den Umfang der Ge
schäfte ein ungefähres Bild machen zu können, lassen wir hiernach einige sta
tistische Zahlen folgen 15 : 

Jahr 

1817 ...................... . 
1818 ...................... . 
1819 ...................... . 
1820 ...................... . 
1821 ...................... . 
1822 ...................... . 
1823 ...................... . 
1824 ...................... . 
1825 ...................... . 
1826 ...................... . 
1827 ...................... . 
1828 ...................... . 
1829 ...................... . 
1830 ...................... . 

Gerichts
falle 

46 
24 
17 
32 
56 
41 
56 
55 
51 
41 
69 
38 
46 
34 

Einnahmen 
Bußen 
Gulden 

213.-
200.-
132.-
275.-
631.-
504.-
511.-
501.-
458.30 
357.-
628.24 
374.-
487.-
429.-

Gebühren Taxen 
Gulden Gulden 

196.- 152.38 
119.- 71.46 
71.- 39.55 

117.- 82.42 
149.- 64.49 
163.- 78.27 
187.- 66.51 
203.- 120.57 
126.- 81.24 
138.- 90.46 
222.- 150.-
110.-- 54.18 
147.- 79.56 
101.- 64.10 

Der Kleine Rat kontrollierte jeweils die Jahresrechnungen. Er war dafür 
besorgt, daß der Eingang der Bußgelder vorschriftsgemäß erfolgte. Am 25. Mai 
1819 erinnerte er Kommissarius Längle an die entsprechenden Bestimmungen 
und bemerkte, daß nach der letztjährigen Rechnung «sehr wenige Geldbußen 
für Fälle des frühzeitigen Beyschlafs bezogen und verrechnet worden sind 16». 
Damit ist auch angegeben, mit welcher Art von Fällen sich das Konsistorial
gericht in der Restauration vor allem zu befassen hatte. 

Die von der Regierung erlassenen eherechtlichen Gesetze galten sowohl für 
das evangelische als für das katholische Ehegericht. Von Bedeutung waren vor 
allem die Bestimmungen in der Armenordnung von 1819, nach welchen Ver-

13 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Nr. 3563, Auszug aus Protokoll Katholischer 
Großer Rat, 8. I. I 829. 

14 STA TG, Protokoll Katholischer Kleiner Rat, 11.3.1831, § 163. 
15 A. K. KR, Rechnungen des Konsistorialgerichts, 1815-1830. 
16 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 25.5.1819, § 541. 
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lobte, die nicht über wenigstens ein Vermögen von 300 Gulden verfügten, nicht 
heiraten durften, sowie in der Verordnung von 1824, durch welche die Frage 
der Alimentationsbeiträge geregelt wurde17 . 

Während das evangelische Ehegericht auf Zuschüsse aus dem Zentralfonds 
angewiesen war, konnte der Katholische Administrationsrat gewisse Beträge 
aus der Konsistorialgerichtskasse entgegennehmen 18 . Die Kassaüberschüsse 
ergaben sich, obwohl katholischerseits oft auf die Bußen und Gebühren wegen 
Armut der Verurteilten verzichtet werden mußte 19 . 

d) Der Kommissarius 

Mit dem Organisationsgesetz für den Paritätischen Kirchenrat vom 1. De
zember 1804 schuf die Regierung unter anderem auch das Amt des staatlichen 
Kommissarius. Er war der erste katholische Geistliche des Kirchenrates und 
stand als solcher an der Spitze des gesamten katholischen Klerus des Kantons. 
Die Regierung erließ durch ihn ihre Verfügungen an die Geistlichen. Damit 
wurde dem Bischof, dem bisher das Aufsichtsrecht über die Kleriker allein zu
stand, ein vom Staat ernannter geistlicher Beamter vor die Nase gesetzt. Diese 
Ernennung bedeutete einen Eingriff in die kanonischen Rechte1 . 

Analog den Aufgaben des Antistes stand auch dem Kommissarius die Ge
schäftsführung im Paritätischen und im Katholischen Kirchenrat zu. Er saß 
mit maßgebendem Einfluß im Konsistorialgericht und leitete die Behandlung 
der Konversionen. Doch erhielt er durch das Gesetz für die Organisation des 
Katholischen Kirchenrates keine weiteren Sonderrechte. Daher konnte er nie
mals die Stellung seines evangelischen Kollegen erringen. Sein Wirkungskreis 
blieb auf die katholische Kirche beschränkt, während der Antistes die ent
scheidende Rolle in der kantonalen Kirchenpolitik spielte. Während sich der 
Antistes nur nach der Regierung ausrichten mußte, hatte der Kommissarius 
sowohl in ihr als im Bischof seine Vorgesetzten. Diese beiden Instanzen erwar
teten von ihm grundsätzlich verschiedene Aufgaben: Die mehrheitlich prote
stantische Regierung wünschte, daß er ihre staatskirchlichen Ideen verfechte, 
das bischöfliche Ordinariat aber betrachtete ihn als den Vertreter seiner eigenen 
Rechte. 

Das Amt des Kommissarius wurde 1804 Dekan Hofer von Tobel übertra
gen. Er kam den Wünschen der Regierung wenig nach. Als konservativer Kle
riker handelte er von Anfang an als Sachwalter der Kurie; er blieb in erster 
Linie Dekan und damit dem Bischof verantwortlich. 

17 Siehe I. Teil, S. 85. 
18 A. K. KR, Rechnungen des Konsistorialgerichts, 1815-1830. 
19 STA TG, Protokoll Konsistorialgericht, 1815-1830. 

l Tb!., 3. Bd., S. 109 ff. 
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Generalvikar Wessenberg begrüßte die Schaffung dieses staatskirchlichen 
Amtes. Er genehmigte die Wahl Hafers als Kommissarius und bat ihn, die 
guten Absichten der Regierung nach Kräften zu unterstützen. Wessen_berg an
erkannte ihn nicht als bischöflichen Abgeordneten, sondern gewissermaßen als 
ständigen diplomatischen Vertreter bei der thurgauischen Regierung. Dekan 
Hofer erhielt für seine neuen Funktionen denn auch nicht kirchenrechtliche 
Vorschriften, sondern lediglich einige kuriale Ad-hoc-Weisungen, nämlich 2 : 

- Wenn die Regierung gegen kirchliche Mißstände vorgeht, muß dies der Kurie einberichtet 
werden, damit sie ihrerseits die angemessenen Erlasse verfügen kann. 

- Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten über Kirchengut, -gebäude usw. können 
vom Kirchenrat verglichen werden, der endgültige Entscheid ist aber «eine Sache, die dem 
Bischof und der Regierung kumulative zusteht». In rein «katholischen» Angelegenheiten auf 
diesem Gebiet ist nur der Bischof zuständig. 

- Die oberste Aufsicht über die Verwaltung der Kirchengüter usw. kommt katholischerseits dem 
Bischof zu, der von Mängeln genau wie die weltliche Regierung in Kenntnis zu setzen ist. 

- In der Frage der Besoldung der katholischen Pfarrer kann nichts ohne Mitwissen und Billigung 
des Bischofs geschehen. 

- Die Traktanden der Sitzungen des Kirchenrates sind vor den Versammlungen dem Ordinariat 
mitzuteilen, welches entsprechende Instruktionen erteilt. 

Diese Direktiven wurden von der Regierung natürlich nicht anerkannt. 
Wessenberg machte darin wieder einmal seine Einstellung bekannt: Er bestand 
einerseits auf den kirchlichen Rechten, zeigte aber dem Staat gegenüber eine 
begrenzte Nachgiebigkeit, um einen Konflikt zu vermeiden. Wie sich die Kurie 
in allen staatskirchlichen Angelegenheiten den letzten Entscheid vorbehielt, 
tat dies auch die Regierung gegenüber der bischöflichen Gewalt; zu einer ge
genseitigen allgemein gültigen Übereinkunft zwischen den beiden Teilen kam 
esnicht 3• 

Mit dem Entschluß Wessenbergs gab die Kurie äußerlich ihre Unabhängig
keit vor der thurgauischen Regierung auf. Mit diesem Verzicht verband der 
Generalvikar aber das Streben nach innerer Erstarkung der katholischen Kir
che durch seine Reformen. So hatte er Hofer keineswegs als Vorsteher der 
Geistlichkeit anerkannt. In der direkten Einwirkung auf Klerus und Gläubige 
hatte er sich auf rein geistlichem Gebiet seine «oberhirtamtliche» Gewalt weit
gehend gewahrt. Mit dem Kommissariat hatte er sich auch die Möglichkeit der 
Verfechtung seiner Wünsche und Anregungen im Kirchenrat und bei der Re
gierung geschaffen. 

Dekan Hofer, der nur den rein kanonischen Standpunkt verfocht, war nicht 
der Vermittlungsmann, den sich die Regierung wünschte. Im Paritätischen 

2 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 70f. 
3 Hungerbühler, Th. B. 92, S. 72. Wessenberg anerkannte Hofer nie als Vorsteher der thur

gauischen Geistlichkeit, das heißt, in der direkten, unmittelbaren Einwirkung auf Klerus und 
Pfarreien hatte er sich seine «oberhirtamtliche» Gewalt gewahrt. 
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Kirchenrat, in welchem beide Konfessionsteile gleich stark vertreten waren, 
kam es daher öfters zu Spannungen. Diese kulminierten in einem regelrechten 
Konflikt 4. Dieser entstand, nachdem sich Hofer im Plenum die Bemerkung er
laubte: «Es hat noch keine katholische Partei vor dem Paritätischen Kirchen
rat ihr Recht gefunden 5». Die evangelischen Kirchenräte betrachteten diese 
Worte als grobe Beschimpfung und weigerten sich, weiterhin mit Hofer in 
einem Gremium zu sitzen. Sie erreichten, daß der streitbare Dekan wirklich 
1812 von seinem Amt als Kirchenratsmitglied und Kommissarius zurücktrat 6 . 

Sein Nachfolger wurde Pfarrer Längle von Sirnach. Dieser galt als gemäßigter 
Mann. Er scheint aber keine maßgebende Stellung erlangt zu haben. Längle 
war weder Kammerer noch Dekan und blieb daher kirchlich seinem geistlichen 
Vorgesetzten im Kapitel unterstellt wie jeder andere Pfarrer. Er war eigentlich 
nur «kirchlicher» Staatsbeamter. 

In der Restauration blieb das Amt des staatlichen Kommissarius erhalten. 
Im Dekret zur Einführung der neuen Katholischen Administration vom 11. Ja
nuar 1817 wurde ausdrücklich vermerkt: «Als Vorsteher der katholischen 
Geistlichkeit des Kantons, durch welchen die Regierung und das Katholische 
Kleine Rathskollegium ihre Verfügungen an die gesammte Katholische Geist
lichkeit erläßt, wird ein Commissarius aus der Katholischen Geistlichkeit auf 
den Doppel-Vorschlag des Katholischen Kleinen Raths-Collegii, von dem 
Katholischen Großen Raths-Collegio gewählt 7 ». Am gleichen Tag der Ver
öffentlichung des Dekrets wurde Pfarrer Längle in seinem Amt als Kommissa
rius bestätigt8. Auch in der neuen Epoche machte er nie speziell von sich reden. 
Im Administrationsrat, wo er Geschäftsführer war, erhob er keinen Anspruch 
auf Erstrangigkeit wie etwa sein Amtskollege Antistes Sulzberger im entspre
chenden Gremium evangelischerseits. Schriftliche Zeugnisse von ihm finden 
sich nicht in den Akten. 

1819 legte Kaplan Sauter von Sirnach gegen seinen Vorgesetzten, Pfarrer 
Längle, beim Administrationsrat Klage ein, daß dieser die Krankenfürsorge 
vernachlässige und zu wenig für die Aufrechterhaltung der sittlichen Ordnung 
in seiner Pfarrei tue 9. Der Angeklagte wies diese Beschuldigungen aber zurück, 
mit der Bemerkung, daß «er es beruhigt auf die strengste Untersuchung an
kommen lassen dörfe 10». Dekan Hof er wurde beauftragt, den Fall abzuklären. 
Nachdem Kaplan Sauter «seine Übereilung» eingesehen hatte, nahm er seine 

4 Vgl. S. 63. 
5 A. E. KR, Protokoll Kirchenrat, 28. 11. 1810, S. 363. 
6 STA TG, Akten Persönliche Angelegenheiten, XI 281.1, Hofer an Regierung, 28.4.1812. 
7 O.GS., 2. Bd., S.111, § 4. 
8 STA TG, Akten Katholischer Großer Rat, Nr. 2870, Katholischer Kleiner Rat an Katholi

schen Großen Rat, I I. I. 1817. 
9 Vgl. unten, S.124. 

I O A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 21. 12. 1819, S. 41. 
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Anschuldigungen zurück 11 . Gerade dieses Beispiel zeigt, wie der staatliche 
Kommissarius dem Dekan seines Kapitels untergeordnet war. 

Als Längle 1828 gestorben war, lobte der Administrationsrat sein «colle
gialisch freundschaftliches Benehmen» und sein tätiges Mitwirken innerhalb 
seines Gremiums 12 . Ein Amtsnachfolger wurde nicht mehr gewählt. Dekan 
Hofer, der indessen auch bischöflicher Kommissarius geworden war, über
nahm «einstweilen» die Verrichtungen des Geschäftsführers des Administra
tionsrates. Damit bewirkte dieser stillschweigend die Auflösung des «unkano
nischen» Amtes. Dessen Funktionen verschmolzen mit denjenigen des bischöf
lichen Bevollmächtigten. Auch nach dem Hinschied Hafers im Jahre 1831 
dachte man nicht mehr an die Wiederwahl eines staatlichen Kommissarius 13 . 

Dekan Hofer, welcher 1812 aus erwähntem Grund aus dem Kirchenrat ver
drängt worden war, gab seinen Kampf gegen das Staatskirchentum nicht auf. 
Zwar klagte er in seinem im J uni I 814 an seinen Kollegen Dekan Pfister in 
Sommeri gerichteten Schreiben: «Ich muß gestehen, daß ich, von den Refor
mierten ausgestoßen, von den Katholiken verlassen, wenig Lust mehr hatte, 
mich fürs Allgemeine zu interessieren», stellte aber gleichzeitig fest, daß es in 
Anbetracht des politischen Umschwunges Pflicht eines jeden katholischen 
Geistlichen sei, das Möglichste zu tun, um «zu retten, was zu retten ist 14». 
Wirklich bot er nun alle Kräfte auf, um die nach seiner Meinung nötige Tren
nung der Konfessionsadministrationen im Thurgau herbeizuführen. Wohl auf 
sein Betreiben wurden gerade von katholischer Seite her dem Verfassungsrat 
viele Petitionen eingereicht. Seine Bemühungen hatten den Erfolg, daß der -
Form halber die kirchliche Verwaltung nach Konfessionen gesondert wurde. 
Aber sein Ziel hatte er nicht ganz erreicht: Die Regierung behielt nach wie vor 
die Oberaufsicht über das gesamte Kirchenwesen des Kantons 15 . 

Nach der Trennung des Thurgaus vom Bistum Konstanz und der staat
lichen Anerkennung Göldlins von Beromünster als Oberhirte der thurgaui
schen Katholiken wurde Dekan Hofer von Tobel von ihm zum bischöflichen 
Kommissarius (Vicarius foraneus) ernannt, wohl als Dank für seinen unab
lässigen Einsatz für die Interessen der katholischen Kirche. Am 3. März 1815 
sandte der Apostolische Vikar Göldlin dem Neugewählten nebst der Ernen
nungsakte ein Schreiben, in welchem er hervorhob: «Ich zweifle nicht daran, 
Sie werden nach treuer Gewissenhaftigkeit vor allem auch die Heiligen Rechte 
der Kirche und die Beförderung der geistlichen Zucht der ehrwürdigen Prie
sterschaft und was zur Erbauung und Heiligung der Gläubigen nothwendig 
und frommlich ist, sich um so mehr zu Herze nehmen, als dieselbigen in solchen 

11 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 29. 12. 1820, S. 71. 
12 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 23. 4. 1828, S. 204. 
13 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 29. I. 1831, ~ 53. vgl. auch Suter, Kommissariat, S. 147. 
14 Schreiben vom 8. 6. 1814, zitiert bei Suter, Kommissariat, S. 132f. 
15 O.GS., I. Bd., S. 28, § 39. 
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Verhältnissen stehen, daß viel daran gelegen ist, daß anderst denkende Brüder 
nicht geärgert, sondern erbauet werden zur Hochschätzung der reinen Lehre 16». 
Gleichzeitig gab er auch der thurgauischen Regierung davon Kenntnis. Diese 
erteilte ihm eine kurze, aber zusagende Antwort. Sie schrieb ihm unter ande
rem: «Die Kenntnisse und Eigenschaften des hochlöblichen Dekans recht
fertigen diese Wahl vollkommen. Wir tragen daher keine Bedenken, ihr unsre 
landesherrliche Genehmigung zu ertheilen 17 ». 

Die Regierung störte es anscheinend nicht, daß im Kanton nun zwei katho
lische Beamte mit der gleichen Bezeichnung bestanden. Sie betrachtete wohl 
den vom Katholischen Großen Rat gewählten staatlichen Kommissarius als 
den allein Zuständigen für die Geschäfte, welche sich zwischen ihr und der ka
tholischen Administration abwickelten. Für die inneren Angelegenheiten der 
katholischen Kirche interessierte sie sich nicht. Sie anerkannte daher den 
bischöflichen Kommissarius, solange dieser die staatliche Souveränität re
spektierte. 

Mit der Ernennungsakte erhielt der bischöfliche Kommissarius Hofer vor
läufig das Aufsichtsrecht über die gesamte katholische Geistlichkeit des Kan
tons. Mit Schreiben vom 29. April 1815 wurde er mit den kanonischen Vor
schriften für sein Amt vertraut gemacht. Sie lassen sich etwa wie folgt zusam
menfassen 18 : 

I. Alle Kleriker des Kantons unterstehen der Jurisdiktion des bischöflichen Kommissarius. 
Ihm steht das Recht zu, sie bezüglich Sitten, Sakramente und Sakramentalien 19 zu mahnen und zu 
strafen. Schwerwiegende Fälle wie Simonie, Meineid, Schmähschriften, Beleidigungen gegen kirch
liche Obern und Diener, Suspension, Versetzung in den Laienstand, Absetzung, Exkommunika
tion usw. sind mit den Auskünften des Kommissarius an das Ordinariat weiterzuleiten. 

2. Jeder Welt- und Ordenspriester, der im Kanton eine Pfründe in Empfang nehmen kann, 
muß sich beim Kommissarius einer Fähigkeitsprüfung unterwerfen. Nach dem Examen hat der 
Benefiziant vor dem Kommissarius das Glaubensbekenntnis (professio fidei) abzulegen und einen 
Treueid (iuramentum) zu schwören. Er verleiht auch im Namen des Ordinariats die Investitur und 
vollzieht die kanonische Einsetzung (Installation). 

3. Wenn der Kommissarius eine Seelsorgerprüfung vorzunehmen hat, muß er die betreffen
den Examenszeugnisse mit einer persönlichen Beurteilung an das Ordinariat schicken, welches 
die Zulassung zur Pfründe billigt oder verweigert 20. 

4. Der Kommissarius nimmt beim Tode eines Pfrundinhabers die Obsignatur vor, sofern die
ses Recht nicht einer kirchlichen Korporation, dem Kollator oder dem Kapitelsdekan reserviert ist. 
Dabei hat er in Begleitung des entsprechenden Dekans und eines weltlichen Beamten (Oberamt
mann) im Hause des Verstorbenen im Namen des Ordinariats zu siegeln und dafür zu sorgen, daß 
die Bücher, Schriften und Urbarien, welche der Pfarrei gehören, an einen sichern Ort gebracht wer
den. Er ist auch beauftragt, das Testament zu verlesen und ad interim einen Vikar für die Seelsorge 
zu bestellen. 

16 A. BK. B., Akten Provisorium, Göldlin an Hof er, 3. 3. 1815. 
17 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 6.3.1815, Nr.26. 
18 A.BK. B., Akten Provisorium, Göldlin an Hofer, 29.4.1815 (lateinisch). 
19 Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1964, S. 233 f.: Zu den Sakramentalien werden 

Weihungen und Segnungen ... gerechnet. 
20 Vgl. unten, S. 117ff. 
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5. Bei den ehcrechtlichen Angelegenheiten sind die Kompetenzen wie folgt abgestuft: 
a) Der Kommissarius kann den Ortspfarrern die Erlaubnis erteilen, an einem Sonn- oder Fest

tag eine Ehe zwei- oder dreimal in der Kirche zu verkünden. Nur dem Ordinariat ist es vorbehalten. 
zu gestatten, daß Brautleute ohne dreimalige Verkündigung getraut werden. 

b) Der Kommissarius beurteilt nichtgravierende Eheangelegenheiten und Paternitätsfällc. Bei 
solchen, wo es um sexuelle Vergehen. Hurerei, Schändung. Ehebruch, zeitliche oder dauernde 
Trennung von Tisch und Bett, Ehedispension bei Blutsverwandtschaft dritten und vierten Grades 
geht, hat der Kommissarius einen Informativprozeß einzuleiten und dem Ordinariat Bericht zu 
geben. -

c) Ehedispensen bei Blutsverwandtschaft zweiten Grades erteilt nur der Heilige Stuhl, das heißt 
die Pönitentiarie. 

Damit wurde Hofer wieder an die Spitze der katholischen Geistlichkeit des 
Kantons berufen; dieses Mal aber nicht durch den Staat, sondern durch die 
Kirche. Er war nun ausschließlich Gewährsmann zwischen der Kurie und dem 
Klerus. Die ihm neu übertragenen Aufgaben als bischöflicher Kommissarius 
wurden ihm aber nicht leicht gemacht. Seine Amtsvorschriften waren zum Teil 
gegen die staatskirchlichen Gesetze im Thurgau gerichtet. Das Ordinariat be
hielt sich zum Beispiel die Amtsentsetzung eines Geistlichen vor. Dieses Recht 
beanspruchte aber auch die Regierung gemäß dem Fundamentalgesetz von 
1816 21 . 

Seit Beginn der Restauration amteten also zwei Kommissarii im Thurgau. 
Der staatliche war Mittelsmann zwischen Regierung und der katholischen 
Geistlichkeit; er hatte sich ausschließlich mit «säkularen» Angelegenheiten zu 
beschäftigen. Der kirchliche war mit bischöflichen Rechten ausgestattet und 
hatte sich lediglich mit den «res spirituales et mere ecclesiasticae» zu befassen 22 . 

Dementsprechend wurden auch die verschiedenen staatskirchlichen Ämter im 
Thurgau verteilt. Der staatlich Beauftragte, Pfarrer Längle, wurde Geschäfts
führer des Administrationsrates, welcher viel mit der Regierung zu tun hatte. 
Der bischöflich Bevollmächtigte, Dekan Hof er, wurde ins Konsistorialgericht 
gewählt, da die Eherechtsprechung eine seiner Hauptaufgaben war. Hofer 
wurde aber auch in den Administrationsrat berufen, und zwar - nach den 
Worten des Ratspräsidenten Anderwert- weil er «uns schon so viele Beispiele 
thätiger Theilnahme an dem Wohl unserer Kirche und unseres Kantons gab» 
und da «dessen Einsichten und Erfahrung sowie seine erprobten Gesinnungen 
uns die beste Garantie geben, daß auch bischöflicherseits auf ein gutes Einver
ständnis zwischen geistlicher und weltlicher Behörden, sowie auf ein friedfer
tiges und duldsames Betragen mit uns werde hingewirkt werden 23 ». 

Dekan Hof er, welcher. während der Mediation wegen seiner regierungs
feindlichen Haltung zu verschiedenen unliebsamen Auseinandersetzungen An
laß gegeben hatte, beherzigte die Worte Anderwerts in der neuen Epoche. Zwar 

21 0. GS., 2. Bd., S. 7, § 16. Weitere Angaben über die kanonischen Rechte eines bischöflichen 
Kommissarius bei Suter, Kommissariat, S. 114 f. 

22 Suter, Kommissariat, S. 142. 
23 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28. 4. 1817. 
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setzte er sich bei der Ausarbeitung des neuen Bistumsvertrags nochmals für die 
Wahrung der vor der Revolution gültigen bischöflichen Rechte heftig ein 24 , 

aber als er von keiner Seite in seiner Auffassung unterstützt wurde, gab er den 
Widerstand gegenüber dem Staatskirchentum auf. Zu den revidierten Organi
sationsdekreten des katholischen Kirchenwesens äußerte er sich - soweit aus 
den vorhandenen Akten ersichtlich - kaum mehr; sie wurden nach dem 
Wunsch des Katholischen Kleinen Rates nach wie vor den «evangelischen» 
angepaßt. Besonderen Anteil nahm Hofer nur noch an der Verbesserung des 
katholischen Schulwesens25 . 

Das Amt des bischöflichen Kommissarius erlosch jeweils beim Tode des 
Oberhirten, der es verliehen hatte. So wurde Hofer nach dem Hinschied des 
Apostolischen Vikars Göldlin 1819 von dessen Nachfolger, dem Bischof Carl 
von Buol-Schauenstein in Chur, in seiner bisherigen Stellung bestätigt, indem 
er den Kommissarius kurz an die kanonischen Aufgaben erinnerte 26 . Der 
Regierung machte er davon keine Mitteilung. Nachdem der Thurgau 1829 dem 
reorganisierten Bistum Basel beigetreten war, wurde Hof er vom ersten Bischof 
der neuen Diözese, Josef Anton Salzmann, am 24.August 1830 wiederum an 
den bis dato innegehabten Posten berufen 27 • Dieses Mal teilte der bischöfliche 
Kommissarius Hof er seine Wiederwahl der Regierung mit, welche es nicht ver
säumte, den greisen Würdenträger zu seiner ehrenvollen Ernennung zu be
glückwünschen, nicht ohne auch zu bemerken: «Wir haben in Ihrer Entschlie
ßung, sich den mühevollen Geschäften dieses Amtes noch ferner zu unterzie
hen, einen neuen Beweis des Eifers und der hingebenden Treue Euerer Tit. um 
so mehr zu ehren, als ein in rühmlicher Geschäftsthätigkeit weit vorgerücktes 
Alter Ihnen allerdings den gerechtesten Anspruch auf eine würdevolle Ruhe 
geben würde 28». Da das neue Bistum noch über keine eingehenden Diözesan
statuten verfügte, wurden die Kompetenzen des Kommissarius nicht neu um
schrieben. Man richtete sich nach den allgemeinen kirchenrechtlichen Vor
schriften und den Beschlüssen der Konzilien 29 . 

Wie schon erwähnt, übernahm Hofer nach dem Tode von Längle 1828 
auch die Funktionen des staatlichen Kommissarius. Damit erreichte er, daß 
dieses Amt fast unbemerkt aufgehoben wurde. Nur das des bischöflichen Kom
missarius blieb bestehen. Die Weisungen für Hofers Nachfolger, Kammerer 
Pankraz Keller, lauteten denn auch so: «Der bischöfliche Kommissarius ist 
das Organ, durch welches sowohl die hohe Regierung als auch der hochwürdige 
Klerus ihre allfalligen Ansuchen oder Vorstellungen an den Bischof gelangen 

24 Siehe oben, S. 40. 
25 Siehe oben, S. 77 f. 
26 A.KB.B., Akten Provisorium, Bischof an Hofer, 4. II. 1819 (Kopie). 
27 A. BB.S., Basel-Bischöfliches Protokoll, 1828-1848, 24. 8. 1830. 
28 STA TG, Missiven Kleiner Rat, I. 9. 1830, § 390. 
29 Suter, Kommissariat, S. 112. 
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lassen können. Er ist der Repräsentant des Bischofs, um den Geschäftsgang zu 
erleichtern, den gesamten Klerus zu beaufsichtigen, die Vorschriften des Bi
schofs zu handhaben und über die treue Beobachtung des ganzen katholischen 
Kultus in dem ihm angewiesenen Administrationsbezirk zu wachen. In dieser 
Beziehung sind die hochwürdigen Herren Dekane, Kammerer und Pfarrer und 
alle Kleriker ihm Ehrerbietung und Gehorsam zu leisten schuldig:30 ». Der neue 
Amtsinhaber war somit auch diplomatischer Vertreter des Bischofs bei der 
Regierung. 

C. Die kommunalen Behörden 

a) Die Sittengerichte 

Die von der Regierung erlassenen Gesetze vom 12. Mai 1807 und 7. Mai 
1811 schrieben für jede reformierte und katholische Pfarrei des Kantons die 
Bildung eines Kirchenstillstandes vor. Er umfaßte je nach Anzahl der Kirch
gemeindeeinwohner drei bis fünfzehn Mitglieder. Dazu gehörten von Amts 
wegen der Pfarrer und die am Orte ansäßigen höheren Beamten, wie der Di
striktspräsident, der Friedensrichter, der Gemeindeammann usw. Die rest
lichen Mitglieder wurden aus den Kirchgemeindebürgern gewählt. Die Auf
gabe der Kirchenstillständer war die Aufsicht über die Pfarreiangehörigen ge
mäß dem von der Regierung verordneten Sabbat- und Sittenmandat. Die Ver
waltung der Kirchengüter wurde nicht in ihren Pflichtenkreis ein bezogen 1 . 

Die staatliche Regelung der Kirchenpolizei wurde sowohl von der Kurie 
in Konstanz als von der katholischen Geistlichkeit des Kantons begrüßt 2 . Die 
Kirchenstillstände waren ja zur tätigen Mithilfe in den pfarramtlichen Bestre
bungen aufgerufen. Daher trugen die Katholiken in den 1814 dem Verfassungs
rat eingereichten Petitionen auch keine diesbezüglichen Abänderungswünsche 
vor 3 • Da die Kirchenstillstände bereits in der Mediation konfessionell getrennt 
waren, brachte die Restaurationsverfassung hinsichtlich der Kirchgemeinde
behörden keine wesentliche Neuerung 4. 

Im Einführungsdekret «der neuen Administration auf Seite des katholi
schen Confessionstheils» vom 11. Januar 1817 wurde festgehalten, daß in jeder 
Kirchgemeinde «ein Kirchenstillstand zur Handhabung der Sittenpolizey» 

30 A. BK. B., Akten Bistumsangelegenheiten, Bischof an Kommissarius Keller, 26. I. 1831. 
Vgl. auch A.BB.S., Akten Kommissariat, Auszug vom 24. I. 1831, und STA TG, Protokoll 
Kleiner Rat, 29. I. 1831, Nr. 53. 

I Tb!., 6. Bd., S. 97 ff., und 9. Bd., S. 94. Vgl. auch Hagen, S. 351 ff. 
2 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 98. 
3 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 14. 
4 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 96, S. 90ff., und 0. GS., I. Bd., S. 28, § 39. 
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vorhanden sein müsse und daß vorläufig die Bestimmungen von 1807 und 1811 
noch Gesetzeskraft hätten 5 . Mit dem Organisationsdekret gleichen Datums 
wurden die Kompetenzen zwischen den Kirchenstillständen und dem Admini
strationsrat ungefii.hr abgegrenzt. Dem letzteren wurden vorbehalten 6 : 

- die «Correction der Stöhrer des öffentlichen Gottesdienstes und derjenigen, welche sich ver
ächtliche Äußerungen gegen die Religion erlauben». 

- Überwachung «über den Druk und die Verbreitung von Schriften, wodurch Religion und Sitt
lichkeit gefiihrdet werden». 

- Aufsicht «über genaue Beobachtung der über den Schul- und Kirchenbesuch ausgehenden Vor
schriften». 

- «Aufrechterhaltung der in Betreff der Convertiten jeweils bestehenden Verordnungen.» 

Erst nachdem der Evangelische Administrationsrat das Dekret über die 
Organisation der Kirchenvorsteherschaften vom 6.Januar 1819 veröffentlicht 
hatte, begann der Katholische Administrationsrat mit den Beratungen über die 
Neugestaltung der Kirchgemeindebehörden. Für die Ausarbeitung eines Gut
achtens ernannte er eine Kommission aus den zwei Geistlichen König und 
Zeiger sowie dem Kreisamtmann Frölich. In ihrem Schreiben stellten sie an
fangs fest, «daß Sittengerichte auch für die Katholiken beybehalten werden 
müssen, um mit den Mitbürgern der reformirten Confession ähnliche Einrich
tungen zu haben 7 ». Für den neuen Dekretsvorschlag übernahmen die Kom
missionsmitglieder größtenteils die Bestimmungen des Kirchenstillstandsge
setzes von 1807 mit der Begründung, daß es sich ja um eine «sehr gut entwor
fene Organisation» gehandelt habe. Die Abänderungsanträge waren 8 : 

I. Es soll in jeder katholischen Pfarrei nur ein «Sittengericht» (früher Kirchenstillstand) vor
handen sein. Die Gemeinden mit einer Filialkirche sollen «nur durch eine verhältnismäßige Anzahl 
von Sittenrichtern darin repräsentirt werden». 

2. Die Zahl der Mitglieder betrage mit Einschluß des Pfarrers nicht weniger als drei und nie 
mehr als sieben (früher fünfzehn). Der diesbezügliche Kommentar lautet: «Je weniger Sittenrichter 
in einer Gemeinde aufgestellt werden müssen, desto mehr darf man hoffen, zu diesem wichtigen 
Amte verständige, moralisch gute und leidenschaftslose Männer zu finden. Die Erfahrung lehret, 
daß durch unverständige, leidenschaftliche oder selbst unmoralische Sittenrichter, die unter der 
Larve der Frömmigkeit und unter dem Vorwande der Amtspflicht über das sittliche Betragen oft 
besser gesinnter Bürger, als sie sind, öffentliche Klage führen, um an denselben für die ihnen zuge
fügten wahren oder eingebildeten Beleidigungen Privatrache zu nehmen, mehr Unheil gestiftet 
wird, als durch die wenigen verständigen und rechtschaffenen Mitglieder der Sittengerichte Gutes 
gewürket werden kann.» 

5 O.GS.,2.Bd.,S.112,§7. 
6 0. GS., 2. Bd., S. 113 ff. 

7 A.K.KR, Protokoll Administrationskommission, 29.3.1819, S. 106, und STA TG, Akten 
Organisatorisches, XI 277, 282, Gutachten über die neu aufzustellenden Sittengerichte, ohne 
Datum. 

8 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Nr. 3561, Katholischer Administrationsrat an 
Katholischen Kleinen Rat, 5. 5. 1819. 
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3. Der Ortspfarrer sei Vorsitzender des Sittengerichtes, bei seiner Abwesenheit der Kaplan. 
Weltliche Mitglieder seien von Amts wegen nur der Gemeindeammann und die Gemeinderäte. Die 
Erfahrung habe nämlich gezeigt, «daß Oberamtmänner (früher Distriktspräsidenten) und Kreis
amtmänner (früher Friedensrichter) an vielen Orten selten oder gar nie den Versammlungen der 
Sittengerichte beygewohnt haben». Es sei daher wünschbar, «daß sie nicht mehr von Amtswegen 
Mitglieder der Sittengerichte bleiben. indem wir nicht vermuthen, daß sie in Zukunft bey den Ver
sammlungen derselben sich fleißiger einfinden werden als bisher». 

4. Bis dahin habe sich der Sittenrichter nötigenfalls direkt mahnend an den Mitbürger ge
wandt. Dies sei in Zukunft zu vermeiden, da der zweite glaube, mit dem ersten «auf gleicher Stufe 
zu stehen». Es sei darum notwendig, «daß der Sittenrichter in Erfahrung gebrachte Ausschweifun
gen. die noch im Geheim begangen werden, dem Pfarrer anzeige, damit dieser den Fehlbaren zuerst 
im Stillen warne und durch seine Zusprüche ihn auf die Bahn des Guten zurükführe». Sollten diese 
EnnahJ1ungen nichts fruchten. habe der Pfarrer im Beisein von ein oder zwei Sittenrichtern «den1 
Schuldigen sein Vergehen vorzuhalten». 

Der Katholische Administrationsrat war mit diesem Entwurf nicht ganz 
einverstanden. Er änderte verschiedene Artikel im Sinne des Dekrets vom 
6.Januar 1819 über die Organisation der evangelischen Kirchenvorsteher
schaften ab 9. Das revidierte Dekret wurde am 7.Juni 1819 vom Katholischen 
Großen Rat sanktioniert. Dessen wichtigste Bestimmungen unterscheiden sich 
von denjenigen der evangelischen Vorlage wie folgt 10 : 

Behördebezeichnung: Während die Reformierten die fragliche Kommunal
behörde «Kirchenvorsteherschaft» nannten, griff man katholischerseits auf den 
vorrevolutionären Ausdruck «Sittengericht» zurück. Beide Gremien hatten 
aber etwa die gleichen Funktionen. 

Mitgliedschaft: Die Sittengerichte mußten mindestens drei und durften 
höchstens neun Mitglieder zählen; die Kirchenvorsteherschaften konnten bis 
fünfzehn Männer umfassen. Nebst den in der Gemeinde ansässigen Beamten, 
wie Oberamtmann, Kreisamtmann, Gemeindeammann, gehört auch der älte
ste Gemeinderat von Amts wegen zum Sittengericht; evangelischerseits wurde 
der letztere nicht erwähnt. 
' Sitzungen: Die Versammlungen der Sittengerichte finden alle zwei Monate 

statt, diejenigen der Kirchenvorsteherschaften alle Monate. 
Kompetenzen: Streitigkeiten katholischer Eheleute «sucht das Pfarramt zu 

vermitteln oder zieht gutfindenden Falls zwey Beysizer des Sittengerichts zu». 
Evangelischerseits wurde die entsprechende Klausel so formuliert: «Eheliche 
Zwistigkeiten sollen vom Pfarrer und zwey Mitgliedern der Kirchenvorsteher
schaft wo möglich gütlich beygelegt werden.» Die Kirchenvorsteherschaft hat 
auch Kirchenstuhlstreitigkeiten zu schlichten; im Sittengerichtsdekret wurde 
kein diesbezüglicher Artikel aufgenommen. 

Der Katholische Administrationsrat wollte also nicht auf die Mitarbeit der 
in den Gemeinden wohnhaften Honoratioren im Sittengericht verzichten; das 

9 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 6. 5. 1819, S. 33. 
10 O.GS., 2. Bd., S. 132ff. 
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Fehlen von genügend gebildeten Kirchgemeindebürgern machte die Aufnahme 
von bereits amtierenden Funktionären in dieser Behörde notwendig. Der Man
gel an tüchtigen Beamten war übrigens katholischerseits während der ganzen 
Restaurationsperiode spürbar. Meldungen von Kirchgemeinden, daß sie «in 
Abgang tauglicher Subjekte» keine Neuwahlen bei den Sittengerichten vor
nehmen konnten, waren nicht selten 11 . 

Viele Aufgaben erhielten die Sittenrichter auch im Schulsektor. Im Einfüh
rungsdekret vom 11. Januar 1817 wurde erwähnt, daß man sich vorläufig noch 
an das Schulgesetz von 1810 zu halten habe 12 . Gleich wie der Evangelische 
Große Rat erließ auch der Katholische 1819 ein Dekret für den öffentlichen 
Unterricht 13 . Damit wurden die Kompetenzen zwischen dem Administra
tionsrat und den Kirchgemeindebehörden abgegrenzt. Auch hier hielt sich der 
katholische Teil ganz an den Text der evangelischen Vorlage. Für die Kirch
gemeinde galten folgende wichtige Bestimmungen 14 : 

- Die Schulvorsteherschaft besteht aus wenigstens fünf und höchstens neun Mitgliedern. Bei der 
Wahl sind vor allem die Sittenrichter zu berücksichtigen, welche Anteilhaber am vorhandenen 
Schulfonds sind. (§ 18) 

- Sie darf keine Schule aufheben ohne Einwilligung des Administrationsrates. (§ 2) 
- Die Wahl der Schullehrer steht der Schulvorsteherschaft zu, wenn nicht ein Kollator auf 

Grund eines Vertrages darauf rechtlichen Anspruch erheben kann. Einen einmal angestellten 
Lehrer kann sie nicht von sich aus entlassen oder absetzen. (§ 17, 20) 

- Sie darf das bis anhin übliche Lehrersalär nicht vermindern, sondern hat sich zu bemühen, 
«die allzuniedrigen Besoldungen der Lehrer» zu erhöhen. (§ 8, 9) 

Da der Katholische Administrationsrat durch die Schulinspektoren er
fuhr, daß sich die Schulvorsteher wenig um Dekrete kümmerten, folgte er be
züglich der Schulordnung einmal nicht dem evangelischen Beispiel. Während 
der Evangelische Kleine und Große Rat am 9.Januar 1822 ein zweites umfas
sendes Schuldekret veröffentlichten 15 , verzichtete man katholischerseits auf 
einen entsprechenden Erlaß. Man begnügte sich mit einer kurzgefaßten Instruk
tion, welche der Katholische Administrationsrat am 17. Dezember 1822 für 
die Schulvorsteherschaften wie folgt redigierte 16 : 

I. Einrichtung von Schufen 
Die Schulvorsteherschaft sorgt dafür, daß die vorhandenen Schulhäuser «in baulichen Ehren 

erhalten» und die Schulstuben geräumig, heiter und bequem eingerichtet werden. Die Stühle sind 
so anzuordnen, «daß alle Kinder beym Schreiben - ohne sich umkehren zu müssen - auf einen 
Punkt hinsehen können». In Gemeinden, wo kein Schulhaus besteht, müssen die «Antheilhaber der 

11 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 9. 7. 1823, S. 70. Vgl. auch Freyenmuth, 
Journal, Th. B. 34, S. 73. 

12 0. GS., 2. Bd., S. 112, § 6. 
13 Siehe I. Teil, S. 57. 
14 O.GS., 2. Bd. S. l65ff. 
15 Siehe I. Teil. S. 95. 
16 A.K.KR. Protokoll .-\d1ninistrationsrat, 17.12.1822, S. 147ff. 
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Schule zu Erbauung eines neuen» <1ngehalten werden. Gestatten die zur Verfügung stehenden finan
ziellen Mittel die Errichtung eines Neubaus nicht, soll wenigstens für «eine eigene die Familie des 
Lehrers ausschließende Schulstube» gesorgt werden. Wenn ein neues Schulhaus gebaut wird, muß 
die Schulvorsteherschaft den Bauplan dem Schulinspektor zur Genehmigung vorlegen, der darauf 
zu achten hat, daß «zwecklose Unkosten» vermieden werden. Sie soll auch darnach trachten, «bey 
jeder sich ergebenden Veranlassung zu Vermehrung des Schulfonds ihr möglichstes beizutragen». 

2. Schulau/.licht 
Der Pfarrer hat wenigstens einmal in der Woche die Schule zu besuchen und den Lehrer «mit 

seinen besseren Einsichten» zu unterstützen. Er hat darauf zu drängen, daß der Schulunterricht in 
den vorgeschriebenen Lehrfächern nach der festgelegten Methode erteilt wird. Die Schule muß 
auch wenigstens einmal pro Monat von einem weltlichen Mitglied der Schulvorsteherschaft be
sucht werden. Monatlich einmal versammelt sich die ganze Behörde im Pfarrhaus, um die «gesez
lichen Bußen für unentschuldigte Absenzen gegen solche Eltern zu verordnen, welche den wieder
holten Ermahnungen des Pfarrers kein Gehör geben wollen». Über die Verhandlungen führt der 
Pfarrer ein Protokoll, welches dem Schulinspektor auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen ist. Am 
Schluß des Sommer- und des Winterkurses veranstaltet der Pfarrer ein öffentliches und feierliches 
Schulexamen, welchem alle Schulvorsteher beizuwohnen haben. 

3. Lehrerbesoldung 
Das Jahreseinkommen eines Lehrers darf nie weniger als 55 Gulden betragen (evangelischer

seits 65 Gulden). Die «besseren Besoldungen dürfen unter keinem _Vorwand geschmülcrt werden». 
Das für die Heizung der Schulstube nötige Holz ist dem Lehrer gratis zur Verfügung zu stellen. 

Wie bereits erwähnt, zeitigte auch diese Instruktion bei den Schulvorsteher
schaften nicht den erwarteten Erfolg 17 . Daher sah sich der Katholische Ad
ministrationsrat veranlaßt, im Oktober 1825 die Kirchgemeindebehörden drin
gend zu bitten, die erteilten Weisungen vor versammelter Schulgemeinde zu 
ver lesen 18 . 

b) Die Kirchenpfleger 

Der säkularisierte Staat verlangte in der Mediation gemäß seinem Prinzip 
der Einheit und Gleichheit auch für die Verwaltung der Kirchen-, Schul- und 
Armengüter eine für beide Konfessionsteile gemeinsame Gesetzgebung. Die 
thurgauische Regierung regelte das kirchliche Ökonomiewesen mit dem Ge
setz vom 4. Mai 1809, durch welches die Stiftungen der Kirchgemeinden Pfle
gern anvertraut wurden. Der für jeden vorhandenen Fonds ernannte Pfleger 
stand unter der Aufsicht eines Verwaltungsrates von fünf bis neun Mitgliedern. 
Pfleger und Verwaltungsräte wurden von den an den Stiftungen teilhabenden 
Bürgern gewählt, wobei vor allem die Kirchenstillständer zu berücksichtigen 
waren. Den Vorsitz führte derjenige Beamte, welcher unter den weltlichen 
Kirchenstillständern den ersten Rang einnahm; der Ortspfarrer hatte nur de-
17 Siehe oben, S. 85. 
18 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 26. 10. 1825, S. 155. 
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liberative Stimme. Zu den Hauptaufgaben dieser Behörde zählten die Aufkün
digung und Anleihung des Kapitals, die Aufbewahrung des Fondseigentums 
und die Dispositionen über die Ausgaben. Die Pfleger hatten für das ihnen an
vertraute Gut Kaution zu leisten 1. 

Diesem Gesetz erwuchs von seiten der Katholiken doppelter Widerstand, 
nämlich 2 : 

I. Die katholischen Geistlichen konnten sich damit nicht einverstanden 
erklären, da die Kurie seit jeher die Aufsicht über das Kirchenvermögen für sich 
beanspruchte. Sie verlangte das unbedingte Mitspracherecht der Pfarrer im 
kirchgemeindlichen Rechnungswesen. Die Regierung wies aber diese Forde
rung beharrlich zurück. 

2. Ablehnung fand dieses Gesetz auch bei den Kirchgemeindegenossen. 
Sie betrachteten es als einen Eingriff in eine für sie seit der Revolution gesetzlich 
geschützte Domäne. Ihrem Unwillen gaben sie dadurch Ausdruck, daß sie die 
neuen rechtlichen Vorschriften gar nicht befolgten. 

Diese Umstände führten dazu, daß katholischerseits im Ökonomiewesen 
der Kirchgemeinden in der Mediation manches in Unordnung geriet. In der 
Restaurationsepoche blieb daher gerade in dieser Hinsicht vieles zu tun übrig. 

Bei der 18 I 4 eingetretenen politischen Veränderung war es einer der drin
gendsten Wünsche der Katholiken, wieder wie vor der Revolution unbeeinflußt 
vom evangelischen Konfessionsteil über ihre kirchlichen Finanzen verfügen zu 
können. In den dem Verfassungsrat eingereichten Petitionen kam dies deutlich 
zum Ausdruck 3. Dem Begehren der Katholiken wurde im Grundgesetz inso
fern entsprochen, als jedem Konfessionsteil ausdrücklich die «Verwaltung über 
die ihm wirklich eigenthümlich und ausschließlich zugehörigen Kirchen-, 
Schul- und Armen-Güter» selbständig überlassen wurde 4 . 

Wie es nun wirklich im kirchlichen Ökonomiewesen katholischerseits am 
Anfang der Restaurationszeit aussah, berichtete Landammann Anderwert in 
seiner Eröffnungsansprache bei der ersten Sitzung des Administrationsrates 
am 28.April 1817. In seinem in den Akten befindlichen Manuskript heißt es: 
«Den Mitgliedern des bisherigen Kirchenrathes ist es nur zu bekannt, welche 
Unordnung und Willkür in den diesfälligen Administrationen sich einschli
chen, in welchem Zerfall mehrere solcher Fonds sich befinden, mit welchen 
Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte, um den dahin sich beziehenden Verord
nungen auch nur einigermaßen Vollziehung zu verschaffen. Schon beim Er
scheinen derselben bemühte man sich, sie als Eingriffe in das Eigentum darzu
stellen, und noch auf den heutigen Tag sind bei beiden Confessionen Gemein
den, in denen das Dekret vom 4. Mai 1809 über die Verwaltung dieser Güter 

I Tb!., 7. Bd., S. 227ff. 
2 Hungerbühler, Th. B. 96, S. I00ff. 
3 Siehe I. Teil, S. 20ff. 
4 0. GS., 2. Bd., S. 3 ff. 
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noch nicht in Vollziehung gebracht ist"». In Anbetracht dieser Sachlage emp
fahl er, folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Da etliche Kirchgemeindefonds große Verluste erlitten, müsse die Administrationskommis
sion «die Aufsicht über diese Verwaltungen ausüben, worüber sie dem Administrationsrath in 
seinen gewöhnlichen Sizungen jeweils Rechenschaft und Bericht zu erstatten» habe. 
In vielen Ge1neinden sei für die zu verwaltenden Fonds noch nicht genug Bürgschaft geleistet 
worden. Man müsse sich daher «in zukünftigen Gesezen außerordentliche Maßregeln vorbe
halten». 

-- Der Administrationsrat solle sich hüten, dem Eigentumsrecht der Gemeinden «von ferne nicht 
nahe zu tretten, sondern im Gegenteil mitzuwirken, daß dasselbe von obern und untern Behör
den unverlezt erhalten werde». Die Fondskapitalien sollen nicht angegriffen werden: « Man 
betrachte sie als res sacra, die eine Generation der andern gewissenhaft aufbewahren soll.» 

Auf Grund dieser Ratschläge machte es sich der Administrationsrat zur 
Pflicht, sofort energische Vorkehrungen zu treffen, um sich über den genauen 
Zustand der Kirchgemeindefonds Klarheit zu verschaffen. Bereits in seiner 
ersten Sitzung bat er das Ratsmitglied Locher, von allen Gemeinden die Fonds
rechnungen einzuverlangen und deren Bestände festzustellen 6 . Diese Arbeit 
war aber schwierig und zeitraubend. Nach zehn Monaten war es Locher noch 
nicht möglich, die gewünschte Übersicht vorzulegen, da viele Kirchgemeinden 
den Aufforderungen nicht nachgekommen waren, und viele Rechnungen we
gen «fahlerhaften Stellen» wieder zurückgeschickt werden mußten. Bei den 
schon eingesandten Belegen stellte er fest, daß bei vielen Fonds etliche Zinsen 
ausstehend waren und «die gesezliche Verwaltungs-Caution der Pfleger über
all» mangelte7 . 

Der Administrationsrat ersuchte den Berichterstatter, seine Arbeit fortzu
setzen und «die Saumseligen zur Eingabe ihrer Rechnungen und Stellung der 
erforderlichen Cautionen für die Pfleger anzuhalten». Er selbst behielt sich vor, 
«auf ferner einkommende Klagen» allenfalls fremde Pfleger einzusetzen oder 
die betreffenden Fonds durch die Administrationsratskommission verwalten 
zu lassen 8. Locher war auch nach Ablauf eines weiteren Jahres noch nicht in 
der Lage, eine vollständige Liste der im Kanton vorhandenen Kirchgemeinde
fonds zu präsentieren. Der Administrationsrat erachtete es daher als notwen
dig, «eigene Commissairs zu verordnen, welche sich die annoch mangelnden 
Rechnungen an Ort und Stelle selbst vorlegen lassen und dieselben auf Kosten 
der betreffenden Ortschaften in Ordnung zu bringen trachten 9». Die mit den 
diesbezüglichen weiteren Beratungen beauftragte Vollziehungskommission 
legte am 18. November 1818 folgenden Plan vor 10 : 

5 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28. 4. 1817. 
6 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 29. 4. 1817, S. 7. 
7 A.K.KR, Protokoll Administrationsrat, 22.12.1817, S.10. 
8 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 22. 12. 1817, S. 10 f. 
9 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 2. 12. 1818, S. 89. 

10 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 18.11.1818, S. 72ff. 
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- In Arbon, Kreuzlingen (oder Ermatingen) und Tobel ist je eine aus drei Mitgliedern bestehende 
geistlich-weltliche Kommission zu bilden, die vom Administrationsrat ernannt wird. 
Diese Kon1missionen werden beauftragt, unter Aufsicht der Administrationsratskommission 
eine genaue Kontrolle über die in den betreffenden Bezirken befindlichen Fonds vorzuneh
men. 

- Sie sorgen für die Abnahme der Kirchgemeinderechnungen, die Sicherstellung der angelegten 
und auszuleihenden Kapitalien, die Aufbewahrung der Schuldtitel in einer Lade sowie für die 
Leistung der erforderlichen Kautionen durch die Pfleger. 

- Falls «die Überlassung dieser Verwaltung an die Gemeindebehörden offenbar mit Gefahr ver
bunden» oder es unmöglich ist, sie «von ihnen in Ausübung bringen zu lassen», behält sich 
der Administrationsrat vor. deren Administration einer der Kommissionen zu übertragen. 
Diese hat dem Administrationsrat über ihre Verrichtungen jährlich Bericht zu erstatten. 

-· Es sei «von den religiösen Gesinnungen der Mitglieder zu erwarten», daß sie die bei den Bera
tungen erwachsenden Unkosten «unentgeltlich über sich nähmen». Diäten und Reiseent
schädigungen beziehen sie die gleichen wie der Administrationsrat. 

Dieser Plan konnte aber nicht in die Tat umgesetzt werden, da sich «in der 
Auswahl des Personals dafür große Schwierigkeiten erhoben 11 ». Der Admini
strationsrat sah sich daher gezwungen, eine andere Lösung zu suchen. 

Am 19.Januar 1819 beschloß er in Anbetracht der «Dringlichkeit einer 
durchgreifenden Maßregel, wodurch den bey den unteren Verwaltungsgliedern 
täglich mehr über Hand nehmenden Sorglosigkeiten und Mißbräuchen in 
Verwaltung der katholischen Kirchen-, Schul- und Armengüttern», mittels 
dreier Kommissäre aus der eigenen Reihe eine allgemeine Bereinigung des 
Rechnungswesens vornehmen zu lassen 12 . Es wurden damit beauftragt: Ober
richter Ammann, Oberamtmann Meyer und Kreisamtmann Frölich 13 . Diese 
erhielten folgende Instruktion 14 : 

- Die drei für die Kommissäre bestimmten Bezirke sind: Oberthurgau, Hinterthurgau und Un
terseegebiet. 

- Die Beauftragten «werden sich ohne Verzug aus den zuletzt gestellten und adjustirten Ver
waltungs-Rechnungen eine allgemeine Übersicht von dem Zustand und Betrag der in ihrem 
Rechnungs-Bezirk vorhandenen Fonds zu verschaffen trachten». 

- Mit den damit gewonnenen Kenntnissen werden sie die Kirchgemeinden aufsuchen und sich 
die neuen Fondsrechnungen vorlegen lassen. 

-· Wo wegen Nachlässigkeit des Pflegers die Rechnungen nicht vorhanden sind, «da verweilen 
sie auf dessen Kosten solang, bis diese gestellt seyn werden». 

- In Kirchgemeinden, wo seit Jahren keine Abrechnungen mehr gemacht wurden, sollen solche 
erstellt werden, die nicht mehr als drei Jahre umfassen. 

- Die Revisoren haben darauf zu achten, daß die Rechnungsteilung für geringe Fonds alle drei 
Jahre und für solche, welche den Betrag von 3000 Gulden übersteigen, alle zwei Jahre erfolgt. 

- Bei jeder Untersuchung haben sie zu kontrollieren, ob alle in den Rechnungen erwähnten «Ver-

! I A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 18. 11. 1818, S. 74. 
12 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, eingetragen unter dem 26. 6. 1820, 

S. 213. 
13 A.K.KR, Protokoll Administrationsratskommission, 19. I. 1819, S. 93. 
I 4 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, eingetragen unter dem 26. 6. 1820, 

S. 214ff. 
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sicherungsbriefe, Obligationen und Bürgscheine» wirklich vorhanden sind. «Bey unversicher
ten Capitalarten treffen sie die Anordnung, daß solche binnen 2 Monaten durch Hypotheken 
oder gute Bürgschaft gedeckt werden.» 
Sind mehrere Jahreszinsen ausstehend. mit deren Eingang nicht sicher gerechnet werden kann, 
«ist ohne anderes die Abbezahlung des Capitals einzuleiten, weil der Verlust der ausstehenden 
Zinsen der Gefahr vorzuziehen ist, welche bey fortdauernder Vermehrung des Zinsrückstandes 
für das Capital selbst entsteht». 

- In den Pfarreien, wo die Pfrundgefiille unter der Administration des Verwaltungsrats stehen, 
müssen die Revisoren vor allem dafür besorgt sein, «das unversicherte Einkommen ( des 
Pfarrers) von der Gefahr des Verlustes zu bewahren». 

- Bei der Revision der Kirchen-, Schul- und Armenfondsrechnungen haben die Kommissäre zu 
beachten, daß die Pfleger keine willkürlichen Ausgaben machen, für alle veränderlichen Aus
gabeposten eine Quittung ausstellen lassen und die Fonds nicht stiftungswidrig verwenden. 
Für die Aufbewahrung der Dokumente muß überall eine Kirchenlade angeschafft werden. 

-· Stellen die Kommissäre unordentliche Administration der Fonds fest, haben sie unverzüglich 
Remedur zu schaffen. 

- Weil vermutlich «außer den bekannten noch mehrere Kirchen- oder andere unter die Cathe
gorie von milden Stiftungen gehörige Gütter im Kanton vorhanden sind, so werden es sich die 
Kommissarien angelegen seyn lassen, deswegen die nötigen Nachforschungen anzustellen und 
insofern sie diesfalls etwas entdecken sollten, der Administrations-Commission davon Anzeige 
zu geben». 

Hier ging es um tiefe Eingriffe in die Gemeindeangelegenheiten. Um sich 
gegen eventuellen Widerstand der Kommunalbeamten wehren zu können, 
wurden die Revisoren mit einer speziellen Vollmacht ausgestattet, deren Inhalt 
wie folgt lautete15 : 

«Wir, der Präsident und Mitglieder der Katholischen Administrationscommission des Kan
tons Thurgau urkunden hiermit, daß wir in Hinsicht der im ganzen Canton oder doch in den mei
sten Gemeinden desselben entdeckten Unordnung, ja selbst sich erzeigten mehr und minder straf
baren Nachlässigkeiten in Besorgung der verschiedenen Fonds über Kirchen- und Kapelgütter, 
Pfründen, Bruderschaften, Armen- und Schulgütter uns veranlasset gefunden, mit Zustimmung 
und Begnähmigung des gesamten Administrationsraths, eigene Commissairs zu verordnen, welche 
alle über obbedeute Fonds vorhandenen Acten und Rechnungen, Obligationen sich vorlegen lassen 
und überhaupt der ihnen hierüber ertheilten Instruction gemäß an Ort und Stelle selbst alles in 
Ordnung zu bringen sich angelegen seyn lassen. Der N. ist verordneter Commissair über den Amts
bezirk N. Desnahen werden sämtliche dortigen Verwaltungsräthe unter ihrer Verantwortlichkeit 
eingeladen, demselben in seinen Verrichtungen mit allem Benötigten beyzustehen und seinen dies
fälligen Verordnungen im geringsten nichts in Weg zu legen, sondern demselben in diesem gemein
nüzigen Unternehmen in allem geneigt an Hand zu gehen und alle seine Weisungen genau zu be
folgen.» 

Indessen hatte der Evangelische Administrationsrat die Gesetze über die 
Verwaltung der Kirchen- und Pfrundgüter aus der Mediation revidiert 16 . Ent
sprechend schuf nun die katholische Kirchenbehörde für ihren Konfessionsteil 

15 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, eingetragen unter dem 26. 6. 1820, 
S. 217. 

16 O.GS., 2. Bd., S. 53ff., 81 ff., 145ff., 161ff. Siehe auch I. Teil, S. IOOff. 
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eigene Dekrete. Die «evangelischen» wurden am 6. Januar und die «katholi
schen» am 8. Juni I 819 sanktioniert. Da auch hier der Gesetzestext weitgehend 
übereinstimmt, verzichten wir auf eine ausführliche Darstellung der neuen 
Dekrete. Nur folgende Punkte verdienen besonders hervorgehoben zu werden: 
Im Dekret über die katholische Kirchengutsverwaltung wurde auch wie evan
gelischerseits die frühere Behördebezeichnung «Verwaltungsrat» durch «Pfleg
kommission» ersetzt. Katholischerseits verzichtete man auf die Bestimmung, 
daß bei der Wahl der Pfleger auf die Bürger der verschiedenen Ortschaften 
einer Kirchgemeinde Rücksicht zu nehmen ist. Hingegen bleibt dem Katholi
schen Administrationsrat «in Fällen, wo entweder in Abgang einer hinläng
lichen Anzahl wahlfahiger Mitglieder zu Bildung einer Pfleg-Commission, 
oder in Abgang erforderlicher Garantie, eine Pflegcommission nicht aufgestellt 
werden könnte, oder wenn sich eine Pflegcommission beharrlicher Unordnung 
in Verwaltung dieser Fonds schuldig machen sollte», das Recht vorbehalten, 
«außerordentliche Verwaltung für eine solche Gemeinde anzuordnen, ent
weder, daß er dieselbe unter seine unmittelbare Verwaltung nimmt, oder sie 
unter eine andere benachbarte Pflegcommission sezt, doch unter Vorbehalt 
der Genehmigung des katholischen Kleinen Raths-Collegii». Nach dem De
kret der evangelischen Kirchengutsverwaltung kann der Pfleger oder die ganze 
Pflegkommission die nötige Bürgschaft leisten. Katholischerseits wurde die 
entsprechende Klausel so formuliert: «Wenn die Pflegcommission keine ... 
Bürgschaft von dem Pfleger fordert, so haftet dieselbe auf ihr, und es sind des
wegen bey jeder Wiedererneuerung der Pflegcommission den neu eintretenden 
Mitgliedern, diese also von der Pflegcommission übernommenen Bürgschaften 
zur Abänderung oder Bestätigung vorzulegen.» - Noch einmal sah sich die 
katholische Kirchenbehörde veranlaßt, auf den Mangel an geeigneten Verwal
tungsbeamten in den Gemeinden Rücksicht zu nehmen und gegen unordent
liche Fondsverwaltungen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Sie 
wagte es sogar, das Recht, Kirchenfonds in eigene Obhut zu nehmen, gesetzlich 
zu verankern. 

Das Organisationsdekret für die katholische Pfrundgüterverwaltung ent
hält keinen einzigen Artikel, welcher von der evangelischen Vorlage abweicht. 
Es erübrigt sich daher, speziell darauf einzugehen 17 . 

.. Die drei Rechnungsrevisoren zögerten nun nicht, die ihnen übertragene 
Arbeit sogleich in Angriff zu nehmen. Im Frühjahr 1820 gaben sie der Admini
strationskommission die bis dahin erzielten Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
bekannt. Sie waren jedoch nicht imstande, ihr eine lückenlose Zusammenstel
lung aller im Kanton vorhandenen Fonds zu unterbreiten 18 . 

17 O.GS., 2.Bd., S. 161ff., vgl. auch S.8lff. 
18 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 12. 4. 1820, S. I 72ff. 
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Es stellte sich heraus, daß einige Fondsverwaltungen derart in Unordnung 
waren, daß ein Vorgehen der Administrationsratskommission unumgänglich 
wurde 1~. Oberrichter und Revisor Ammann stellte ein Regulativ für «außer
ordentliche Verwaltungen über Kirchen-, Schul- und Armengüter» auf, welches 
am 9.Januar 1822 die Zustimmung des Katholischen Großen Ratsempfang. 
Es bestimmte was folgt 20 : 

- Wenn eine außerordentliche Administration eines Kirchgemeindefonds nötig ist, hören die 
Verrichtungen und Befugnisse der bisherigen Pflegkommission und des Pflegers auf. Die Ver
waltung kann, wenn sie nicht einer benachbarten Pflegkommission übergeben wird, einem oder 
zwei Verwaltern überlassen werden, welche der Administrationsrat ernennt. 

- Diese Administratoren haben nach ihrer Ernennung den Zustand des betreffenden Fonds ge
nau zu untersuchen und einer strengen Revision zu unterziehen. Sie müssen ein Verzeichnis aller 
vorhandenen Urkunden erstellen, welches sie mit einem Bericht über die bisherige Fondsver
waltung dem Administrationsrat einreichen. 
Sie stellen jedes Jahr eine Rechnung im Doppel aus und senden sie im Laufe des Monats März 
der Administrationskommission zur Prüfung ein, welche sie mit ihren Bemerkungen dem 
Administrationsrat weiterleitet. Dieser schickt das Rechnungsdoppel nach erfolgter Geneh
migung dem betreffenden Ortspfarrer, welcher es - nachdem die Kirchenvorsteher davon 
Kenntnis genommen haben - in die Kirchenlade legt. 
Die Administratoren legen der Jahresrechnung jedesmal ein Verzeichnis der vorhandenen 
Schuld- und Eigentumstitel bei, welches sowohl von ihnen als dem Ortspfarrer zu unterzeich
nen ist. 

- Wenn es um Verpfändung, Verkauf oder Tausch von Liegenschaften oder um einen dem 
Schuldner zu bewilligenden Nachlaß geht, müssen die Administratoren die Einwilligung des 
Administrationsrats einholen. Das gleiche gilt für den Fall, daß außerordentliche Kosten aus 
dem Stiftungsvermögen zu bestreiten sind oder die Frage zu entscheiden ist, ob zu Lasten der 
Stiftung ein Prozeß geführt werden soll. 

- Die Administratoren sind für ihre Amtshandlungen dem Administrationsrat verantwortlich. 
- Die außerordentliche Verwaltung dauert so lange, bis der Administrationsrat auf Vorschlag 

der V ollziehungskommission etwas anderes verfügt. 

Ende 1824 scheint die Bereinigung des kirchlichen Ökonomiewesens abge
schlossen worden zu sein. Kreisamtmann Frölich legte dem Administrationsrat 
eine «Übersicht des von ihm bey seinen Rechnungsrevisionen erhobenen Be
standes sämtlicher katholischer Kirchen-, Kapell-, Schul-, Armen- und andern 
Fonds im hiesigen Kanton» vor 21 . Die fragliche Zusammenstellung befindet 
sich nicht in den Akten 22 . 

19 Dem Administrationsrat wurden nachweisbar folgende Fonds zur Verwaltung überlassen: 
am 29.4.1817 der von Wertbühl, am 26. 5. 1818 der von Welfensberg, am 28.3.1822 der von 
Klingenzell. Protokoll Administrationsratskommission, 1820/22, S. 151, Protokoll Admini
strationsrat, 1817/25, S. 7, 23. 

20 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 26. 2. I 822, S. 127 ff. 
21 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 13. 12. 1824, S. 197. 
22 Vgl. A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 9. 5. 1826, S. 46ff. Hier wurden sämtliche 

Fonds notiert, aber deren Bestand fehlt. 
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Der Administrationsrat gab sich damit aber nicht zufrieden. Er beabsich
digte, die Kirchgemeindepfleger auch weiterhin unter ständiger Kontrolle zu 
halten, um dem Schlendrian früherer Zeiten für immer vorzubeugen. Er bat 
daher die Revisoren Ammann und Frölich, ein Dekret für«den künftigen Re
visions-Modum» zu entwerfen. Ihr Projekt wurde am 9. Mai 1826 vom Katho
lischen Großen Rat sanktioniert. Es enthält folgende Bestimmungen 2:i: 

-· Die Rechnungen sämtlicher im Kanton vorhandenen katholischen Fonds werden durch den 
Administrationsrat einer periodischen Revision unterzogen, welche an Ort und Stelle selbst 
vorgenommen wird. 

- Zu diesem Zweck ernennt der Administrationsrat aus seiner Mitte sechs Revisoren, von denen 
jedem ein gewisser Bezirk zugewiesen wird. 

- Von dieser Verfügung ausgenommen sind die Fonds. welche unter außerordentlicher Admini
stration stehen, und jene von Frauenfeld. die von der Administrationskommission geprüft 
werden. 

- Bis auf weitere Anordnung muß an folgenden Orten jährlich eine Revision durchgeführt wer
den: Arbon, Basadingen, Bichelsee, Bischofszell, Bußnang, Frauenfeld, Dießenhofen, Duß
nang, Herdern, Hamburg, Schönholzerswielen, Steinebrunn, Tobel, Warth, Wengi und Wup
penau. In den übrigen Kirchspielen hat sie nur alle zwei Jahre zu erfolgen. 

--· Im März haben die Pflegkommissionen die Fondsrechnungen dem betreffenden Revisor zur 
Einsicht zuzustellen. 

- Im April begeben sich die Revisoren an Ort und Stelle, um gemäß der dem Dekret angehängten 
Instruktion alles zu prüfen, «was auf die Verwaltung der verschiedenen Stiftungsgüter Bezug 
hat». 

- Im Mai müssen die Revisoren der Administrationskommission die «neu revidirten Rechnun
gen» mit einem ausführlichen Bericht über den Zustand der Fonds und dem Resultat der Un
tersuchungen vorlegen. 

- Die Administrationskommission genehmigt die Rechnungen und Revisionsberichte und be
hält sich vor, Anstände in der Verwaltung dem Administrationsrat zur Entscheidung weiter
zuleiten. 

- Die ratifizierten Rechnungen und Revisionsberichte gelangen über die Revisoren an die betref
fenden Pflegkommissionen. Beschlüsse werden den letzteren direkt durch den Administra
tionsrat bekanntgemacht. 

- Die Reisekosten können die Revisoren aus der Kasse des Administrationsrates beziehen, wel
cher aber seinerseits von den Kirchgemeindefonds eine « Ratificationstaxe» erhebt. 

Mit der dem Dekret beigefügten Instruktion wurden die Revisoren aufge
fordert, die Namen der Pfleger, welche die Fondsrechnungen nicht fristgemäß 
einsenden, dem Geschäftsführer des Administrationsrates bekanntzugeben, 
«welchem die Befugnis eingeräumt ist, in derley Fällen einen Expressen an Ort 
und Stelle abzuschiken, der dort auf Kosten der betreffenden Pflegkommission 
bis zur Rechnungsübergabe zu verbleiben hat». Der von ihnen zu erstattende 
Revisionsbericht muß enthalten: eine «summarische Übersicht» der Einnah
men und Ausgaben, des gegenwärtigen Vermögensstandes, der Aktiven und 

23 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 9. 5. 1826, S. 38 ff. 
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Passiven eines jeden Fonds sowie die Angabe «des Vor- und Rükschlags seit der 
f rühern Revision 24 ». 

Bei der Wahl der Revisoren stieß der Administrationsrat auf die gewohnte 
Schwierigkeit: Er fand nicht die vorgeschriebene Anzahl Räte, die sich für diese 
zeitraubende Tätigkeit zur Verfügung stellten. Daher beschloß er am 19. De
zember 1826, das erwähnte Dekret dahin abzuändern, «daß die darin festge
sezte Zahl von 6 Revisoren nunmehr einstweilen auf 2 beschränkt bleibe». Die 
beiden Administrationsräte von Meerhart und Frölich übernahmen diese neue 
Charge. Dem ersten wurden der Ober- und der Hinterthurgau und dem zweiten 
das Unterseegebiet und das Thurtal als Revisionsbezirke zugewiesen 25. 

Die zwei erwähnten Revisoren blieben bis zum Ende der Restaurations
periode im Amt. Zwar wurde 1829 im Administrationsrat in Erwägung ge
bracht, ob es nicht angemessen wäre, auf die direkte Kontrolle der Pfleger zu 
verzichten. Die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied jedoch, den bisherigen 
Revisionsmodus beizubehalten 26 . 

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, hatte der Katholische Administrations
rat sehr große Anstrengungen unternommen, um das kirchliche Rechnungs
wesen, welches in der Mediation vernachlässigt worden war, in Ordnung zu 
bringen. Da die Kasse dieser Behörde aber nur mit bescheidenen Mitteln dotiert 
war, sah sie sich gezwungen, die für die Revisionen zusätzlich verursachten 
Kosten auf die Stiftungen der Kirchgemeinden abzuwälzen. So hatten die Ka
tholiken auch hier spezielle finanzielle Opfer auf sich zu nehmen, die den Pro
testanten erspart blieben. Dies mag wohl der Grund dafür gewesen sein, daß 
man katholischerseits zögerte, von den Gemeindebürgern eine Kirchen- und 
Schulsteuer zu fordern. Während nämlich der Evangelische Große Rat bereits 
1822 ein entsprechendes Steuerdekret erlassen hatte, welches 1826 ergänzt wor
den war27 , wagten es die katholischen Räte erst 1827, ein solches als verbindlich 
zu erklären 28 . Inhaltlich stimmten die Dekrete völlig überein. 

Ein Gesetz für die Abchurung bei Tod oder Wegwahl eines Pfarrers bestand 
in der Mediation katholischerseits nicht. 1822 machten die Administrationsräte 
Hofer und Meyer einen diesbezüglichen Vorschlag 29 • Aber der Katholische 
Kleine Rat konnte sich auch in der Restaurationszeit zu keinem Schritt ent
schließen 30. 

24 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 9. 5. 1826, S. 41 ff. 
25 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 19. 12. 1826, S. 61 ff. 
26 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 19. 5. 1829, S. 146. 
27 Siehe I. Teil, S I 07 ff. 
28 GS., S. 258 ff. 
29 A. K. KR, Protokoll Administrationsratskommission, 25. 9. 1822, S. 195. 
30 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 144f. 
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D. Die Weltgeistlichkeit 

a) Die rechtliche Stellung der Geistlichen 

Prinzipiell hatten die katholischen und die evangelischen Geistlichen in der 
Mediation die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber dem Staat. Überall 
aber, wo die staatskirchlichen Bestimmungen in das kanonische Recht eingrif
fen, behielt sich der katholische Konfessionsteil die bischöfliche Jurisdiktion 
vor 1. 

Während gemäß dem Kirchengesetz von 1806 die evangelischen Geistlichen 
wie die andern Bürger unter die zivile Gerichtsbarkeit gestellt wurden, verblieb 
dem Bischof die Behandlung der auf die katholischen Geistlichen bezogenen 
Disziplinarfalle; nur er konnte zum Beispiel die Standesentsetzung vornehmen. 
Dem Evangelischen Kirchenrat war es gestattet, ärgerniserregende Geistliche 
mit Geldbußen zu belegen, dem Katholischen jedoch nur, denselben im Einver
ständnis mit der bischöflichen Behörde «Schranken zu setzen 2». In der Restau
ration setzte sich diesbezüglich das Staatskirchentum ganz durch. Im Funda
mentalgesetz von 1816 war das Recht der Amtsentsetzung von Geistlichen aus
drücklich der Gesamtregierung vorbehalten 3• Im Organisationsdekret des 
Katholischen Administrationsrates von 1817 wurde erwähnt, daß alle jene 
Fälle, bei denen «sich Geistliche Vergehen zu Schulden kommen lassen, welche 
Strafen an Freyheit oder Ehre erheischen», an den Katholischen Kleinen Rat 
weiterzuleiten seien 4. Es war damit ganz der Regierung überlassen, ob sie sich 
damit selbst befassen wollte. 

Was die übrigen Privilegien (Bürgerrecht, Militärdienstfreiheit) und Auf
gaben (Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister, Verlesen der obrigkeit
lichen Verordnungen in der Kirche, Schlichtung der Ehestreitigkeiten, Leitung 
der Sittengerichte, Schulvorsteherschaften und Pflegkommissionen, Gefange
nenbetreuung) betrifft, galten die gleichen Vorschriften für die katholischen 
Pfarrer wie für die evangelischen 5. Die katholischen Kleriker haben ihre bedeu
tende, vorrevolutionäre Stellung in den Gemeinden vor allem durch den unab
lässigen Einsatz ihres Vorgesetzten, Dekan und Kommissarius Hofer, zurück
gewonnen. 

I Hungerbühler, Th. B. 96, S. 209ff. 
2 Tb!., 6. Bd., S. 6. 
3 0. GS., 2. Bd., S. 7, § 16. 
4 O.GS., 2. Bd., S. 116, § 14. 
5 Siehe I. Teil, S.111 ff. 
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b) Die internen Probleme der Geistlichkeit 

Herkunft: Dem katholischen Konfessionsteil stellte sich während der Me
diation in der Zusammensetzung seines Klerus ein ähnliches Problem wie dem 
evangelischen: Von den 110 im Kanton stationierten Geistlichen waren 20 Pro
zent Thurgauer und 30 Prozent Reichsdeutsche (zum Beispiel Hof er); der Rest 
verteilte sich auf die katholischen und die paritätischen Schweizer Kantone. Die 
thurgauische Regierung versuchte damals vor allem, den starken Zuzug aus 
Deutschland zu vermindern, aber ohne Erfolg. Die Anzahl der Deutschen blieb 
während der ganzen Zeit sozusagen stationär6. 

' In der Restauration verhalf der Katholische Administrationsrat mit ergie
bigen Stipendien vor allem Kantonsbürgern zum Theologiestudium. Damit er
reichte er, daß bis zum Ende der Periode 30 Prozent aller im Kanton befindlichen 
Geistlichen Thurgauer waren. Der Anteil der Reichsdeutschen sank auf 10 Pro
zent, die restlichen rekrutierten sich aus den Schweizer Kantonen. Im Unter
schied zu den evangelischen traten die jungen katholischen Geistlichen in der 
ausgehenden Restaurationszeit politisch nicht hervor. Die passive Einstellung 
Hafers, ihres Vorgesetzten, zum Staat verhinderte zum vornherein eine Ent
wicklung in dieser Richtung 7 . 

Bildung: Die thurgauischen Theologiestudenten holten während der Media
tion ihre Ausbildung in Priesterhäusern, Klosterschulen, Kollegien und bi
schöflichen Seminarien in der Schweiz und in Deutschland. Obwohl alle in 
diesem Raum befindlichen Schulen mehr oder weniger im josephinistischen 
Geiste geführt wurden 8, scheint die Aufklärung im thurgauischen Klerus sehr 
wenig Eingang gefunden zu haben 9. Dessen Wortführer, Dekan und Kom
missarius Hofer, richtete sich beharrlich gegen die Bevormundung der katho
lischen Kirche durch den Staat, obgleich sich sein Widerstand gegenüber der 
mehrheitlich reformierten Regierung fruchtlos erwies und er auch bei der Kurie 
in Konstanz keine grundsätzliche Unterstützung fand. Ihr Vorsteher, General
vikar Wessenberg, war ja ein Förderer des Josephinismus, der während der 
Mediation sich eifrig für die Verbesserung der Bildung der jungen Geistlichen 
im Thurgau einsetzte. Er plante, im Regularstift in Kreuzlingen, welches direkt 
dem Ordinariat unterstellt war, für bereits ausgebildete Kleriker Einführungs
kurse in die praktische Seelsorge zu veranstalten. Die Zulassung zu einer thur
gauischen Pfrund wollte er von der Absolvierung dieser Schule abhängig ma
chen. Da er in dieser Hinsicht von der thurgauischen Regierung nicht unter
stützt wurde, konnte der Plan nicht ausgeführt werden 1°. 

6 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 240. 
7 Kuhn, Thurgovia sacra, Bd. I. 
8 Beck, Wessen berg, S. 345 ff. 
9 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 241. 

10 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 59. 

113 



Von dem 1815 eingesetzten Apostolischen Vikar Göldlin kam kein neuer 
Impuls bezüglich Ausbildung der Geistlichen. Dagegen befaßte sich der katho
lische Landammann Anderwert mit diesem Problem. Er bat in der ersten Sit
zung des Administrationsrates am 28. April 1817 die Klöster- das Ratsmitglied 
Frölicher, zugleich Prior des Klosters von Fischingen, galt als deren Vertreter-, 
ihre Dienste für die Ausbildung der lern beflissenen katholischen Thurgauer zur 
Verfügung zu stellen 11 . Dieser Bitte kamen die beiden Gotteshäuser Fischingen 
und Kreuzlingen ohne weiteres nach. Sie nahmen Zöglinge auf, welche in Reli
gion, lateinischer, deutscher und französischer Sprache unterrichtet wurden. 
Ab 1821 schickte der Administrationsrat jährlich ein Mitglied in diese Schulen, 
um den erreichten Bildungsstand zu prüfen 12 . Er verfolgte dabei das Ziel, daß 
die Klosterinstitute mit den Gymnasien der Schweiz «immer gleichen Schritt 
halten 13». 1825 meldete der Delegierte, daß das Kloster Fischingen «im künf
tigen Jahr eine Vervollkommnung mehr dadurch erhalte, daß die Anfangs
gründe aus der griechischen Sprache gelehrt werden 14». Über den Lehrerfolg 
der Mönche, welche nebst der Mehrarbeit auch «pecuniäre Opfer» auf sich 
nahmen, sprachen sich die Berichterstatter immer sehr lobend aus 15 . 

Über die Weiterbildung an den Priesterseminarien, welche die Thurgauer 
Studenten besuchten, ist wenig bekannt. Aus den Akten ist ersichtlich, daß die 
meisten ihre theologische Ausbildung in den Seminarien in Freiburg im Breis
gau, Konstanz, Luzern oder Solothurn holten 16 . Dies änderte aber schlagartig 
in der Mitte der zwanziger Jahre, als der Bischof von Chur, der seit 1819 den 
Thurgau provisorisch verwaltete, verlangte, daß alle Theologiestudenten, be
vor sie die letzten Weihen erhielten, mindestens ein Jahr im Seminar Chur zuge
bracht haben rnußten 17 . Gehorsamst übersiedelten darauf alle angehenden 
Thurgauer Kleriker nach der alten rhätischen Bischofsstadt 18 . Diese Weisung 
blieb bis zum 1829 erfolgten Anschluß des Thurgaus an die reorganisierte Diö
zese Basel gültig. 

Stipendien: In der Mediation erhielten nur wenige katholische Theologie
studenten bescheidene Unterstützungsbeiträge aus der paritätischen Studien
kasse, welche mit der Trennung der Konfessionsadministrationen 1817 auf
gehoben wurde 18 . 

11 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28. 4. 1817. 
12 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 12. 1821, S. I 07. 
I 3 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 12. 1821, S. I 07. 
14 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 12. 1825, S. 18. 
15 A.K.KR, Protokoll Administrationsrat, 21.12.1830, S. 196. 
16 A. K. KR, Protokolle Administrationsrat. Bei den Stipendienanträgen ist jeweils auch der 

Ort des Aufenthaltes der Theologiestudenten angegeben. Vgl. auch STA TG, Protokolle 
Kleiner Rat. 

17 Siehe unten, S.117. 
18 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 19. 12. 1826, S. 8 f. 
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In der Restaurationszeit flossen die aus den Zinsen der Absenzgelder des 
Großen Rates dem katholischen Konfessionteil zukommenden Quoten in die 
Kasse des Administrationsrates, von welcher nun die Stipendien für Theologie
studenten ausgezahlt wurden. Der Administrationsrat konnte nach dem Orga
nisationsdekret vom 11. Januar 1817 die Unterstützungsgelder nicht nach eige
nem Gutdünken verabreichen, sondern mußte vor der Auszahlung mittels 
Gutachten die Genehmigung des Katholischen Kleinen Rates einholen 19 . 

Während der Restauration wurden folgende Stipendien gewährt 20 : 

Baptist Bachmann, Ü ßlingen (18 I 5) ................................... . 
Michael Gagg, Egelshofen (1815) ..................................... . 
Pankraz Keller, Rickenbach (1816/1818) ............................... . 
Benedikt Forster, Dießenhofen (l 816/18 I 8) ............................. . 
Gutram Teucher, Steckborn (1817/1823) ............................... . 
Fidel Stoll, Warth (1816/1818) ........................................ . 
Peregrin Specker, Au (1816/1818) ..................................... . 
Johann Koller, Güttingen (l 820) ...................................... . 
Isidor Keller, Eschenz ( 1820) ......................................... . 
Konrad Sager, Steinebrunn (l 820/ 1825) ................................ . 
Franz Waldmann, Arbon (1821) ...................................... . 
Johann Ammann, Moos (1821/1824) .................................. . 
Georg Meyerhans, Bänikon (182 I /1828) ............................... . 
Xaver Hasler, Tobel (1823/1824) ...................................... . 
Pankraz Eberli, Wuppenau (l 823/1824) ................................ . 
Andreas Keller, Frauenfeld (1823/1827) ................................ . 
Baptist Rogg, Frauenfeld ( 1823/ I 828) ................................. . 
Anton Bridler, Bischofszell (I 824) ..................................... . 
Alois Bannwart, Bichelsee (l 825) ..................................... . 
Joseph Allenspach, Bischofszell (1827) ................................. . 
Pankraz Wigert, Rickenbach (1827/1829) .............................. . 
Johann Schmied, Dießenhofen (1827/1829) ............................. . 
Anton Heuberger, Rickenbach (1827/1830) ............................. . 
Benedikt Rauch, Dießenhofen (1828/1830) ............................. . 

100 Gulden 
I 00 Gulden 
300 Gulden 
300 Gulden 
312 Gulden 
66 Gulden 

150 Gulden 
11 Gulden 
50 Gulden 

507 Gulden 
I 00 Gulden 
161 Gulden 
391 Gulden 
300 Gulden 
100 Gulden 
208 Gulden 
328 Gulden 
100 Gulden 
50 Gulden 
60 Gulden 

125 Gulden 
150 Gulden 
200 Gulden 
150 Gulden 

4319 Gulden 

Beachtlich ist, daß die katholischen Behörden in der Restaurationszeit im 
ganzen vierundzwanzig Theologiestudenten mit Stipendien bedachten, wäh
rend evangelischerseits nur deren elf unterstützt werden mußten 21 . Da beide 
Administrationsräte etwa gleich viele finanzielle Mittel zur Verfügung stellten 
(4788 beziehungsweise 4319 Gulden), hatten sich die katholischen Studenten 
durchschnittlich mit bedeutend weniger zufriedenzugeben als die evangelischen. 

19 0. GS., 2. Bd., S. 117, § 23. 
20 A. K. KR, Protokolle Kirchenrat und Administrationsrat, 1815-1830. 
21 Siehe I. Teil, S. 117. 
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Die Studentenzeit der meisten angehenden thurgauischen Kleriker war daher 
keine beneidenswerte, kamen sie doch größtenteils aus sehr bescheidenen Ver
hältnissen. 

Interessant ist auch, daß der Katholische Kleine Rat Theologiestudenten, 
welche in ein Kloster einzutreten gedachten, keine Stipendien gewährte. Jedem 
diesbezüglichen behördlichen Beschluß wurde nämlich die einschränkende 
Klausel beigefügt: «Wenn der eint oder andere in der Zeitfolge sich in ein 
Kloster begeben sollte, dannzumahl diese Summe dem Staat wieder refundirt 
werden müßte 22 ». Als sich zum Beispiel Benedikt Weber aus Horb 1817 plötz
lich entschloß, ins Regularstift Kreuzlingen einzutreten, durfte der Admini
strationsrat auf Geheiß des Katholischen Kleinen Rates die bereits bewilligte 
Summe von 100 Gulden nicht auszahlen 2:1. 

Gegen Ende der zu behandelnden Zeit war der katholische Administra
tionsrat zu außerordentlichen Sparmaßnahmen gezwungen, um mehr für das 
Schulwesen aufbringen zu können. Am 16. April 1828 schlug deshalb Land
ammann Anderwert vor, «nie mehr als zwei Stipendien und diese nur alle vier 
Jahre, jedes zu 100 Gulden, an Theologen zu ertheilen. Da nur 45 Beneficien im 
Kanton zu besezen seyen, sollte dem diesfiilligen Bedürfnisse, wenn alle 4 Jahre 
wieder zwei Aspiranten gebildet werden, zur Genüge abgeholfen seyn 2'1». Ob
schon dieser Ratschlag vom Administrationsrat nicht genau befolgt wurde, 
ließ er nun - wie oben ersichtlich - spärlicher Unterstützungsgelder fließen. 
1830 wies er zwei Stipendiengesuche «der zu starken Concurrenz wegen» ab 25 . 

Der 1819 gegründete Stipendienfonds war unter anderem auch für «die 
Bildung braver und fähiger Geistlicher» bestimmt. Bis anfangs der Regenera
tionszeit erhielten aber Studenten der Theologie daraus keine Unterstützun
gen26_ 

Examination und Ordination: Generalvikar Wessenberg erstrebte einen 
hohen Bildungsgrad der Geistlichen seines Sprengels. Um zur Priesterweihe zu
gelassen zu werden, mußten die Theologiestudenten sich über ein gründliches 
Studium in Dogmatik, Moral, Kirchenrecht und Pastorale (Katechese, Predigt, 
Beichtstuhl, Krankenbesuch) ausweisen. Aber auch bereits amtierende Pfarrer 
mußten sich weiterbilden, denn sie hatten periodisch vor einer bischöflichen 
Kommission «Konkursprüfungen» abzulegen, um zu zeigen, daß sie «kom
petenzfähig» waren. 

Um seine Pläne auch im Thurgau mit Erfolg durchführen zu können, appel
lierte Wessenberg an die Mithilfe der Regierung. Diese traf jedoch mit dem 
Generalvikar keine vertragliche Vereinbarung, da dessen Maßnahmen von der 

22 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, zum Beispiel 10.3.1815, § 84. 
23 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 13.6.1817, § 1367. 
24 A. K. KR, Akten Stipendienfonds, Gutachten Anderwerts, 16. 4. 1828. 
25 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 21. 12. 1830, S. 195 ff. 
26 Siehe oben, S. 81. 
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großen Mehrheit des katholischen Klerus abgelehnt wurden. Sie verzichtete 
auch auf eine Regelung, da es hier um eine mehr interne Angelegenheit der 
katholischen Kirche ging 27 • 

Wessenbergs Nachfolger, der Apostolische Vikar Göldlin, beließ es beim 
Status quo. Der Bischof von Chur hingegen kümmerte sich wieder eingehender 
um die Heranbildung der Kleriker seiner Diözese. Am 24. September 1823 er
ließ er ein Dekret, welches folgende Anordnungen enthielt 28 : 

Jeder, der künftig die Priesterweihe empfangen will - Spezialfälle ausgenommen -, muß min
destens ein Jahr am Seminar Chur sich ausbilden lassen. 
Vor dem Eintritt ins Seminar hat der Pfarramtskandidat zuverlässige Zeugnisse über die be
suchten «obern und theologischen Schulen» einzureichen. 
Der Pfarrer der betreffenden Wohngemeinde hat ein «zweites verschlossenes Zeugnis» dem 
Bischof einzusenden, in welchem er Auskunft erteilt, ob «die Erziehung des zu Weihenden 
wahrhaft christlich ... er als Knabe die christliche lehre ( ~ Christenlehre) ftcißig besucht .. . 
den Übungen der Religion und Frömmigkeit obgelegen ... seine Sitten immer rein gewesen .. . 
er zum Geistlichen geeignet ... er keinem auffallenden Laster als zum Beispiel allzugroßem 
Hang zum Spiel, zum Trunk, zum verdächtigen Umgang mit dem andern Geschlechte, erge
ben ... er moralischen oder körperlichen Gebrechen, zum Beyspiel am Gesichte, Gehör oder 
mit einer Krankheit, wodurch er zu geistlichen Verrichtungen unfiihig oder weniger tauglich 
würde, behaftet seye». 

- Vorbedingungen für die Prüfungen sind gründliche Kenntnisse der lateinischen Sprache, wel
che für das Verständnis der heiligen Schrift, des Meßbuchs, des Breviers und des Rituals nötig 
se1. 

- Sind die theologischen Vorkenntnisse nicht befriedigend, sind sie «in dem Seminar zu ergän
zen». 

Der Katholische Administrationsrat hielt dieses Dekret für «zweckmäßig» 
und bat daher den Kleinen Rat um das landesherrliche Plazet, welches am 
28. November 1823 auch ohne Einwand erteilt wurde 29 . Da es hier um übliche 
kirchliche Vorschriften ging, welche die Prärogativen der Regierung in keiner 
Weise tangierten, sah dieselbe keine Veranlassung, dem bischöflichen Dekret 
die Zustimmung zu verweigern. 

Die Pfarrwahl: Während die thurgauische Regierung bei der Examination 
und Ordination der katholischen Kleriker kein Mitspracherecht für sich bean
spruchte, verlangte sie hingegen das alleinige Bestimmungsrecht bei der Be
setzung der Pfarrstellen im Kanton. Dabei kam sie aber nicht nur mit der 
bischöflichen Kurie in Konflikt, sondern auch mit den Kollatoren. Hier unter
nahm die Regierung alles, um ihren Willen gegen die Rechtsansprüche früherer 
Zeiten durchzusetzen. 

Als in der Mediation die Frage der Pfarrwahl abgeklärt werden sollte, 
stellte Generalvikar Wessenberg die Forderung auf, daß sich alle Bewerber auf 

27 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 55ff. 
28 STA TG, Akten Bistumsangelegenheiten XI 278, Bischof an Katholischen Administrations

rat, 24. 9. I 823. 
29 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Nr. 3562, Kleiner Rat an Katholischen Kleinen 

Rat, 28. 11. I 823. 
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Seelsorgerposten im Thurgau zuerst beim Ordinariat in Konstanz zu melden 
hatten, worauf dasselbe dem zuständigen Kollator (Kanton, Gemeinde, Klo
ster, Private usw.) den Vorschlag mache. Damit war die thurgauische Regierung 
nicht einverstanden, denn sie betrachtete es als eines ihrer Souveränitätsrechte -
wie übrigens auch die helvetische Verwaltungskammer-, vakante Pfründen 
auszuschreiben, die Bewerbungen entgegenzunehmen und die Aspirantenliste 
aufzustellen 30 . Da man sich in der Pfarrwahlfrage nicht einigte, wurde in der 
Mediation auch hier auf eine vertragliche Regelung verzichtet. In der Praxis 
ergab sich ein Kompromiß, bei dem der Vorteil ganz auf der Seite der Regie
rung lag: Die Aspiranten hatten sich beim Kleinen Rat zu melden, welcher die 
Bewerberliste der Kurie zur Begutachtung vorlegte und nachher - wenn nötig
an den Kollator weiterleitete. Die Kurie konnte somit offiziell keine Meldungen 
entgegennehmen und auch nicht direkt mit dem Kollator verkehren 31 . 

Nach der Trennung des Thurgaus vom Bistum Konstanz kam die Frage der 
Pfarrwahl erneut zur Sprache. Bezeichnenderweise ging der Impuls von der 
thurgauischen Regierung aus. Sie machte am 13. Mai 1815 dem bischöflichen 
Kommissarius Hafer den Vorschlag, die Gutachten über die Fähigkeiten der 
Aspiranten, welche bis anhin von der Kurie von Konstanz ausgingen, künftig
hin «in vereinigter Berathung mit 4 von dem Katholischen Kirchenrath aus 
seiner Mitte gewählten Mitglieder» abfassen zu lassen 32 . Sie beanspruchte also 
nach wie vor das Pfarrwahlrecht und hoffte, daß die bis anhin durch das Ordi
nariat erfolgte Begutachtung einer staatskirchlichen Instanz überlassen werde. 
Der Apostolische Vikar Göldlin, an welchen sich Hafer wandte, war nicht der 
Prälat, der es auf eine Auseinandersetzung mit der thurgauischen Regierung an
kommen ließ. Er ging auf den Vorschlag ein, verlangte jedoch, daß mindestens 
die Hälfte der beratenden Mitglieder Geistliche seien 33. Die Regierung war da
mit einverstanden und bat den Katholischen Kirchenrat, eine entsprechende 
Verordnung aufzustellen 34 . In dem am I I .Januar 1817 erlassenen Organisa
tionsdekret wurde der entsprechende Artikel so formuliert: « Über die Aspiran
ten auf die erledigten Pfarrpfründen im Kanton, giebt er ( der Administrations
rat) vereinigt mit der bischöflichen Behörde das Gutachten 35 ». In Vollziehung 
dieser Bestimmung hielt man sich an die früher getroffene Vereinbarung: Am 
29.April 1817 wurde eine vierköpfige Prüfungskommission gebildet, in welche 
folgende Administrationsräte gewählt wurden: Obergerichtspräsident Locher, 
Oberrichter Ammann, Dekan Zeiger und der bischöfliche Kommissarius 
Hafer. Der Letztgenannte wurde als Vertreter der Kurie Präsident der Korn-

30 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 55 f. 
31 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 59. 
32 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 13.5.1815, Nr. 382. 
33 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 11.7.1815, § 977. 
34 A. BK. B., Akten Provisorium, Kleiner Rat an Hofer, 11. 7. 1815. 
35 0. GS., 2. Bd., S. 113 ff., vgl. auch Hagen, S. 363, und Seeholzer, S. 175 ff. 
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mission 36 . Über die Tätigkeit dieses Ausschusses des Administrationsrates ist 
aus den vorhandenen Akten nichts bekannt. ~ So hatte die Regierung wider
standslos ein weiteres Kontrollrecht über die katholische Kirche gewonnen. Sie 
war auch hier bestrebt, möglichst Gleichförmigkeit mit der evangelischen Kir
che zu erlangen 37 . 

Das Kollaturrecht: Wie aus dem vorhergehenden Abschnitt ersichtlich ist, 
stellte sich die thurgauische Regierung auf den Standpunkt, daß das Beset
zungsrecht der Pfarrstellen in ihrer Souveränität eingeschlossen sei. Das führte 
aber zwangsläufig zu Konflikten mit den Kollatoren, welche das jahrhundert
alte verbriefte Recht besaßen, für die Pfründen, wo sie den Kleinen und den 
Großen Zehnten bezogen, die Geistlichen selbst zu wählen. Kollatoren thur
gauischer katholischer Pfründen in der Mediation waren die Kantone Zürich 
und St. Gallen, die Kurie von Konstanz, einheimische Klöster und verschiedene 
Gerichtsherren. Die damals ausgetragenen Kollaturstreitigkeiten mit Zürich 
und St. Gallen hat Bandle ausführlich behandelt 38. Die Bemühungen der thur
gauischen Regierung hatten den Erfolg, daß der Staat das Kollaturrecht über 
folgende katholische Pfarreien gewann: Arbon und Müllheim von der Kurie 
von Konstanz, Basadingen vom Kloster Katharinental, Bußnang von der 
Kommende Tobel, Rornanshorn, Sommeri, Heiligkreuz und Welfensberg von 
St. Gallen. Als Erbe der Abtei konnte St. Gallen einzig die Kollaturen der 
Grenzgemeinden Hagenwil, Rickenbach und Sitterdorf behaupten 39 . Bei den 
Auseinandersetzungen wurde es unterlassen, die rechtlichen Verhältnisse der 
noch bestehenden fremden Kollaturen genau abzuklären. Das war die Ursache, 
welche in der Folgezeit zu weiteren Mißhelligkeiten zwischen der thurgauischen 
Regierung und den auswärtigen Kirchensatzinhabern führte. 

Bis zum Ende der Mediation war die thurgauische Regierung im Besitze 
von mehr als der Hälfte aller Kollaturrechte im Kanton. Für den katholischen 
Konfessionsteil verhielt es sich wie folgt 40 : 

Kollatoren Anzahl der Pfründen 

Regierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Gemeinden: Frauenfeld und Dießenhofen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kanton Zürich: Aadorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Kanton St. Gallen: Hagenwil, Rickenbach, Sitterdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Klöster: Einsiedeln (Eschenz), Fischingen (Au, Bettwiesen, Bichelsee, Dußnang, Lommis, 
Münsterlingen, Fischingen), Kreuzlingen (Kreuzlingen), Muri (Hamburg), Rheinau 
(Mammern), Paradies (Paradies), Wettingen (Tänikon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Private: Reichsfreiherr von Enzberg (Frühmesser in Ermatingen), Baron von Rüpplin 
(Kaplanei Frauenfeld), Graf von Beroldingen (Gündelhart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

36 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 29. 4. 1817, S. 6. 
37 Siehe I. Teil, S. l 28. 
38 Bandle, Th. B. 88, S. 32/f. 
39 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 60/f. - 40 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 78/f. 
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Wie diese Zusammenstellung zeigt, beließ die Regierung das Kollaturrecht 
vor allem den einheimischen Klöstern und den Privaten. Diese schienen ihr für 
die Wahrung der Souveränität im Kanton wenig gefährlich zu sein. Sie zeigte 
schon deswegen wenig Interesse dafür, da es sich bei den fraglichen Pfründen 
fast durchwegs um schlecht dotierte handelte; deren Übernahme hätte ihr ja 
nur neue Verpflichtungen gebracht. 

Durch die Aufhebung der Zehnten in der Helvetik gerieten viele thur
gauische Pfründen in eine mißliche finanzielle Lage. In ihrer Bedrängnis wand
ten sich die Geistlichen anfangs der Mediation an die Regierung, welche nach 
langem Zögern 1810 ein Gesetz erließ, welches den notleidenden Geistlichen 
ein Einkommensminimum gewährleistete 41 . Von diesem Pfrundverbesserungs
gesetz waren aber alle Pfründen, über welche private und auswärtige Kollatoren 
verfügten, ausgeschlossen 42 . Diese Ausnahmebestimmung traf vor allem die 
katholischen Geistlichen der kleinen Kirchgemeinden, die eine Unterstützung 
am ehesten benötigt hätten. 

Die unklaren kollaturrechtlichen Verhältnisse, die unterschiedliche Be
handlung der Pfrundbesitzer sowie das nicht immer konsequente Vorgehen der 
Regierung bei der Pfarrbesetzung verursachten in der Restauration wiederum 
mannigfache Streitigkeiten mit den auswärtigen Kollatoren. Während Zürich 
seinen Verpflichtungen als Dezimator in Aadorf anstandslos nachkam, wies 
St. Gallen jede Forderung auf Pfrundverbesserung in Rickenbach und Sitter
dorf zurück. 

Die Pfrund in Rickenbach warf nur 362 Gulden jährlich ab 43. Das Pfrund
verbesserungsgesetz von 1810 legte aber das Mindesteinkommen eines Geist
lichen für eine ebenbürtige Pfarrei auf 500 Gulden fest 44. Nach seinen eigenen 
Angaben erhielt Pfarrer Truninger, der derzeitige Pfrundinhaber, nicht einmal 
das Existenzminimum. Zudem sollte er für die Kosten der sehr baufälligen 
Pfrundgebäude, der Kirche und des Pfarrhauses, aufkommen. In Anbetracht 
dieser Umstände wandte sich der Pfarrer von Rickenbach zuerst mit einem 
Unterstützungsgesuch an den Kollator, weil er in den Pfarrakten ein Schreiben 
gefunden hatte, das verlangte, «daß der hochwürdige Fürst und Abbt von 
St. Gallen den Pfarrer in Riggenbach erhalten müsse». Die St.-Galler Regierung 
als Erbin des Klosters wollte aber von einer diesbezüglichen Verpflichtung 
nichts wissen. Darauf richtete sich Pfarrer Truninger am 23. Februar 1816 mit 
einem Begehren an die thurgauische Regierung. Darin hielt er fest, daß er «von 
der hohen Regierung Thurgaus zu dieser Pfarrpfründ sey erwählet worden». 
Daher bat er die Regierungsräte, für seinen «standesmäßigen Unterhalt eben 
so väterlich besorgt zu seyn, wie sie auch für andere ... Herren Amtsbrüder zu 

41 Tbl., 8. Bd., S.233ff. 
42 Vgl. auch Hungerbühler, Th. B. 96, S. 169. 
43 STA TG, Missiven Katholischer Kleiner Rat, 22.3.1824, Nr.173. 
44 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 96, S. 145ff. 
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sorgen die Gütigkeit haben 45 ». Der Kleine Rat wurde nun seinerseits wegen 
dieser Angelegenheit in St. Gallen vorstellig. Er ersuchte die dortige Regie
rung, das Mindestgehalt von Pfarrer Truninger auf 500 Gulden zu erhöhen oder 
wenigstens ihm Zuschüsse (Additaments) «für solange zu gewähren, als er an 
der Pfarrstelle in Rickenbach verbleibe 46 ». Diesem Ansuchen wurde aber 
ebenfalls nicht entsprochen. Nun versuchte man auf dem mündlichen Verhand
lungsweg ans gewünschte Ziel zu kommen, aber ohne Erfolg 47 . Als nach sieben 
Jahren alle Möglichkeiten einer freundschaftlichen Verständigung erschöpft 
waren und mittlerweilen das Vorzeichen der Kirche in Rickenbach eingefallen 
war, richtete der Katholische Administrationsrat im Einverständnis mit der 
thurgauischen Regierung am 13. Oktober 1824 ein geharnischtes Schreiben an 
den Katholischen Administrationsrat in St. Gallen, der inzwischen die Pfrund
geschäfte übernommen hatte. Darin bemerkte er: «Es dürfte vielleicht in der 
ganzen Eidgenossenschaft das einzige Beyspiel seyn, daß der Dezimator und 
Kollator allen diesen Anstrengungen fremd bleiben wollte, wenn er es auch 
seyn könnte, welch lezteres erörtern wir uns überhoben sehen möchten 48». 
Diese spitzige Bemerkung machte den sanktgallischen Administrationsrat 
noch weniger geneigt, dem gestellten Begehren nachzukommen ... Giftig schrieb 
er zurück, daß er «in nähere Würdigung des Gesuchs eingetretten wäre», wenn 
nicht die besagte «Bedenklichkeit ihn davon zurückgehalten hätte 49 ». Beide 
Seiten blieben also unnachgiebig. Als am 12. März 1827 der Katholische 
Administrationsrat die thurgauische Regierung an die immer noch unerledigte 
Angelegenheit erinnerte, leitete diese den Brief an die Diplomatische Kommis
sion weiter, wo er liegen blieb. Pfarrer Truninger, der 1832 starb, erlebte es 
nicht mehr, daß von höherer Stelle her etwas für seine Kirchgemeinde unter
nommen wurde. Der Neubau der Kirche entstand erst 184050 . 

Noch schlimmer stand es um die Pfrund in Sitterdorf. Der vom St.-Galler 
Administrationsrat 1823 eingesetzte Pfarrer Baptist Doggweiler mußte eine 
Kirche beziehen, deren Kanzel «in so üblem Zustande war, daß dieselbe ohne 
Gefahr nicht mehr bestiegen werden konnte», und ein Pfarrhaus, das im 
«gänzlichen Zerfall» war 51 . Auch hier weigerte sich der Kollator, für die Bau
kosten aufzukommen, da sich die Pfarreiangehörigen als «Mitdecimatoren» 

45 ST A TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.8, Truninger an Regierung, 23. 2. 18 l 6. 
46 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 16.9.1817, § 1258. 
47 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. 5. 1820, S. 189. 
48 A. K. KR, Missiven Administrationsrat, 13. l 0. 1824. 
49 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.8, Katholischer Administrationsrat St.Gallen 

an Katholischen Administrationsrat Thurgau, 23. 11. 1824 (Kopie). 
50 Kuhn, Thurgovia sacra, I. Bd., S. 280. 
51 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.9, Administrationskommission an Regierung, 

11.12.1823. 
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betrachteten 52 . Mit dieser Auskunft wandte sich Do ggwei !er an die th urga uische 
Regierung, die den Fall genau untersuchen ließ. Mit dem Ergebnis kam sie 
aber beim Kollator nicht gut an; auch hier kam es zu einem langen, fruchtlosen 
Briefwechsel. Auch die Nachricht des Pfarrers von Sitterdorf, daß er sich wegen 
der «gänzlichen nassen, von allen Seiten offenen ... elenden Pfarrwohnung» 
am rechten Auge «den schwarzen Staren» zugezogen habe, brachte das Ge
schäft nicht vorwärts 53 . Schließlich gab die Thurgauer Regierung etwas nach. 
Am 18.Juni 1825 ersuchte sie die St.-Galler Behörde, doch wenigstens eine 
«erleichternde Beyhülfe von etwa 50 Louis d'ors» zu leisten 54. Aber auch darauf 
erfolgte eine abschlägige Antwort 55 . Da die Instandstellung der Pfrundge
bäude indessen unumgänglich notwendig geworden war, mußten die Pfarrei
angehörigen wegen der mangelnden Einigung der Kantonsbehörden die Bau
kosten übernehmen 56 . 

Diese beiden Fälle zeigen nur einige wenige Aspekte der Komplexität der 
Kollaturrechtsfragen. Die beiden erwähnten Behörden verharrten vor allem 
auf ihrem Standpunkt, um nicht einen Präzedenzfall für die Pfarreien des eige
nen Kantons zu schaffen. In einem Schreiben an die eigene Regierung bemerkte 
der Katholische Administrationsrat von St. Gallen denn auch, daß er sich zur 
Bezahlung eines Zuschusses «ohne Konsequenz für die Zukunft» bereitfinden 
könnte, jedoch sei es gewiß, «daß ein solches Beyspiel von den vielen andern 
ebenfalls unter unserer Kollatur stehenden Gemeinden im Kanton selbst nicht 
übersehen werden würde». Daher müsse er «die Zumuthung jedes Beytrags -
groß oder klein - von sich ablehnen 57 ». 

Pfarrinstallation: Für die Installation katholischer Geistlicher galten wäh
rend der Restauration die gleichen Vorschriften wie für die evangelischen. Der 
Katholische Administrationsrat hatte sich in dieser Periode damit nie näher 
beschäftigt58 . 

Entsetzungen: Der Katholische Administrationsrat beziehungsweise die 
thurgauische Regierung hatten sich zwischen 1815 und 1830 mit vier Beschwer
defiillen gegen katholische Kleriker zu befassen. 

Dem Pfarrer Kaspar Keller aus Bußnang wurde vom Sittengericht vorge
worfen, «daß er meistens von Hause abwesend seye, daß er oft erst in der Nacht 
und manchmal im Zustand völliger Trunkenheit zurükkomme, daß er sich 

52 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.9, Administrationskommission an Regierung, 
11.12.1823. 

53 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.9, Doggweiler an Regierung, 11.2.1825. 
54 ST A TG, Missiven Kleiner Rat, 18. 6. 1825, § 284. 
55 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.9, St.-Galler Regierung an Thurgauer Regie

rung, 20. 8. 1825. 
56 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 12. 5. 1829, § 951. 
57 STA TG, Akten Katholische Pfründen, XI 284.9, Administrationsrat des Kantons St. Gallen 

an St.-Galler Regierung, 18. 8. 1825 (Kopie). 
58 Siehe I. Teil, S. 130ff. Der Regierungsbeschluß vom 25. 8. 1815 galt für beide Konfessionen. 
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schon so weit vergessen habe, seine eigene bey ihm als Haushälterin befindliche 
Schwester zu mißhandeln und derselben jüngster Tagen zum Scandal der gan
zen Gemeinde ihre Geräthschaften ohne Dazwischenkunft zweyer Vorsteher 
zum Haus hinaus geworffen haben würde, daß er zu Vermehrung des öffent
lichen Ärgernisses und zur Nahrung der lieblosesten Vermuthungen im Begriff 
stehe, die mit Jakobi entlassene, nach Wyl in Dienst getrettene Magd wieder 
zu sich zu nehmen und zu diesem Ende einleitende Besuche bey ihr abstatte 59». 
Auf Grund dieser Klagen verlangten die Sittenrichter die Suspension ihres 
Pfarrers. In der von der Administrationsratskommission geforderten Stellung
nahme verteidigte sich Keller gegen die Anschuldigungen und versprach zu
gleich, «in Zukunft keinen weiteren Anlaß zu ferneren Klagen zu geben 60 ». 
Diese Zusicherung genügte der Administrationsratskommission, welche darauf 
dem Sittengericht in Bußnang mitteilte, daß die erhobenen Beschwerdepunkte 
«nicht von der Wichtigkeit gefunden wurden, um jetzt schon die gleichzeitig 
nachgesuchte Suspension des Herrn Pfarrers auszusprechen 61 ». Pfarrer Keller 
versah seine Stelle noch bis 183462 . 

1820 wurde Michael Stadlin aus Zug als Vikar nach Gachnang berufen. 
Schon wenige Monate nach seiner Anstellung begehrte die Regierung seines 
Heimatkantons die Auslieferung ihres Bürgers, da er unter schwerem Verdacht 
stand, «der Verfasser und Verbreiter einer vor kurzem im dortigen Publikum 
erschienenen, äußerst boshaften und verläumderischen Schmähschrift gegen 
den dortigen hochlöblichen Dekan und Stadtpfarrer Bossard und vielleicht 
auch von noch andern, seit einiger Zeit vorkommenden Libellen zu seyn 63». 
Die thurgauische Regierung ordnete unverzüglich eine Untersuchung der sich 
bei Stadlin befindenden Schriften durch den Oberamtmann von Frauenfeld an 
und gab gleichzeitig der Zuger Behörde die Erklärung ab, daß man «im Fall 
der Vikar Stadlin die bösliche Handlung wirklich an sich kommen lassen müsse, 
zu Bewährung der bundesfreundschaftlichen Gesinnungen, geneigt sey, ihn -
wenn schon die begehrte direkte Auslieferung nicht stattfinden könne - doch 
auf ergehende Vorforderung mit allem Ernst zu Stellung anzuhalten, damit er 
dortseits sein Urtheil empfange und sich der verdienten Strafe unterziehe&<!». 
Die vorgenommene Hausdurchsuchung ergab, daß Stadlin die fraglichen 
Schmähschriften «aus unbekannter Hand wirklich empfangen, aber zu ihrer 
Verbreitung nicht- wenigstens nicht absichtlich - beygetragen» hatte 65 . Wäh
rend nun die Regierung weitere Nachforschungen anstellen ließ, meldete die 

59 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 16. 12. 1828, S. 134f. 
60 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 27. I. 1829, S. 72. 
61 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 27. I. 1829, S. 73. 
62 Kuhn, Thurgovia sacra, I. Bd., S. 61. 
63 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 23. 6. 1820, § 1126. 
64 STA TG, Missiven Kleiner Rat, 23.6.1820, Nr.657. 
65 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 27.6.1820, § 1165. 
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Zuger Behörde, daß der auf «Stadlin von Zug geworfene Verdacht sehr ver
stärkt und beynahe bis zur Gewißheit erhoben worden» sei 66 . Auf diese Nach
richt zitierte die thurgauische Regierung den Vikar vor die Polizeikommission, 
welche ihn aufzufordern hatte, «sich inner drei Tagen vor der Heimaths-Obrig
keit zur Verantwortung zu stellen 67 ». Stadlin kam dieser Aufforderung prompt 
nach. Von der Zuger Regierung wurde er an den Bischof von Chur gewiesen, 
welcher ihn zwang, auf das Vikariat in Gachnang zu verzichten. Für sein Ver
gehen mußte er dreißig Tage zwecks « Exercitia spiritualia» im Priesterseminar 
verbringen; später wurde er an eine Stelle im Kanton Graubünden versetzt 68 . 

Einige Kirchgemeindebürger von Heiligkreuz reichten am 3. Dezember 
1821 der Administrationskommission gegen ihren Pfarrer Nepomuk Reute
mann eine Klageschrift ein, welcher entnommen werden konnte, «wie ausge
lassen, frech und unverschämt sich derselbe schon mehrere Jahre hero sowol 
mit seinen Dienstbotten als andern zum algemeinen Ärgernis betragen habe 69 ». 
Da sich bei der vorgenommenen Untersuchung diese Aussagen bewahrheiteten, 
wurde Pfarrer Reutemann aufgefordert, sogleich von seiner Pfarrstelle zurück
zutreten. Am 17. Januar 1822 legte er sein Amt «in die Hände der Regierung 
nieder 70 ». 

Kaplan Jakob Sauter von Sirnach, «welcher früher an Geistes-Zerrüttung 
gelitten hatte 71 », beschuldigte in seinem Schreiben vom 9. Dezember 1819 sei
nen Vorgesetzten Pfarrer und Kommissarius Längle «großer Pflichtversäu
mung und schläfliger Gleichgültigkeit in Besorgung der Kranken und in Auf
rechthaltung der sittlichen Ordnung 72 ». Längle brachte diesen Fall dem Ad
ministrationsrat selbst vor und stellte es ihm anheim, auf welche Art er den 
Kaplan strafen wollte 73 . Auf die vom Administrationsrat gemachten Vorstel
lungen widerrief Suter die von ihm erhobenen Beschuldigungen. Im Herbst 
1821 erlaubte sich der Kaplan, auf der Kanzel «unziemliche und auffallende 
Äußerungen» zu machen 74 . Nun gelangte die Angelegenheit vor die Regie
rung, welche den Administrationsrat einlud, «auf den gedachten Kaplan dahin 
einzuwirken, daß er seine Stelle freywillig verlasse 75 ». Da er sich anfangs wei
gerte, von sich aus die Entlassung zu nehmen, wurde ihm mit der Absetzung 

66 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, I I. 7. 1820, § 1245. 
67 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, I I. 7. 1820, § 1245. 
68 STA TG, Akten Persönliche Angelegenheiten, katholische Geistliche, Stadlin an Regierung, 

22.7.1820, XI 281.l. 
69 A. K. KR. Protokoll Administrationsratskommission, I 3. 12. 1821, S. 116. 
70 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 18. 1. 1822, § 100. 
71 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 21. 9. 1821, § 1680. 
72 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 21. 12. 1819, S. 41. 
73 Siehe oben, S. 94 f. 
74 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 21.9.1821, § 1680. 
75 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 1. 12, 1821, § 2026. 
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durch die Regierung gedroht, worauf er sich fügte 76 . Im Juni 1822 verließ er 
seine Vikarstelle in Sirnach 77 . 

Wie bei den evangelischen, so wurde auch bei den katholischen Geistlichen 
jede aufsehenerregende Absetzung vermieden; man zog es vor, einen umstände
halber notwendigen Rücktritt eher auf freiwilliger Basis als durch regierungs
rätliche Verfügung zu veranlassen. Da schon die Mitarbeit der Geistlichen im 
Staat verlangt wurde, sah sich die Regierung auch verpflichtet, sie so weit wie 
möglich zu schützen. 

Emeritenfonds: Während der Mediation machte Generalvikar Wessenberg 
verschiedene Anträge, wie für alte und verdiente Kleriker im Kanton Thurgau 
gesorgt werden könnte. Er sah die Errichtung eines «Kantonsfonds» und einer 
Ruhestätte für alte und gebrechliche Seelsorger vor. Wegen der Duplizität der 
Führung der katholischen Geistlichen konnte aber hier kein Beschluß aus
reifen 78 . 

Beim Beginn der Restauration wurde das Bedürfnis nach einem Fonds für 
katholische Weltgeistliche wach, die «wegen anhaltender Krankheit oder 
Altersschwäche fremder Hilfe bedörfen 79 ». Oberrichter Ammann reichte der 
Administrationskommission am 26. Mai 1818 einen entsprechenden Plan ein. 
Für den zu äufnenden sogenannten Emeritenfonds sah er folgende Bestim
mungen vor 80 : 

- An dieser Stiftung können alle im Kanton stationierten Pfarrer und Kapläne teilnehmen. 
- Den jetzt amtierenden Geistlichen ist es freigestellt, sich am Emeritenfonds zu beteiligen. Hin-

gegen wird der Beitritt allen denjenigen zur Pflicht gemacht, welche in Zukunft im Thurgau 
eine Pfrund erhalten. 

- Jedes Mitglied zahlt beim Antritt der Pfrund ein Hundertstel des Jahreseinkommens und 
ebensoviel beim Rücktritt oder Tod ( 1). Während der Amtszeit beträgt der monatliche Beitrag 
15 Kreuzer ( ¼ Gulden). 

- Die «mittels Vermächtnissen oder bey Beförderung zu Dignitäten fließenden milden Bey
steuern werden mit den Namen der Beytragenden zum frommen und ehrenvollen Gedächtnis 
in das Stiftungsbuch eingetragen. In das gleiche Buch sollen auch die Namen aller derjenigen 
eingetragen werden, welche freywillig an dieser frommen Stiftung Antheil nehmen ... Das An
denken an die ... erwähnten Wohlthäter ist bey allen künftigen ordentlichen Kapitelsversamm
lungen jedesmal durch Verlesung dieses Verzeichnisses dankbar zu erneueren.» 

- Aus diesem Fonds erhalten Pfarrherren Unterstützungen, welche infolge vorgerückten Alters 
oder andauernder Krankheit ihre Stelle durch einen Vikar oder anderen Pfarrer versehen las
sen müssen, sowie solche, die überhaupt nicht mehr imstande sind, einer Pfarrei vorzustehen. 

- Nur diejenigen haben Anspruch auf Unterstützung, die mindestens während zehn Jahren die 
vorschriftsgemäßen Beiträge geleistet oder den entsprechenden Betrag auf einmal eingezahlt 

76 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 20. I 2. 1821, S. 111. 
77 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 11. 6. I 822, § I 088. 
78 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 244ff. 
79 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Nr. 3560, Administrationskommission an Ka

tholischen Kleinen Rat, 25. 5. 1818. 
80 Statuten für die Antheilhaber des Emeriten-Fonds der katholischen Säkular-Geistlichkeit im 

Kanton Thurgau. 
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haben. Bemittelte und Unvermögende haben Anspruch auf die gleiche Hilfeleistung. 
-· Verläßt ein Pfrundinhaber den Kanton, ist es ihm freigestellt, weiterhin Anteilhaber des Fonds -

zu bleiben. 
- Ehe der Fonds den Betrag von 2000 Gulden erreicht, darf keine Auszahlung erfolgen. Bis er 

auf 4000 Gulden angestiegen ist, kann die Hälfte des Zinsertrages verwendet werden. Ist er auf 
I 0000 Gulden angewachsen, muß nur noch ein Zehntel des Zinses zum Kapital geschlagen 
werden. 

- Die Unterstützungen werden im Verhältnis der disponiblen Gelder zu gleichen Teilen verab
reicht, jedoch mit der Beschränkung, daß ein U nterstützungsbedürftiger nie mehr als I 00 Gul
den erhalten soll. 

- Hat der Fonds einmal die Höhe erreicht, bei welcher nach der Auszahlung der Hilfsgelder 
noch ein bedeutender Betrag übrigbleibt, «kann die Verwaltungs-Commission auch solche 
Geistliche mit Unterstüzungen bedenken, welche zwar in der Regel nicht dazu berechtiget 
wären, sich aber wegen besonderem Verdienst dafür würdig machen». 

- Jeder, der von dieser Stiftung Nutzen zieht, ist verpflichtet, «jährlich zwey heilige Messen für 
die abgestorbenen und für die lebenden Wohlthäter zu lesen». 

- Die Verwaltung des Emeritenfonds erfolgt durch eine sechsköpfige Kommission, welche aus 
den Dekanen und Kammerern gebildet wird. Deren Präsidium wechselt alle Jahre unter den 
Dekanen. 

- Diese Verwaltungskommission entscheidet über die Geldanleihen und die Aufkündung der 
Kapitalien. Sie sorgt für die Sicherstellung der ausgeliehenen Gelder und für die vorschrifts
gemäße Aufbewahrung der Kapitalbriefe. Sie bestimmt die Höhe der Unterstützungsbeiträge 
und läßt über alle Verhandlungen von einem ihrer Mitglieder ein Protokoll führen. Aus ihrer 
Mitte wählt sie einen Quästor, welcher mit dem Bezug der Zinsen und der Auszahlung der 
Hilfsgelder beauftragt wird. Er hat der Verwaltungskommission jedes Jahr eine Rechnung 
vorzulegen. 

- Die Jahresbeiträge werden zur Zeit der Weihnacht eingezogen. «Wer die jährlichen Beyträge 
zu vorgeschriebener Zeit zu entrichten versäumt, solle das Doppelte zu erlegen schuldig seyn.» 

- Dem Katholischen Administrationsrat steht die Aufsicht über die Stiftung zu. 

Dieser zu Fondsstatuten ausgearbeitete Entwurf wurde dem Katholischen 
Kleinen Rat vorgelegt, welcher ihn unverändert am 19. Juni 1818 sanktio
nierte 81. Nachträglich wurde er auch den Kapitelsversammlungen zur Geneh
migung unterbreitet. Gemäß dem Protokoll des Administrationsrates vom 
29. Oktober 1818 wurde der Beschluß «zu Errichtung eines Emeriten-Fonds 
für die dasigen Geistlichen beinahe einmütig auf- und angenommen 82». 

Um wenigstens mit einem ordentlichen Anfangskapital starten zu können, 
gestattete der Katholische Kleine Rat dem Administrationsrat, daß dieser aus 
seiner eigenen Kasse 450 Gulden dem Emeritenfonds überwies 83 . Dessen Be
stand wuchs nur sehr langsam. Bis 1830 erreichte er die Höhe von 3157 .07 Gul
den. Unterstützungsgelder wurden während der ganzen Restaurationszeit 
keine ausgezahlt 84. 

81 ST A TG, Missive Katholischer Kleiner Rat an Katholischen Administrationsrat, 19. 6. I 818, 
S.48. 

82 A.K.KR, Protokoll Administrationsrat, 29.10.1818, S. 27f. 
83 STA TG, Akten Katholischer Großer Rat, Nr. 2870, Missive des Katholischen Kleinen Rats 

an Katholischen Großen Rat, 2. I. 1819. Vgl. auch Rechnungen des Emeritenfonds. 
84 A. BK. B., Rechnungen des Emeritenfonds, I. Bd., 1819-1883. 
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E. Die Klöster und Stifte 

a) Die Existenz der Klöster 

In der Helvetik betrachtete die Zentralregierung den Besitz der Klöster und 
Stifte als Nationalgut. Im Gegensatz zum benachbarten reichen Kloster 
St. Gallen, welches an den Staat überging, wurden die thurgauischen geistlichen 
Korporationen nicht säkularisiert, weil ansonst deren Liegenschaften und 
Kapitalien im Ausland verlorengegangen wären. Vor allem die Klöster am 
Boden- und Untersee (Münsterlingen, Kreuzlingen, Feldbach und Katharinen
tal) hatten nämlich im österreichischen Herrschaftsgebiet auf der rechten Seite 
des Rheins ausgedehnten Grundbesitz 1 . 

Die Mediationsverfassung von 1803 forderte die Wiederherstellung aller 
Klöster und Stifte. Der junge, nun unabhängige Thurgau hätte sich gerne in 
den Besitz der Klostervermögen gesetzt, da er finanzschwach war. Den Vertre
tern der evangelischen Mehrheit der Regierung fiel es als orthodoxen Prote
stanten und Aufklärern schwer, auf den nach ihrer Meinung brachliegenden 
Klosterbesitz von zirka 3 Millionen Gulden verzichten zu müssen, denn sie 
sahen den religiösen Wert dieser Gotteshäuser, den Sinn des kontemplativen 
Lebens nicht ein. Weil ihnen die Säkularisation verboten war, wollten sie dafür 
die Klöster unter strengste Kontrolle nehmen und sie möglichst in den Dienst 
des gesamten Staates stellen. 

Hier stand Anderwert als Führer der katholischen Minderheit vor einem 
sehr schwierigen Problem. Aus Familientradition und wohl auch aus eigenem 
Gewissen heraus betrachtete er es als seine Pflicht, sich für die Weiterexistenz 
der Klöster einzusetzen. In dieser Hinsicht nahm er einen dem Josephinismus 
entgegengesetzten Standpunkt ein. In mehreren Abhandlungen machte er die 
Gotteshäuser auf die ihnen drohende Gefahr aufmerksam und zeigte ihnen 
Wege auf, um einer Aufhebung zu entgehen. Er empfahl ihnen besonders die 
Errichtung von gemeinnützigen Instituten (Schulen, Armen- und Krankenan
stalten), an welchen auch die Protestanten sollten teilnehmen können. Damit 
wollte er das Interesse der evangelischen Mehrheit im Kanton an der Erhaltung 
der Klöster wecken. Sein Endziel war dabei die Behauptung des Klostergutes in 
den Händen des katholischen Konfessionsteils, um den Ertrag für die Bedürf
nisse dieser Kirche verwenden zu können. 

In Vollziehung der Mediationsverfassung gab die Regierung mit den 1804 
und 1806 erlassenen Dekreten den Klöstern die für die Weiterexistenz notwen
digen zwei Grundlagen, die ökonomische und die personelle, wieder zurück. 
Der Bestand der drei Männerklöster Fischingen, Ittingen, Kreuzlingen und 
der fünf Frauenklöster Feldbach, Kalchrain, Katharinental, Münsterlingen 

I Kuhn, Thurgovia sacra, II. und III. Bd.; Bandle, Th. B. 88, S. 56ff., und Bötschi, Th. B. 104, 
s. 99ff. 
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und Tänikon wurde garantiert. Ihr Eigentum wurde ihnen zur selbständigen 
Verwaltung restituiert. Sie standen aber unter der Oberaufsicht der Regierung. 
Ohne ihre Genehmigung war der Verkauf von Klostergütern verboten. Siebe
hielt sich die Festlegung des Steuerfußes vor. Jedes Kloster mußte ihr alljähr
lich eine Abrechnung vorlegen. Alle Gotteshäuser wurden verpflichtet, sowohl 
für die Religion als auch für den Staat sich gemeinnützig zu betätigen; sie 
sollten vor allem durch Unterricht der Jugend oder vermittelst Verpflegungs
anstalten zum Besten der Mitmenschen beitragen. Die Novizenaufnahme wurde 
gewährleistet, jedoch wurden die Höchstzahlen der Insassen der einzelnen 
Klöster festgesetzt; sie variierten zwischen siebzehn und dreißig. Für die Auf
nahme galt, daß Kantonsbürgern der Vorzug vor Schweizer Bürgern, diesen 
vor Ausländern zu geben war. Thurgauer Bürger konnten ohne Mitgabe auf
genommen werden; sie durften nicht mehr als 500 Gulden mitbringen. Die 
Mitgift für Schweizer Bürger wurde auf 600 Gulden, für Ausländer auf 1200 
Gulden festgelegt. Ein Viertel der Mitgabe mußte dem Staat entrichtet werden. 
Zur Aufnahme durfte niemand gezwungen werden. Klöster mit Bildungsinsti
tuten hatten bei der Auswahl der Novizen besonders auf deren Kenntnisse und 
Fähigkeiten Rücksicht zu nehmen. Die Novizenaufnahme wurde an die Be
willigung durch die Regierung geknüpft. Die Aufhebung eines Klosters konnte 
infolge Verminderung des Vermögens oder aus anderen besonderen Gründen 
mit Vorwissen des Päpstlichen Stuhles erfolgen. Dem Stift Bischofszell und 
dem Kapuzinerkloster Frauenfeld wurde ein Sonderstatus gewährt. - Für die 
Prüfung der Eintrittsgesuche und für die Verwaltung der Einkünfte aus den 
Mitgaben der Konventualen wurde eine dreiköpfige Pflegekommission aus 
Morell, Dummelin und Anderwert gebildet 2. 

Die Restauration brachte keine Neuerungen in der Klosterpolitik. Sowohl 
der Bundesvertrag als auch die Kantonsverfassung garantierten den Fortbe
stand der Klöster und Stifte 3 • Die Klostergesetze der vorangehenden Epoche 
blieben unverändert in Kraft. 1822 dachte man zwar an die Revision derselben, 
ein entsprechender Beschluß wurde jedoch nie gefaßt. Vom einmal eingeschla
genen Kurs wich man nicht mehr ab. Jede «Agressivität» gegenüber den geist
lichen Korporationen wurde im Thurgau vermieden, um nicht Aufsehen zu 
erregen und die neu gesicherte Unabhängigkeit durch eine eventuelle Interven
tion der katholischen Siegermächte oder anderer Kantone zu gefahrden 4• 

Hinsichtlich der Novizenaufnahme zeigte sich die Pflegkommission im 
allgemeinen großzügig. Sie gestattete in der Restauration bedeutend mehr Ein
tritte als in der vorausgehenden Periode; die nachfolgenden Angaben verdeut
lichen dies 5 : 

2 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 274ff. 
3 0. GS., I. Bd., S. 1 ff., 17 ff., Bundesvertrag§ 12 und Kantonsverfassung§ 34. 
4 Vgl. unten, S.131 f. 
5 STA TG, Protokolle Kleiner Rat, 1815-1830. 

128 



Mediation Restauration 
---------------------

Männerklöster 
Fischingen ........................................ . 
l ttingen ........................................... . 
Kreuzlingen ....................................... . 

Frauenklöster 
Feldbach .......................................... . 
Kalchrain ......................................... . 
Katharinental ...................................... . 
M ünsterlingen ..................................... . 
Paradies .......................................... . 
T ... k am on .......................................... . 

3 
I 
2 

6 
3 
2 
3 
0 
2 

22 

18 
16 
1 1 

7 
7 

12 
21 

OH 
13 

105 

Die vielen Eintritte brachten der Staatskasse eine erkleckliche Summe. Der 
Betrag der sogenannten Novizenquartgelder stieg von 2355 Gulden am Anfang 
auf 18410 Gulden am Ende der Restaurationszeit 7 • 

Wenn auch die Anzahl der Neuaufgenommenen in der Restauration relativ 
hoch ist, heißt das nicht, daß die Bestände der Klosterinsassen in dieser Zeit 
stark gestiegen wären. Wegen Sperrung des Nachwuchses von 1798 bis 1806 
war der Altersdurchschnitt der Konventualen im allgemeinen hoch. Die Ein
tritte füllten nur etwa die durch Tod entstandenen Lücken auf, wie dies die 
nachstehende Aufstellung illustriert 8 : 

Klosterinsassen um 1815 um 1830 

F ischingen .......................................... . 24 (1815) 28 (1828) 
Ittingen ............................................. . 9 (1820) I O (1836) 
Kreuzlingen ......................................... . 8 (1809) 13 (1830) 
Feldbach ............................................ . 19 (1817) 15(1829) 
Kalchrain ........................................... . 23(1815) 15 (I 836) 
Katharinental ........................................ . 18 (1817) 14 (1836) 
M ünsterlingen ....................................... . 24 (1816) 27 (1830) 
Paradies ...................................... • • • • • • • 8 (1818) 4 (1830) 
Tänikon ............................................ . 25(1819) 22 (1831) 

Bei den Aufnahmegesuchen fällt auf, daß nur sehr wenige Thurgauer Bürger 
oder Bürgerinnen sich um den Eintritt in die Klöster bewarben. Dies war be
lastend für die Gotteshäuser, da nach der damaligen Auffassung verhindert 

6 Vgl. S. !30f. 
7 STA TG, Rechnungen der Pflegkommission, 1815-1830. 
8 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 282, und STA TG, Akten Klöster und Stifte, XI 283, 1-4. 
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werden wollte, daß die mit einheimischen Mitteln geschaffenen Klöster Ver
sorgungsanstalten für Fremde wurden 9. 

Wichtig für den Fortbestand der Klöster war auch ihre wirtschaftliche 
Grundlage. Der Staat erwartete von ihnen nicht nur, daß sie ihren Vermögens
bestand vermehrten, sondern auch, daß sie durch Steuern und Abgaben zum 
Wohl der Gemeinschaft beitrugen. Um den Vermögensabgang zu verhindern, 
wurde in den Klostergesetzen verlangt, daß Liegenschaftsverkäufe nur mit der 
Einwilligung der Regierung getätigt werden konnten. Ihr war auch gestattet, 
die Steuern für die Klöster, Stifte und Statthaltereien nach Maßgabe der staat
lichen Bedürfnisse festzusetzen. Zu diesem Zweck ließ die Regierung Steuer
einschätzungen vornehmen. Die zwei letzten vor der Restauration gemachten 
Bestandesaufnahmen waren 10 : 

Klöster und Stifte 

Ittingen ................................... . 
Kreuzlingen ............................... . 
Katharinental .............................. . 
T ... k an1 on .................................. . 
M .. t 1· uns er 1ngen ............................. . 
Fischingen ................................ . 
Bischofszell ................................ . 
Feldbach .................................. . 
Kalchrain ................................. . 

Stat thaltereien 
Herdern und Liebenfels (St. Urban) ........... . 
Sonnenberg und Gachnang (Einsiedeln) ....... . 
Freudenfels (Einsiedeln) ..................... . 
Lommis (Fischingen) ....................... . 
Klingenberg (Muri) ......................... . 
Mammern (Rheinau) ....................... . 

1808 

550 000 Gulden 
357 000 Gulden 
275 000 Gulden 
275 000 Gulden 
230 000 Gulden 
205 000 Gulden 
242 000 Gulden 
130 000 Gulden 
115 000 Gulden 

220 000 Gulden 
190 000 Gulden 
145 000 Gulden 
I 05 000 Gulden 
74 900 Gulden 
30 000 Gulden 

3 144 400 Gulden 

1815 

550 000 Gulden 
357 500 Gulden 
275 000 Gulden 
275 000 Gulden 
230 000 Gulden 
205 000 Gulden 
I 70 000 Gulden 
121 000 Gulden 
115 000 Gulden 

200 000 Gulden 
175 000 Gulden 
145 000 Gulden 
I 05 000 Gulden 
75 000 Gulden 
30 000 Gulden 

3 028 500 Gulden 

Die Differenzbeträge bei den einheimischen Klöstern und Stiften zeigen 
die Höhe der zwischen 1808 und 1815 erlittenen Verluste. Bei den Statthalte
reien handelt es sich um Verkäufe von Gütern durch die Äbte der entsprechen
den Konvente. - Die Einschätzung von 1815 galt unverändert für die ganze 
Restaurationszeit 11 . 

Die Existenz des Klarissinnenklosters Paradies war schon in der Restaura
tion sehr bedroht. Bereits vor der Revolution hatte es große Schulden. Während 

9 His, Staatsrecht, S. 622. 
10 Hungerbühler, Th.B. 96, S.283, und STA TG, Staatsrechnung 1815. 
11 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 283ff., und STA TG, Staatsrechnungen 1815~1830. 
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der kriegerischen Jahre in der Helvetik wurde es wegen seiner exponierten Lage 
am Rhein außerordentlich stark in Mitleidenschaft gezogen. 1804 ließ es die 
Regierung daher mit dem naheliegenden Dominikanerinnenkloster Kathari
nental vereinigen. Der Konvent in Paradies wurde zwar weiterhin standesge
mäß unterhalten, aber die Verwaltung seiner Güter wurde Katharinental über
tragen 12 . 

Daß die evangelische Mehrheit der Regierung das nun «unrentable» Kloster 
Paradies gerne schon anfangs der Restauration aufgehoben hätte, geht aus 
einer indiskreten Bemerkung eines Regierungsrates hervor, der verlauten ließ, 
daß «die Wiederaufnahme von Novizen nicht wieder gestattet werde» und daß 
beabsichtigt sei, das Konvent «zum Theil zu einer Fabric werden zu lassen 13». 
Die Äbtissin gab diese Nachricht dem Katholischen Kirchenrat bekannt, mit 
der dringlichen Bitte, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, daß doch 
«dem Kloster Paradies eine seinem Vermögen verhältnismäßige Aufnahme 
gestattet werden möchte 14». Die katholische Kirchenbehörde war über die 
gehegten Absichten erstaunt und bat den Katholischen Kleinen Rat um dies
bezügliche Auskunft. Dieser beschränkte sich in seiner Antwort auf die Mit
teilung, «daß wir den Zeitpunkt für die Wünsche der Frau Äbtissin nicht gün
stig finden; indeß werden wir denselben unsere Aufmerksamkeit gewidmet seyn 
lassen, um sie bey schiklichem Anlasse in Anregung zu bringen 15 ». Dies war 
ein deutlicher Wink. Dieses und auch die folgenden Gesuche der Äbtissin 
wurden abgewiesen. 1822 wandte sich sogar der Nuntius in Luzern an den 
Kleinen Rat, um ihn zu bewegen, für die personelle Vervollständigung des 
Klosters Paradies besorgt zu sein. Er wurde damit vertröstet, daß eine «Com
mission sich mit der Vorberathung über den Gegenstand beschäftigt, daß aber 
zur Zeit sich noch nicht aussprechen läßt, ob die Entscheidung darüber sogleich 
erfolgen könne oder ob dieselbe nicht bis zur Revision des Gesezes, durch wel
ches die Verhältnisse der Klöster festgesezt sind, verschoben werden müsse 16». 
Wieder ging es um die gleiche Verzögerungstaktik. Beharrlich ersuchte die 
Äbtissin auch in den nächsten Jahren um Wiederaufnahme von Novizinnen. 
Das 1830 der Regierung eingereichte Begehren war besonders flehentlich: 
«Wiewohl wir auf alle diese von uns eingereichten Ansuchen bis anhin noch 
keine tröstliche Erwiderung erhalten konnten, so hoffen wir doch noch immer 
im Vertrauen auf Hochdero bekannte Gerechtigkeitsliebe, Hochdieselbe werde 
auf die für unser Alter so unumgänglich nothwendige Aushilf von einigen durch 

12 Tb!., 2. Bd., S. 154ff. 
13 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat, Nr. 3560, Paradies an Katholischen Kirchenrat. 

18.3.1816. 
14 STA TG, Akten Katholischer Kleiner Rat. Nr. 3560, Katholischer Kirchenrat an Katho

lischen Kleinen Rat, I 0. I. 18 I 7. 
15 ST A TG, Missive Katholischer Kleiner Rat an Katholischen Kirchenrat, 3. 2. 1817. 
16 STA TG, Missive Kleiner Rat an Nuntius, l. 10. 1822, Nr. 509. 
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freywilligen Antrieb und eigenes Interesse an uns gebundenen jungen Mit
schwestern nicht versagen und bitten daher nur um möglichste Beförderung 
eines günstigem Entscheids unseres Gesuchs 17 ». Alles nützte nichts mehr. 
Über das Schicksal des auf den Aussterbeetat gesetzten Klosters war schon ent
schieden: Es wurde 1836 aufgehoben 18 . 

Einen besonderen Fall stellte auch das finanzschwache Chorherrenstift 
Bischofszell dar. Seit 1810 besaß die Regierung dessen Kollaturrecht. Zwar 
wurden die durch Tod entstandenen Lücken im Personal immer wieder ausge
füllt, aber auf die schwierige finanzielle Lage wurde keine Rücksicht genom
men. Als 1817 die Regierung bei den geistlichen Korporationen für die Armen 
Spenden einsammeln ließ, war das Chorherrenstift die einzige, welche sich 
einer Beitragsleistung entzog. Sie schrieb daher nach Bischofszell: « Wir können 
uns diese Ihre Ausschließung von einem der dringendsten und fruchtbarsten 
Barmherzigkeitswerke auf keine Weise erklären ... Die förmliche Veranlagung 
auf den Vermögensfuß sey nur in der Voraussezung unterblieben, daß eine 
freywillige Steuer erkleklich genug ausfallen werde ... Daher finden wir uns 
veranlaßt, das Steuergesuch ... bei Ihnen andurch zu wiederholen 19 ... » Diese 
Mahnung blieb ohne Erfolg, da die Chorherren die Auffassung vertraten, daß 
sie zu einer Abgabe nicht gezwungen werden können, wenn diese nicht durch 
ein regierungsrätliches Dekret erhoben werde 20. Der Kleine Rat verzichtete auf 
weitere Maßnahmen, gab den Chorherren in Bischofszell aber zu verstehen, 
daß ihre «Erklärung als ein förmlicher wiederholter Abschlag angesehen 
werde 21 ». Bald zeigte auch die Regierung gegenüber dem Stift die nämliche 
Hartnäckigkeit. 1822 baten die Chorherren infolge des stark verminderten 
Vermögensstandes des Stifts um Reduktion der ordentlichen Steuern 22 . Dieses 
Begehren blieb bei der Regierung unbeantwortet liegen; der Steuerbetrag 
wurde nicht abgeändert 23 • 

b) Die Klöster im Dienste der Öffentlichkeit 

Anderwert suchte vor allem die Klöster und ihre Güter in vermehrtem 
Maße staatlichen Zwecken dienstbar zu machen. Er wünschte aber, daß die 
Initiative von den Konventen selbst ausgehen sollte. Nur so glaubte er, werden 
die Katholiken über die klösterlichen Güter weiterhin allein entscheiden kön-

17 ST A TG, Akten Klöster und Stifte, XI 283.4, Paradies an Regierung, 25. Juni 1830. 
18 Vgl. Kuhn, Thurgovia sacra, 1883, S. 368ff. 
19 ST A TG, Missiven Kleiner Rat, I. 8. 1817, Nr. I 066. 
20 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, I 6. 8. 1817, § 1915. 
21 STA TG, und Missiven Kleiner Rat, 16.8.1817, Nr.1144a. 
22 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 17.6.1822, § 1058. 
23 STA TG, Staatsrechnungen 1815-1830. 
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nen. Für die Frauenklöster wurde die Errichtung von Töchterschulen und 
Krankenheimen und für die Männerklöster die Einrichtung von Schulen und 
Verpflegungsanstalten für ausgediente Pfarrherren und Kapläne vorgesehen. 
Damit in dieser Hinsicht auch wirklich etwas geschehe, wurde im Klostergesetz 
von 1806 ein entsprechender Artikel aufgenommen 24 . 

Der Aufforderung, sich sozialer und erzieherischer Tätigkeit zum Besten 
der Mitmenschen zu widmen, folgten nur die Klöster Fischingen, Kreuzlingen 
und Münsterlingen. Den dort eingerichteten Schulen war aber kein großer 
Erfolg beschieden. Die Institute litten an ständigem Lehrermangel; die be
schränkte Novizenaufnahme verhinderte die Heranbildung von talentierten 
Lehrkräften. Der Kleine Rat förderte diese Schulen nicht, da er über die Ver
wendung der Klostervermögen aus eigener Kompetenz bestimmen wollte. Dies 
war wohl auch ein Grund dafür, daß sich die übrigen Klöster zu keinen spe
ziellen Anstrengungen aufraffen konnten 25 . 

In der Restaurationszeit unternahm Anderwert weitere Schritte, um die 
Klöster und Stifte vor einem staatlichen Zugriff zu bewahren. In seiner Eröff
nungsansprache bei der ersten Sitzung des Administrationsrates 1817 munterte 
er die geistlichen Korporationen auf, «Lehranstalten für Vorbereitungswissen
schaften mit ihren Ordensinstituten zu verbinden 26 ». Wie schon erwähnt, 
machten Fischingen und Kreuzlingen diesbezügliche Anstrengungen 27 • Mün
sterlingen hob sein Institut 1824 auf, da es «gegenüber der verbesserten Ge
staltung der Gemeindeschulen nicht mehr nothwendig war 28 ». Die übrigen 
Klöster verhielten sich Anderwerts Plänen gegenüber passiv. 

Um der imminenten Gefahr der Aufhebung zu entgehen, machte Ander
wert dem Klarissinnenkloster Paradies, dem die Regierung die Wiedereröff
nung des Noviziats verweigerte, 1824 folgenden Vorschlag 29 : 

- Das Klarissinnenkloster Paradies bleibe laut Regierungsbeschluß von 1804 weiterhin mit dem 
Dominikanerinnenkloster Katharinental vereinigt. 

- Entgegen früheren Abmachungen übernehme Katharinental den Unterhalt der noch lebenden 
Klarissinnen und auch deren sämtliche finanziellen Verpflichtungen. 

- Der Bestand der Klosterinsassen in Paradies solle nie weniger als fünf betragen. Sterbe eine 
Klarissin, sei dieselbe durch eine Dominikanerin zu ersetzen. Beide Orden könnten ihre Re
geln beibehalten. Die Vorsteherin der beiden Klöster könnte sich Propstin nennen. 

- Im Kloster Paradies wären acht Freiplätze für Kantonsbürgerinnen zu reservieren, «die als 
weltliche dort Kost und Wohnung fänden». Diese hätten sich der Klosterordnung zu unter
ziehen und ihrem Stand entsprechend Arbeit zu verrichten. 

24 Tb!., 5. Bd., S. 163 ff. 
25 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 293ff. 
26 STA TG, Nachlaß Anderwert, Manuskript vom 28.4.1817. 
27 Vgl. oben, S. I I 4. 
28 Kuhn, Thurgovia sacra, 1883, S. 289. 
29 STA TG, Nachlaß Anderwert, Projekt wegen Paradies, 11. 4. 1824. 
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- Die Plätze würde der Katholische Kleine Rat in Verbindung mit dem Katholischen Admini
strationsrat vergeben. Es kämen Töchter von verdienten Männern aus dem Kanton in Frage. 
Die Aufnahme für Unbemittelte wäre unentgeltlich; Reiche hätten einen «mittelrnäßigen 
Betrag» zu bezahlen. Gäbe es nicht genug Anmeldungen, könnten auch fremde Kostgängerin
nen angenommen werden, welche erhöhte Kostgelder zu entrichten hätten. 

- Das Nähere über die Art der Kleidung, die Andachtsübungen usw. würden Statuten bestim
men. 

- Außer diesen Bedingungen müßte aus dem Vermögen von Paradies die Summe von 10000 bis 
15000 Gulden an das projektierte Kantonsspital abgegeben werden. Ohne dieses Opfer könne 
man nicht auf die Realisation dieses Planes zählen. 

Die Klarissinnen in Paradies scheinen auf diesen Vorschlag eingegangen zu 
sein. Jedenfalls stellten sie im September 1824 ein Gesuch um Novizinnenauf
nahme, um dann« eine Töchter-Anstalt zum allgemeinen Besten einzuführen30». 
Die Regierung reagierte nicht darauf. 

Eine Änderung wünschte Anderwert auch im Kartäuserkloster Ittingen 
vorzunehmen. In seinem Expose von Ende 1814 bemerkte er, dieses Gotteshaus 
werde «in den Augen des Publicums im hiesigen Kanton immer als dasjenige 
betrachtet, das durch seine Statuten schon gehindert [sei], dem Kanton weder 
durch Erziehungsanstalten noch Seelsorge unmittelbaren Nuzen zu verschaf
fen». Anderseits werde gerade dieser Umstand dafür benutzt, die Kartause 
«bloß als subsidiarische Finanzquelle bey jedem Anlaß in Anspruch zu nehmen, 
bis endlich der vielleicht von manchem in der Still sehnlich gewünschte Augen
blik herannahet, sich des Ganzen zu bemächtigen und besonders den wichtigen 
Weinhandel in particulare Hände zu bringen». Er riet daher, aus dem Kloster 
sowohl eine Ruhestätte für alte Pfarrherren als auch eine Verpflegungsanstalt 
für Kranke zu machen. Für die aufzunehmenden Geistlichen bedingte er aus, 
«daß die Hälfte der Pfründer katholischer und die andere Hälfte protestanti
scher Confession seyen, weil sonst für die leztern so viel Empfehlungen und 
Zumutungen eintreffen würden, daß ihre Anzahl über die Hälfte anwachsen 
könnte». Diese Umstellung bringe es aber mit sich, so führte Anderwert weiter 
aus, daß die Kartäuser durch einen solchen Orden ersetzt werden, bei «wel
chem der erste Vorsteher bis auf den lezten Abwart sich diesem für die leidende 
Menschheit gewidmeten Institut weiht». Er empfahl die Übernahme des Klo
sters durch den Benediktinerorden, da bei demselben «mehr Aussicht vorhan
den ist, Candidaten zu erhalten, da mehrere Klöster dieses Ordens in der 
Schweiz existiren, wo Zöglinge dafür erzogen werden 31 ». Die Kartäuser berie
ten sich diesbezüglich mit den Regierungsmitgliedern, die - wie sich Häberlin 
ausdrückte - «damals schon an die Schmausereien des Stifts gewöhnt, beruhi
gende Zusicherungen gaben, die dasselbe in trügliche Sicherheit führten und 
das Kloster der moralischen Garantie beraubte, die ihm eine solche Änderung 

30 STA TG, Akten Klöster und Stifte, XI 283.4, Paradies an Regierung, 28. 9. 1824. 
31 STA TG, Nachlaß Anderwert, Projekt für lttingen, 21.11.1814. 
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verschafft hätte:32 ». Regierungsrat Freyenmuth erwähnt denn auch in seinem 
Tagebuch, daß jeweils nach Neujahr der Kleine Rat in corpore in Ittingen den 
neuen Wein probiert habe:33 . 

Wie in der Mediation wurden die geistlichen Korporationen auch in der 
Restauration stark zum Unterhalt des staatlichen Finanzhaushaltes herbeige
zogen. Die Kantonsverfassung von 1814 stipulierte ja im besonderen, daß ihr 
Vermögen «gleich anderm Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen» 
sei:34. Die thurgauischen Klöster, Stifte und Statthaltereien wurden zwischen 
18 I 5 und 1830 zu folgenden Beitragsleistungen verpflichtet: 

Staatssteuer (1815 6 Promille, 1816 1,5 Promille, 18 I 7 bis 1824 I Promille, 
1825 bis 1830 0,75 Promille auf Yermögen)'35 ..•...•................... 

Beiträge an die Pfrundverbesserung ( 1815 bis 1830, l 6mal 2668 Gulden)'*; .. 
Novizenquartgelder (1815 bis 1830)37 ..••.............•............... 

Militärsteuer (1816 bis l 830)'IB ...................................... . 
Außerordentliche Armensteuer für die Hungernden des Hinterthurgaus 
(18]7)'Ml ......................................................... . 
Beiträge an das Kantonsspital ( 1826 bis 1828)40 ....................... . 

60 300 Gulden 
42 688 Gulden 
16 560 Gulden 
16 583 Gulden 

2 200 Gulden 
4 524 Gulden 

142 855 Gulden 

Verglichen mit den von den Gemeinden erhobenen Steuern, macht die ge
nannte Summe mehr als 20 Prozent aus. Für die Klöster und Stifte, welche in 
den Hungerjahren 1816/17 größere Verluste erlitten, war es nicht leicht, die von 
ihnen verlangten hohen Steuern aufzubringen. Durch diese bedeutenden Ab
gaben entbehrten sie auch der flüssigen Mittel, ihre Betriebe genügend instand 
zu halten oder zu rationalisieren 41 . 

Weitere öffentliche Hilfeleistungen der Klöster waren die Seelsorge in ka
tholischen Pfarreien durch Konventualen (zwölf Pfründen wurden durch geist
liche Korporationen betreut), die Armenfürsorge (Austeilen von Suppen) und 
Unterstützungen von Notleidenden (zum Beispiel Wettergeschädigten). Deren 
Betrag ist in Geld nicht zu berechnen 42 . 

32 Häberlin-Schaltegger, S. 95. 
33 Freyenmuth, Journal, Th. B. 33, S. 65. 
34 0. GS., I. Bd., S. 26, § 34. 
35 STA TG, Staatsrechnungen 1815-1830, vgl. auch O.GS., S. l35ff. 
36 ST A TG, Rechnungen der Meersburger Kommission, I 8 I 5-1830, vgl. auch Hungerbühler, 

Th. B. 96., S. 169. 
37 STA TG, Rechnungen der Pflegkommission, 1815-1830. 
38 0. GS., I. Bd., S. 142 ff., ST A TG, Protokoll Kleiner Rat vom 15. 11. 1821, § 1943, und 

11. 11. 1823, § 1988, Rechnungen über das Uniformierungswesen 1816-1830. 
39 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, I. 8. 1817, § 1820. 
40 GS., S. 232. 
41 Vgl. Kuhn, Thurgovia sacra, III. Bd., S. 296. 
42 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 96, S. 79f., 297f. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Regierung sich in der 
Restauration gegenüber den Klöstern im allgemeinen nachgiebiger zeigte als 
in der vorhergehenden Epoche. Wenn auch die personellen Bestände wieder 
aufgefüllt werden konnten, darf wohl von einer klösterlichen «Nachblüte» 
nicht gesprochen werden 43 . Den Gotteshäusern fehlte eine gesunde materielle 
Grundlage. Die Regierung nahm auf ihre finanziellen Schwierigkeiten keine 
Rücksicht; sie kam ihnen bezüglich der ordentlichen Steuern nur so weit ent
gegen, als es ihr die staatlichen Bedürfnisse erlaubten. An den Bestrebungen 
Anderwerts, die Konvente zu vermehrter gemeinnütziger Tätigkeit zu veran
lassen, verhielt sie sich desinteressiert. So wurde die Säkularisation, welcher 
schon in der Mediation durch die Klostergesetze der Weg geebnet worden war, 
in der Folgezeit nur weiter hinausgeschoben. 

5. Die paritätischen Verhältnisse 

a) Der Wandel der Parität 

Der vierte Landfrieden von 1712 brachte der evangelischen und der katho
lischen Konfession in der thurgauischen Landschaft die völlige Gleichberechti
gung. Durch ihn wurde das paritätische Prinzip sowohl auf die kirchlichen als 
auf die politischen Verhältnisse übertragen. In Kirchenordnung, Schule und 
Ehewesen unterstand jede Konfession ihrem eigenen Richter und ihrer eigenen 
Obrigkeit. Die höchste Autorität über die evangelische Kirche sprach der 
Friede den Räten von Zürich und Bern zu. Bei der katholischen Kirche war der 
Bischof der geistliche Oberhirte, und die weltliche Kirchenhoheit beanspruch
ten die fünf inneren Orte und katholisch Glarus. Die öffentlichen Ämter waren 
im thurgauischen Untertanenland gleichmäßig unter den Konfessionsgruppen 
zu verteilen. Der Landammann mußte evangelisch, der Landschreiber katho
lisch sein. Auf der Gemeindeebene wurde - außer bei Zweidrittelmehrheit der 
einen Konfession - durchgehende Ämterparität vorgeschrieben. Über kon
fessionelle Streitigkeiten entschied eine paritätische Kommission, bestehend 
aus den Gesandten der regierenden Stände Zürich, Bern, Luzern und Uri 1. 

Der Landfriede zeigte das Bestreben, jeder Konfession das zukommen zu 
lassen, was ihrer Eigenart entsprach. Mit aller Vorsicht wurde die Unterdrük
kung einer konfessionellen Minderheit zu verhindern gesucht. Beide Bekennt
nisse erhielten die Möglichkeit, nebeneinander als selbständige Glaubensfor
men zu bestehen. Für das thurgauische Untertanengebiet bedeutete dieser 
landfriedliche Entscheid die erste Regelung der kirchlichen Angelegenheiten 

43 Kuhn, Thurgovia sacra, 1883, S. 290/f. 
I Hungerbühler, Th. B. 91, S. 24/f. 
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durch die Staatsgewalt. Sie entsprach der durch Jahrhunderte des Zusammen
lebens zur Gewohnheit gewordenen Ordnung. 

Bedeutsam für die thurgauische Landschaft war, daß durch den Waffen
entscheid bei Villmergen von 1712 die Vorherrschaft der Katholiken in der 
Eidgenossenschaft durch die der Evangelischen abgelöst wurde. Der Einfluß 
der Protestanten, welche im Thurgau das numerische Übergewicht besassen, 
wurde nun immer stärker. Sie holten nach der langen Zurücksetzung energisch 
auf und traten in ein aktives Stadium ein. Die Katholiken, welche den früheren 
Schutz der inneren Orte nun verloren hatten, versuchten entschieden, das ein
rrlal Erreichte nach Möglichkeit zu retten. Sie waren vorläufig die Nutznießer 
der vorgeschriebenen Ämterparität, welche ihnen in vielen Gemeinden die 
Hälfte der Amtsstellen sicherte, obwohl sie nur einen geringeren Teil als die 
evangelischen Ortseinwohner ausmachten. 

Die Helvetik beseitigte mit einem Schlage die landfriedliche Ordnung. Die 
nach französischem Muster geformte helvetische Einheitsverfassung brachte 
eine uniforme Kirchenorganisation. Die kirchlichen Befugnisse der früheren 
Obrigkeiten wurden der thurgauischen Verwaltungskammer übertragen. Diese 
schuf einen allgemeinen Kirchenrat, welcher das Vorschlagsrecht für die beiden 
Konfessionsgruppen hatte; die eigentliche Entscheidung stand der obersten 
weltlichen Behörde zu. Mit den Kirchgemeinden befaßte sich die Gesetzgebung 
der Helvetik nicht. 

Mit der neuen Rechtsordnung verschwand die Ämterparität im Thurgau. 
Die evangelische Mehrheit beanspruchte ihrer Bevölkerungszahl entsprechend 
eine stärkere, das heißt proportionale Vertretung in den Behörden. Auf eine 
gesetzliche Regelung der Ämterverteilung wurde jedoch verzichtet; man ver
sprach lediglich billige Rücksichtnahme auf die katholische Minderheit. So 
wurden zum Beispiel die Stellen der Abgeordneten in den helvetischen Zentral
behörden wie folgt besetzt (erste Zahl = Protestanten): 

Senatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: I 
Großräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 2 
Oberrichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I : 0 

10:3 

Die katholischen Beamten standen nun überall einer evangelischen Mehr
heit gegenüber; sie vermochten sich auf keinem Gebiet mehr durchzusetzen. 
Die thurgauischen Katholiken wurden ganz in die Defensive gedrängt. Infolge 
dieses Wandels entstand zwischen den beiden Konfessionsgruppen eine latente 
Spannung. Im Innern zeigte sich die konfessionelle Kluft durch vielerlei Händel 
und Sticheleien, gegen außen offenbarte sie sich nur dann, wenn die Mächte-
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konstellation außerhalb des Kantons für die Katholiken günstig war und diese 
hoffen konnten, daß ihren Wünschen Gehör geschenkt werde 2 . 

In der Mediation wurde die Regelung des Kirchenwesens der neuen Kan
tonsregierung überlassen. Durch sie wurde die Umwandlung der Parität noch 
weitergeführt. Die überlieferte Form des Staatskirchentums rezipierte nicht nur 
die aufklärerischen Ideen der Gleichheit, sondern auch der Vereinheitlichung. 
Man sicherte einerseits den beiden Konfessionsteilen die freie und uneinge
schränkte Ausübung des Gottesdienstes zu, erstrebte aber anderseits eine zah
lenmäßige Anpassung der Behörden an den Bevölkerungsanteil der einzelnen 
Bekenntnisse und eine regelrechte gesetzgeberische Zusammenfassung beider 
Gruppen. Als deren eigentliche Dachorganisation schuf die mehrheitlich evan
gelische Regierung den Paritätischen Kirchenrat, welcher aus gleich vielen Ver
tretern beider Konfessionen (je dreizehn) zusammengesetzt war. Seine pri
märe Aufgabe war die Förderung gegenseitiger Toleranz, um die Einheit des 
Kantons nicht zu gefahrden. Durch diese konfessionell gemischte Behörde 
sollte eine möglichst gleiche Behandlung gleicher kirchlicher Gegenstände er
zielt werden. Über die Verteilung der Amtsstellen wurden keine näheren ge
setzlichen Bestimmungen erlassen. Dieses Problem wurde der staatspolitischen 
Klugheit der neuen obersten Kantonsbehörde überlassen. 

In der Praxis wirkten sich diese Prinzipien in der neuen Kirchenpolitik wie 
folgt aus: 

1. Durch den Grundsatz der relativen Parität gelangten die Protestanten 
nicht nur in den Besitz der Überzahl der Beamtenstellen, sondern gleichzeitig 
der maßgebenden «Kommandoposten» im neuen, unabhängigen Kanton. Sie 
bekamen alle politischen Hebel in ihre Hände und entschieden alle wichtigen 
Probleme. Sie konnten sich nun leicht gegen jede katholische Opposition durch
setzen. Um jedoch eine gefahrliche konfessionelle Unruhe zu vermeiden, ge
währten sie den Katholiken einen ihr gerechtfertigt dünkenden Einfluß auf die 
Staatsgeschäfte. Bei den oberen Behörden wurde während der Mediation fol
gendes Verhältnis beobachtet: 

Großer Rat .............................................................. . 
KkinMRat .............................................................. . 
Appellationsgericht ....................................................... . 
Schulrat ................................................................. . 
Kriegsrat ............................................................. • . • • 
Sanitätsrat .............................................................. . 
F. k .. 1nanz omm1ss1on ....................................................... . 
Kommission des Innern ................................................... . 
Pflegkommission ......................................................... . 

2 Hungerbühler, Th. B. 91, S. 36f. 
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Im gesamten stimmten die Verteilungszahlen mit den konfessionellen Be
völkerungsverhältnissen im Thurgau überein. Die Volkszählung von 1813 er
gab 77,8 Prozent Protestanten und 22,2 Prozent Katholiken 4 . 

2. Im Zuge der Vereinheitlichung wurden die kirchlichen Gesetze für beide 
Konfessionen im unitarischen Sinne konzipiert. Die überwiegend evangelische 
Regierung wurde für die Katholiken damit maßgebend nicht nur im öffent
lichen, sondern auch im konfessionellen Bereich. Nur dort, wo die prinzipielle 
Verschiedenheit der beiden Konfessionen unversöhnlich aufeinanderstießen, 
wurde eine Trennung durchgeführt: Man organisierte zwei verschiedene Ehe
gerichte, und jeder Konfessionsteil hatte seine eigenen Kirchenstillstände und 
F ondsverwaltungen 5 . 

3. Ein anderer neuralgischer Punkt des konfessionellen Zusammenlebens 
war das Erziehungswesen. Während dasselbe in der Helvetik der Verwaltungs
kammer unterstellt worden war, wurde nun für dessen Gesamtleitung ähnlich 
wie im Kirchenwesen eine paritätische Behörde geschaffen. Der konfessionell 
gemischte weltlich-geistliche Schulrat wurde im Verhältnis 8: 6 besetzt. Die 
Wahlen ergaben noch eine Verstärkung der evangelischen Partei, da sie den 
Schulpräsidenten, den Schuldirektor sowie den Aktuar aus ihrer eigenen Reihe 
ernannte. In den Kirchgemeinden blieben die Schulen konfessionell getrennt 6 . 

4. In Kirchspielen, wo die Güter von Angehörigen beider Konfessionen 
gemeinsam verwaltet wurden, blieb man bei der alten Regelung des vierten 
Landfriedens. Unabhängig des Bevölkerungsanteils einer Konfession wurden 
paritätische Behörden gebildet, das heißt, jeder Teil hatte Anrecht auf gleich 
viele Vertreter. Da etwa die Hälfte aller Kirchgemeinden im Thurgau paritätisch 
waren, kam diesem Faktum eine wichtige Bedeutung zu 7. 

In der Überschau läßt sich feststellen, daß in der Mediation im Thurgau 
der Versuch unternommen wurde, das Kirchen- und Schulwesen möglichst 
einheitlich für beide Konfessionsteile zu ordnen. Auf Kantonsebene ließ sich 
dies weitgehend durchführen, nicht aber in den Kirchgemeinden, die ihre frü
here Autonomie nicht preisgeben wollten. Die Schaffung einer konformen 

4 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 249. Die Bevölkerungszunahme und -abnahme am Anfang der 
Restauration war folgende: 

1816 ..................... . 
1817 ..................... . 
1818 ..................... . 
1819 ..................... . 
1820 ..................... . 

5 Hungerbühler, Th. B. 95, S. 251. 
6 Hungerbühler, Th. B. 95, S. 250. 
7 Vgl. unten, S. 144. 

Protestanten 
60497 
59 889 
58 540 
59 981 
61 252 

Katholiken 
17 258 
17 131 
16 782 
I 6 831 
16 888 

Nachweis 
Thg. Zt. 25. I. 1817 
Thg. Zt. 30. I. 1819 
Thg. Zt. 15. I. 1820 
Thg. Zt. 20. I. 1821 
Thg. Zt. 19. I. 1822 
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Kirchengesetzgebung war nur möglich, weil die mehrheitlich unitarisch-evan
gelische Regierung infolge der relativen Parität sich gegen den Willen der 
katholischen Minderheit leicht durchsetzen konnte. Völlig ließ sich aber das 
Prinzip der Gleichheit auf kirchlichem Gebiet nicht anwenden. Mit Rücksicht 
auf die landfriedliche Parität sah sich die Regierung veranlaßt, vor allem bei 
der Bestellung der konfessionellen Behörden auf die spezifische Struktur der 
katholischen Kirche Rücksicht zu nehmen. Die Gesetze selbst hat man sehr 
vorsichtig formuliert, um die schwächere Partei nicht zu einem die innere Ord
nung und äußere Selbständigkeit gefahrdenden Aufruhr zu reizen; man wollte 
verhüten, daß sich die Katholiken allzusehr unterdrückt fühlten 8 . 

b) Die Einführung konfessioneller Paritätsvorschriften 

1813/14 veränderte sich die politische Situation in der Eidgenossenschaft 
grundsätzlich. An die Stelle des französischen Einflusses trat nun der Druck 
der alliierten Siegermächte, deren staatspolitisches Ziel die Wiederherstellung 
der vorrevolutionären Zustände war. Hand in Hand mit der politischen Re
staurationsbestrebung ging auch eine kirchliche, welche katholischerseits durch 
die gleichzeitig einsetzende Stärkung des römischen Papsttums genährt wurde. 

Diese neue Mächtekonstellation war für die Thurgauer Katholiken vorteil
haft: Sie konnten auf die Hilfe der katholischen inneren Stände und von katho
lisch Österreich zählen. Als im April 1814 die Regierung die thurgauische Be
völkerung einlud, Wünsche bezüglich der neu auszuarbeitenden Verfassung 
bekanntzugeben, glaubten die Katholiken, der Moment sei gekommen, um 
ihrer Unzufriedenheit mit der in der Mediation geschaffenen Kirchenorgani
sation Ausdruck zu verleihen und ihre Ansprüche lautstark zu verkünden. Mit 
allem Nachdruck stellten die Petenten ihre Forderungen auf, nämlich: Beob
achtung der Parität bei allen Beamtenstellen (die meisten Katholiken gaben 
sich mit einer Ein-Drittel-Vertretung zufrieden), saubere Trennung der katho
lischen von der evangelischen Konfessionsadministration sowohl im Kirchen
als auch im Schulwesen und Wahl der Beamten nach Konfessionen getrennt 9. 

Das Ziel der Bittsteller war vor allem, für alle Zukunft zu verhüten, daß Prote
stanten auch über die Angelegenheiten der katholischen Konfession - und sei 
es nur in organisatorischer Hinsicht- entscheiden können. Sie wünschten auch, 
nicht weiter von der Bildung des Staatswillens ausgeschlossen zu sein. Um dies 
zu erreichen, waren sie gewillt, gegebenenfalls auch die Hilfe der Tagsatzung 
oder der Minister der Siegermächte in Anspruch zu nehmen 10 . 

8 Vgl. Hungerbühler, Th. B. 96, S. 248ff. 
9 Siehe I. Teil, S. 20 ff. 

I O Siehe I. Teil, S. 23 ff. 
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Auf den vielseitigen Druck sahen sich die evangelischen Behörden veran
laßt nachzugeben. Trotz ihrem Übergewicht wagten sie es nicht, gegen die For
derungen der Katholiken offen zu opponieren. Man mied in Regierungskreisen 
die öffentliche Diskussion über das fragliche Problem und handelte, wie immer 
in der Geschichte eines Staatswesens es zu geschehen pflegt, wenn von außen 
her eine Gefahr droht: Man drückt ein Auge zu und ist zu Konzessionen bereit, 
die man sonst schwerlich machen würde. Das erste große Entgegenkommen 
der evangelischen Mitglieder im Verfassungsrat war, daß sie sich bereit erklär
ten, mit den katholischen Kollegen über die Paritätsfrage zu verhandeln, denn 
während der Mediation hatten sich die Protestanten jeder diesbezüglichen Ver
ständigung widersetzt. Bei den Verfassungsberatungen ging es aber nicht ohne 
ein hartnäckiges Feilschen zwischen den Vertretern der beiden Konfessions
teile. Das bis dahin gewohnte Verhältnis der Verteilung der Beamtenstellen 
konnte nur mit Hilfe der ausländischen Minister zugunsten der katholischen 
Minderheit verändert werden 11 . Die Folge war, daß das Paritätsprinzip in der 
Verfassung von 1814 wie folgt geregelt wurde 12 : 

1. In den oberen Behörden konnten die Protestanten und die Katholiken 
im nachstehenden Verhältnis Anteil nehmen: 

Großer Rat .................................................. . 
Kleiner Rat .................................................. . 
Obergericht .................................................. . 

75: 25 (bisher 80: 20) 
6: 3 (wie bisher) 
9: 4 (bisher 10: 3) 

90:32 

Eine Ausdehnung der politischen Parität auf die unteren Ämter fand nicht 
statt. Man begnügte sich mit der Weisung: «Bey Bestellung der übrigen Ge
richts- und Verwaltungsbehörden und Beamtungen soll im allgemeinen ein 
billiges Paritäts-Verhältnis beobachtet werden.» 

2. Die Staats- wurde von der Kirchenverwaltung klar getrennt, und diese 
auch nach Konfessionen. Jede Konfessionsgruppe konnte ihr Kirchen-, Schul
und Matrimonialwesen selber besorgen und auch die Armengüter eigens ver
walten, jedoch unter der Aufsicht der Regierung. 

3. Für konfessionelle Streitfälle wurde ein paritätisches Schiedsgericht ge
schaffen, welches sich aus je drei Vertretern der beiden Konfessionsteile zusam
mensetzte. Nötigenfalls konnte aber der Kleine Rat ein siebentes Mitglied 
wählen. 

Diese verfassungsmäßige Regelung der Parität brachte für die Katholiken 
kaum Vorteile. Die Protestanten gewährten ihnen nur im Großen Rat und im 

11 STA TG, Akten Thurgaus Staatsverfassung von 1814, IV 61.1. Protokoll der Sitzungen des 
Verfassungsrates, Juli 1814 (Brouillon). 

12 0. GS., 1. Bd., S. 27 f. 
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Obergericht eine stärkere Vertretung als früher. Im Kleinen Rat, welcher nach 
der neuen Verfassung mit noch mehr Kompetenzen als in der Mediation aus
gerüstet war, blieb die Mandatsverteilung gleich wie zuvor. Auf die Frage der 
Ämterverteilung in den unteren Behörden und des Wahlmodus nach Konfes
sionen trat man gar nicht ein. Die katholischen Beamten wurden nach wie vor 
von der Gesamtheit der Bürger gewählt, das heißt, es kamen nur solche in Be
tracht, welche auch die Unterstützung der evangelischen Mehrheit hatten. 

Rein äußerlich gesehen, wurde durch die Trennung der konfessionellen 
Verwaltungen den beiden Kirchen des Kantons die Autonomie gewährt. Die 
kirchliche Selbständigkeit wurde aber entscheidend eingeschränkt durch die 
beiläufige Bestimmung, daß beide Konfessionsadministrationen unter der Auf
sicht der Regierung stehen. Für die Interpretation dieser Klausel war ein weiter 
Spielraum offen. Die evangelische Mehrheit der Regierung hatte hier die Mög
lichkeit, weiterhin bestimmend auf die gesamte Kirchenpolitik einzuwirken. 

An Stelle der durch die neue Verfassung hinfallig gewordenen paritätischen 
Kirchen- und Schulräte trat das paritätische Schiedsgericht. Selbst hier konnte 
der mehrheitlich evangelische Kleine Rat bei wichtigen Entscheidungen maß
gebenden Einfluß ausüben. 

Die Katholiken konnten sich über ihren bescheidenen Erfolg keineswegs 
freuen. Durch die von ihnen erzwungenen Konzessionen zogen sie sich für 
mehrere Jahre die offene Feindschaft der Protestanten zu. Die Exponenten der 
evangelischen Mehrheit waren so verbittert, daß sie beinahe zu ungesetzlichen 
Maßnahmen griffen 13 . 

Der evangelische Staatsschreiber Hirzel sah sich veranlaßt, zwischen den 
sich befehdenden Parteien als Vermittler aufzutreten. Durch das von ihm auf
gestellte Grundgesetz vom 7. J uni 1816 wurde die verfassungsrechtliche Klausel, 
daß die Kirchenorganisation unter regierungsrätlicher Aufsicht stehe, noch 
weiter umschrieben: Für alle kirchenorganisatorischen Gesetze bedurfte es der 
Sanktion des gesamten Großen Rates, für alle Verordnungen der Konfessions
administrationen - inklusive der bischöflichen - des landeshoheitlichen Plazets. 
Verträge über kirchliche und matrimonialgerichtliche Verhältnisse mit anderen 
Kantonen und Staaten - inklusive das Konkordat über die damals gerade zu 
bildende Diözese - konnten nur vom Kleinen Rat verhandelt und vom Großen 
Rat ratifiziert werden. Den Konfessionsadministrationen war es verboten, 
allgemeine Steuern und Abgaben auszuschreiben. Zur Deckung ihrer Verwal
tungskosten erhielten sie angemessene Beiträge aus der Staatskasse. Die Ver
waltung der Güter, welche paritätischen Kirchgemeinden gehörten, wurden 
der unmittelbaren Aufsicht und Leitung des gesamten Kleinen Rates unter
stellt 14 . 

13 Siehe oben, S. 24f. 
14 0. GS, 2. Bd., S. I ff. 
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Die Katholiken mußten sich nun nicht nur gefallen lassen, daß ihre kirch
lichen Organisationsgesetze vom Gutdünken der mehrheitlich evangelischen 
Räte abhängig gemacht, sondern auch die Beziehungen zum Bischof deren 
Kontrolle unterworfen wurden. Die Abhängigkeit vom Staat wurde noch da
durch verstärkt, daß die Konfessionsadministrationen kein Steuerrecht be
sassen und, um die Verwaltungskosten decken zu können, auf die Staatskasse 
angewiesen waren. Was die evangelische Mehrheit durch die Verfassung von 
1814 den Katholiken hatte zugestehen müssen, das holte sie sich im kirchen
politischen Sektor auf dem Wege der ordentlichen Gesetzgebung wieder zu
rück. 

Das einzige von den Katholiken Erreichte war, daß der die beiden Kon
fessionsteile verklammernde paritätische Kirchen- und Schulrat aufgelöst 
wurde. Dadurch ergaben sich weniger gemeinsame Berührungspunkte als in 
der vorhergehenden Periode. Ein direktes Aufeinanderprallen der Angehörigen 
der beiden Konfessionsteile wurde damit weitgehend verunmöglicht. Zu 
schwerwiegenden konfessionellen Streitigkeiten kam es - soweit dies aus den 
Akten ersichtlich ist - in der Restauration nicht mehr. 

Das von der Verfassung vorgeschriebene paritätische Schiedsgericht trat 
während der ganzen Epoche nur zweimal in Aktion. Es schlichtete letztinstanz
lich die Streitfalle der paritätischen Kirchgemeinden Üßlingen und Pfyn 15 . 

In Vollziehung des Grundlagengesetzes von 1816 beschloß der Kleine Rat, 
eine «Commission für die Confessions-Angelegenheiten» aufzustellen. Dieser 
wies er nicht nur die Kontrolle und Leitung der im Kanton befindlichen pari
tätischen Kirchen-, Schul- und Armenanstalten zu, sondern auch die Oberauf
sicht über die beiden Konfessionsadministrationen und die Klöster. Mitglieder 
dieser Kommission wurden zwei evangelische und zwei katholische Regie
rungsräte, nämlich Morell, Hanhart, Anderwert und Angern 16 . 

Diese Kommission zeichnete sich nicht durch besondere Aktivität aus. Als 
evangelischerseits die Teilung aller paritätischer Fonds des Kantons verlangt 
wurde, leistete sie keine Folge 17 . Auf den Vorschlag, in den paritätischen 
Kirchgemeinden gemischte Pflegkommissionen zu bilden, ging sie nicht ein 18 . 

Auch faßte sie keinen Beschluß, als die paritätische Kirchgemeinde Sommeri 
dringend die Trennung der gemeinsamen Fonds forderte 19 . Sie begnügte sich 
mit der Gutachtenserstattung in weniger bedeutenden Angelegenheiten 20 . 

15 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 25.5.1819, § 1003, und 22.10.1819, § 1856. 
16 STA TG, Beschlußprotokoll Kleiner Rat, 27.9.1817, S.162. 
17 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 8.5.1818, § 996. 
18 ST A TG, Akten Paritätische Kirchen-, Schul- und Armengüter, XI 264, Projekt eines De

krets über die Einrichtung der Verwaltung der paritätischen Fundationen, ohne Datum. 
19 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 8. 2. 1825, § 237, und 11. 3. 1825, § 453. 
20 STA TG, Akten Gutachten der Regierungskommissionen, IV 76.77. 
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Die Administrationsräte der beiden Konfessionsteile schickten sich an, 
selbst für Ordnung in den paritätischen Kirchgemeinden zu sorgen. Die Katho
lische Administrationskommission machte der Evangelischen Vollziehungs
kommission am 20.Juli 1820 den Vorschlag, «daß wo die paritätischen Fonds 
noch nicht getheilt, diese einer gemeinsamen Revision unterworfen werden, 
wozu dann sowohl die evangelische als auch die katholische Administrations
Commission jede ein Mitglied ernennen würde, welche dann die Rechnungen 
einfordern und in Revision nehmen thäten 21 ». Die Evangelische Geschäfts
führungskommission begrüßte diese Idee und gab ihre Zustimmung. Es wurde 
von jedem Administrationsrat ein Mitglied abgeordnet; in der Folge kon
trollierten beide zusammen die Fonds der paritätischen Kirchgemeinden, von 
denen es im ganzen Kanton am Ende der Restauration neunundzwanzig gab 22 . 

Hier zeigt es sich, daß die Kirchgemeinden den staatlichen Rechtsschutz 
nur im ä ußersten Notfall in Anspruch nahmen. Man einigte sich nach Möglich
keit, bevor dieser letzte Ausweg noch übrig blieb. Die Regierung selbst vermied 
es, weiterhin gesetzgeberisch in die autonome Sphäre der Kirchgemeinden ein
zugreifen. Die Trennung der paritätischen Fonds hätte unendlich viele Schwie
rigkeiten ergeben, denen sie gerne auswich, verursachten doch die übrigen 
Stiftungen den kirchlichen Behörden schon genug Kummer. 

c) Die Konvertitenordnung 

Zum Thema Parität gehören auch die Fragen der Konversionen und der 
gemischten Ehen. Diese Problemkreise wurden in der Mediation getrennt be
handelt. Der Konfessionswechsel wurde evangelischerseits durch die Kirchen
ordnung von 1806 geregelt 23• Für den übertritt eines Katholiken zum Pro
testantismus war folgender Weg vorgeschrieben: Anzeige an den Antistes -
nach Zustimmung des Kirchenratspräsidenten Unterweisung in der evange
lischen Konfession - Prüfung durch eine Visitationskommission - Aufnahme 
durch den Kirchenrat-Anzeige der erfolgten Konversion an den Kleinen Rat, 
den Kirchenrat der anderen Glaubensrichtung, den alten und den neuen Orts
pfarrer und die Gemeinde. Die Vorbedingungen dazu waren: Entschluß aus 
religiöser Überzeugung und Vollendung des achtzehnten Lebensjahres. Zwi
schen der Anzeige an den Antistes und der Aufnahme mußte eine Zeitdauer 
von fünfzig Tagen liegen 24. 

21 A. K. KR, Protokoll Administrationskommission, 20. 7. 1820, S. 223. 
22 A.K.KR, Protokoll Administrationskommission, 27.9.1820, S. 226, und STA TG, Akten 

Gemeinderechnungen 1820-1854, Auszug von Obergerichtspräsident Ammann vom 17. 3. 
1826. 

23 Tb!., 5. Bd., S. I !Off. 
24 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 254ff. 
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Die Bedingungen des Übertritts eines Protestanten zum Katholizismus 
wurden im katholischen Kirchenratsgesetz von 1809 festgelegt 25 . Die Bestim
mungen hielten sich mit den entsprechenden Änderungen fast vollständig an 
das evangelische Vorbild. Die Prüfung übernahmen hier die geistlichen Mit
glieder des Kirchenrates, und die endgültige Genehmigung der Konversion 
stand der Kurie zu. Dieser Kompromiß war ein erneutes Beispiel für das Stre
ben, dem anderen Bekenntnis so weit wie möglich entgegenzukommen und 
doch die katholische Eigenart zu wahren 26 . 

Lösungen für die Probleme, welche sich aus gemischten Ehen ergaben, 
konnten wegen der divergierenden religiösen Auffassungen von keinem der 
beiden Kirchenräte gefunden werden. Ein diesbezüglicher Punkt, nämlich die 
Konfessionszugehörigkeit unehelicher Kinder, wurde in der Mediation auf 
staatlicher Ebene geregelt. Das 1808 von der Regierung provisorisch erlassene 
Dekret schrieb vor, daß in Paternitätsklagen zwischen Angehörigen verschie
dener Konfession der Beklagte vor das Matrimonialgericht seiner Konfession 
zitiert werden müsse. Die Knaben sollten nach der Konfession des Vaters, die 
Mädchen nach derjenigen der Mutter getauft werden, so auch, wenn der Vater 
unbekannt, heimatlos oder Ausländer war und sein Heimatstaat diesbezüglich 
nichts Besonderes vorschrieb. Für die Taufe von Findelkindern hatte jedes 
Pfarramt die Weisung der Regierung einzuholen. In Notfällen konnte das 
Kind nach der Konfession der Gemeinde und, wenn diese paritätisch war, nach 
dem Bekenntnis jenes Bürgers, auf dessen Eigentum das Kind gefunden worden 
war, getauft werden 27 • 

Am Anfang der Restaurationszeit machte sich im Thurgau wie auch an
derswo die Tendenz bemerkbar, daß besonders Protestanten zum Katholizis
mus übertraten 28 . Am 3.Juli 1818 meldete der Evangelische Administrations
rat dem Evangelischen Kleinen Rat von zwei dergleichen Übertritten, jedoch 
nicht ohne beizufügen, daß dabei auf «unregelmäßige Weise von Seite katho
lischer Confessions-Verwandten bei der Conversion ... zu Werk gegangen wor
den» sei. Er verlangte daher gleichzeitig die Schaffung strenger Gesetze, «damit 
für die Zukunft einer solchen unerlaubten Proselytenmacherei Schranken ge
sezt werden 29 ». Die Regierung nahm davon geziemend Kenntnis und wies 
«den Gegenstand zur nähern Untersuchung und Gutachtenserstattung an die 
paritätische Commission 30 ». Diese Iieß das administrationsrätliche Gesuch 
unerledigt liegen. 

25 Tbl., 7. Bd., S. 125ff. 
26 Hungerbühler, Th. B. 96, S. 255. 
27 Tbl., 6. Bd., S. 207/f. 
28 Vgl. Oechsli, 2. Bd., S. 533 ff. 
29 A.E.KR, Protokoll Administrationsrat, 3.7.1818, S. 76f. 
30 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 28. 8. 1818, § 1781. 
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Im Zuge der allgemeinen Revision der Kirchenorganisationsgesetze reichte 
der Evangelische Administrationsrat von sich aus der Regierung im Mai 1819 
einen «unmaßgeblichen Vorschlag zu einer gesezlichen Bestimmung über die 
Art des Überganges eines Evangelischen zur Katholischen oder eines Katho
liken zur Evangelischen Confession und über die Folgen dieser Glaubensver
änderung» ein. Darin wurden die früheren Bestimmungen über die Konver
sionen und die konfessionelle Folge unehelicher Kinder lediglich näher um
schrieben 31 . Im Begleitschreiben bemerkte der Evangelische Administrations
rat, daß für beide Konfessionen die gleichen Bestimmungen gelten sollten, 
damit «die der einen weder strenger noch gelinder sind als die der andern». 
Eine diesbezügliche gleiche gesetzliche Regelung dränge sich auch deshalb auf, 
«weil einige Beyspiele gezeigt haben, daß unsere katholischen Mitbrüder noch 
immer, sey es aus welchem Grund es wolle, es nicht bloß für erlaubt, sondern 
sogar für Pflicht achten, die Zahl der zu ihrer Kirche Gehörenden so viel mög
lich zu vermehren und zu diesem Zweck u. a. auch den Übertritt der Bürger 
unserer Confession zu der ihrigen möglichst zu erleichtern». Das Gesetz müsse 
von der Regierung ausgehen, da es ihre Aufgabe sei, «jeden Bürger beym Be
kenntnis und Übung seines Glaubens zu schüzen und zu verhüten, daß keiner 
durch List oder Gewalt von demselben abgezogen werde 32 ». Von diesem Ent
wurf sandte der Kleine Rat eine Kopie an den Katholischen Administrations
rat. Dieser stimmte ihm vorbehaltlos zu und fügte seiner Antwort die Bemer
kung bei: «Stets huldigte der [Katholische J Administrationsrath dem Grund
saz, jede unordentlichen Schritte, durch die der Gewissens-Freyheit zu nahe 
getretten und der Übergang von einer Confession zur andern auf ungebühr
lichem Weg erzielet werden sollte, zu mißbilligen und zu entfernen, dagegen der 
innern Überzeugung freyen Spielraum zu lassen und den Menschen nicht zu 
hindern, derjenigen Kirche sich anzuschließen, wo er sein Heil am besten zu 
finden glaubt 33». - Diese Aussage widerspricht der evangelischerseits aufge
stellten Behauptung diametral. Daß diese zweckgebunden übertrieben formu
liert wurde, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. 

Mit dem Einverständnis sowohl der Evangelischen als auch der Katholi
schen Administrationsräte stellte nun die «Paritätische Commission» der Re
gierung eine Konvertitenordnung auf. Sie hielt sich mit nur geringfligigen 
redaktionellen Abänderungen an die eingereichte Vorlage. Das Gesetz wurde 

31 STA TG, Akten Organisatorisches, XI 262.a. «Unmaßgeblicher Vorschlag zu einer gesez
lichen Bestimmung über die Art des Überganges eines Evangelischen zur katholischen oder 
eines Katholiken zur evangelischen Confession», 19. 5. 1819. 

32 STA TG, Akten Organisatorisches, XI 262.a. Evangelischer Administrationsrat an Evange
lischen Kleinen Rat, 14.5.1819. 

33 ST A TG, Akten Organisatorisches, XI 262. a, Katholischer Administrationsrat an Katholischen 
Kleinen Rat, 22.9.1819 (Kopie). 
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am 5. Januar 1820 von der Legislative sanktioniert. Es enthält folgende wichtige 
Punkte 34 : 

- Kein Kantonsbürger darf konvertieren oder auch nur Religionsunterricht eines Geistlichen 
der anderen Konfession erhalten, « bevor er das gesezliche Alter der Volljährigkeit und auch 
den Zutritt zur heiligen Communion nach den Gebräuchen der Kirche, in welcher er aufer
zogen wurde, erhielt». -

- Der Konvertierende hat sich beim bisherigen Pfarrer, welcher zuerst mit dem Geschäftsführer 
des Administrationsrates seiner Konfession diesbezüglich Rücksprache zu nehmen hat, einem 
dreiwöchigen Religionsunterricht zu unterziehen. Der Geistliche hat ihm dabei «ganz beson
dere Belehrungen zu ertheilen, damit er in den Stand komme, die Grundsäze des Glaubens 
beyder Confessionen zu kennen und mit Überzeugung zu wählen». Bleibt der Konvertierende 
bei seinem Entschluß, hat der Pfarrer ihm einen Schein auszustellen, «daß hierüber dem Gesez 
ein Genüge geschehen seye». 

- Der Konvertierende kann seinen endgültigen Entscheid längere Zeit hinausschieben. Bis zur 
Konversion hat er sich alle drei Monate beim bisherigen Pfarrer zu melden. 

- Vor dem eigentlichen Übertritt erhält der Konvertierende Unterricht beim Pfarrer des andern 
Bekenntnisses. Auch hat er sich die Anteilhaberrechte an den Kirchgemeindefonds von der 
Konfession zu verschaffen, zu welcher er übertritt. 

- Der Akt der Konversion geschieht öffentlich in einer Kirche. Der Geistliche, welcher denselben 
vornimmt, muß die nächsten Verwandten darüber in Kenntnis setzen, damit sie, wenn sie 
wollen, selbst zugegen sein und sich über die Freiwilligkeit des Übertritts überzeugen können. 

- Nach der Konversion hat der Pfarrer, welche sie vollzogen hat, dem früheren unverzüglich 
eine schriftliche Anzeige davon zu geben, welche vom Konvertiten und drei männlichen Zeu
gen mit unterzeichnet wird. 

- Jedem Konvertiten steht es frei, wieder zu seiner ursprünglichen Konfession zurückzukehren. 
- Ob der « Übertritt eines Ehegatten dem zurükbleibenden Ehegatten das Recht gebe, bey der 

betreffenden Behörde seiner Confession die Ehescheidung zu verlangen, bestimmt jede Con
fessions-Administration für ihre Angehörigen besonders, nach den bey jeder Confession gel
tenden Grundsäzen». 

- Über die Kinderfolge entscheidet ein Ausschuß des evangelischen Ehegerichts und des katho
lischen Konsistorialgerichts. Kann kein gütlicher Ausgleich gefunden werden, entscheidet der 
Kleine Rat. 

- Wenn nur ein Ehegatte konvertiert und die Ehe bestehen bleibt, gilt, daß «die bereits lebenden 
Kinder beyderley Geschlechts bey der Confession, zu welcher sie vor der Glaubensänderung 
des Vaters oder der Mutter gehört haben, bleiben». Für die nachfolgenden Kinder hat das Ge
setz für paritätische Ehen Geltung, nach welchem die Knaben nach der Konfession des Vaters, 
die Mädchen nach jener der Mutter zu erziehen sind. 

- Wenn in einer gemischten Ehe der eine Ehegatte konvertiert und dadurch beide Teile die 
gleiche Konfession haben, «gehören die späther gebornen Kinder der Confession an, zu wel
cher sich nun Vater und Mutter bekennen, hingegen bleiben die früher gchornen bey der Con
fession, zu welcher sie vor der Glaubens-Änderung des Vaters oder der Mutter gehört haben». 

- Uneheliche Kinder bleiben bei der Konfession, in welcher sie getauft wurden. wenn die Eltern, 
denen sie zugewiesen worden waren, konvertieren. 

- Kantonsbürger, welche sich außerhalb des Kantons befinden. können nur 1nit Bewilligung des 
thurgauischen Kleinen Rates zu einer anderen Konfession übergehen. Einern Ansäßen ist dies 

34 0.GS., 2. Bd., S. 175ff. Hier sei noch beigefügt, daß am 7.8.1819 interkantonale Konkor
date betreffend Ehen zwischen Katholiken und Reformierten abgeschlossen worden waren. 
Vgl. Bluntschli, Bundesrecht, 2. Bd., S. 356 ff. 
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auch nur dann erlaubt, «wenn er einen von seiner eigenen Obrigkeit ausgestellten und vom 
Kleinen Rath vidimirten Erlaubnisschein dazu vorweise!». 
L nregelmäßige Konversionen sind dem Kleinen Rat durch die betreffende Konfessionsad
ministration anzuzeigen, «damit er gegen diejenigen, welche die Übertretung des Gesezes oder 
der Vorschubs-Leistung dazu beschuldigt sind, Untersuchung und Bestrafung einleite». 

Die Konversion war dadurch noch mehr erschwert worden, als sie bis anhin 
schon gewesen war. Hier blieb der Sinn der alten Parität ganz erhalten. Die 
neue Regelung war besonders darauf ausgerichtet, den Religionsfrieden inner
halb des Kantons zu wahren, der wegen der damaligen politischen Lage für den 
Thurgau von existentieller Bedeutung war 35 . 

Die Regierung hatte auch nach Inkraftsetzung der Konvertitenordnung 
sich mit weiteren «unordentlichen Conversionen zu beschäftigen». Es kamen 
dabei auch Fälle vor, wo es um Unregelmäßigkeiten bei Übertritten von Ange
hörigen katholischer Konfession zum Protestantismus ging. Auf sie hier ein
zugehen würde zu weit führen 36 . 

Gegen Ende der Restauration kam es auch vor, daß Wiedertäufer sich 
weigerten, ihre Kinder in den Religionsunterricht der anerkannten Kirchen zu 
schicken. Die Regierung ließ die «widerspenstigen Hausväter zur Ordnung 
weisen 37 ». 

Es wäre nun falsch, wenn hinsichtlich der Parität nur Negatives ausgesagt 
würde. Über die Situation am Ende der Epoche berichtete ein Thurgauer fol
gendes: «Wenn es einerseits nicht geläugnet werden kann, daß oft von geist
lichen und weltlichen Personen aus der Klasse der Reformirten eine Anmaßung 
und Unduldsamkeit ausgeht, die mit dem sanften Sinn des Christenthums im 
grellsten Widerspruche steht, so ist es anderseits gewiß, daß in der gegenwärti
gen Zeit von dem römischen Stuhle, von Bischöfen und Prälaten und von Ein
zelnen aus der Masse der Priester und des Volks Funken sprühen, welche die 
bitterste Intoleranz und einen geheimen Kitzel verrathen, dem andern Theile 
den Rest zu versetzen. Auch im paritätischen Kanton Thurgau werden selten 
ohne Zwist und Hader und nicht immer ohne den Einfluß der Behörden ge
brauchen zu müssen, um den Streit zu schlichten, paritätische Ehen geschlos
sen, paritätische Kirchen gebaut, paritätische Geschäfte auseinander gelegt. 
Wohlthuend wirkt es hingegen auf den Menschenfreund ... wo man sich mit 
Duldung und Liebe einversteht und wo auch die schwierigsten Verhältnisse 

35 Vgl. Fleiner, Parität, S. 115 ff., und siehe oben, S. 
36 A. E. KR, Protokoll Administrationsrat, 19. 6. 1822, S. 390, und 31. 8. 1825, S. 165, u. a. m. 

Nach dem letztgenannten Protokoll schenkte der Evangelische Administrationsrat einer 
Konvertitin 14 Gulden, damit sie sich vorschriftsgemäß in die evangelischen Kirchenfonds 
einkaufen konnte. Dem Pfarrer des Ortes wurde empfohlen, «eaß er darüber ein Stillschwei
gen beobachten möchte». 

37 A. E. KR, Protokoll Administrationsrat, 27. 10. 1829, S. 200f., und 25. 3. 1830, S. 242, sowie 
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den Frieden nicht brechen können. Dies ist gegenwärtig der Fall in der paritäti
schen Gemeinde Romanshorn. Hier hatten die Reformirten und Katholiken 
im gemeinsamen Bunde seit Ostern dieses Jahres zwei neue Glocken ange
schafft, die gemeinschaftliche Kirche von Grund aus renovirt und dem Innern 
derselben eine ganz veränderte schöne Einrichtung gegeben. Die Katholiken 
traten den Reformirten zu Lieb mit den Altären zurük, räumten die Fahnen 
und andere Ornamente ihres Cultus hinweg. Die Reformirten hin wieder bauten 
auf ihre Kosten den Katholiken eine neue Sakristei außer der Kirche in Anbau 
auf und gewährten ihnen andere Vortheile, um ihnen die Nachgiebigkeit und 
Liebe zu erwiedern 38 ». 

Oechsli kam bei seinen Betrachtungen der paritätischen Verhältnisse im 
Thurgau zum Schluß, daß sich hier der Dualismus in der Restauration deshalb 
weniger fühlbar machte, «weil die große Mehrheit der Bevölkerung nur einem 
Bekenntnis, dem reformierten, angehörte» und der Regierung zugute kam, 
«daß unter ihr manches Nützliche geschah 39 ». Diese Feststellung muß unbe
dingt erweitert werden. Aus dem oben Gesagten geht deutlich hervor, daß der 
~eligionsfriede innerhalb des Kantons nur deshalb aufrechterhalten werden 
konnte, weil die gegenseitige Abwehrstellung zu konzilianter Haltung zwang 
und damit verhindert wurde, daß eine Konfession mit dem vollen Pathos ihrer 
religiösen Überzeugung in der Öffentlichkeit auftrat. Die Folge davon war, daß 
die konfessionellen Unterscheidungslehren sich immer mehr verwischten und 
dadurch bereits der Weg zur modernen Ökumene gebahnt wurde. 

6. Die Organisation des Armenwesens 

a) Die Armenfürsorge bis 1818 

Bis zur Revolutionszeit wurde das Armenwesen in der Landschaft Thurgau 
vor allem als Sache der Kirchgemeinden betrachtet; in einzelnen Fällen nahm 
auch die Ortsgemeinde daran Anteil. Im allgemeinen waren die Kirchen vor
nehmlich für Almosen und Nahrung der Armen besorgt, während die Gemein
den eher für die Beherbergung aufkamen 1 . In der Helvetik wurde die Besor
gung der Armen ganz den politischen Gemeinden übertragen. Die bis dahin 
bewährten kirchlichen Institutionen, wie Armenfonds, Sammlungen usw., 
blieben aber bestehen 2. 

38 Appenzeller Zeitung, Nr. 48, 28. November 1829. 
39 Oechsli, 2. Bd., S. 798. 

l Rosenkranz, Th. B. I 07, S. 70 ff. 
2 Hungerbühler, Th. B. 91, S. 93 ff. 
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In der Mediation kehrte man wieder mehr zur kirchlichen Armenfürsorge 
zurück. Das Kirchenorganisationsgesetz vom 12. Mai 1807 wies die Aufgabe, 
für Arme und Kranke zu sorgen, den neu gebildeten Kirchenstillständen zu:3. 

Das Armenwesen wurde damit konfessionell getrennten kirchlichen Behörden 
anvertraut. Aber die Regierung vermied es, genaue Vorschriften aufzustellen. 
Um lediglich dem Gassenbettel entgegenzusteuern, erließ sie am 17. Mai 1808 
ein Reglement, welches jeder Gemeinde es zur Pflicht machte, sich um ihre 
armen Bürger zu kümmern und, falls die vorhandenen Fonds nicht hinreichten, 
wöchentliche oder monatliche Armensteuern zu erheben. Die Beratung über 
den Einzug und die Verteilung der Gelder oblag dem Kirchenstillstand. Be
schwerden der Armen wegen nachlässiger Unterstützung durch eine Gemeinde 
sollte der Pfarrer oder der Friedensrichter an die Regierung weiterleiten 4. Da 
somit weder die Kirch- noch die Ortsgemeinde ausschließlich zur Armenpflege 
verpflichtet worden war, kehrte man allgemein zu den alten Gewohnheiten zu
rück. Das Unterbleiben einer einheitlichen Regelung führte aber zu mannig
fachen Komplikationen, um so mehr als sich Orts- und Kirchgemeinden mei
stens territorial nicht deckten. Wie verschiedenartig das Armenwesen damals 
im Kanton gehandhabt wurde, zeigen die nachfolgenden Beispiele der beiden 
benachbarten Gemeinden Sulgen und Berg5 : 

Leistungen 

Abgabe von Lebensmitteln 

Hauszinse 
Bargeldun terstützung 
Verpflegung unehelicher Kinder 

Ärztliche Behandlung und Pflege 

Beerdigungskosten 

Kirchgemeinde 

100 Prozent 

100 Prozent 
40 Prozent 

100 Prozent 
50 Prozent 

100 Prozent 

100 Prozent 

Ortsgemeinde 

100 Prozent 

100 Prozent 

60 Prozent 

50 Prozent 

100 Prozent 

Ort 

Sulgen 
Berg 
Sulgen und Berg 
Sulgen und Berg 
Sulgen 
Berg 
Sulgen 
Berg 
Sulgen 
Berg 

Man paßte sich ganz den örtlichen Verhältnissen an. Wo keine kirchlichen 
Armenfonds vorhanden waren, mußten die Ortsgemeinden die Betreuung der 
Hilfsbedürftigen übernehmen. Über die Beteiligung der Ortsgemeinden wurden 
vielenorts mit den Kirchspielen Verträge abgeschlossen 6 • 

Die Verfassung von 1814 brachte noch keine Änderung im Unterstützungs
wesen. Die Armengüter wurden den Konfessionsadministrationen unterstellt, 
welche sie durch die Kirchgemeindebehörden verwalten ließen. Die Regierung 

3 Tb!., 6. Bd., S. 97ff., vgl. auch Hungerbühler, Th. B. 96, S. 90ff. 
4 Tb!., 7. Bd., S. 24ff. 
5 Düßli, S. 29. 
6 Vgl. Rosenkranz, Th. B. 107, S. ?Off. 
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hatte die Oberaufsicht über dieselben 7 . Die eigentliche Armenfürsorge in den 
Gemeinden blieb weiterhin ungeregelt. Man war sich offensichtlich noch nicht 
im klaren, ob diese Aufgabe der Kirche oder ganz dem Staat zugewiesen werden 
sollte. 

Den Anstoß zu einer besseren Organisation der Armenpflege gaben die 
ersten Jahre der Restaurationszeit, die sogenannten Hungerjahre von 1816/17. 
Am 14. September 1816 sah sich der Kleine Rat veranlaßt, sich über die Maß
nahmen zu beraten, «welche bey der fortwährenden und täglich mehr über 
Hand nehmenden Theuerung der Lebensmittel. nothwendig werden, um die 
ärmere Volksklasse vor dem ihr drohenden Mangel an den unentbehrlichsten 
Nahrungsmittel zu schüzen und ihr bey der zu befürchtenden Noth werkthätig 
beyzuspringen 8 ». Sogleich wurde eine Dreierkommission aus Morell, Ander
wert und Freyenmuth gebildet, welche die Verhältnisse im Kanton genau zu 
prüfen hatte. Auf ihren Vorschlag wurde am 29. Oktober 1816 folgender für die 
Notzeit geltender Regierungsbeschluß gefaßt 9 : 

- Die regierungsrätliche Finanzkommission ist beauftragt, einen Vorrat von lebensnotwendigen 
«Viktualien» auf Staatskosten einzukaufen und zu magazinieren, um denjenigen Gemeinden, 
welche nicht aus eigenen Kräften für ihre Armen aufzukommen vermögen, helfen zu können. 

- Für die Überwachung der außerordentlichen kantonalen Armenfürsorge wird von der Regie
rung eine «Central-Armenkommission» bestimmt, welche die Hilfsgesuche der unvermögen
den Gemeinden zu prüfen und bei der Finanzkommission auf staatliche Unterstützung anzu
tragen hat. Je nach Umständen sind die Lebensmittel unentgeltlich oder zu wohlfeilen Preisen 
abzugeben. 

- In allen Gemeinden ist eine außerordentliche Fürsorgestelle einzurichten, welche den ärmeren 
Bürgern die notwendigsten Lebensmittel abgibt und im Frühjahr die unentbehrlichsten 
Früchte für die Aussaat abliefert. Zur Deckung der gemeinsamen Kosten dürfen die Armen
fonds der Kirchspiele nur so weit in Anspruch genommen werden, als «aus ihnen ohne Schmä
lerung des Capital-Bestandes geschöpft werden kann». Daneben ist, «wo es mit Hoffnung auf 
Erfolg geschehen kann, der Einsammlung freywilliger Beyträge an Naturalien und Baarschaft 
statt zu geben». Die Ortsvorsteher sind gehalten, über die Verwendung sämtlicher Hilfsmittel 
Bericht an die M unizipalbehörde zu erstatten. 

- Da jedoch die Armenbetreuung «an den meisten Orten größere Kräfte und wirksamere Maß
nahmen erheischen wird, als die Orts- und Kirchgemeinden, denen sonst die Unterstüzung der 
Armen zunächst obliegt, zu ihrer Verfügung haben», und «in Ermanglung von Hilfsquellen 
des Staates» werden die Munizipalgemeinden um ihre Mithilfe ersucht. Alle Gemeinderäte, 
Kirchenstillstände und Pfarrherren innerhalb der Munizipalität bilden zusammen die Muni
zipalarmenbehörde, welche die Aufgabe hat, die Hilfsaktionen innerhalb ihres Rayons zu 
koordinieren. Sie ist ermächtigt, «genaue Untersuchung anzustellen, welchen eigenthümlichen 
Vorrathjeder der Unterstüzungsbedürftigen zur Zeit noch besize und darüber zu wachen, daß 
er damit sorgfältig haushalte und das Seinige so weit möglich leiste, um seinen Mitbürgern 
nicht über das Maaß der höchsten N oth zur Last zu fallen». Weiter ist es ihr erlaubt, die Armen 

7 0. GS., 1. Bd., S. 28, § 39. 
8 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 14.9.1816, § 1977. 
9 STA TG, Beschlußprotokoll Kleiner Rat, 29.10.1816, S. 109ff., vgl. auch Rosenkranz, 

Th. B. 107, S. 2l0ff. 
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zur Arbeit gegen verhältnismäßige Entlöhnung anzuhalten. Auch kann sie zur Erhebung von 
Anlagen schreiten, und zwar so, «daß von Grundbesizern ihr Betreffnis in Naturalien ... nach 
billigem Anschlag eingefordert, die etwa nothwendige Ausgleichung unter allen Bürgern aber 
durch Baarschaft getroffen werde». 

-· Die Munizipal-Armenbehörden stehen unter der direkten Aufsicht der Central-Armenkom
mission. Die ersteren haben ihre Berichte über die getroffenen Maßnahmen und eventuelle 
Gesuche der letzteren einzureichen. Falls es einzelnen M unizipalitäten erwiesenermaßen 
«durchaus unmöglich ist, die verlangte Fürsorge vollständig aus eigenen Kräften zu leisten, 
so wird auf ihren Antrag (der Central-Armenkommission) der Kleine Rath beschließen, in 
wiefern und auf welche Weise eine Nachhülfe von Seite des Staats eintreten solle». 

Damit geriet die Armenpflege - wenigstens vorübergehend - ganz unter die 
Kontrolle des Staates. In der «Thurgauer Zeitung» wurde dieser Beschluß wie 
folgt kommentiert: «Ohne Zweifel würde es den gewohnten Verhältnissen und 
im Ganzen genommen auch den Wünschen des Publikums entsprechender ge
wesen seyn, wenn sie (die Armenfürsorge) den Kirchspielen übertragen worden 
wäre.» Es sei aber nicht zu vergessen, daß das Armenwesen «gesezlich keine 
Confessionssache, sondern eine Staatssache» sei. Da die Kirchenbehörde kein 
Besteuerungsrecht habe, sei die Fürsorge den Munizipalitäten als den unteren 
staatlichen Steuerbezirken zugewiesen worden 10 . 

Die Not nahm im Thurgau katastrophale Formen an. Dies hatte zu einem 
großen Teil seinen Grund im Umstand, daß mit dem Aufkommen der Indu
strialisierung im Anfang des 19.Jahrhunderts viele Bauern leichte und einträg
liche Beschäftigung in den im Kanton aufblühenden Baumwollspinnereien 
suchten. Dadurch wurden sie der beschwerlichen Feldarbeiten entwöhnt. Als 
nach den napoleonischen Kriegen der Handel zurückging und die Arbeits
losigkeit immer breitere Schichten erfaßte, zogen es viele Fabrikarbeiter vor zu 
betteln, als das ihnen zur Verfügung gestellte Land zu bebauen. Infolgedessen 
verfielen sie «mehr und mehr der Trägheit und Dieberei, der Unsittlichkeit und 
Lasterhaftigkeit und schließlich der dauernden Verarmung 11 ». Manchenorts 
und namentlich im Hinterthurgau vermochten die Munizipalgemeinden des 
Elends nicht mehr Herr zu werden, da mehr als die Hälfte der Bürger unter
stützungsbedürftig wurden 12 . 

Die umherziehenden Bettler wurden zur eigentlichen Landplage. Die Re
gierung sah sich daher gezwungen, am 15. November und 31. Dezember 1816 
verschärfte Polizeivorschriften zu erlassen. Die Polizeiposten wurden mit Sol
daten verstärkt und die Ausweispapiere der Umherziehenden einer strengeren 
Kontrolle unterzogen 13 . 

10 Thurgauer Zeitung, Nr. 14, 5.April 1817. 
11 Düßli, S. 29. 
12 Rosenkranz, Th. B. I 07, S. 211. 
13 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 15.11.1816, § 2395, und Beschlußprotokoll Kleiner Rat, 

31.12.1816. 
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Die Central-Armenkommission, in welche Staatsschreiber Hirzel, Stadt
pfarrer Kappeler von Frauenfeld und Oberrichter Ammann aus Ermatingen 
gewählt wurden 14, gab der Regierung jeweils nach zirka drei Monaten Bericht 
über den Zustand der kantonalen Armenfürsorge. Am 21. Februar 1817 riet sie 
dem Kleinen Rat zu folgenden Maßnahmen 15 : 

I. Aufstellung von Grundsätzen für die Besteuerung von Kantonsangehörigen, welche nicht 
in ihrem Heimatort, sondern in anderen Gemeinden ansässig sind. 

2. Hausierverbot für Arme, denn «das geringe Gewerbe des Hausierers - bey weitem unzu
reichend, um ihm und seiner Haushaltung die theure Zehrung auf der Straße zu verdienen - kann 
unmöglich etwas anders seyn, als ein Freybrief zur Vagabundität». Solche Hausierer seien noch 
froh, «wenn ihnen nur nichts gekauft wird, sie erlangen dadurch Anspruch auf ein Allmosen, wel
ches leicht mehr abwirft, als der Gewinn auf der unbedeutenden Waare». 

3. Erlaß eines Gesetzes «gegen das Heirathen vermögens- und erwerbsloser Personen, vor
nehmlich in gar zu jugendlichem Alter». 

4. Die «aufgeklärte katholische Geistlichkeit» möge sich zur Aufgabe machen, «den vom 
gemeinen Mann noch immer genährten, Weichlichkeit und Müßiggang befördernden Mißbegriff, 
als ob beten, das heißt täglich ein paar male zur Kirche laufen, verdienstlicher seye als arbeiten, 
durch öffentliche und private Erinnerungen zu berichtigen». 

5. Abschaffung der «Mißbräuche der Klostersuppen», «weil sie dem Armen das Arbeiten 
entbehrlich und deßnahen überall bey Klöstern die Armuth einheimisch machen und dann auch, 
weil sie von allen Seiten die Streifbettler zuziehen». Es sei besser, wenn die Klöster und Statthalte
reien ihre Spenden in «festgesezten Beyträgen» leisten. Vom Gotteshaus Fischingen sei jedoch 
keine Steuer mehr zu verlangen, da dasselbe bereits «alles, was seine Kräfte erlauben», tue. 

Dieser Bericht wurde den Regierungsräten Anderwert, Hanhart und Freyen
muth zur Beratung übergeben, welche in ihrem Gutachten vom 24. März 1817 
Punkt für Punkt auf die gemachten Vorschläge eingingen. Sie vertraten folgende 
Ansichten 16 : 

(ad I:) Die Ansässen hätten ihre «bürgerlichen Verbindlichkeiten» an ihren Heimatorten zu 
leisten, wo ihnen im Falle des Bedürfnisses auch die Wiederaufnahme zugesichert sei. Der Wohnort 
habe daher nichts für sie zu tun und nichts von ihnen zu fordern. Wenn jedoch Anlagen auf Grund 
und Boden erhoben werden, könne sich der Ansässe einer solchen nicht entziehen. 

(ad 2 :) Es sei nicht angemessen, «wenn einstweilen überhaupt kein Patent (für Hausierer) an
derst ertheilt würde, als nach geschehener Ausweisung, daß der Krämer genug Waare mit sich 
führe, um bey einem mäßigen Absaz seinen Unterhalt finden zu können». 

(ad 3 :) Was das Verbot des Heiratens für erwerbslose oder liederliche Arme betrifft, werde die 
Organisationskommission eingeladen, «einen diesfälligen Gesezes-Vorschlag auf den nächsten 
Großen Rath zu präparieren». 

(ad 4:) Die «sich aufdringende Wünschbarkeit ... daß der katholische gemeine Mann im er
werbsschwächenden Mißbrauch des Kirchenlaufens corrigirt werde», könne «keine Verfügung er-

14 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 29. 10. 1816, § 2270. 
15 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b, Bericht der Centralarmenkommission vom 

21.2.1817. 
16 STA TG, Akten Hungerjahr 1817. XIII 325.b, Gutachten der besonderen Kommission vom 

24. 3. 1817, sig. Anderwert. 
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heischen». Es genüge, wenn man durch «Privat-Einwirken bei sich ergebendem Anlaß» das Nötige 
veranlasse. 

(ad 5 :) « Da die Klöster nie zu den Steuerbezirken der M unizipalgemeinden gezählt wurden, 
sondern bey allen öffentlichen Lasten besonders contribuierten», sei von ihnen eine außerordent
liche Armensteuer von I auf 1000 des Vermögens zu erheben. Dabei soll das bereits speziell Ge
leistete in Abzug gebracht werden. 

Die von den beiden Gremien vorgebrachten Argumente widerspiegeln er
neut den damals in den Regierungskreisen vorherrschenden Zeitgeist. Hirzel, 
der Leiter der Central-Armenkommission, war wie sein Chef, Landammann 
Morell, ganz den Ideen der Aufklärung verpflichtet. Als Rationalist zog er nur 
die realen Fakta in Betracht. Auch Anderwert, der Vorsteher des regierungs
rätlichen Ausschusses, bekannte sich zu den Prinzipien der Vernunft, aber er 
betrachtete es als seine Pflicht, auf seine katholischen Mitbürger Rücksicht zu 
nehmen. Niemals ließ er es zu - es hätte übrigens der Verfassung widerspro
chen-, daß der Staat in eine rein religiöse Angelegenheit wie das «Kirchenlau
fen» reglementarisch eingriff. Als Staatsmann versuchte er überall, die Kluft 
zwischen den beiden Konfessionsteilen nicht noch größer werden zu lassen. 

Dem letzten der erwähnten Anträge gab die Regierung sofortige Folge. Am 
2. Mai 1817 beschloß sie, von den Klöstern, Stiften und Statthaltereien eine 
durch die obwaltenden bedauerlichen Zeitumstände notwendig gewordene 
außerordentliche Armensteuer zu verlangen. Sie wurde wie vorgeschlagen auf 
1 Promille des Vermögens festgelegt. Von der Verfügung wurden das Kloster 
Fischingen und die Statthalterei Lommis ausgenommen. Die übrigen Gottes
häuser waren berechtigt, von der verordneten Armensteuer das abzuziehen, 
was sie «bereits den Armen gethan zu haben sich werden ausweisen können 17 ». 
Als die Central-Armenkommission sich erkundigte, wieviel die Klöster schon 
entrichtet hatten, machten alle geltend, bereits so viel durch Almosen geleistet 
zu haben, als das Steuerbetreffnis ausmachte 18 . Dieser Bescheid bewirkte, daß 
der erwähnte regierungsrätliche Beschluß abgeändert wurde. Der Kleine Rat 
verzichtete auf eine gesetzliche außerordentliche Armensteuer, forderte aber 
die Klöster, Stifte und Statthaltereien unter «nachdrücklicher Vorstellung der 
Noth und der bedauerlichen Lage, in der sich die zwei (mehrheitlich katholi
schen) Munizipalbezirke Fischingen und Bichelsee gegenwärtig befinden», auf, 
«ihrer eigentlichen Bestimmung Rechnung tragend, dieselben durch freywillige 
Beiträge an Geld und Naturalien zu unterstüzen19». Dieser Aufforderung 
leisteten alle Gotteshäuser außer dem Stift Bischofszell bereitwillig Folge20 . 

Das Ergebnis dieser «freiwilligen» Beiträge war 2200.30 Gulden21 . 

17 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 2. 5. 1817, § 1027. 
18 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b, Bericht der Centralarmenkommission vom 

25.5.1817. 
19 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 7.6.1817, § 1330. 
20 Siehe oben, S. 132. 
21 Düßli, S. 22. 
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Das Solidaritätsgefühl war aber noch nicht so weit entwickelt, daß Prote
stanten und Katholiken einander ganz uneigennützig zu Hilfe kamen. Der 
Evangelische Kirchenrat bat nämlich am 18. April 1817 den Evangelischen 
Kleinen Rat, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, «einerseits, daß diese 
Fonds (Armenfonds) dem Willen ihrer Stifter gemäß einzig zur Unterstüzung 
reformirter Armen verwendet, anderseits, daß die Armengüter, welche nicht 
bloß der Mitwelt, sondern auch der Nachwelt gehören und dieser soviel mög
lich erhalten werden müssen, nicht allzuhart angegriffen oder von der unglük
lichen Zeit ganz verschlungen werden 22 ». Der Bittschrift wurde ein Entwurf für 
eine entsprechende Verfügung beigelegt. Denselben stellte der Evangelische 
Kleine Rat mit geringfügigen Abänderungen am 29. April 1817 dem Evange
lischen Administrationsrat, dem Nachfolger des Kirchenrates, mit der Ein
ladung zu, ihn «als Verordnung bekannt zu machen». Die Ausnahmebestim
mungen lauteten 23 : 

- Die aus den rein reformierten Armenfonds fließenden Gelder dürfen «einzig zum besten der 
Antheilhaber an dem Fonds verwendet werden, um diejenigen derselben, welche arm sind, 
desto kräftiger zu trösten und den übrigen die Unterstüzungs-Beyträge zu erleichtern». 

- Jede reformierte Kirchgemeinde darf außer dem diesjährigen Zins des Armenfonds in den 
nächsten sechs Monaten auch vom Kapital bis 600 Gulden gebrauchen, ohne eine Einwilligung 
des Administrationsrats einzuholen. Der Verwaltungsrat des Fonds unter dem Vorsitz des 
Ortspfarrers bestimmt die Höhe der Unterstützungssumme und die Art des Gebrauchs. Er ist 
auch verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die Rückzahlung der enthobenen Gelder spätestens 
innert fünf Jahren erfolgt. 

- Benötigt eine Kirchgemeinde mehr als den erwähnten Betrag, hat sie beim Administrationsrat 
ein Gesuch einzureichen, mit der Angabe, wieviel vom Kapital des Fonds in Anspruch genom
men werden möchte. 

Katholischerseits wurden keine entsprechenden Bestimmungen verordnet. 
Solche waren wohl unangezeigt, weil vor allem katholische Gemeinden (im 
Hinterthurgau) sich in eine derartige Notlage versetzt sahen, daß sie auf staat
liche Hilfe, das heißt auf die Unterstützung aller, angewiesen waren. 

Im Sommer 1817 nahm die Hungersnot dank der ergiebigen Ernte ein 
Ende. Am 12. August 1817 beschloß daher der Kleine Rat, die Bestimmungen 
für die außerordentliche Armenfürsorge per 1. September 1817 außer Kraft zu 
setzen. Mit diesem Datum wurde sie wieder gänzlich in die Hände der Kirch
und Ortsgemeinden gelegt. Diesen wurde sogleich empfohlen, unverzüglich die 
«Natural-Steuern» zu erheben, da «zeitliche Bevorräthigung mit Naturalien 
immer die zwekrnäßigste Art der Fürsorge seyn wird 24». 

22 A. E. KR, Missiven Evangelischer Kirchenrat, 18. 4. 1817, S. 274. 
23 A.E.KR, Protokoll Evangelischer Administrationsrat, 29.4.1817, S. 7, vgl. auch STA TG, 

Akten Evangelischer Kleiner Rat, Nr. 3512, Evangelischer Kirchenrat an Evangelischen 
Kleinen Rat, 18.4.1817. 

24 STA TG, Beschlußprotokoll Kleiner Rat, 12.8.1817, S. 152. 
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Die außerordentliche Armenfürsorge durch die Regierung, welche vom 
Oktober 1816 bis August 1817 dauerte, kostete den Staat für Lebensmittel und 
Geldzuwendungen 3802.06 Gulden. Direkt unter die arme Bevölkerung ver
teilt wurden 2145 Gulden (Gegenwert von 400 Rubel), welche dem Thurgau 
aus einem Geschenk des russischen Zaren Alexander I. zukamen, und auch 
2200.30 Gulden aus den Beiträgen der Klöster und Statthaltereien 25 . 

b) Das Armengesetz von 1819 

Nach dem Abschluß der regierungsrätlichen Hilfsaktion begann die Dis
kussion um ein kantonales Armengesetz. Die Central-Armenkommission 
machte in ihrem Bericht vom 2. September 1817 damit den Anfang. Sie hielt 
darin fest: «Wieviel auch auf Rechnung des mehrjährigen Mißwachses im 
Weinbau und der Erwerbslosigkeit der Manufacturisten zu sezen seye, so muß 
man sich doch gestehen, große Schuld liege auch in dem bisherigen gänzlichen 
Mangel an bestimmter Beaufsichtigung und Leitung des Armenwesens.» Es 
sei zu «Klagfiillen» gekommen zwischen Kirch-, Orts- und Munizipalgemein
den, welch letztere sich «so wohlfeil als möglich zu entledigen suchten». An
stände habe auch die Frage der Veranlagung auswärtswohnender Bürger oder 
solcher verursacht, welche an mehreren Orten heimatberechtigt sind. Es gelte 
nun endlich, die «Lüken im Gesez» auszufüllen. Der Armenbesorgung fehle 
vor allem ein «Central-Stüzpunkt». Bis dahin sei alles ohne Vorsorge für die 
Zukunft geschehen. Von den Gemeindebeamten, «die in öffentlichen Geschäf
ten ungeübt und gering entschädiget sind», könne «Eifer ohne äußeren An
trieb» nicht erwartet werden. So sei der Kampf gegen die Armut bis dahin nutz
los geführt worden 26 : Die Regierung ging auf diese Äußerungen nicht ein.Nach 
drei Monaten griff der Evangelische Administrationsrat die Frage einer Armen
ordnung wieder auf. Bei der Revision der Kirchgemeindeorganisation erkannte 
er die Notwendigkeit einer diesbezüglichen eingehenden Regelung. Er teilte 
daher am 2. Dezember 1817 dem Evangelischen Kleinen Rat mit, daß «die 
neuesten traurigen Zeiten, die zum Theil auch jetzo noch fortdauern», gezeigt 
hätten, «wie wichtig für die allgemeine Wohlfahrt eine zweckmäßige Einrich
tung des Armenwesens seye». Da aber noch nicht in allen Gemeinden hinrei
chende Armenfonds vorhanden und in den bisherigen Gesetzen die Befugnisse 
der Kirchenstillstände zu allgemein gefaßt seien, dränge es sich auf, daß «all
gemeine angemessene Verfiigungen für beyde Confessionstheile von der Ge-

25 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b,Rechnung über die von Kantons wegen ge-
leistete außerordentliche Armenunterstützung, I. 12. 1816 bis I. 8. 1817, vgl. Thurgauer Zei
tung, Nr. 16, 7.2.1818. 

26 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b, Schlußbericht der Centralarmenkommission, 
2.9.1817. 
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sezgebung ausgehen», denn «einseitig oder ungleich» könne dieser Gegen
stand nicht behandelt werden. Bei der Beratung der entsprechenden Vorschrif
ten empfahl er folgende Punkte zu beachten 27 : 

Die Arrncnbesorgung sei nur dann zweckmäßig, wenn sie selbst ein Mittel ist, «die Quelle der 
Armuth» so viel wie möglich zu vermindern. Sie soll eine sittliche Verbesserung bewirken, 
mutwilliger Verarmung vorbeugen und die Armen zwingen. «so viel möglich ihre eigenen 
Kräfte anzustrengen». Den Armen könne die größte Wohltat dann erwiesen werden, wenn sie 
erlernen. sich selbst zu helfen. Nur den Würdigen dürfe das zukommen. «was die Vermöglichen 
zu diesem Zweke geben». (Aufklärungsidee 1) 

Sowohl die Armenpflege als auch die Sittenaufsicht sei den Kirchgemeindebehörden zu über
tragen. Die Trennung der beiden Aufgaben wäre schädlich, «weil sie Leichtsinn, Liederlichkeit 
und Trägheit, mithin muthwillige Armuth pflanzen würde». 
Die Fürsorge der Armen greife auch «in die bürgerlichen Verhältnisse ein». Wie bis anhin 
seien die Beherbergungskosten von den Ortsgemeinden zu übernehmen. 

- In Berücksichtigung der eigentümlichen politischen und religiösen Situation im Thurgau 
könne nur «der wirklich factisch schon ausgesprochene, in allen unsern Einrichtungen begrün
dete, nur noch nicht wörtlich und gesezlich erklärte Grundsaz» gelten: «Das Armenwesen 
ist confessionell und nur in so weit civil, als der bürgerliche Verein es schlechterdings noth
wendig macht». (Ganzer Satz im Original unterstrichen.) Daher sei die Armenpflege vor allem 
von den Kirchenvorstehern zu besorgen und von den Konfessionsadministrationsräten direkt 
zu beaufsichtigen. Der Staat sei nur zuständig für die Kontrolle der Konfessionsadministratio
nen, «daß das zu gebende Armengesez von beyden gehandhabet werde und keine unter der 
Vernachlässigung desselben von Seite der andern leide», die Unterstützung solcher Kirchge
meinden, weiche über ungenügende Mittel für die Armenfürsorge verfügt und für die Hand
habung der Bettelpolizei. 

- Eine paritätische Regelung des Armenwesens sei nicht erwünscht. Sie würde zwischen den 
Konfessionsteilen nur endlose Reibereien verursachen und «wäre ganz unpopulär und etwas 
Erzwungenes, das sich selbst zerstören müßte». Bei der vom Staate im vergangenen Jahr durch
geführten Hilfsaktion habe es sich nämlich gezeigt, daß die Katholiken sich die Unterstützung 
nur dort gefallen ließen, «wo sie einen Vortheil hatten». Die Central-Armenkommission habe 
ihre Ansprüche mit aller Klugheit abwehren müssen, um Erbitterung zu verhüten. 

Nun standen bezüglich der Armengesetzgebung einander zwei verschiedene 
Auffassungen gegenüber. Während die Central-Armenkommission das Unter
stützungswesen eher unter die Leitung des Staates stellen wollte, fand der Evan
gelische Administrationsrat es ratsam, die bisherigen Einrichtungen nicht an
zutasten und die fragliche Verwaltungssparte vornehmlich den beiden Kon
fessionsadministrationen, das heißt der Obhut der Kirche, zu überlassen. Zwi
schen den divergierenden Meinungen, welche beidseitig mit stichhaltigen Argu
menten begründet worden waren, hatte der Gesetzgeber nun zu entscheiden. 

Die Regierung betrachtete es als ihre vordringlichste Aufgabe, zuerst neue, 
strenge Vorschriften gegen das Bettelunwesen aufzustellen, denn nach Polizei
berichten war es am Ende des Jahres 1817 beinahe unmöglich, «weder dem Zu
drang von fremdem Gesindel hinreichend zu begegnen, noch zu verhindern, daß 

27 ST A TG, Akten Evangelischer Kleiner Rat, Nr. 3512, Evangelischer Administrationsrat an 
Evangelischen Kleinen Rat, 2. 12. I 8 I 7. 
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die inländischen Armen sich je länger je mehr dem Bettel-Unwesen überlas
sen 28 ». Gegen «den Bettel und das Vagabundenwesen» erließ sie daher - in Er
gänzung der regierungsrätlichen Verordnungen vom 15. November und 31. De
zember 1816- am 30. Juni 1818 eine umfassende Polizeiordnung. Zwei Bestim
mungen derselben sind für den Zusammenhang dieser Arbeit interessant: Die 
Gemeinderäte hatten den armen herumziehenden Handwerksburschen nach 
Vorweisung des Wanderbuches einen «Zehrpfennig» abzureichen. Aufge
griffene Bettler, welche nicht im Kanton heimatberechtigt waren, mußten «auf 
Veranstaltung der Gemeindevorsteher durch die dafür zu bestellenden Trans
portwachen von Station zu Station nach ihrer Heimath oder auf der dahin 
führenden Straße über die Gränze gebracht werden». Die Kosten und Aufwen
dungen hatten die Ortsgemeinden zu tragen; die kirchlichen Armenfonds durf
ten dafür nicht in Anspruch genommen werden 29 . 

Mit der Ausarbeitung eines Armengesetzes wurde eine regierungsrätliche 
Kommission, bestehend aus Anderwert, Morell, Hanhart und Freyenmuth, 
beauftragt30 . Sie beschäftigte sich bei den Beratungen vor allem mit den An
trägen der Central-Armenkommission und des Evangelischen Administra
tionsrates. Am 1. Mai 1818 erhielt sie noch eine Anregung des Evangelischen 
Kleinen Rates, welcher wünschte, daß die Armengüter in den paritätischen 
Kirchgemeinden «nach einem gerechten und billigen Maßstab getheilt wür
den», womit «manche Inkonvenienz abgeschnitten wäre 31 ». 

Am 30. Mai 1818 reichte die beratende Kommission dem Kleinen Rat ihr 
Projekt über eine detaillierte Armenordnung ein. Erwähnenswert daraus sind 
vor allem folgende Punkte32 : 

- Die allgemeine Leitung des Armenwesens wird einem Armenrat übertragen, welcher aus 
einem aus dem Kleinen Rat zu wählenden Präsidenten und vier Mitgliedern, die aus den beiden 
Konfessionsteilen zu ernennen sind, besteht. Dieser Rat hält sich auf dem laufenden über den 
Zustand des Armenwesens, überwacht es und entscheidet die damit zusammenhängenden 
Streitigkeiten. 

- Die Besorgung der Armen erfolgt im allgemeinen «kirchgemeindeweise, da die vorhandenen 
aus christlichem Wohlthätigkeitssinn herfließenden ordentlichen Unterstüzungsmittel ... fast 
überall mit den Religions-Anstalten verbunden sind». Die Obsorge über das Armenwesen 
übernehmen daher «die den Confessions-Administrationen angehörigen Kirchenstillstände», 
welche in der Eigenschaft als «vom Staate bestellte Armenbehörde» fungieren. Sie haben sich 
sowohl an die näheren Weisungen des Armenrats als der Konfessionsadministrationen zu 
halten. Für die Unterstützungen der Bedürftigen schöpfen sie aus den Armenfonds oder den 
Kirchensteuern. 

28 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 24. 12. 1817, § 2782. 
29 O.GS., I. Bd., S. 373ff. 
30 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b, Beilage des Gesetzesvorschlages vom 22. 11. 

l 817. 
31 STA TG, Missiven Evangelischer Kleiner Rat, I. 5. 1818, S. 48f. 
32 ST A TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325. b, erstes Projekt eines Gesetzes über das Armen

wesen, ohne Datum, vgl. auch Protokoll Kleiner Rat, 30. 5. 1818, § 1174. 
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- Sollten die Mittel der Kirchspiele nicht genügen, können «hiefür die Ortsgemeinden Kraft 
ihrer besonderen rechtlichen Verpflichtung gegen nothleidende Bürger in Anspruch» genom
men werden, und «zwar ohne Rüksicht auf Konfessionsverschiedenheit, aber jedesmal nur 
in bestimmten, zwischen dem betreffenden Kirchspiel und ihnen (Ortsgemeinden) auszuschei
dendem Verhältnis». Für Herberge und Pflanzfeld haben sie in jedem Fall aufzukommen. 
Werden sie darüber hinaus zu Leistungen verpflichtet, muß zuerst vom Armenrat die Zustim
mung eingeholt werden. 

- Sind auch die Mittel der Ortsgemeinde erschöpft, «so leistet die weitere Nachhülfe der Staat 
selbst». 

-· Um einer möglichen Verarmung vorzubeugen, ist Verlobten das Heiraten nur zu gestatten, 
wenn sie sich über ein Vermögen an Kapital oder Liegenschaften von mindestens 400 Gulden 
ausweisen können. 

Prinzipiell wurden bei diesem Entwurf mehr die Wünsche der Central
Armenkommission als die des Evangelischen Administrationsrates berück
sichtigt. Der Armenrat galt als Zentralbehörde, so wie sie während der Hunger
jahre die Central-Armenkommission dargestellt hatte. War aber diese Kom
mission mehrheitlich aus evangelischen Mitgliedern zusammengesetzt gewe
sen, sollte der Armenrat eine paritätische Behörde bilden. 

Dieser Gesetzesvorschlag ist eine typische Kompromißlösung, die wohl von 
Anderwert, welcher die beratende Kommission präsidierte, stammt. Sehr 
wahrscheinlich wollte er selbst an die Spitze des kantonalen Armenrates berufen 
werden, um die Vermittlerrolle zwischen den beiden Konfessionsgruppen 
übernehmen zu können. 

Obwohl der Große Rat auf einen baldigen Abschluß des Armengesetzes 
drängte, suchte die mehrheitlich evangelische Partei den vorgelegten Entwurf 
zu Fall zu bringen. Am 11. September 1818 sandte der Kleine Rat je eine Kopie 
des Projekts an die beiden Konfessionsadministrationen, mit der Bitte, «die 
Bemerkungen mittheilen zu wollen, die sich ... über diesen wichtigen Gegen
stand darbiethen möchten 33 ». Die beiden Administrationsräte reagierten ganz 
unterschiedlich. Der katholische erklärte sich in seinem Schreiben vom 29. Ok
tober 1818 mit dem Gesetzesvorschlag größtenteils einverstanden. Er forderte 
lediglich eine klarere Ausscheidung der Verpflichtungen der Kirch- und Orts
gemeinden, um Kollisionen zwischen den Konfessionsteilen zu vermeiden 34 • 

Der evangelische hatte daran aber viel auszusetzen; er nahm am 1. Dezember 
1818 dazu wie folgt Stellung35 : 

33 STA TG, Missiven Kleiner Rat, I I. 9. 1818, § 1052. 
34 A. K. KR, Protokoll Administrationsrat, 29. I 0. 1818, S. 26. 
35 A.E.KR, Missiven Administrationsrat, 2.12.1818, S.112. 
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- Ein Armenrat finde bei den beiden Konfessionsparteien kaum das nötige Vertrauen, «ohne 
welches die Armenunterstüzung, die - wo sie freudig und erkleklich seyn soll - mehr moralisch
religiös als civil seyn» müsse. Er entspreche nicht «dem Geist der Grundlage, auf welche die 
abgesönderten Organisationen der beydseitigen Stillstände» gebaut seien. Auch sei zu beden
ken, daß er dem «Staate nicht unbedeutende Kosten verursachen» würde. Daher sei es ratsam, 
wenn man «alles unter die Oberaufsicht der Regierung selbst stelle». Ihr sei «die endliche Ent
scheidung in allen Punkten» vorzubehalten. 

- Die oberen Kirchenbehörden, das heißt die Administrationsräte, seien mit vennehrten Kom
petenzen auszustatten. Ihnen soll die ganze Leitung der Armenfürsorge übergeben werden, 
soweit sie konfessionell sei. 

- Das Heiratsverbot für Arme sei zu streng gefaßt. Zwar müsse man einerseits den bedürftigen 
Leuten gewisse finanzielle Vorschriften machen, «allein auf der andern Seite gehört die Befug
nis zum Heyrathen zu den auf die Natur sich gründenden Menschenrechten, dessen Ausübung 
doch nicht allzu stark erschwert werden darf». Mit einer starken Beschränkung würde man 
die «ökonomische Last der Gemeinden nicht um vieles vermindern, weil dadurch die Zahl un
ehelicher Kinder vermehrt würde, welche in der Regel noch ärmer, hülfsloser und schlechter 
erzogen sind, als die aus armen Haushaltungen». Der Gesetzgeber habe darauf zu achten, 
«daß seine Verordnungen nicht etwa der Immoralität Vorschub thun, zu derselben reizen oder 
doch Entschuldigung für dieselbe an die Hand geben». Auch sei zu berücksichtigen, daß «eine 
Menge Töchteren vom Lande von ihren braven aber unvermöglichen Eltern wenig anderes als 
eine gute Erziehung und eine bescheidene Aussteuer» erhalten. Müßten sie mehr als diese Mit
gift zum Heiraten haben, wären sie gezwungen, einem Verdienst in der Stadt nachzugehen, 
«wo leider der Versuchungen so viele auf sie warten». Aus diesen Gründen sei es notwendig, 
die vorgeschlagene Mindestsumme von 400 Gulden auf die Hälfte zu reduzieren. 

Die beiden Zuschriften der Administrationsräte wurden nicht der Kom
mission, welche das Gesetz entworfen hatte, weitergeleitet, sondern direkt an 
einen beratenden Ausschuß des Großen Rats. Somit wurde der Einfluß Ander
werts ausgeschaltet. Die betreffenden Kantonsräte veranlaßten die Konfes
sionsadministrationen, in den Gemeinden vorerst noch eine Erhebung zu ma
chen, wie die Armenfürsorge bis dahin gehandhabt worden war~. Das Resultat 
der Umfrage war 37 : 

fragen 

Gemeinden mit konfessionell getrennter Armenbesorgung ...................... . 
Gemeinden mit paritätischer Armenfürsorge ................................. . 
Gemeinden, wo die Armenpflege ausschließlich Sache der Ortsgemeindebehörden ist 

Anzahl 

34 
24 

4 

Nach Erhalt dieser Angaben änderte der beratende Ausschuß des Großen 
Rates den Entwurf der Armenordnung noch in folgendem Sinn ab 38 : 

36 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 15. 12. 1818, § 2441. 
37 A. E. KR, Missiven Evangelische Vollziehungskommission, 7.5.1819, S. 140ff., vgl. auch 

Düßli, S. 28. 
38 STA TG, Akten Hungerjahr 1817, XIII 325.b, Bericht der Kommission des Großen Rates 

vom I. 6.1819. 
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- Die Oberaufsicht des kantonalen Armenwesens wird dem gesamten Kleinen Rat und nicht 
~ 

einem Armenrat übertragen. 
Die Besorgung der Armenpflege in den Kirchgemeinden erfolgt evangelischerseits durch die 
Kirchenvorsteherschaften und katholischerseits durch die Sittengerichte. Diese Behörden ha
ben sich vor allem an die Weisungen des entsprechenden Administrationsrates zu halten. 
Von paritätischen Armenfonds bezieht jedes Kirchspiel seinen Anteil vom jährlichen Zins 
nach bisher eingehaltenen Abmachungen. 
Die Bcherbergungskosten werden auf die Haushaltungen verteilt, das heißt, die Ansässen ha
ben dazu auch bci7ustcucrn. 

- Die not leidenden Ansässen werden vom Wohnort unterstützt. aber die entsprechenden Kosten 
sind vom Bürgerort des Nutznießers zurückzuerstatten. 

- Das Mindestvermögen für Heiratende wird auf 300 Gulden festgelegt. 

Das auf diese Weise abgeänderte Gesetz wurde am 8. Juni 1819 vom gesam
ten Großen Rat sanktioniert. Es stellt die erste in sich abgeschlossene, umfas
sende Regelung des Armenwesens im Kanton Thurgau dar. Die Aufgaben und 
Pflichten der verschiedenen Behörden wurden wie folgt verteilt mi: 

J. Die Be(i1~11is.ff des Staates . ' 

Die obere Leitung und Beaufsichtigung des Armenwesens kommt dem Staat, das heißt dem 
Kleinen Rat, zu. (§ 5, 9) 

- Der Kleine Rat entscheidet die Streitigkeiten, die sich über die Beitragspflicht und die Unter
stützungsansprüche zwischen Kirch- und Ortsgemeinden ergeben. (§ 11, 35) 
Sind die zur Verfügung stehenden Mittel der Kirch- und Ortsgemeinden für die Bedürfnisse 
der Armen erwiesenermaßen unzureichend, «so leistet die weitere Nachhülfe der Staat selbst». 
Die staatlichen Beitr'dge fließen in die Armenkasse der Kirchgemeinden. (§ 3, 43) 
Die staatlichen Ausgaben für das Armenwesen werden durch die Zinsen der Kapitalien ge
deckt, welche bereits für diesen Zweck gesammelt wurden. Über diesen Fonds hat der Kleine 
Rat jährlich eine Rechnung zu erstellen, welche dem Großen Rat vorzulegen ist. (§ 45, 46) 

2. Die Au/gaben der Administrationsräte 
- Jeder Konfessionsteil hat prinzipiell nur für seine eigenen Armen zu sorgen.(§ I) 
-- Den Administrationsräten ist vor allem die Aufsicht über die Ökonomie des Armenwesens 

überlassen. Sie sind für die gute Verwaltung der Armengüter in den Kirchgemeinden verant
wortlich. (§ 5, I 0) 

- Haben Kirchgemeinden nur unzulängliche Armenfonds angelegt, sind sie durch den entspre
chenden Administrationsrat zur Äufnung derselben anzuhalten. (§ 29) 

3. Die Pflichten der Kirchgemeindebehörden 
- Die «untere Führung des Armenwesens» ist evangelischerseits den Kirchenvorsteherschaften 

und katholischerseits den Sittengerichten übertragen, «da ohnehin schon die Verwaltung der 
ordentlichen Unterstüzungsquellen bey ihnen steht und sie sich besonders dazu eignen, die 
Ausübung der Wohlthätigkeitspflicht zu befördern und zu der beabsichtigten Ordnung zu 
bringen». (§ 6, 12) 

- Sie haben sich sowohl an die Weisungen der Administrationsräte als an die Verordnungen des 
Kleinen Rates zu halten. Dem Administrationsrat sind sie besonders für die «gute Unterhal
tung, Äufnung und den bestimmungsmäßigen Gebrauch der Armenfonds» verantwortlich, 

39 0. GS., 2. Bd., S. 181 ff. 
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dem Kleinen Rat hingegen «für die sorgfaltige und zweckmäßige Anwendung der daraus zur 
Unterstüzung der Armuth wirklich abfließenden Mittel».(~ 13, 16) 

- Sie sollen dafür sorgen, «daß den Ursachen der Verarmung bey einzelnen und bey ganzen 
Klassen nach Möglichkeit gesteuert werde». «Wo Liederlichkeit, Verwahrlosung oder andere 
Ursachen obrigkeitliche Dazwischenkunst erheischen, lassen sie dafür zu rechter Zeit die an
gemessenen Erinnerungen an die betreffenden Behörden ergehen». Sie haben Anne, welche 
«sich schlecht betragen und bey denen moralische Korrektionen nichts verfangen», der Orts
polizei zu überweisen. (§ 17, 18) 

- Die ordentlichen Unterstützungsquellen in den Kirchgemeinden sind die vorhandenen Armen
fonds, «soweit sie einen reinen Ertrag darbiethen», und die regelmäßigen Kirchensteuern und 
Kollekten. Über die Frage, «in wie fern unter besonderen Umständen das Kapital der Fonds 
selbst angegriffen oder Schulden darauf errichtet werden dürfen» oder die «Einrichtung von 
Kirchensteuern», entscheidet der betreffende Administrationsrat. (§ 22) 

- Im Bedarfsfall können die Kirchgemeinden die Ortsgemeinden zur Beihilfe auffordern. Vor
gängig ist jedoch die Einwilligung des Kleinen Rates einzuholen. 

- Wenn die ordentlichen Mittel der Kirch- und Ortsgemeinde erschöpft sind, hat die Kirchge
n1eindebehörde das Recht, «außerordentlichen Collekten oder Einsammlungen freywilliger 
Geld- und Natural-Beyträge statt zu geben». Sind größere Summen notwendig, hat die Kirch
gemeindeversammlung deren Höhe zu bestimmen. In Notzeiten sind die Kirchbehörden auch 
berechtigt, «einzelne Steuerbare, die mit ihren Gaben unter allem Verhältnis zu ihren1 Vermö
gen zurükbleiben», speziell zu taxieren. (§ 25) 

- Die Steuerpflichtigen haben die ordentlichen Kirchensteuern oder Kollekten an ihrem Wohn
ort, die außerordentlichen Kirchenabgaben aber an ihrem Heimatort zu entrichten. /§ 39) 

- Jeder notleidende Kantonsbürger hat sich zwecks Unterstützung an den Heimatort zu wenden. 
Hat er an mehreren Orten das Bürgerrecht, kann die Hilfe dort beansprucht -werden, wo er ge
rade wohnt oder zuletzt wohnhaft war. (§ 36, 3 7) 

- Die Unterstützungsgesuche der Armen gelangen an die Kirchenvorsteherschaften beziehungs
weise Sittengerichte. Sie setzen die Art der Hilfeleistung fest, beaufsichtigen die Verwendung 
derselben und auch das Betragen der Almosengenössigen. 

- Für bedürftige Ansässen sorgt die Wohngemeinde. Die Kosten können der Heimatgemeinde 
in Rechnung gestellt werden. Wenn der betreffende Ansässe «sich durch schlechtes Betragen 
dieser menschenfreundlichen Fürsorge unwürdig bezeigt oder der Heimathort die Ersazlei
stung verweigert, soll ihm der fernere Aufenthalt versagt, und er an seinen Bürgerort zurükge
wiesen werden». (§ 38) 

- Im allgemeinen darf nur derjenige unterstützt werden, der nicht aus eigener Kraft für seinen 
Unterhalt und für die Erziehung seiner Kinder aufzukommen vermag. Die Kirchgemeindebe
hörden haben streng darauf zu achten, «daß nicht das Vertrauen auf die öffentliche Fürsorge 
den Hang vieler Armen zu Müßiggang und Liederlichkeit unterhalte». Erwerbslose dürftige 
Personen sind zur Arbeit anzuhalten oder deren Kinder «an Diensten oder in Gewerben» unter
zubringen. (§ 48, 49) 

- Für almosengenössige Personen, welche «in gewissenlosem M üßiggang verharren» und die 
«Unterstüzungen auf eine liederliche Weise durchbringen», ist folgendes Strafverfahren vor
gesehen: 
a) Ermahnung durch die Kirchenvorsteherschaften beziehungsweise Sittengerichte. 
b) «Eingränzung in Haus und Feld bis auf zwey Monathe, mit nicht öffentlicher oder öffent

licher körperlicher Züchtigung bis auf 12 Streiche oder mit Einsperrung im Haus.» 
c) Eine durch die Regierung verhängte Arbeitshausstrafe. 

- Personen, welche unterstützt werden müssen, ist das Heiraten und der Besuch von Wirtshäu
sern verboten. (§ 51, 52) 

- Um den Unterhalt einer Familie einigermaßen sicherzustellen, wird das Heiraten nur solchen 
Leuten gestattet, welche folgende Voraussetzungen mitbringen: entweder die Ausübung eines 
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Handwerks oder eines Gewerbes oder die Bewirtschaftung eines eigenen oder gepachteten 
bäuerlichen Betriebes, außerdem der Besitz eines Vermögens - einschließlich dessen, was die 
Verlobte mitbringen kann - von wenigstens 300 Gulden an Kapital oder Liegenschaften. Strei
tigkeiten. welche sich daraus ergeben, sind dem Kleinen Rat zu melden.(§ 51) 

- Gelangen arm gewesene Personen zu Vermögen, kann dasselbe unter nähere Aufsicht genom
n1en oder die betreffende Person unter «Bevogtigung» gestellt werden. Aus allfiilligen Erb
schaften verstorbener Almosenempfiinger können die Kirchgemeindebehörden Ersatz für die 
geleistete Unterstützung verlangen. (§ 53, 54) 

4. Die Verpflichtungen der Ortsgemeinden 
- Sind die ordentlichen Mittel einer Kirchgemeinde für das Bedürfnis der Armen unzureichend, 

können die der Ortsgemeinden - ohne Rücksicht auf Konfessionsverschiedenheit - in An
spruch genommen werden, aber nur insofern, «als ihre eigenen Armen eines Zuschusses be
dürfen». Die benötigten Gelder sind den vorhandenen Gemeindefonds oder aus dem « Über
schuß der Gemeindekasse» zu entnehmen. Durch Gemeindebeschluß können auch Steuern 
erhoben werden, an welche alle - «nicht allein die Haushaltung-führenden Bürger, sondern 
auch verbürgerte Kostgänger» - beizutragen haben. (§ 2, 26, 39) 

- Die für alle Ortseinwohner obligaten Leistungen an die Armenfürsorge sind: Sicherung der 
Herberge und Abgabe von Pflanzland. Sollen in einer Ortsgemeinde keine Mietwohnungen 
oder hinreichende Armenfonds vorhanden sein, sind die Beherbergungskosten auf die Haus
besitzer zu verteilen. «In Ermanglung miethbarer Gemächer müssen die Armen in allen Woh
nungen umgehen.» Verfügt die Ortsgemeinde über kein eigenes Pflanzland, hat sie das nötige 
Feld zu pachten. (§ 2, 24) 

- Werden Ortsgemeinden von Kirchgemeinden für die Armenpflege in Anspruch genommen, 
sind gegenseitige Verträge auszutauschen, welche der regierungsrätlichen Sanktion bedürfen. 
(§ 27, 29, 32) 

- Vermögenden Ortsgemeinden ist es freigestellt, die gesamte Armenfürsorge selbst zu überneh
men. Die Kirchgemeinden können in diesem Fall zu verhältnismäßigen Beiträgen aus ihren 
eigenen Armengütern verpflichtet werden. (§ 30) 

- Die Behörden der Orts- und Kirchgemeinden sollen sich gegenseitig kontrollieren, «um sich 
gegen daraus zu besorgenden Nachtheil zu rechter Zeit verwahren zu können». Diesbezügliche 
<::trP;,;'.'1,,.;,,.n Pntsrhi,irlet der Kleine Rat. (§ 35) 

Bei diesem endgültigen Gesetz hat sich die vom Evangelischen Administra
tionsrat verfochtene Konzeption durchgesetzt. Der Vorschlag Anderwerts 
wurde fallengelassen, das heißt, die Oberaufsicht über das Armenwesen über
ließ man nicht einem paritätischen Armenrat, sondern der mehrheitlich evan
gelischen Regierung. 

Die Leitung und Beaufsichtigung dieses Sektors durch den Staat war für die 
damaligen Kirchgemeindebehörden etwas Neues. Daher hielt es die Regierung 
auch für angebracht, die Kirchenvorsteher beziehungsweise Sittengerichte 
speziell auf ihre doppelte Stellung gegenüber dem Kleinen Rat und den Kon
fessionsadministrationen aufmerksam zu machen. Mit Zirkular vom 3. August 
1819 teilte sie ihnen mit, daß nur der Kleine Rat für die Behandlung der Armen, 
die Gestaltung der Verhältnisse mit den Ortsgemeinden und die Einziehung von 
außerordentlichen Hilfsmitteln zuständig sei, die Administrationsräte aber die 
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Verantwortung für die Verwaltung und den Gebrauch der getrennten Armen
fonds und der ordentlichen Kirchensteuern trügen 40 . 

Die Armenordnung von 1819, welche alle früheren einschlägigen Gesetze 
entkräftete, stellt einen wichtigen Grundstein in der thurgauischen Gesetzge
bung dar. Mit ihr war die Fürsorge für die hilfsbedürftigen Kantonsbürger und 
Ansässen bis in alle Details geregelt. Die ausführliche Darstellung zeigt, wie 
ungemein verquickt die damaligen Verhältnisse waren. Das Armenwesen wurde 
teils der Kirche, der Gemeinde und dem Staat zugewiesen. Diese Regelung 
schuf mannigfache Möglichkeiten, sich gegenseitig die Unterstützungspflicht 
zuzuschieben. An Reibungsflächen fehlte es nicht. Für alle damit zusammen
hängenden Streitigkeiten behielt sich der Kleine Rat das letztinstanzliche Ent
scheidungsrecht vor 41 . 

Ein Novum der neuen Ordnung war die gesetzliche Verankerung des hei
matörtlichen Unterstützungsprinzips. Während die Ansässen zur Kontribution 
an den ortsgemeindlichen Kosten für die Armen gezwungen wurden, konnten 
sie im eigenen Bedarfsfall nur auf die Unterstützung ihres Heimatortes rechnen; 
für sie war sogar die Möglichkeit vorgesehen, an diesen zurückgewiesen zu 
werden. Diese Grundsätze wurden von vielen Ansässen als widersinnig betrach
tet. Die Regierung hatte sich daher oft mit diesbezüglichen Anständen zu 
befassen. Die Gemeinde Wigoltingen zum Beispiel teilte am 13. Juni 1820 mit, 
daß sich ein Ansasse im dortigen Armengut eingekauft habe. Der Kleine Rat 
beharrte auf der gesetzlichen Bestimmung und verlangte von der Gemeinde
behörde, daß die geleisteten Beiträge zurückzuerstatten seien, da Hintersässen 
«nicht Antheilhaber am dortigen Armengut seyn können 42 ». Anderseits ver
weigerten die Ansassen die Bezahlung der Beherbergungskosten, wie zum Bei
spiel diejenigen in Halden. Auf den Bericht der Ortsgemeindebürger ermahnte 
die Regierung die Ansassen, «daß sie sich nach den Bestimmungen des § 24 
der Armenordnung nicht entziehen können», und forderte sie auf, gleich den 
Ortsbürgern an der Armenlast teilzunehmen 43 . 

Noch viel häufiger hatte sich die Regierung mit Anständen zu beschäftigen, 
welche sich aus den Heiratsvorschriften für Unbemittelte ergaben. Zwischen 
1819 und 1830 hatte sie nach dem Register der Kleinratsprotokolle nicht weni
ger als zweihundertdreizehn Gesuche um Berücksichtigung außerordentlicher 
Umstände zu erledigen 44. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, darauf 
näher einzutreten. Allgemein kann gesagt werden, daß auch hier die Regierung 
sich streng an den Gesetzesparagraphen hielt. Auf die Begehren der Gemeinde-

40 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 3.8.1819, § 1397. 
41 Vgl. Düßli, S. 38. 
42 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 17.6.1820, § 1080. 
43 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 19.5.1829, § 995. 
44 O.GS., 2. Bd., S. 202, § 51, und STA TG, Register der Kleinratsprotokolle, 1819-1830. 
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behörden antwortete sie meistens lakonisch, «daß, da das Brautpaar der gesez
lichen Bedingnis der Heirathszulässigkeit auf keine Weise Genüge zu leisten ver
mag, die Verehelichung allerdings nicht zugegeben werden könne 45 ». Auch 
dem an der Synode von der evangelischen Geistlichkeit ausgesprochenen 
Wunsch nach Abänderung des entsprechenden Artikels der Armenordnung 
wurde nicht entsprochen 46 . 

z usammenfassung 

Die Zeit zwischen 1815 und 1830 war für den Thurgau nicht so sehr eine 
Epoche der Restauration und Reaktion, sondern viel eher eine des Aufbaus 
und der Neugestaltung. Kein übermächtiges aristokratisches Zentrum rief hier 
die vorrevolutionären Zustände zurück. Die führenden Politiker, welche schon 
die Unabhängigkeit des Kantons begründet hatten, blieben auch in der zweiten 
Verfassungsperiode als Vertreter der gebildeten Elite der Bürgerschaft in Amt 
und Würde. Die in den Revolutionsjahren an die Macht gekommenen Männer 
waren gewandt genug, sich den jeweils veränderten politischen Gegebenheiten 
anzupassen, ohne daß sie ihre Hauptmaximen aufgegeben hätten. Grundsätz
lich suchten sie die Errungenschaften der Helvetik für die Zukunft nach Mög
lichkeit zu retten, aber auch je nach äußeren Umständen sie mehr oder weniger 
mit der Tradition zu versöhnen. Die aus dieser Realpolitik herausgewachsene 
Kirchenorganisation des Kantons war denn auch eine bunte Mischung von 
Neuem und Altem. 

Da sowohl in der Mediations- als auch in der Restaurationsverfassung eine 
verfassungsmäßige Basis für die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse fehlte, 
rezipierte die thurgauische Regierung aus dem gesetzgeberischen Nachlaß der 
Helvetik die allgemeine Kirchenhoheit als integralen Bestandteil ihrer Sou
veränität. Sie war daher im Anfangsstadium des jungen Staates tonangebend 
für die kirchenpolitische Entwicklung, die im allgemeinen bis zur Regenera
tionsepoche gradlinig und direkt verlief. Hauptziel des mehrheitlich evange
lisch-unitarischen Kleinen Rates war die Errichtung eines Staatskirchentums 
zürcherischer Prägung. Die vom protestantischen Denken geformte Kirchen
organisation wurde infolge des Mehrheitsprinzips der katholischen Minderheit 
mit ihrem scharf antirevolutionär gesinnten Klerus langsam, aber unaufhalt
sam aufgezwungen. So wurden sowohl die evangelische als auch die katholische 
Kirche zu Landeskirchen, welche ihre äußere Organisation durch Gesetze und 
Dekrete von der weltlichen Obrigkeit empfingen. Die Regelung der innerkirch
lichen Angelegenheiten, wie Glaubenslehre, Gottesdienst, Liturgie, blieb der 

45 STA TG, Protokoll Kleiner Rat, 15.2.1820, § 251, vgl. auch§ 180. 
46 ST A TG, Protokoll Kleiner Rat, 27. 5. 1825, § 949. 
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jeweiligen obersten Kirchenbehörde vorbehalten; bei der katholischen Kirche 
dem Oberhirten und bei der evangelischen Kirche dem protestantischen Teil 
des Kleinen Rates. 

Während in der Mediation die überwiegend evangelische Regierung ent
sprechend dem von ihr vertretenen aufklärerischen Fortschrittsglauben be
strebt war, die beiden im Kanton anerkannten Konfessionen durch eine mög
lichst gemeinsame Gesetzgebung zum Vorteil des Ganzen zu verklammern, 
wurde sie infolge des Drucks der anders denkenden katholischen Minderheit 
und der konservativen Siegermächte veranlaßt, mittels der Restaurationsver
fassung den Konfessionsgruppen wieder eine gewisse Eigenständigkeit zu ge
währen. Die beide Teile verbindenden paritätischen Kirchen- und Schulräte 
mußten aufgehoben und jeder Konfession die eigene Besorgung der kirchlichen 
Angelegenheiten, zu denen nun auch wieder das Erziehungswesen zählte, über
lassen werden. Brisante Fragen wie die der Parität und der Klöster, welche in 
der Mediation absichtlich offen gelassen worden waren, wurden jetzt weit
gehend verfassungsrechtlich geregelt. Die Vertretung der Konfessionen in den 
verschiedenen Behörden wurde für die oberen Gremien festgelegt und den 
Klöstern Fortbestand und Sicherheit ihres Eigentums gewährleistet. Rein 
äußerlich gesehen, wurde die Autonomie der beiden Konfessionen neu begrün
det. Aber- und dies ist der entscheidende Punkt- die beiden Teile blieben unter 
der höheren Aufsicht der Gesamtregierung. 

Die evangelische Mehrheit wehrte sich mit aller Energie für die Erhaltung 
der in der Mediation geschaffenen kirchlichen Einrichtungen. Was durch die 
Restaurationsverfassung erzwungenermaßen von ihr konzediert werden mußte, 
holte sie - nachdem sich die politische Situation konsolidiert hatte - auf dem 
gesetzgeberischen Weg zum größten Teil wieder zurück. Indem sie den Sou
veränitätsbegriff der Gesamtregierung wieder zur Grundlage ihrer ganzen 
Politik machte, stellte sie für das Kirchenwesen ein nach ihren Maximen aufge
bautes Rahmengesetz auf, welches der weiteren kirchenorganisatorischen Ent
wicklung als Grundlage dienen sollte. 

Die im Fundamentalgesetz von 1816 enthaltenen staatskirchlichen Bestim
mungen erfaßten nun alle Domänen der Kirchenorganisation. Die höchsten 
kirchlichen Autoritäten im Kanton wurden der jeweilige Kleine Rat als antrag
stellende und durchführende, der entsprechende Große Rat als sanktionierende 
Behörde. Die Vertreter der Regierung hatten für eine beide Konfessionsteile 
erfassende konforme Gesetzgebung besorgt zu sein. Den Laien wurde in allen 
Kirchenbehörden wie in der Mediation das Übergewicht gegenüber den Geist
lichen gesichert. Neu war, daß auch die Beziehungen des Staats zum Bischof 
ins Gesetz aufgenommen wurden. Sämtliche für die Bewohner des Kantons 
bestimmten kirchlichen Verordnungen bedurften des Plazets der Gesamtregie
rung. Ihr war das ausschließliche Besteuerungsrecht vorbehalten; die getrenn
ten Konfessionsadministrationen wurden damit finanziell ganz vom Staat ab-
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hängig. Die paritätischen Kirchgemeinden gelangten unter ihre direkte Leitung. 
Sie konnte als Schiedsrichter in Streitigkeiten zwischen den Konfessionsgrup
pen auftreten. Alle diese neuen Bestimmungen richteten sich vor allem gegen 
die wenig begüterten Katholiken, die sich infolge ihrer Minorität eine weitere 
Verminderung der kirchlichen Selbständigkeit gefallen lassen mußten. Ihr ein
ziger bleibender Erfolg war, daß die Trennung der Konfessionsadministratio
nen bestehen blieb. Dadurch ergaben sich weniger direkte Berührungspunkte 
zwischen den evangelischen und den katholischen Geistlichen, die - um von 
den Grundsätzen ihrer Kirchen nicht abzuweichen - beharrlich auf ihren diver
gierenden Standpunkten verharrten. Dadurch konnte der konfessionelle Friede 
innerhalb des Kantons eher bewahrt werden. Dieser anscheinende Vorteil war 
katholischerseits mit erhöhten finanziellen Opfern verbunden. 

Während sich der Kleine Rat berechtigt fühlte, seine Kompetenzen in der 
oberen kirchlichen Sphäre auszudehnen, kam er den Forderungen der Geist
lichen auf der Kirchgemeindeebene entgegen. Sie erhielten wieder etwa den 
Einfluß, den sie vor der Revolution im kommunalen Bereich gehabt hatten. 
Wie damals kamen sie in den Besitz des vollen Mitsprache- und Mitbestim
mungsrechts sowohl in der Kirchenzucht als auch in der Verwaltung der kon
fessionellen Fonds. Es wurde ihnen damit vor allem Gelegenheit geboten, bei 
Unordnung in der Kirchgemeindeverwaltung zum Rechten zu sehen und für 
die Sicherung der eigenen Einkünfte selber besorgt zu sein. Für ihre Tätigkeit 
waren sie aber den Dekanen, und diese den Administrationsräten, Rechen
schaft schuldig. So blieb auch hier eine Kontrollmöglichkeit für den Staat 
bestehen. Da die meisten Vorsteher der Kirchgemeinden (Kirchenvorsteher 
und Sittengerichte) zugleich auch zivile Ämter bekleideten, ergaben sich für 
politisch interessierte Pfarrer günstige Gelegenheiten, sich in die Lokal- und 
Staatspolitik einzumischen. Es ist daher nicht zu verwundern, daß am Ende 
der Restauration im Thurgau ausgesprochen «politische» Pfarrer, wie Born
hauser und Bion, auftraten. 

Da das Grundlagengesetz von 1816 größtenteils den Status quo ante vor
schrieb, gab es an den bis anfangs der zwanziger Jahre revidierten kirchen
organisatorischen Gesetzen und Dekreten nichts Wesentliches abzuändern. 
Sie wurden als Folge der bisher gemachten Erfahrung weiter ausgearbeitet. Mit 
den bis in alle Einzelheiten festgesetzten Bestimmungen drang man vor allem 
immer tiefer in die Kirchgemeindeautonomie ein. Man begann auch die ma
terielle Regelung von Fragen vorzunehmen, die bisher ausschließlich im Er
messen der Gemeindebürger gestanden hatten. Nach der Phase der großen 
organisatorischen Lösungen in der Mediation folgte in der Restauration die 
der minutiösen Detailarbeit. In dieser Epoche legte man hauptsächlich ver
mehrten Wert auf die eigentliche Durchführung der gesetzlichen Vorschriften; 
man unternahm enorme Anstrengungen, um denselben Nachachtung zu ver
schaffen (Schulwesen, Kirchenfondsverwaltung, Armenwesen usw.). Hier ist 
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denn auch eine der Hauptleistungen der Restaurationsbehörden zu sehen; die 
Mediation hinterließ diesbezüglich ein schweres Erbe. 

Ein Verdienst der Restaurationsregierung war auch die eingehendere Rege
lung der durch die Revolution in Mitleidenschaft gezogenen kirchlichen Öko
nomie. Um sparen zu können, hat man vorerst alle oberen Kirchenbehörden 
zahlenmäßig reduziert und spezielle Exekutivkommissionen gebildet, die eine 
speditivere Erledigung der Administrationen erzielen sollten. Nachher wurden 
kantonale und kommunale Fonds nicht nur geäufnet, sondern es wurden auch 
neue gegründet (Zentralfonds, Stipendienfonds, Schulfonds, Armenfonds, 
Spitalfonds usw.). Es wurden somit während der Restauration beträchtliche 
Kapitalien angehäuft. Mit einem im gesamten kirchlichen Sektor angewandten 
ausgeklügelten System von Strafen, Bußen, Abgaben usw. wollte man nicht 
nur repressiv auf den seit den napoleonischen Kriegen verdorbenen sittlichen 
Zustand des Volkes einwirken, sondern auch für eine besser fundierte Zukunft 
sorgen. Viele dieser Schranken wurden mit der Zeit als veraltet betrachtet; die 
infolge des geistigen und wirtschaftlichen Aufschwungs urteilsfähig gewordene 
Bevölkerung begehrte freie Bahn für alle. 

Die materiellen Errungenschaften genügten dem Thurgauervolk nicht. Man 
vermißte das Ideelle. Es rächten sich die allzu große Fürsorge der landesväter
lichen Regierung und die Saumseligkeit in der rechtzeitigen Fortentwicklung 
der öffentlichen Einrichtungen. Gegenüber den vielen Anregungen der Geist
lichen bezüglich der Verbesserung des Schulwesens, des Matrimonialwesens, 
der Kirchenbehörden usw. blieb sie nämlich verschlossen. Sie hatte sich allzu
sehr auf ihre legitime Autorität verlassen und vergaß, daß ihre Macht auf einem 
gekünstelten Verfassungssystem beruhte. Das in dumpfe Resignation ver
sunkene Volk wurde durch einen Stoßtrupp junger, gebildeter Thurgauer, 
angeführt durch den sehr aktiven Pfarrer Bornhauser, aufgerüttelt. Bald brach 
die «Morgenröte» der Volkssouveränität an. Im Thurgau krähte der Hahn 
zuerst. Rasch und leicht wurde die Herrschaft der nun als «Aristokraten» ver
schrienen lange Jahre amtierenden Regierungsräte beseitigt. Nach dem Um
schwung von 1830/31 folgte die 1nehr nach ideal politischen Zielen ausgerichtete 
Regenerationsepoche. 
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Hohenrain bei Wäldi, eine prähistorische Fundstelle 
Johann Caspar Meyer 

Prähistorische Fundstelle und romantisches Belvedere 

Der Hohenrain war ein flacher Hügel zuoberst auf dem Seerücken (Koordi
naten 277,8/724). Er lag nordöstlich der kleinen Siedlung gleichen Namens und 
strich von Ostsüdosten nach Westnordwesten. Auf der längeren Seite gegen 
Triboltingen besaß er eine markante Steilstufe, auf den übrigen fiel er sanft ab. 
Er war der höchste Punkt auf dem östlichsten Teil des Seerückens, der über 600 
Meter hoch ist. Damit war das Blickfeld nach allen Richtungen frei, ausgenom
men nach Nordwesten, wo der Seerücken noch höher ist. In der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts befand sich auf der Höhe eine Waldlichtung. Ingenieur Johann 
Jakob Sulzberger benützte diesen Aussichtspunkt mit dem 1829 darauf erbauten 
Turm im Sommer 1830 für seine Vermessungen des Kantons Thurgau1 . Damals 
wurde dort ein Triangulationsstein gesetzt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts verlor dieser Punkt seine Bedeutung, und der ganze Hügel war bewaldet. 
Auf der ersten Landeskarte von 1957 ist der Punkt mit der Kote 619,3 wieder ein
getragen. Heute besteht er nicht mehr, und die Landschaft ist so verändert, daß 
man sie kaum noch erkennt. Von der Ostseite her wird der ganze Hügel abge
tragen, da er aus feinem Glimmersand besteht, der für die Ziegelfabrikation ver-

I Schon im Jahre 1827 nahm der Kleine Rat des Kantons Thurgau eine topographische Auf
nahme des Kantons im Rahmen der Arbeiten für das eidgenössische Militärwesen zum Teil 
auf Kosten des Kantons in Aussicht und wünschte, daß mit den Arbeiten Ingenieur-Ober
lieutenant Jakob Sulzberger betraut werde (Protokoll Kleiner Rat§ 529 vom 27. März 1827). 
1830 erhielt der nunmehr Hauptmann gewordene Jakob Sulzberger (1802-1855) von der thur
gauischen Regierung den Auftrag, in 6 bis 7 Jahren eine Triangulation erster und zweiter Klasse 
aufzunehmen und eine Karte anzufertigen, wobei die eidgenössische Militärbehörde einen 
Drittel der Kosten übernahm (Protokoll Kleiner Rat§§ 668 und 2302 vom 3. April und 29. De
zember 1830). Im Staatsarchiv Thurgau ist noch das Vermessungsheft vorhanden, wonach 
Sulzberger vom Turm in Hohenrain aus vom 28. Juni bis zum I. Juli 1830 triangulierte. In 
Zusammenhang mit dieser- Vermessung muß vermutlich auf der höchsten Stelle, 12 Meter 
nordöstlich des Turmes, ein Stein mit einen Dreieckzeichen gesetzt worden sein. Dieser wurde 
vor dem Abtrag des Hügels in das Depot des Museums des Kantons Thurgau übernommen. 
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wendet wird. Isoliert steht heute noch der südliche Rand. der bestehen bleiben 
muß. da sich darauf die Wasserreservoire der Gemeinde Wäldi befinden. 

Vorgeschichte der Grabungen und Grabung 1931 

In den späten zwanziger Jahren brachten hie und da Sekundarschüler von 
Ermatingen ihrem Lehrer Paul Bommer urgeschichtliche Scherben vom Hohen
rain. Als diese Funde häufiger wurden, organisierte K. Keller-Tarnuzzer 1931 
eine Grabung mit diesen geschichtsbegeisterten Schülern und ihrem Lehrer. Es 
wurde eine Fläche von 5 x 7 Metern gerade neben dem Triangulationstein aus
gehoben. Sie fanden sehr viele Scherben und einige Pfostenlöcher, so daß man in 
den folgenden Jahren weitergraben wollte. Es kam dann aber nicht mehr dazu. 
So wurde damals nur ein erster, vorläufiger Bericht veröffentlicht2 . 

Sondierung 1972 und Grabung 1973 

Die Ziegelei Berg beutete vom Jahre 1955 an das Glimmersandvorkommen 
in Hohenrain für eigene Zwecke aus. Nachdem das große Werk Istighofen der 
Zürcher Ziegeleien sich am Abbau beteiligte, nahm die Abgrabung des Hügels 
ein weitaus stärkeres Tempo an. Im Jahre 1972 reichte die Ziegelei Berg einen 
Abbauplan bis zum Jahre 2000 ein, der etappenweise verwirklicht werden soll. 
Die erste Etappe sollte genau die Fundstelle einschließen. Auf Begehren des 
Museums des Kantons Thurgau wurde der Abbau dieses Hügelteiles auf den 
Sommer 1973 hinausgeschoben und im Herbst 1972 noch eine Sondierung unter 
der Leitung von J. C. Meyer durchgeführt, was die vollständige Ausgrabung im 
Frühling 1973 durchzuführen gestattete. Es wurden ein Längsschnitt in nord
östlich-südwestlicher Richtung und drei Querschnitte vom Rand der Sandgrube 
in den noch stehenden Wald hinein gezogen. Ungefähr in der Mitte der ganzen 
Fläche befanden sich die Grabung von K. Keller-Tarnuzzer und der Triangula
tionstein. Eine einzige homogene Fundschicht war auf einer Fläche von rund 

2 K. Keller-Tarnuzzer, Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 68 (! 93 l), S. 141; 
69 (!932), S. 125f.; Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 20 (1928), 
S. 49; 23 (l 93 l ), S. 46. K. Keller-Tarnuzzer datierte die Funde in die späte Hallstattzeit und 
faßte zusammen: «Es soll nur darauf hingewiesen werden. daß sich die Siedelung zeitlich genau 
deckt mit den Grabhügeln im Wolfsberg bei Sangen, die etwa dreiviertel Stunden davon ent
fernt liegen. Es scheint aber ausgeschlossen zu sein, daß Siedelung und Grabhügel auch geo
graphisch zusammengehören, vielmehr müssen zu der Siedelung von Hohenrain noch die Grä
ber und zu den Gräbern von Wolfsberg noch die Siedlung gefunden werden. Die Entdeckung 
der Hohenrainsiedlung ist für unsere Forschung von sehr großer Bedeutung; denn bis zur 
Stunde hat die Ostschweiz noch keine einzige Siedlung dieser Epoche gekannt ... » 
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Ausschnitte aus dem Panorama von F. Pecht I G. Gersbach von 1831 



13 x 15 Metern vorhanden. Diese Schicht begann Obis 2 Zentimeter unter der 
Oberfläche des Waldbodens und reichte bis maximal 40 Zentimeter Tiefe. Ge
rade südwestlich an diese Fundstelle anschließend waren noch die vier massiven 
Ecksteine eines viereckigen Turmfundamentes sichtbar. 

Nachdem im Februar 1973 das ganze betroffene Gebiet abgeholzt worden 
war, konnte die geplante Grabung durchgeführt werden. Sie dauerte vom 2. bis 
zum 28. April. Es betätigten sich sieben Kantonsschüler und Studenten, wie
derum unter der Leitung von J. C. Meyer. Die Grabung geschah unter Zeitdruck, 
denn gegen Ende der Grabung wurde mit dem Abtragen des Sandes auf dem 
bereits untersuchten Gebiete begonnen. Die ganze Fläche wurde in Quadrat
meterfelder eingeteilt und dementsprechend, nach Entfernung der Oberfläche, 
die Fundschicht in zwei bis drei Stufen abgetragen. Anschließend wurde auch das 
Turmfundament freigelegt und planmäßig erfaßt, da es ja auch verschwindet, 
ebenfalls historisch interessant ist und somit wenigstens zeichnerisch erhalten 
bleibt. 

Die Kulturschicht war gleichmäßig etwa 15 bis 25 Zentimeter mächtig. Ge
rade neben dem Triangulationstein lag eine Grube mit einer Tiefe von 70 Zenti
metern. Sie war voll von Scherben. Im untersten Teil befanden sich ganze Bröck
lein von Holzkohle, die zur C 14-Datierung benützt wurden. In dieser Grube, 
schichtmäßig aber jünger, wurden drei mit Steinen ummantelte Pfostenlöcher 
festgestellt. Zwischen den Steinen des einen lag der Stiel eines Zinnlöffelis, was 
sie in neuere Zeit datiert:l_ Etwa 3 Meter westlich zeichnete sich noch eine Vertie
fung von nur wenigen Zentimetern ab, die aber höchstens als unterster Rand 
einer auf höherem Niveau gelegenen Grube angesehen werden kann. Vier runde 
Verfärbungen im Boden wurden beobachtet und untersucht. Es handelt sich um 
urgeschichtliche Pfostenlöcher. 

Das Turmfußfundament bestand aus massiven Ecksteinen, die aus einem 
Findling gesprengt worden waren 4. Dazwischen waren die Seitenfundamente in 
Trockenmauerwerk durchgehend ausgeführt. 

Funde 

Metallfunde: Als einziger Metallfund ist eine Bronzedolchklinge zu erwäh
nen. Sie weist eine Griffplatte allereinfachster Form auf. Solche Dolchklingen 
treten in der späten Bronzezeit auf, lassen aber keine exaktere Datierung zu5

• 

3 Diese drei Pfostenlöcher gehören somit zu einem Bauwerk des 19. Jahrhunderts. Es könnte 
sich um Überreste des Vorläufers des Turms Belvedere handeln. 

4 Alle großen Ecksteine und einzelne Steine der Mauerreste stammen von einem einzigen großen 
Gneis block. 

5 Die Bronzezeit, Vorträge der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte; Ur- und früh
geschichtliche Archäologie der Schweiz III, Die Bronzezeit, S. 57. 
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Keramik/i1nde: Die Funde der Grabung 1931, der Sondierung 1972 und der 
Grabung 1973 wurden durchgesehen und auf Rekonstruktionsmöglichkeiten 
geprüft. Leider konnten keine Gefäße rekonstruiert werden, da es sich um Bruch
stücke mit alt abgebröckelten Rändern handelt. Alle eventuell aussagekräftigen 
Boden-, Rand- und Wandscherben, verziert und unverziert, sind im nachfolgen
den Katalog mit Zeichnung aufgeführt. Es handelt sich fast ausschließlich um 
Grobkeramik, meist Schalen, Krüge oder Henkelkrüge, die für den normalen 
Gebrauch dienten. Die Randprofile sind massiv kantig profiliert und abgestri
chen, senkrecht oder schräg gekerbt. Die Bodenscherben zeigen einen stark aus
geprägten Standfuß, der sehr massiv wirkt. Vielfach weisen die Scherben einen 
leicht verstrichenen roten Schlickauftrag auf, der ihnen eine sanfte senkrecht 
laufende Riefung verleiht. Diese Eigenschaften weisen diese Keramik in die 
mittlere Bronzezeit 6. Daneben sind aber auch Scherben mit klarerer, kantigerer 
Profilierung mit ausladendem Hals und zum Teil mit einer Kerbenreihe 2 bis 3 
Zentimetern unter dem Rande vorhanden. Diese Funde gehören eindeutig in 
die späte Bronzezeit (Stufe Hallstatt A/B)7 • 

Knochenfunde konnten keine gemacht werden, und es gab auch keinerlei 
Hinweise auf ehemaliges Vorhandensein von Knochen in dieser Schicht. 

Datierung 

Nach der Keramik gehört die Fundschicht in die mittlere bis späte Bronze
zeit. Zusätzlich wurden in der Grube am untern Rand Holzkohleproben ge
nommen um auch eine C 14-Datierung zu erhalten. Die Messung wurde vom 
C 14-Labor der Universität Bern vorgenommen. Das Ergebnis lautet auf 920 
Jahre vor unserer Zeitrechnung, mit einem möglichen Fehler von_±_ 80 Jahren8• 

Da dieses Datum mit dem Alter der jüngsten spätbronzezeitlichen Keramik
stücke übereinstimmt, muß es als maßgebend betrachtet werden. Da aber fast 
ausschließlich mittel bronzezeitliche ,Keramik in der auf 920 vor Christus da
tierten Grube liegt, stellt sich die Frage, ob sie bei diesen Leuten, die hier gewesen 
waren, bis in die späte Bronzezeit gebraucht wurde oder ob eine andere Erklä
rung für dieses Problem gesucht werden muß. Auf Grund des Materials von 
Hohenrain ist eine Entscheidung nicht möglich. 

6 Christin Osterwalder, Die mittlere Bronzezeit im schweizerischen Mittelland und Jura, Mono
graphien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 19, Tafeln 45-48, 50, 54, 57. W. Kimmig, 
Weiningen und Harthausen, in Festschrift Emil Vogt, Helvetia antiqua 1966, S. 85, Abb. 9 
(1-15). 

7 Emil Vogt, Die spät bronzezeitliche Keramik der Schweiz und ihre Chronologie, in: Denk
schriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1927-1931, Abb. 21, 77, 250, 
285. 

8 Probe Nr. B 2522 des C 14-Labors der Universität Bern (T. Riesen). 
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Interpretation 

Karl Keller-Tarnuzzer deutete den Befund der Grabung 1931 als späthall
stättische Siedlung. Wegen des Umfanges und der rund-ovalen Form der Fund
schicht der einen, eventuell zwei Gruben lag zunächst die Deutung der ganzen 
Anlage als Grabhügel oder Opferplatz nahe9 ; er wäre dann vermutlich beim 
Turmabbau ausgeebnet worden. Das Durcheinander der Scherben in der 
Fundschicht würde gut dazu passen. 

Der Findling, der für die Turmecksteine gesprengt worden war, könnte eine 
Stele gewesen sein. In Anbetracht der Pfostenlöcher kann aber nicht ausge
schlossen werden, daß es sich um ein Haus mit einer Vorratsgrube handelt. 
Dafür spricht auch, daß die Keramik fast ausschließlich grobe Gebrauchsware 
ist, daß Waffen und Schmuck, abgesehen von der einzigen Dolchklinge, fehlen. 
Die Funddichtekarte zeigt, daß die Grube mit der übrigen Fundschicht in 
direktem Zusammenhang steht. Das deutet auch eher auf eine Interpretation als 
Haus hin. Für einen Grabhügel spricht jedoch die Lithographie auf J. A. Pupi
kofers «Kanton Thurgau», die neben dem Turm deutlich einen Hügel zeigt. 

Der Turm Belvedere 

Da neben der urgeschichtlichen Fundstätte auch das Fundament des Aus
sichtsturmes völlig verschwunden ist, muß noch dessen Schicksal kurz festge
halten werden. Die Stelle war noch bekannt, und im Volksmund hieß es, hier 
habe der «Napoleonturm» gestanden. Tatsächlich scheint der damals auf 
Arenenberg wohnende Prinz Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III., 
im jugendlichen Alter von rund 20 Jahren die treibende Kraft zu dessen Erstel
lung gewesen zu sein10 . Wie wir aus den Tagebüchern von J. C. Freyenmuth 
(1775-1843) erkennen können, war damals eine romantische Liebe für Fern
sichten herangewachsen, so daß man überall nach Aussichtspunkten suchte11 . 

9 Ein Opferplatz in der Art von Eggli bei Spiez. Werner Krämer, Prähistorische Brandopfer
plätze, in: Festschrift Emil Vogt, Helvetia antiqua 1966; H. Sarbach, Das Eggli bei Spiez, eine 
Kultstätte der Urnenfelder- und Hallstattzeit, in: Jahrbuch Historisches Museum Bern 41/42 
(1961/62), S. 478ff.; Jahrbuch Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte 49 (1962), S. 46f. 

10 Jakob Hugentobler hat in einem Artikel in der «Thurgauer Zeitung» vom 5. September 1931 
auf den Bericht von J. A. Buchon, der im Winter 1832 auf Arenenberg war, aufmerksam ge
macht. Darnach soll der Prinz den Ort selbst ausgesucht haben, und er und die Bewohner der 
umliegenden Schlösser hätten die Kosten für den Turm aufgebracht. Sicher ist, daß die Initia
tive aus der Gegend von Ermatingen kam, denn die Regierungsdelegation ging 1829 zur Be
sprechung dorthin. 

11 In den Tagebüchern von J. C. Freyenmuth (Kantonsbibliothek Frauenfeld Y 194) läßt sich das 
wachsende Interesse für die Aussichtspunkte und Fernsichten genau verfolgen. Es entstand 
bei ihm durch die Bekanntschaft mit dem französischen Ingenieur Delcros, der im Juni 1810 
ein Vermessungssignal bei Gündelhart errichtete. 
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AufHohenrain muß vordem Frühling 1829 bereits ein besteigbarer, gegen 60 Fuß 
hoher Baum bestanden haben. Im März dieses Jahres bestand schon das Projekt, 
mit Hilfe von Aktien einen Turm zu bauen 12 . Am 26. April begaben sich die 
Landammänner Anderwert und Morell samt den Kleinräten Hirzel und Freyen
muth mit H. Greuter selbst nach Ermatingen, um den Bau zu besprechen. Es 
wurde eine Aktiengesellschaft mit 650 Gulden Kapital,jede Aktie zu 25 Gulden, 
gegründet. Das reichte natürlich nicht für das ursprüngliche Projekt von 76 Fuß 
Höhe, das Freyenmuth auf 1600 bis 1800 Gulden veranschlagte. Der Zimmer
mann Peter von Egelshofen bei Altenchlingen war jedoch bereit, einen Turm 
von 30 Fuß Höhe für das vorhandene Kapital zu errichten 13 . Am 4. August 
war er bereits aufgerichtet, und am 7. September wurde er in der Turmstube mit 
einer Aktionärsversammlung eingeweiht, die eine Kostenüberschreitung von 
200 Gulden genehmigte14 . Das Belvedere fand regen Zuspruch von Besuchern, 
die 6 Kreuzer Eintritt bezahlen mußten. Auf dem Turm wurde ein Fernrohr 
installiert15 . Die Aussicht wurde von J. A. Pupikofer in seiner Beschreibung des 
Thurgaus ausführlich beschrieben, und der Verleger F. Pecht in Konstanz gab 
schon 1831 ein farbiges Panorama heraus16 . Dank der Tatsache, daß der Aus
sichtsturm als« Lustgebäude» brandversichert war, ist sein Ende genau feststell
bar. Er wurde 1850 von Georg Treherne Thomas erworben. Nach mündlicher 
Überlieferung verunmöglichten die Eigentümer des Bodens diesem Engländer, 
auf Hohenrain zu bauen, worauf er in Müllberg ein neues Schloß errichtete und 
1855 den Turm abbrach17 . 

Verzeichnis der Pläne und Abbildungen 

Turm Belvedere 
Das Belvedere zu Hohenrhein, Lithographie. 
Bei Hohenrain, Lithographie aus J. A. Pupikofer, «Der Kanton Thurgau», 1837. 
Ausschnitte aus dem Panorama von Hohenrhein 1831. 
Urgeschichtlicher Teil 
Maßstab I: 0,75 Abkürzungen: MBZ mittlere Bronzezeit 

SBZ späte Bronzezeit 
Ha Hallstattzeit 

Tafeln I bis 23: Grabung 1931; Tafeln 24 bis 44: Sondierung 1972 und Grabung 1973 (24 bis 40 
Funde aus der Grube). 

Faltplan mit Funddichteübersicht und Profil der Grube (hinten im Umschlag eingesteckt). 

12 Tagebuch J. C. Freyenmuth, 24. März 1829. 
13 Tagebuch J. C. Freyenmuth, 28. April 1829. 
14 Tagebuch J. C. Freyenmuth, 4. August 1829. 
15 Tagebuch J. C. Freyenmuth, 21. Mai 1830. 
16 J. A. Pupikofer, Der Kanton Thurgau historisch, geographisch, statistisch geschildert (Ge

mälde der Schweiz 17), St. Gallen und Bern 1837, S.16f. «Panorama gezeichnet auf dem 
Belvedere zu Hohenrhein bey Constanz», von F. Pecht, und lithographiert von G. Gersbach 
im Jahr 1831, Constanz im Verlag der Pechtischen Steindruckerei». 

17 Staatsarchiv Thurgau 4.272.35 und 4.272.63, Brandassekuranzregister Gemeinde Wäldi F 44 
und F. 80. «Thurgauer Zeitung» vom 8. September 1931. 
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14 Boden- und Randscherben 
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28 Rand-, Boden- und Wandscherben MBZ. 

0809 

521 

-- ----- ----· --;:--...:.-· 
--~~~--

516 513 

516 

514 

531 530 . 540 522 
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29 Randscherben und Henkelstücke MBZ 

0809 

0 250 

254 

260 

239 

205 



30 Randscherben MBZ 

0809 

184 183 

188 + 185 

182 

() () () (~ 

206 



31 Boden- und Wandscherben und Henkelansatz MBZ 

0809 

553 

574 

576 
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32 Randscherben MBZ 

0809 

610 

621 

611 

616 

618 

617 

-

- - . ·- - -- :;-· --•---.-. ------: ~ 
•------.:.-·_-~-__ ,- --------;:-- ---" -- -·· --·- ·- - -- ~- - ___ ---- _. - . 
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33 Henkelstück, Wand- und Randscherben 

0809/762 

1008/40 

0809/746 

0808/49 
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34 Randscherben MBZ 

0809 

1:' 

i i: 
1 ,: 

0809/40 

0809/29 0809/24 

0809/13 
210 



35 Rand- und Bodenscherben: 384,475,480 SBZ 

0809 

433 

C 

463 

475 479 480 
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36 Rand- und Wandscherben: 11, 14 MBZ 

0809 

12 

14 

17 
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37 Henkelstück und Randscherben: 241,242 MBZ 

0809 

241 

274 

245 DODD-- · -- ----

242 

213 



38 Randscherben: 389 SBZ; 382, 385, 390, 391 MBZ 

0809 

389 

------------------------------

' 
382 

J 

390 391 385 
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39 Randscherben M BZ 

0809 

133 

~-~ -- -c:::::::;,--= CJ ~o ~ 
- -·- - - -_:..........._.--

127 

128 
129 

215 



40 Randscherben: 622 MBZ; 623,628 Ha A/B 

0809 

623 

624 

622 

658 

.628 
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41 Randscherben: 0909/45, 53, 55 MBZ 

~~~~~~ 
/'C-;,;,~-= - .,C - -

I O 11 /6 

1019/5 

0909/45, 53, 55 

-D o 
oo _;; 

.J 
0 
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42 Rand-, Boden- und Wandscherben, Henkelstück; 0909/86 MBZ; 1007 /17, 
1010/30 HA A/B 

1007/17 

0909/86 

0703/8 

1010/30 

218 

• 
' ' 

1011/23 

0910/17 



43 Rand- und Wandscherben SBZ 

1314/14 1511/56 

) 

1511/55 
--- . ·- - ------ · -- --

1511 /54 

1511/47 

1511 48 

45 

53 
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44 Bronzedolch 

1513 
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AA 
ARh 
AS 
BS 
BSH 
BoB 
BSM 
BU 
BZ 
MThNG 
NZZ 
Ob 
SA 
SBZ 
SZG 
ThA 
Th.Anz. 
ThB 
ThJ 
ThJm 
ThT 
ThVbl 
ThVf 
ThVz 
ThZ 
ZAK 

Thurgauische Geschichtsliteratur 1972 
Zusammengestellt von Egon Isler 

Amriswiler Anzeiger, Amriswil 
- Anzeiger am Rhein, Dießenhofen 

Amriswiler Schreibmappe, Amriswil 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Friedrichshafen 

- Bodenseehefte 
Bodenseebuch 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Mitteilungen 

- Bote vom Untersee, Steckborn 
- Bischofszeller Zeitung, Bischofszell 

Mitteilungen der Thurgauischen N aturforschenden Gesellschaft 
= Neue Zürcher Zeitung, Zürich 
= Der Oberthurgauer, Arbon 
= Sonderabdruck 
= Schweizerische Bodensee-Zeitung, Romanshorn 
= Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Zürich 
= Thurgauer Arbeiterzeitung, Arbon 
= Thurtaler Anzeiger, Müllheim 
= Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Frauenfeld 
= Thurgauer Jahrbuch, Frauenfeld 
= Thurgauer Jahresmappe, Arbon 
= Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 
= Thurgauer Volksblatt, Sirnach 
= Thurgauer Volksfreund, Kreuzlingen 
= Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld 

Thurgauer Zeitung, Frauenfeld 
= Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Basel 

I. Ortschaften 

a) Thurgau 

Altnau 

Ganz Jürg, Altnau erhält eine neue Orgel, Baugeschichte der Kirche mit der Birnauer Orgel. 
ThT 21. XII. 6 

Ganz Jürg, Baugeschichte der Kirche Altnau mit der Birnauer Orgel. SBZ 21. XII. 7 

Amlikon 

Neuweiler Rolf, Amlikon. Eine Ortsgeschichte. 4°, 31 BI., Amlikon 1972. 9 
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Arbon 

Arbon. Eine Stadt stellt sich vor. Orientierungsschrift, Villmcrgen 1968. I 1 

Bichelsee 

Tuchschmid Karl, Wem gehört der Bichelsee 9 ThVbl 10. IV. - 13 

Bischofszell 

Knoepfli Albert, Ortsmuseum Bischofszell, neu im schönen, an den trutzigen Zeitglockenturm 
anlehnenden Patrizierhaus. BZ 27. I. 15 

Ortsmuseum Bischofszell, Wegleitung 8°, 31 BI., 1971. 16 
Knoepfli Albert, Das neue Ortsmuseum stellt sich vor. ThVz 27. I. 17 
Die Restaurierung der Michaelskapelle in Bischofszell, Text der Urkunde im Dachreiter der Ka-

pelle. AA 20. XII. 18 
Baukommission, Restaurierung der Michaelskapelle in Bischofszell vollendet. ThVz 23. XII. 19 
Salzmann Adolf, Die nächste Umgebung der Stiftskirche St. Pelagius: Tuchgasse-Hirschenplatz. 

BZ 22. VII. 20 
Salzmann Adolf, Kulturgeschichtlich interessante Entdeckung in einem Hause der einstigen Vor

stadt Bischofszell: «Sündenfall im Paradies», Wand- und Deckenmalerei im Molkereihaus. 
BZ 19. II. 21 

Salzmann Adolf, Sandbänkli Bischofszell. BZ 6. VII. 22 
Salzmann Adolf, Thurbrückenbriefvom 27. V. 1479. Die ursprüngliche Fahrbahn der Brücke frei-

gelegt. BZ 22. VII. 23 
Salzmann/Knoepfli, Thurgauer Söldner, die Landvögte und die verschwundene Geldkiste von 

Bischofszell. BZ 13. I. 24 

Dießenhofen 

Stadtkirche Dießenhofen. Zur Erinnerung an die Restaurierung 
Albert Knoepfli, Peter Hartung u. a. 8°, 32 S., 1972. 

Eschlikon 

1968- 1972. Mit Beiträgen von 
26 

Geiger Paul, Tuchschmid Karl, Geschichte von Eschlikon. Vom 19. zum 20. Jahrhundert nachge-
führt. 8°, 184 J., Eschlikon 1971. 2.Aufl. 28 

Fischingen 

Meyer Bruno, Folgen der Fabel vom antiken Ursprung des Klosters Fischingen. 
1972, S. 19 ff. 

Frauenfeld 

BS, 90. Heft, 
30 

Frauenfeld. Die Thurgauer Zeitung stellt vor: Ernst Nägeli, Stadtbild und Stadtgeschichte - Ernst 
Reiber, Das Aristokratennest wurde Hauptort - Jürg Ganz, Probleme der Denkmalpflege -
Hans Wächter, Der Waffenplatz im Wandel der Zeiten - Heinz Schuppli, Bankplatz mit I 50jäh-
riger Tradition. ThZ 28. VI. 32 

Ganz Jürg, Ergatenvorstadt und Kreuzplatz in Frauenfeld. ThZ 13. I. 33 
Ganz Jürg, Kreuzplatz und Bleiche im Ergatenquartier Frauenfeld. ThVz 10. XI. 34 
Ganz Jürg, Vom Redinghaus zum Eisen-Keller. ThVz 5. XII. 35 
Nater Jakob, Chnöpfli und zwyy. ThZ 18. III. 36 

Hauptwil 

Salzmann Adolf, Schloß Hauptwil freut sich im «Trauben» eines schmucken Pendants zum Tor-
türmchen. BZ 23. IX. 38 

222 



Kreuzlingen 

Hofmann Anton, Erfolgreiche Klosterausgrabung in Kreuzlingen. ThZ 15. VIII. 40 
(el), Bedeutungsvoll für Kunstgeschichte und Archäologie: Das alte Kloster Kreuzlingen freigelegt. 

ThVz 18. VIII. 41 
Beeli Albin, Das Kreuzlinger Ortsbild im Wandel der letzten 80 Jahre. 19 Aufsätze 1953-1968, 

8 Photos (Beiträge zur Ortsgeschichte Kreuzlingen 16), Kreuzlingen 1970. 42 
Knoepfli Albert, Kreuzlingen: Stadtpfarrkirche und Basilika minor St. Ulrich und St. Afra (Kunst-

führer 592). 8°, 20 S .. Zürich 1971. 43 

Leutmerken 

Ganz Jürg, Zur Baugeschichte der Kirche Leutmerken. ThZ 8. I. 45 

Märstetten 

Ganz Jürg, Das Höchhus in Märstetten. Th T 24. III. 47 
Alder Eugen, Das Märstetter Armenhaus aufgehoben vor genau I 00 Jahren. Th T 13. I. 48 

Mettlen 

H. S., Schulhausrenovation und 125-Jahr-Feier der Schulgemeinde Mettlen. ThT 10. XI. 50 

Münsterlingen 

Schildknecht Otto, Kloster und Kantonsspital Münsterlingen im Laufe der Zeit. SBZ 18. II. 52 
Schildknecht Otto, Kloster und Kantonsspital im Laufe der Zeit (Münsterlingen). ThT 18. II. 53 

Pfyn 

Rechberger-Spühler Heinrich, Kleine Pfyner Chronik. 8°, 14 S., vervielf., Pfyn 1972. 55 

Rodenberg 

Etter Alfred, Der Rodenberg •· am Weg zum Rhein, ThZ 10. VI. 57 

Romanshom 

Labhart Heinrich, Auf den Spuren von Alt-Romanshorn. 8°, 3 photokopierte Hefte, hg. v. Hans 
Schäffeler, Romanshorn 1972. 59 

Schäffeler Hans E., 10 Jahre Schifferstreit Lindau-Romanshorn 1748-1759. 8°, 26 BI., 1972. 60 
Schäffeler Hans E., Josef Aurel Freyherr von Pflummern, Treuhänder von Schloß Romanshorn 

1743-1759. 8°, 14 BI., 1972. 61 
Schäffeler Hans E., Canu-Club Romanshorn. 8°, 12 BI., 1972. 62 
Romanshorn in der Rückblende der Geschichte, Ob 1.-19. II., 26. II., I. III. 63 

Steinebrunn 

Wenk Paul, 100 Jahre Gallus-Pfarrei Steinebrunn. 8°, 135 S. 65 

Sulgen 

Etter Alfred, Porträts thurgauischer Gemeinden: 
ThZ 16. IX. 

Tägerwilen 

Sulgen - im Schnittpunkt der Verkehrswege. 
67 

Etter Alfred, Porträts thurgauischer Gemeinden: Tägerwilen - Beispiel bewältigten Wachstums. 
ThZ 4. III. 69 

Tobel 

Weizenegger Alois, Turmrenovation und Glockenweihe in Tobel. ThT 20. X. 71 
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Weizenegger Alois. Stadelmann Anton. Schmidt Hermann. Tobel 
Glocken. ThVz 19. X. 

Uttwil 

se111 Kirchturm und seine 
72 

Etter Alfred, Porträts thurgauischer Gemeinden: Uttwil - berühmt durch seine Bewohner. ThZ 
19. VI. 74 

\Vagenhausen 

Ganz Jürg, Die restaurierte Propstei Wagenhausen. BU 21. III. 
Ganz Jürg, Die erneuerte Propstei Wagenhausen. ThZ 18. III. 

\Veinfelden 

76 
77 

Lei Hermann senior, Wie Weinfelden an Zürich kam. ThT 26. V. 79 
Lei Hermann senior, Überschwemmungen in Weinfelden. ThT 30. III. 80 
Lei Hermann senior, Die Pest in Weinfelden. ThT 22. XII. 81 
Lei Hermann senior, Die Dorfbeleuchtung der «lichtscheuen» Weinfelder. ThT 2. II. 82 
* *, Weinfelden - vor bald 100 Jahren. ThZ 29. IX. 83 

b) Anstoßende Grenzgebiete 

Maria Dreibrunnen 

Lehner Benedikt. Forrer Engelbert, 700 Jahre Maria Dreibrunnen bei Wil. ThVz 27. IV. 86 

Konstanz 

Bühler W., Als hielt' die Vergangenheit den Atem an - I 00 Jahre Überlinger Heimatmuseum und 
Konstanzer Rosgartenmuseum. BSH I 972, Heft 4, S. 30. 88 

Reichenau 

Müller Otto, Strahlende Reichenau. ThZ 5. VIII. 90 

II. Sachgebiete 

Personengeschichte 

a) Die Toten des Jahres 

Annasohn Jakob, alt Gemeindeammann, Romanshorn, I 887- I 972, ThJ 1973; Ausderau Hein
rich, alt Gemeindeammann, Boltshausen, 1888-1972, ThJ 1973; Ausderau Heinrich, Lehrer, 
Bürglen, I 893-1971, ThJ 1973; Bartholdi Otto, alt Gemeindeammann, Friltschen, 1890--1971, 
ThJ I 973; Bietenholz Ferdinand, Korpskommandant, Frauenfeld, 1915-197 I, ThJ 1973; 
Brühlmann Conrad, Bankbeamter, Frauenfeld, 1900-- I 972, ThJ 1973; Brühwiler Wilhelm, 
Pfarrer, Aadorf, 1919-1972, ThJ 1973; Brüllmann Erwin, Journalist, Sulgen, 1903-1971, ThJ 
I 973, Th Vz 4. L und BZ 6. I. 1972; Bruggmann Emil, Lehrer, Bischofszell, BZ 8. III. 1972; 
Brunnschweiler Albert, Dr. med., Hauptwil, BZ 5. X. 1972; Ebinger Walter, Steuerkommissär, 
Frauenfeld, 1902-1971, ThJ 1973; Eigenmann Adolf, Lehrer, Oberaach, 1914-1971, ThJ 1973; 
Engster Gallus, Dr. med. vet., Blidegg, I 884-1971, ThJ 1973; Früh Jakob, Grundbuchgeome
ter, Münchwilen, 1889-1972, ThJ 1973 und ThVbl 5. IX. 1972; Grießer Fritz, Fabrikant, Aa
dorf, 1890--1972, ThJ 1973; Grob Wilhelm, Arzt, Romanshorn, 1914-1971, ThJ 1973; Häberlin 
Adolf, alt Vorsteher, Happerswil, 1901-1971, ThJ 1973; Häni Viktor, alt Lehrer und Gastwirt, 
Bichelsee, 1886---1971, ThJ l 973; Hörler Aline, Lehrerin, Frauenfeld, I 902-1972, ThJ 1973; 
Huber Elise, alt Arbeitsschullehrerin, Dießenhofen, 1892-1972, ThJ 1973; Huwyler Siegfried, 
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Fabrikant, Horn, 1914-1972, ThJ 1973; Joos Robert, alt Lehrer, Amriswil, 1897-1972, ThJ 
I 973; Keller Hans, Fabrikant, M ünchwilen, 1894-197 l, ThJ 1973; Köstli Alfred, Gemeinde
ammann, Hörstetten, 1920---1972, ThJ 1973; Keßler Walter, Redaktor, Frauenfeld, 1904-1972, 
ThJ 1973. ThZ 21. IX. und Th Vz 21. I X.: Krayen bühl Pierre, Dr. 111ed., Zihlschlacht, I 90 I I 972, 
Th.J 1973: Maurer Willy, Direktor, Wängi, 1904-1972, ThJ I 973: Merk Max, Dr. med. vet., 
Gemeindeammann, Pfyn, 1900-1972, ThJ 1973; Müller Heinz, Mostereibesitzer, Gachnang, 
1921--1971, ThJ 1973; Müller Max, Käser, Neukirch an der Thur, I 898-1972, ThJ 1973; Schläp
fer Gerhard, Pfarrer, Sirnach, 1898-1972, ThJ 1973; Stähelin Willy, Dr. iur., Regierungsrat, 
Frauenfeld, 1897-1972, ThJ 1973, ThVz 18. X.; Studer Oskar, Dr. med., Amriswil, 1912-1972, 
ThJ 1973: Wendel Ernst, Obsthändler, Romanshorn, 1899-1972, ThJ 1973; Winkler Hannes, 
Pfarrer, Berlingen, 1904--1972, ThJ 1973. 

b) Personen und Familien 

Allenspach 
Allenspach Theodor, Chronik Sippe Allenspach (Alispach). 4°, 680 S., Bütschwil 1972. 98 

Brüllmann 
Portmann P. F., Erwin Brüllmann Sulgen. ThVz 4. I. 100 

Brunner 
Zum Tode von Alfred Brunner. ThZ 28. VIII. 102 

Büchi 
a. s., Die Familiengemeinschaft der Büchi. ThZ I 6. VI. 104 

Dubais 
Dubais Albert, An einem gewaltigen Abenteuer teilgenommen. SBZ 20. V. 106 

Haffter 
Sch. P., Martha Halfter, eine vielseitige Thurgauer Malerin. SBZ 27. V. 108 

Keller 
Meyer Bruno, Karl Keller-Tarnuzzer, ThB 110, S. 21 Off. l l 0 

Keßler 
E. N., Walter Keßler zum Abschied. ThZ 21. IX. 112 
Stadelmann Anton, Portmann P. F., Walter Keßler-ein glückliches Leben erlosch-Abschieds
brief an einen lieben Menschen. Th Vz 21. IX. 113 

Roesch 
Steiner Hans, An seinem Werk klarer sehen: Über Carl Roesch. ThZ 16. V. 115 

Scherb 
Salzmann Adolf, Ein Geschlecht, das das Geschichtsbild des Städtchens dreier Jahrhunderte 
mitgeprägt hat: die Scherb. BZ 22. VIII. 117 

Stähelin 
Stadelmann Anton, Alt Regierungsrat Dr. Willy Stähelin 1897-1972. ThVz 18. X. 119 
Kalb Hans, Erinnerungen an Regierungsrat Dr. Willy Stähelin. ThVz 21. X. 120 

Wal der 
Walder Anna, Menschen, die ich erlebte. 8°, 31 S., Frauenfeld 1972. 122 

Wehrlin 
Schaufelberger Peter E., Robert Wehrlin. ThT 10. XI. 124 

Uhland 
Herdi Ernst, Ein Verehrer des Thurgaus: Ludwig Uhland. ThZ I. IV. 126 

Zuberbühler 
Mayer-Sand Hermann, Werner Zuberbühler, zum 100. Geburtstag des Gründers von Glarisegg. 
ThZ 8. III. 128 

Allgemeine Geschichte 

tm., Der Bodensee in Geschichte und Gegenwart. Das Bild einer europäischen Kulturlandschaft I. 
NZZ31.XII. 130 
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Stadelmann H., Nägeli Ernst, Ammann Heinrich, Der Thurgau -- Ausstellungskanton an der Olma 
I 972: Die Wirtschaftsstruktur des Thurgaus und ihre Perspektiven - Der Thurgauer Volks
charakter - Thurgauer Kunst. ThVz 14. X. 131 

a) Vorzeit 
Tcsdorpf Jürgen C. Die Lntstehung der Kulturlandschafi an1 westlichen Bodensee (Veröffentli

chung der Kommission für Geschichtliche Landeskunde Baden-Würternberg Reihe B. Nr. 72). 
Stuttgart 1972. 133 

b) Neuzeit 

Deucher Adolf, Thurgauische Politik, Ansprache gehalten am 21. III. 
1973, S. 10. 

1873 im Großen Rat. ThJ 
135 

Der Thurgau vor hundert Jahren. ThJ 1973, S. I. 
Thalmann J. H., Als die Internierten kamen (1870/71). ThJ 1973, S. 28. 
Bühler Eugen, Von Napoleon Bonaparte zum Rat der 130. ThZ 19. V. 

Bauten 

K., Altes Egnacher Bauernhaus als Museumstück. SBZ 12. IV. 
G., Interessante Bauten im Raume Romanshorn-Salmsach. SBZ 26. I. 

Buchdruckerei 

Salzmann A, Bischofszell besaß die erste thurgauische Druckerei. BZ 3. II. 

Bücher, seltene 

136 
137 
138 

140 
141 

143 

Ein Bibel-Wiegendruck 
30. VIII. 

aus Ittingen. Rückkauf für die thurgauische Kantonsbibliothek. ThZ 
145 

Knoepfli Albert, Schicksale einer Koran-Übersetzung - eine wertvolle Erwerbung für das Bischofs-
zeller Museum. ThZ 13. IX., 14. IX. 146 

Schmid W, Erwerb eines Bibel-Wiegendruckes aus früherem Ittinger Besitz für die Thurgauische 
Kantonsbibliothek. ARh 15. IX. 147 

Elektrizitätswirtschaft 

Brenner Hans, 50 Jahre Wasser- und Elektrizitätswerk Arbon. Ob I. VII. 149 

Feuerwehr 

100 Jahre Feuerwehrverein Arbon. Ob I. IX. 151 

Forstwesen 

Hagen Clemens, Der Thurgau und der Schweizerische Forstverein, Schweizerische Zeitschrift für 
Forstwesen, Nr. 8, 1972. 153 

Hagen Clemens, Die ersten Forstakademiker im Thurgau, Schweizerische Zeitschrift für Forst-
wesen Nr. 8, I 972. I 54 

Frauenbewegung 

Schädler Tildi, 100 Jahre Gemeinnütziger Frauenverein - Werden, Wachsen und 
Ob 15. III. 

Gesangswesen 

• •, 50 Jahre Damenchor Amriswil. AA 2. XII. 
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Gewerbe 

Salzmann Adolf, Vor 50 Jahren: Aufbruch in eine neue Zeit, Gewerbe-Ausstellung in Bischofszell. 
BZ 16. IX. 160 

Tuchschmid Karl, Ein vergessenes Jubiläum, 90 Jahre Gewerbe- und Handwerkerverein Murgtal. 
Th Vbl 11. II. 161 

Industrie 

Laager Viktor, Aus der Geschichte der Bischofszeller Papierfabrik. 8°, 53 S., Herisau 1972. 163 
25 Jahre Max Hauri, Bischofszell. BZ 15. VII. 164 
Streit Hans, 25 Jahre Hans Streit AG, Frauenfeld, Lack- und Farbenfabrik. ThVz 13. X. 165 
(euni), Die ersten 2 Webstühle kosteten 350 Franken 1 40 Jahre Cornella AG, Zwirnerei und Webe-

rei, Amriswil. AA I. IX. 166 
(JH). 40 Jahre Silga-Werk, Wängi. ThVbl I. XII. 167 
(euni), 40 Jahre Cornella, Amriswil. AA I. IX. 168 
Etter Alfred, Seit über 60 Jahren im Dienst der Fischerei, Netzfabrik Sallmann-Fehr AG, Täger-

wilen. ThZ 23. VIII. 169 
Etter Alfred, Hundert Jahre Kammgarnspinnerei Bürglen. ThJ 1973. S. 91. 170 
Etter Alfred, 100 Jahre Kammgarnspinnerei Bürglen - Aufstieg nach einem sorgenvollen Beginn. 

ThZ 19. VII. 171 
Etter Alfred, Porträts thurgauischer industrieller: Weberei Sirnach-erfolgreicher Familienbetrieb. 

Th Vbl 11. III. 172 
Etter Alfred, Porträts thurgauischer industrieller: Drei Generationen der Familie Gegauf. ThZ 

19. I. 173 
Etter Alfred, Porträts thurgauischer industrieller: Weberei Sirnach-erfolgreicher Familienbetrieb. 

ThZ 8. III. 174 

Kirchengeschichte 

Kägi Ursula, Die Aufnahme der Reformation in den ostschweizerischen Untertanengebieten: 
Der Weg Zürichs zu einem obrigkeitlichen Kirchenregiment bis zum Frühjahr 1529. Zürich 
1972. 176 

Fritsche Kurt, Staat und Kirche im Thurgau während der Restaurationszeit (1814-1830), I. Teil. 
ThB110,S.5ff. 177 

Kunstgeschichte 

Knoepfli Albert, Probleme des Begriffs «Kunstlandschaft», aufgezeigt am Beispiel des Bodensee-
gebietes, Vortrag. 8°, !OS., 1972. 179 

Knoepfli Albert, Die Weesener Planmappe und die Projektierung von Kirche und Klosterbauten 
zu St. Katharinental im 18. Jahrhundert. Zeitschrift für bayrische Landesgeschichte Bd. 35, 
Heft 1, 1972. 180 

Keßler Walter, Sonne in den Alltag gebracht, Gedächtnisausstellung Martha Haffter. ThZ 24. V. 
181 

Chaudonneret Marie-Claire, Tableaux de Fleury Richard a Arenenberg. Th B 110, S. I 68. 182 

Landwirtschaft 

Huggenberger Alfred, Revolution auf dem Kornfeld. ThJ 1973, S. 71. 184 

Medizinalwesen 

Sa, Ortsmuseum Bischofszell: Galerie berühmter Bischofszeller Mediziner. BZ 5. II. 186 
Kuhn Roland, Aspekte der Psychiatrie und das Wirken Ludwig Binswangers. MThNG, Heft 40, 
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S.15: NachrufHeft40,S.127. 187 
Rederlechner H. P., 50 Jahre im Kampf gegen die Tuberkulose, Jubiläum der Thurgauisch- Schaff-

hausischen Heilstätte in Davos. AA 7. IX. 188 
Reiber Ernst, 75 Jahre Krankenanstalt Frauenfeld. SBZ 4. I. 189 
Reiber Ernst, Fünfundsiebzig Jahre Spital Frauenfeld. ThZ 4. I. 190 

Milchwirtschaft 

Sallenbach Fred, Thurgauischer Milchproduzentenverband feierte sein 75jähriges Bestehen. SBZ 
7. X. 192 

Forster Peter, 75 Jahre (1897-1972) Thurgauischer Milchproduzentenverband. Th T 6. X. 193 

Musikgeschichte 

Bolt Ferdinand, I 00 Jahre Musikgesellschaft Hauptwil. BZ 27. V. 195 

Postwesen 

Giezendanner Paul, Die Post im Thurgau unter spezieller Berücksichtigung von Romanshorn. 
SBZ28.IV. 197 

Salzmann Adolf, Bischofszeller Postkurswesen im Lichte der jüngsten Geschichte. BZ 16. IX. 198 
* *, Von der Postkutsche zum modernen PTT-Omnibus, 50 Jahre Postautokurse Bischofszell-

Uzwil und Bischofszell-Wil. ThVz 15. IX. 199 

Rebbau 

Schmid Gustav, Wandlungen im Rebbau seit der Jahrhundertwende. ThB 110, S. 145. 201 

Rechtsgeschichte 

Brintzinger Ottobert L., Hoheitsrechte am Bodensee im Spiegel der Rechtsprechung. BS, 90. Heft, 
1972, S. 11 l. 203 

Kundert Werner, Das Vaterschaftsrecht in der Praxis der konfessionellen Gerichte des Kantons 
Thurgau (1804-1832). Th B 110, S. 175. 204 

Das letzte Todesurteil im Thurgau - Prozeßbericht von Georg Oettlis Verurteilung. ThJ 1973, S. 21. 

Reisen 
205 

Schindler Herbert, Barockreisen in Oberschwaben und am Bodensee. 8°, 383 S., München 1971. 
207 

Schwab Gustav, Bodensee nebst dem Rheintal. Nachdruck der Ausgabe 1827. 8°, 256 S., Kon-
stanz 1969. 208 

Schiffahrt 

Dampfschiffahrt auf dem Bodensee - Der Beginn regelmäßiger Schiffsfahrten. Ob 1. VIII., 3. VIII. 

Schulwesen 
210 

Lehrerbildung vor hundert Jahren, Bericht der ThZ vom 24. VI. 1872. Neu abgedruckt ThJ 1973, 
S.16. 212 

Enderlin Fritz, An der Kantonsschule um die Jahrhundertwende. ThJ 1973, S. 52. 2 I 3 

Sport 

Stadelmann Anton, 75 Jahre Sektion Thurgau des SAC. ThVz 27. XI. 215 
Nauer Richard, Ein stiller Sportler: Paul Bär. Zur Geschichte des Orientierungslaufs. AA 22. XI. 

216 
Bühler Ernst, 50 Jahre Oberthurgauer Schwingerverband. AA 19. XII. 217 
Müller Johann, Die internationalen Romanshorner Flugtage 1920-1931. SBZ 3. V. 218 
25 Jahre Motorfluggruppe Thurgau 1946-1971. 8°, 40 S., Frauenfeld 1971. 219 

228 



Turnen 

100 Jahre Thurgauer Kantonalverein 1872--1972. 8°, 60 S., Frauenfeld 1972. 221 

Vereine 

Frei Otto, 75 Jahre Samariterverein Frauenfeld. ThVz 9. IX. 
75 Jahre Samariterverein Arbon. Ob 29. IV. 

223 
224 

III. V erfasserverzeichnis 

Alder Eugen, Märstetten, Armenhaus 48 
Allenspach Theodor, Die Sippe Allenspach 98 
Amman Heinrich, Der Thurgau 131 
Beeli Albin, Kreuzlinger Ortsbild 42 
Bolt Ferdinand, Musikgesellschaft Hauptwil 

195 
Brenner Hans, EW Arbon 50 Jahre 149 
Brintzinger Ottobert, Hoheitsrechte Bodensee 

203 
Bühler Ernst, 50 Jahre Oberthurgauer Schwin-

gerverband 217 
Bühler Eugen, Der große Rat 138 
Bühler W., Rosgartenmuseum Konstanz 88 
Chaudonneret Marie-Claire, Richard Fleury 

182 
Deucher Adolf, Thurgauische Politik 135 
Enderlin Fritz, Kantonsschule um I 900 213 
Etter Alfred, Rodenberg 57; Sulgen 67; Täger-

wilen 69; Uttwil 74; Sallmann-Fehr, Netz
fabrik 169; Kammgarnspinnerei Bürglen 
170; Weberei Sirnach 172; Gegauf, Steck
born 173 

Forster Peter, 75 Jahre Milchproduzentenver
band 193 

Frei Otto, 75 Jahre Samariterverein Frauenfeld 
223 

Fritsche Kurt, Staat und Kirche in der Restau
ration 177 

Ganz Jürg, Altnau, Kirche 6, 7; Frauenfeld, 
Denkmalpflege 32; Frauenfeld, Kreuzplatz 
33, 34; Frauenfeld, Redinghaus 35; Kirche 
Leutmerken 45; Höchhus Märstetten 47; 
Propstei Wagenhausen 76, 77 

Geiger Paul, Eschlikon 28 
Giezendanner Paul, Post im Thurgau, speziell 

in Romanshorn 197 
Hagen Clemens, Thurgau und der Forstverein 

153; Die ersten Forstakademiker im Thur
gau 154 

Hartung Peter, Stadtkirche Dießenhofen 26 

Herdi Ernst, Uhland und der Thurgau 126 
Hofmann Anton, Klosterausgrabung Kreuz

lingen 40 
Huggenberger Alfred, Revolution auf dem 

Kornfeld 184 
Kägi Usula, Aufnahme der Reformation in der 

Ostschweiz 176 
Keßler Walter, Martha Halfter 181 
Knoepfli Albert, Ortsmuseum Bischofszell I 5, 

17; Thurgauer Söldner 24; Stadtkirche Die
ßenhofen 26; Kreuzlingen, St. Ulrich 43; 
Koranübersetzung 146; Kunstlandschaft 
179; Projekt St. Katharinental 180 

Kolb Hans, Willy Stähelin 120 
Kuhn Roland, Aspekte der Psychiatrie und 

L. Binswanger 187 
Kundert Werner, Vaterschaftsrecht im konfes-

sionellen Gericht 204 
Laager Viktor, Papierfabrik Bischofszell 163 
Labhart Heinrich, Alt-Romanshorn 59 
Lehner Benedikt, 700 Jahre Dreibrunnen 86 
Lei Hermann senior, Weinfelden zürcherisch 

79; Überschwemmungen 80; Pest in Wein
felden 81 ; Dorfbeleuchtung in Weinfelden 
82 

Meyer Bruno, Fischingen 30; Karl Keller-Tar
nuzzer I I 0 

Meyer-Sand Hermann, Werner Zuberbühler 
128 

Müller Johann, Flugtage in Romanshorn 218 
Müller Otto, Reichenau 90 
Nägeli Ernst, Frauenfeld, Stadtgeschichte 32; 

Walter Keßler 112; Der Thurgau 131 
Nater Hans, Chöpfli und zwyy 36 
Nauer Richard, Paul Bär, Initiant vom Orien-

tierungslauf 216 
Neuweiler Rolf, Amlikon 9 
Portmann P. F., Erwin Brüllmann 100 
Rechberger-Spühler Heinrich, Pfyner Chronik 

55 

229 



Rederlechner H. P., 50 Jahre Tuberkulosebe
kämpfung 188 

Reiber Ernst, Frauenfeld Hauptort 32; 75 Jahre 
Krankenanstalt Frauenfeld 189, 190 

Sallenbach Fred, 75 Jahre Milchproduzenten
verband I 92 

Salzmann Adolf, Tuchgasse Bischofszell 20; 
Deckenmalerei Molkereihaus 21; Sand
bänkli, Bischofszell 22; Th urbrücken brief 
23; Thurgauer Söldner 24; Schloß Haupt
wil 38; Die Scherb 117; Die erste Druckerei 
143; Gewerbeausstellung Bischofszell I 60; 
Postkurswesen in Bischofszell 198 

Schädler Tildi, Gemeinnütziger Frauenverein 
156 

Schäffeler Hans E., Schifferstreit 60; Freyherr 
von Pflummern 61; Canu-Club Romans
horn 62 

Schaufelberger Peter E., Robert Wehrlin 124 
Schildknecht Otto, M ünsterlingen, Kloster und 

Spital 52; Münsterlingen 53 

230 

Schindler Herbert, Barockreisen am Bodensee 
207 

Schmid Gustav, Rebbau im Thurgau 201 
Schmid Walter, Bibelwiegendruck 145, 147 
Schmidt Hermann, Tobel, Kirchturm 72 
Schuppli Heinz, Frauenfeld, Bankplatz 32 
Schwab Gustav, Bodensee und Rheintal 208 
Stadelmann Anton, Tobel, Kirchturm 72; 

Walter Keßler 113; Willy Stähelin 119; 
75 Jahre SAC Thurgau 215 

Stadelmann Hans, Der Thurgau 13 l 
Steiner Hans, Carl Roesch 115 
Tesdorpf Jürgen, Kulturlandschaft am Boden

see 133 
Thalmann J. H., Als die Internierten kamen 137 
Tuchschmid Karl, Bichelsee 13; Eschlikon 28; 

90 Jahre Gewerbeverein Murgtal 161 
Wächter Hans, Frauenfeld Waffenplatz 32 
Weizenegger Alois, Turmrenovation Tobel 71; 

Tobel, der Kirchturm und seine Glocken 72 
Wenk Paul, Pfarrei Steinebrunn 65 



Vereinsmitteilungen 





Fahrt in den Schwarzwald 
12./13. Mai 1973 

Alljährlich lädt der Historische Verein des Kantons Thurgau seine Mit
glieder zu einer Wochenendfahrt von ein bis zwei Tagen ein. Auf diese Weise 
bietet er Möglichkeiten, an Ort und Stelle Land und Leute, ihre geschichtliche 
Überlieferung an Hand von Institutionen, Bauten und musealen Zeugnissen, 
wenn auch kurz, kennenzulernen. Tote Dinge werden dem historisch Inter
essierten bei solchen Anlässen lebendig; dafür sorgen jeweils orts- und ge
schichtskundige Führer des Vereins oder der besuchten Gegend. Nicht selten 
entdeckt man dabei Beziehungen zwischen Schicksalen anderer Regionen mit 
denen unserer engeren Heimat, neue Einsichten stellen sich ein, neue Türen 
werden aufgestoßen. Solche Reisen werden zu Erlebnissen, besonders wenn 
strahlendes Frühlingswetter die aufgesuchten Landstriche in seltener Schönheit 
darbietet. 

Dieses war den rund hundert Mitgliedern des Historischen Vereins, die sich 
über dieses Wochenende in drei Cars in den Schwarzwald fahren ließen, in 
vollem Maße beschieden. Man traf sich zunächst zu erstem Rundblick und 
kurzem Kaffeeaufenthalt in Donaueschingen, wo die Quellflüßchen Brigach 
und Brege die eigenwillige Donau bilden, den «Nibelungenstrom», der die 
Mitteleuropäer unentwegt daran erinnert, daß es gilt, auch die großen Ostge
biete ins europäische Weltbild zu integrieren. Hauptziel des ersten Halbtages 
war die Klosteranlage von Alpirsbach im nördlichen Schwarzwald. Gegen 
Ende des 11. Jahrhunderts von St. Blasien aus gegründet, erlebte dieses Bene
diktinerkloster dank reichen Stiftungen und späteren Zuwendungen, tüchtigen 
Äbten und regelstrengem Leben· mehrere Blütezeiten; wiederholte Kriegs
wirren, Brände, interne Auseinandersetzungen über Reformen trieb es jedoch 
in die Arme der weltlichen Schirmherren, der Herzöge von Württemberg. 
Schließlich bestimmte man das Klostergut als Pfründe für evangelische Geist
liche und Theologieprofessoren der Universität Tübingen. Nachdem der Staat 
das Kirchengut 1807 eingezogen hatte, wies er das Münster der evangelischen 
Kirchgemeinde zu, die katholische erhielt das Refektorium, der restliche 
Klosterbau wurde Sitz mehrerer staatlicher Beamtungen. Es gibt wohl wenige 
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so gut erhaltene romanische Basiliken in der Bundesrepublik, in denen die 
asketische Grundhaltung der Cluniazenser dermaßen klar ausgedrückt ist wie 
in Alpirsbach. Man spricht vom «Hirsauer Stil», in welchem zum Beispiel auch 
die Säulenbasilika des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen gebaut wurde. 
Der Grundriß ist leicht überschaubar. Wände, Säulen, Pfeiler haben eine wehr
hafte Ausgestaltung erfahren. Als Schmuck dienen die natürlichen Gegeben
heiten: die Materialien, ihre Formen und Farben (zum Beispiel roter Sand
stein des nördlichen Schwarzwaldes), ihre Beziehungen zueinander im Spiel 
von Tages- oder Kerzenlicht und Schatten. Erst spätere Zutaten der gotischen 
Zeit, die Chorapsis, die südlich des Münsters gelegenen, oft umgebauten Kon
ventstrakte - darunter ein gut erhaltener gotischer Kreuzgang-, erfuhren da 
und dort malerische Ausschmückung, eine neue Sprache in gewandelter Zeit. 

Nach der Mittagsrast in Freudenstadt vermittelte eine Fahrt durch wenige 
Straßen und dem bekannten großen Marktplatz entlang einen Eindruck von 
der nach schweren Bombardierungen des Jahres 1945 wiedererstandenen Stadt, 
die zu Beginn des 17. Jahrhunderts von Herzog Friedrich von Württemberg 
gegründet worden war, um vertriebene Österreicher anzusiedeln. Nächstes 
Reiseziel waren Schloß Favorite und dann Rastatt, wo die große thurgauische 
Reisegesellschaft Unterkunft finden sollte. Schloß Favorite ist ein großzügig 
angelegtes Sommerschloß, französische und deutsche Einflüsse in der Anlage 
sind unverkennbar. Die zweiunddreißigjährige Markgräfin Sibylla Augusta 
hatte 1710 den Bauauftrag erteilt, drei Jahre nach dem Tode ihres Gatten, des 
Reichsfeldmarschalls Ludwig Wilhelm, der wegen seiner Erfolge in den Tür
kenkriegen und als Patenkind des französischen Königs Ludwig XIV. «Tür
kenlouis» genannt worden war. Das Barockschloß Favorite sollte keine fröh
lich-pikante Ermitage werden, sondern Besinnung in der Einsamkeit ermög
lichen, ohne daß man auf alle Ansprüche fürstlicher Lebenshaltung, zu welcher 
Prunk und Festlichkeiten gehörten, verzichten mußte. 

Der klaren, wenn auch engen Gliederung der Außenarchitektur entspricht 
die Raumaufteilung im Innern. Zu beiden Seiten des bis zur Kuppel sich er
hebenden Mittelsaales liegen die übrigen Räume. Die Reisegesellschaft 
schlurfte gruppenweise in Museumsfinken über die teilweise bunt ausgelegten 
Böden und den farbigen Wandbehängen entlang. Man bestaunte die abwechs
lungsreiche und oft kuriose Ausstattung der Sälchen und Kabinette. Das 
Spiegelkabinett mit 313 Spiegeln, die Chinoiserien aus Papiermache des 
chinesischen Zimmers, die Terrinen aus Straßburger Fayence fanden starke 
Beachtung, aber auch die Prunkküche mit ihrem großen Inventar an Kupfer
und Zinngefaßen sowie das gemalte Vorratsverzeichnis für analphabetisches 
Küchenpersonal. 

Wo die badische Murg den nördlichen Schwarzwald verläßt und in der 
Oberrheinischen Tiefebene die Vereinigung mit dem Rhein sucht, liegt Rastatt, 
Ziel des ersten Reisetages. Breite Straßenzüge, barocke Baudenkmäler aus 
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rotem Sandstein der nahen Schwarzwaldgruben und wiedererrichtete oder 
neue Bauten des 20. Jahrhunderts, das war der erste Eindruck der sich ent
wickelnden Stadt, die heute gut 27000 Einwohner zählt. Sie wird architekto
nisch vom Residenzschloß des erwähnten Reichsfeldmarschalls Ludwig Wil
helm beherrscht. Die Schloßkirche, ein Werk in lebhafter barocker Manier, 
hatte die Markgräfin Sibylla Augusta während ihrer Witwen- und Regent
schaft errichten lassen. Beim Empfang mit anschließendem Aperitif erzählte 
der Rastatter Oberbürgermeister in gekonnter Art aus der Geschichte seiner 
Stadt. Staatsarchivar Dr. Bruno Meyer dankte für den freundlichen Empfang 
und wies auf die grundlegende, verbindende Aufgabe aller demokratischen 
Gemeinwesen hin, nämlich die Freiheit jeden Tag zu schätzen, zu schützen 
oder gar zurückzuerobern, worauf Dr. A. Schoop, Frauenfeld, dem Rastatter 
Stadtoberhaupt mehrere Exemplare der Frauenfelder Stadtgeschichte über
reichte. Anderntags überquerte man bei warmem Sonnenschein die fruchtbare 
Oberrheinische Tiefebene, wo Landleute auf beiden Seiten des Rheins die 
Spargelernte einbrachten. Sesenheim, das noch einige typische Züge eines 
Elsäßer Dörfleins aufweist, galt der nächste Halt. Ein «Memorial» erinnert 
dort an die Liebesidylle Goethes mit der Pfarrerstachter Friederike Brion 
( 1770/71 ). «Sie hat mich geliebt, schöner als ich' s verdiente», gestand sich der 
dichtende Jurist aus Frankfurt nachträglich ein. Die Begegnung mit Friederike 
war ihm zu einem tiefen Erlebnis geworden, das seiner Lyrik und der einer 
ganzen Epoche neue Impulse gab. 

Straßburg, die «wunderschöne Stadt», bot den Reiseteilnehmern Gelegen
heit, nach Interesse und Neigung auszuschwärmen, um und in das Münster, 
zur Maison Kammerzell oder hinüber in das Quartier der Petite-France mit 
seinen renommierten Gaststätten. 

Am zweiten Nachmittag brachten die drei Cars die thurgauischen Ge
schichtsfreunde an den imposanten Rheinwerken und zurückhaltenden Zoll
beamten vorbei auf deutsches Ufer zurück und über die Höhen des südlichen 
Schwarzwaldes nach St. Blasien hinab. An Stelle einer Mönchssiedlung des 
9.Jahrhunderts hatte Ritter Reginbert von Seldenbüren 948 eine Benediktiner
abtei bauen lassen. Dieses Kloster entwickelte sich zu einer bedeutenden geisti
gen und wirtschaftlichen Macht, gründete, wie erwähnt, unter anderem den 
Konvent von Alpirsbach, erlebte Aufstieg und Niedergang. Nach einem großen 
Brand von 1768 wurde es neu aufgebaut. Der Prunkentfaltung unter Abt Martin 
Gerbert folgte jedoch in napoleonischer Zeit, 1806, die Aufhebung. In der 
Folge stellte man in einem Teil der Trakte Gewehre für napoleonische Truppen 
her. Heute sind die weitläufigen Gebäulichkeiten religiösen und schulischen 
Zwecken zurückgewonnen. Der vielgenannte Dom soll die viertgrößte Kuppel 
der Welt tragen. Er ist das Werk des Franzosen d'Ixnard und anderer Architek
ten. Das großräumige Kircheninnere hinterläßt in seiner barock-klassizisti
schen Mischform einen majestätisch-kühlen Eindruck, während der Fürsten-
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saal, in dem einige Gemälde von Habsburgerfürsten des 18. Jahrhunderts und 
ihrer Gemahlinnen hängen, bescheiden wirkt. Nach einem Rundblick von 
Häusern (900 Meter) über den südlichen Hochschwarzwald und seine vorwie
gend mit Tannen bestandenen Talhänge erreichte man die heimatliche Grenze 
bei Waldshut. 

Erfüllt von menschlichen Begegnungen, von geographischen, geschichtli
chen und künstlerischen Eindrücken, und mit Gefühlen der Dankbarkeit 
gegenüber den drei Reiseleitern, Dr. Hermann Lei, Dr. Bruno Meyer und 
Dr. Albert Schoop, kehrten die thurgauischen Geschichtsfreunde beglückt 
nach Hause zurück. Hans Müller 
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Jahresversammlung in Arenenberg und Salenstein 
22. September 1973 

Am Nachmittag des 22. Septembers konnte Dr. Bruno Meyer rund 180 Mit
glieder des Historischen Vereins des Kantons Thurgau zur Jahresversammlung 
auf Arenenberg begrüßen. Er stellte fest, daß trotz gegenteiligen Einreden das 
geschichtliche Interesse ebenso wach ist wie früher. Der Mensch soll ein Bild 
der Vergangenheit, auch der Zeiträume haben. Das gibt ihm ein besseres Ver
ständnis für die Gegenwart und hilft ihm zu vertieften Erleben. Der Jahres
bericht ließ die letzte Jahresversammlung mit der Besichtigung von St. Katha
rinental und Dießenhofen sowie die zweitägige Fahrt durch Süddeutschland 
nochmals lebendig werden. Die beiden Vorstandssitzungen dienten einerseits 
den normalen Geschäften, anderseits gaben die steigenden Druckkosten zu 
Sorgen Anlaß. Da am Niveau des Jahresheftes keine Abstriche gemacht werden 
sollen, wird der Jahresbeitrag erhöht werden müssen. Zur Sanierung der thur
gauischen Gemeindearchive soll eine neue Stelle beim Staatsarchiv geschaffen 
werden. Leider muß mit deren Besetzung wegen der Konjunkturbeschlüsse 
noch gewartet werden. Eine ordentliche Jahresrechnung konnte nicht vorgelegt 
werden, da wegen zeitlicher Verschiebungen von Drucken weder eine normale 
Einnahmen- noch Ausgabenrechnung erstellt werden konnte. Um solche 
Pannen in Zukunft zu vermeiden, wird die Rechnung auf das Kalenderjahr 
umgestellt werden. Der Jahresbeitrag wurde auf 20 Franken festgesetzt. Zwei 
verdiente Vorstandsmitglieder, Dr. Egon Isler (Frauenfeld) und Otto Weg
mann (Steckhorn), wünschten von ihren Chargen entlastet zu werden. Für ihre 
große Arbeit wurde ihnen aufrichtiger Dank ausgesprochen. Als neue Mitglie
der des Vorstandes konnten Dr. Walter Schmid und Ernst Knoepfli (Bischofs
zell) gewonnen werden. 

Am 9. Januar 1873 ist in England Napoleon III. gestorben, der einen großen 
Teil seiner Jugend auf Arenenberg verbracht hatte. So lag das Thema «Napo
leon III. und die Schweiz» eigentlich fast auf der Hand. Dr. Albert Schoop ver
stand es denn auch, seinen Zuhörern diesen schillernden Charakter in einem 
ä ußerst instruktiven Vortrag nahezu bringen. 
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Über diese abenteuerliche Gestalt gibt es Hunderte von Büchern, Broschü
ren und Schmähschriften. Die einen bezeichnen ihn als einen Schmierenkomö
dianten der Zeitgeschichte, andere nennen ihn einen modernen Menschen und 
großen Europäer. Die politische Situation war gegeben durch den Wiener 
Kongreß von 1815: Ein geeintes deutsches Reich war Wunschtraum geblieben, 
dagegen war Frankreich ein Nationalstaat. Im menschlichen Bereich war 
seine Mutter, Königin Hortense, die Schlüsselfigur. Sie kaufte 1817 Arenen
berg und ließ es zu einem gefälligen Landsitz umbauen. Sie wohnte bis zu ihrem 
Tode, 1837, mit dem Prinzen darin. Louis Napoleon war ein beweglicher Geist 
und ein begeisterter Reiter, so begeistert, daß er einmal wegen zu schnellen 
Reitens gebüßt wurde. Er interessierte sich sehr für Schulfragen, nahm lebhaft 
Anteil am Ergehen seiner Umwelt und unterstützte die Armen. Aus Dankbar
keit für seine Wohltätigkeit erhielt er das Gemeindebürgerrecht von Salenstein. 
Da ihm seine französische Staatsbürgerschaft gerade entzogen worden war, 
erhielt er das thurgauische Ehrenbürgerrecht, für das er sich mit zwei Sechs
pfünderkanonen revanchierte. Die thurgauische Regierung freute sich sehr 
darüber, wünschte sie doch schon lange, eine Artillerie zu haben. Prinz Louis 
nannte den Kanton Thurgau «eine der aufgeklärtesten Gegenden der Schweiz». 

Nach vielen Wirren wurde Louis Napoleon 1852 Kaiser der Franzosen. 
Eine innere Unruhe begleitete ihn stets, seine Außenpolitik war sprunghaft. 
Einerseits hatte er Vertrauen zum Bundesstaate Schweiz von 1848, anderseits 
lag diese Republik mitten in einem monarchistisch regierten Europa. Besucher 
aus der Schweiz empfing er äußerst wohlwollend, er verteilte Auszeichnungen, 
unterstützte Schulgemeinden am Untersee und sandte Beiträge bei Kata
strophen. 

Er war nicht einfach ein Nachahmer seines Onkels, wie das behauptet wird. 
Er war initativ und leistete harte Arbeit. Er förderte Wirtschaft, Handel und 
Industrie, auch schenkte er sozialen Fragen große Aufmerksamkeit, denn er 
wollte seinem Volke Ordnung und Freiheit geben. Persönlich war er liebens
würdig und höflich. In der Außenpolitik ging er allerdings manchmal über 
seinen Außenminister hinweg. Bei der Einverleibung von Savoyen und Nizza 
war es sogar zu Unrechtmäßigkeiten gekommen, die eine Krise in seinem Ver
hältnis zur Schweiz zur Folge hatte. 1865 begann sein Abstieg. Niederlagen in 
Italien und Mexiko. Als Folge vielleicht einer allzu persönlichen Politik folgten 
Aufstände in den französischen Städten. 1870 erlebte er die Niederlage von 
Sedan, und drei Jahre später starb er in England. Mit großem Applaus wurde 
der Vortrag bedacht. 

Nach einer kleinen Wanderung im Grünen standen wir vor dem Schloß 
Salenstein. Die vorgelagerten, prächtig renovierten Riegelhäuser waren früher 
Bedienstetenwohnungen. Der Schloßherr, Dr. Norman F. Budgeon, Wissen
schafter der Metallurgie, ließ es sich nicht nehmen, uns freundlich zu begrüßen. 
Er hatte das damals abbruchreife Schloß im Jahre 1959 erworben, einer gründ-
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liehen Renovation unterzogen und die Räume wohnlich ausgestattet, im Wis
sen darum, daß wir nur Gäste sind auf dieser Erde. 

Die Burg stammt, wie Dr. Hermann Lei erläuterte, aus dem 10. und 11. 
Jahrhundert und gehörte damals den Herren von Salenstein, die Dienstherren 
der Abtei Reichenau waren. Gegen Ende des 14.Jahrhunderts erwarb die Fa
milie Muntprat das Schloß, um 1530 wurden die Herren von Hallwil Eigen
tümer, und im 17. Jahrhundert kauften es die Edlen von Breitenlandenberg. Im 
19. Jahrhundert setzten verschiedene Besitzerwechsel ein, und jetzt leuchtet 
seine helle Fassade wieder weit über den Untersee. 

Nach Besichtigung des Zehntenkellers und des Schloßbrunnens durften 
auch die Wohnräume besucht werden. Sie wurden sehr bewundert mit ihren 
geschmackvollen Tapisserien, Möbeln, Bildern, Teppichen und Vorhängen, 
nicht zu vergessen die prachtvollen Winterthurer Öfen. 

Zuletzt statteten wir der Kapelle von Mannenbach einen Besuch ab. Nach 
der Sage wurde sie von Kreuzrittern errichtet und 1155 geweiht. Besonders 
bemerkenswert ist der Passionszyklus von 1488. Die Turmuhr von Hans Luterer 
stammt aus dem Jahre 1533. Sie hat ein Gang- und ein Schlagwerk (Stunden
schlag) und wird noch jetzt jeden Tag aufgezogen, den Bewohnern dieses schö
nen Fleckleins Erde die Stunde zu künden. Lydia Sprenger 
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Jahresbericht 1972/73 

Der Winter meldete sich bereits an, als unser Verein am 21. Oktober des 
letzten Jahres St. Katharinental und Dießenhofen besuchte. Im September war 
aber kein freier Samstag mehr vorhanden, und in der ersten Hälfte des Oktober 
sind überall Schulferien. Allen, die dabei waren, wird trotzdem die Tagung in 
lebhafter Erinnerung bleiben. Klarheit der F armen und Weite sind es, die jeden 
Besucher der Kirche von St. Katharinental immer wieder beeindrucken. Als 
noch die Orgeltöne erklangen, erstand wiederum ein Teil der vergangenen 
Welt, für die einst der Bau geschaffen wurde. In Dießenhofen im Rathaus bot 
dann Erwin Engeler mit Hilfe von Lichtbildern eine klare Übersicht über die 
Geschichte dieses ältesten thurgauischen Städtchens. In drei Gruppen durch
wanderte man dann die alten Gäßchen. Den Stadtmauern, Türmen, dem 
Unter- und Oberhof, der alten Stadtkirche und dem Museum im Oberen Amts
haus galt die besondere Aufmerksamkeit. 

Am 12. und 13. Mai dieses Jahres nahmen rund hundert Mitglieder an 
einer zweitägigen Fahrt nach Deutschland teil. In Donaueschingen trafen die 
zwei Cars von Frauenfeld mit dem von Kreuzlingen zusammen, und bei 
schönstem Wetter fuhr man durch das landschaftlich besonders markante Tal 
der Schiltach nach Alpirsbach. Hier besuchte man die im Hirsauer Baustil er
stellte ehemalige Klosterkirche und war überrascht über den noch weitgehend 
mittelalterlichen Bestand des Kreuzganges und der Mönchszellen. Ein gutes 
Mittagessen wartete der Reisegesellschaft in dem vom Herzog von Württem
berg planmäßig angelegten Freudenstadt. Durch das Tal der Murg erreichte 
man die Rheinebene bei Rastatt, besuchte das Schloß Favorite der Markgräfin 
Sibylle und wurde im Rathaus vom Oberbürgermeister mit einem Trunk emp
fangen. Am Morgen wartete auf uns das kleine ehemalige Rebbauerndorf 
Sesenheim, das auch ohne die Erinnerungsstätte an Goethe einen Halt ver
diente. In Straßburg war lebhaftester Fremdenverkehr in der Altstadt, so daß 
jeder auf seine Weise den Weg suchen mußte. Nach der weiten Ebene, in der 
man in der Ferne die Vogesen sah, folgte dann das enge und landschaftlich 
schöne Klostertal mit dem langen Aufstieg auf die Schwarzwaldhöhen. Den 
Abschluß bildete ein Besuch des ehemaligen Klosters St. Blasien. 
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Der Vorstand des Vereins tagte zweimal, nämlich am 21.März und am 
12. September dieses Jahres. Er besprach die normale Tätigkeit und befaßte 
sich eingehender mit der Steigerung der Druckkosten, die eine Erhöhung des 
Jahresbeitrages unumgänglich macht. Die Beiträge der Mitglieder machten im 
letzten Jahr, das eine Ausnahme war, nur einen Viertel der Kosten aus, dieses 
Jahr dürften sie einen Drittel decken, was einfach ungenügend ist. Solange 
aber immer wieder Arbeiten zur Thurgauer Geschichte vorliegen, die zwar 
nicht aktuell sind, aber Dauerwert haben, sollte der Verein seine Beiträge nicht 
reduzieren. Jedes Vereinsmitglied, das einmal in einer Mußestunde daheim 
seine Reihe der Hefte durchgeht, wird staunen, wieviel Wissenswertes darin 
steht und daß überhaupt nichts davon veraltet ist. Der Vorstand verfolgt seit 
mehreren Jahren die Entwicklung im Buchdruck, die sich in jüngster Zeit auch 
durch die Schließung von Betrieben bemerkbar gemacht hat. Erstmals sind im 
jüngsten Heft der Beiträge die Abbildungen im Offsetverfahren hergestellt 
worden. Es ist zu vermuten, daß auch der Übergang des Textteils zum Offset
druck vollzogen werden muß. Will man jedoch beim bisherigen gepflegten 
Aussehen der Beiträge bleiben, so ist die Einsparung ganz gering. Angesichts 
der über hundert Jahre dauernden Reihe hat sich der Vorstand nicht entschlie
ßen können, einen deutlichen Niveauabstieg in Kauf zu nehmen. Er wird die 
Entwicklung genau verfolgen und eine Änderung vollziehen, sobald sie ver
tretbar ist. 

Wenn das Heft 110 der Thurgauischen Beiträge zur vaterländischen Ge
schichte erst diese Woche in Ihre Hände gelangt ist, so liegt die Ursache gerade 
auf dem Gebiet der Druckkosten. Zum Druck vorgesehen und vorbereitet war 
eine Arbeit über die Walzmühle in Frauenfeld. Es zeigte sich dann jedoch, daß 
die Verfasserin ihre Arbeit zu einem Drittel der Kosten, die sie uns hätte ver
güten müssen, herstellen konnte, so daß sie sie zurückgezogen hat. Nun enthält 
das Heft zuvorderst einen ersten Teil einer Darstellung von Staat und Kirche 
im Thurgau im Zeitalter von 1814 bis 1830. Er betrifft zur Hauptsache die evan
gelische Staatskirche, und das nächste Jahr soll die katholische an die Reihe 
kommen. Selbstverständlich nimmt der Vorstand nicht an, daß ein Mitglied 
diesen Text ganz durchliest. Mit der Veröffentlichung erfüllt der Verein einen 
Teil seiner Aufgabe, Material für die Pflege der Geschichte im Thurgau bereit
zustellen. Der Geschichtsfreund kommt aber bei den im Heft folgenden Bei
trägen auf lesbareren Text. Gustav Schmid, den man mit Recht den Vater des 
heutigen thurgauischen Rebbaus nennen könnte, hat unter dem Titel «Wand
lungen im thurgauischen Rebbau» eine Übersicht über die Entwicklung in den 
Jahrzehnten seit der Jahrhundertwende geschrieben, die zeigt, mit welchem 
Erfolg hier ein Teil der thurgauischen Landwirtschaft vollständig saniert wor
den ist. Ein kleiner Artikel in französischer Sprache weist nach, wie viele und 
welche Bilder des Napoleonmuseums Arenenberg einst in den Räumen Napo
leons I. und der Kaiserin J osephine hingen und was für ein Schicksal sie bis 
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heute hatten. Ein völlig vergessenes Stück Geschichte berührt dann der letzte 
Beitrag, indem er auf einen Teil des Staatskirchenrechtes, die Tätigkeit der 
konfessionellen Gerichte vom Anfang des 19.Jahrhunderts, hinweist. Den Ab
schluß bildet ein Nachruf auf Karl Keller-Tarnuzzer, dessen Tätigkeit im 
Thurgau bei allen älteren Mitgliedern des Vereins unvergessen ist. Seine Lebens
arbeit ist für uns Grundlage für weiteres Schaffen und Verpflichtung, auch 
unseren Teil zu leisten. 

Auch auf dem Gebiet der Sorge für die Gemeindearchive und die Pfarr
bücher ist Erfreuliches zu melden. Der Regierungsrat hat dieses Jahr beschlos
sen, grundsätzlich die Stelle eines Inspektors der Gemeindearchive beim 
Staatsarchiv zu schaffen, ohne die eine Sanierung der Zustände - die durch die 
Entwicklung des thurgauischen Gemeindewesens in jüngster Zeit verschärft 
worden sind - nicht möglich ist. Allerdings darf die Stelle vorläufig aus Kon
junkturgründen noch nicht besetzt werden. Hoffen wir, daß auch diese Schranke 
bald fallen wird. Bei den Pfarrbüchern wird noch dieses Jahr ein wesentlicher 
Schritt getan werden. Die Verfilmung auf Kosten der Genealogischen Gesell
schaft von Utah steht bevor. 

Im vergangenen Jahr hat der Verein viele neue Mitglieder gewonnen. Wir 
freuen uns über jeden einzelnen unter ihnen und hoffen, daß er möglichst lange 
mitmachen kann. Freud und Leid sind Geschwister: wir haben auch Abschied 
nehmen müssen. Verlassen hat uns Karl Keller-Tarnuzzer, der über ein halbes 
Jahrhundert, seit 1920, dem Verein angehörte. Beinahe gleich lang, seit 1924, 
war Regierungsrat Dr. W. Stähelin unser Mitglied. Seine Amtsgeschäfte ließen 
ihm nur wenig freie Zeit. Wer ihn aber näher kannte, wußte, daß er sich immer 
wieder mit der thurgauischen Vergangenheit befaßt hat. Im Jahre 1935 ist 
Malermeister A. Brunschwiler hinzugekommen, dessen Liebe der Ortsge
schichte von Rickenbach galt. Leider war er früh schwerhörig geworden, so daß 
er nicht mehr alles mitmachen konnte. Noch vor dem Kriege ist Frau Cecile 
Straub-Kappeler in Amriswil dem Verein beigetreten, und im Jahre des Kriegs
endes sind Professor Dr. Adolf Ritter, der ehemalige Spitaldirektor von Mün
sterlingen, und Paul Schmid, der einstige Gemeindeammann von Fischingen, 
Mitglied geworden. Pfarrer Hannes Winkler, der bis zu seiner Pensionierung 
in der schönen neugotischen Pfarrkirche von Herlingen predigte, war fast zwan
zig Jahre mit dabei. Später sind Fräulein Hanna Ribi, die ehemalige Sekundar
lehrerin, Willi Keller, Sekundarlehrer in Romanshorn, und Dr. Louis Schihin, 
Kantonsstatistiker und Chef des Personalamtes, beigetreten, aber gerade sie 
waren in den letzten Jahren stets an unseren Tagungen. 
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Jahresrechnung 1972/73 
A. Betriebsrechnung 

I. Vereinskasse 

Einnahmen 
Mitgliederbeiträge ............................. . 
Staatsbeitrag 1973, Anteil ....................... . 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer ........... . 
Druckkostenbeitrag vom Volkswirtschaftsdepartement 
an G. Schmid, Rebbau, inklusive Separata ........ . 
Aus Druckschriftenverkauf ..................... . 
Vorschlag der Jahresversammlung 1972 ........... . 
Vorschlag der Frühlingsfahrt 1973 ............... . 
Vorschlag der Jahresversammlung 1973 ........... . 
Zinsen ....................................... . 

Ausgaben 

6 550.60 
4000.-

566.60 

2 000.-
1 847.30 

31.90 
705.65 
173.-
517.05 16 392.10 

Teilzahlung an Druck und Versand Heft 110 . . . . . . . 15 000.
J ahresbeitrag 1973 an Thurgauische Museumsgesell-
schaft ........................................ . 
Honorare ..................................... . 
Einladung zur Jahresversammlung 1972 .......... . 
Rückkauf alter Hefte ........................... . 
Anschaffung einer Adressiermaschine ............. . 
Einladung zur Jahresversammlung 1973 .......... . 
Bankspesen und Depotgebühren ................. . 
Postscheckgebühren ............................ . 
Spesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rückschlag 1972/73 ............................ . 

2. Urkundenbuch 
Einnahmen 

50.-
100.-
246.50 

20.30 
488.10 
249.30 
157.65 
103.25 
268.80 16 683.90 

291.80 

Staatsbeitrag an Nachdruck von Band IV . . . . . . . . . . 20 645.-
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Staatsbeitrag 1973, Anteil ....................... . 
Aus Verkauf .................................. . 

Ausgaben 
Nachdruck von Band IV ....................... . 
Vorschlag 1972/73 ............................. . 

3. Brüllmann-Fonds 
Einnahmen 

500.-
1 105.- 22 250.-

20 800.-
1 450.-

Obligationenzinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 295.-

Ausgaben 
Keine ........................................ . 
Vorschlag 1972/73 ............................. . 

B. Vermögensrechnung 

Vermögen am 1. September 1972 ................. . 

Vorschläge 1972/73 : 
Urkundenbuch ...................... . 
Brüllmann-Fonds .................... . 

Rückschlag 1972/73: 

I 450.-
1 295.-

Vereinskasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 80 
Vermögen am 31.Dezember 1973 ................ . 

Davon: 
Vereinskasse ........................ . 
Urkunden buch ...................... . 
Legatef onds ......................... . 
Brüllmann-Fonds .................... . 

4371.41 
2 695.88 
6 000.-

27 963.95 

C. Vermögensausweis 

1 295.-

38 578.04 

2 453.20 2 453.20 
41 031.24 

41031.24 

Obligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 000.-
Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 646.46 
Postscheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 384. 78 
Gesamtvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 031.24 

Frauenfeld, den 31. Dezember 1973 
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Der Quästor: Alfred Vögeli, Pfarrer 



Präsident: 
Vizepräsident: 
Quästor: 

Aktuar: 
Beisitzer: 

Vorstand 

Dr. Bruno Meyer, Staatsarchivar, 8500 Frauenfeld 
Dr. Albert Schoop, Speerstraße 11, 8500 Frauenfeld 
Pfarrer Dr. h. c. Alfred Vögeli, Hertenstraße 35, 
8500 Frauenfeld 
Dr. Walter Schmid, Kantonsbibliothekar, 8500 Frauenfeld 
Dr. Ernst Bucher, Ringstraße 7, 8500 Frauenfeld 
Erwin Engeler, alt Lehrer, Schlattingerstraße 25, 
8253 Dießenhofen 
Ernst Knoepfli, Bankverwalter, 9220 Bischofszell 
Dr. Hermann Lei, Seminarlehrer, Thomas-Bornhauser
Straße 33, 8570 Weinfelden 
Hans Müller, Sekundarschulinspektor, Reckholderstraße 37, 
8590 Romanshorn 
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Neue Mitglieder 

Abgottspon Klaus, Sekundarlehrer, Höhenweg 5, 8590 Romanshorn 
Bietenholz Hermann, Zollbeamter, Weiherstraße 600, 8280 Kreuzlingen 
Bischoff Alfons, Dr. phil., General-Weber-Straße 12, 8500 Frauenfeld 
Boetschi Marianne, Lehrerin, Schulhaus, 8501 Niederneunforn 
Boßhart Adelheid, Dr. phil., Teuchelwiesstraße 8, 8500 Frauenfeld 
Brenner-Hofer Ernst, Bankbeamter, Felsenburgweg 4, 8280 Kreuzlingen 
Bruderer Egon, Fabrikant, Maschinenfabrik, 9320 Frasnacht 
Bürcher Josef, Dr. med., St.-Galler Straße 32, 8500 Frauenfeld 
Bürlimann Rudolf, Im Bitzring 15, 9220 Bischofszell 
Capitani Elsbeth, Frau, Lindenhofstraße 10, 9500 Wil 
Curiger Georg, Berghof, 8502 Herdern 
Dschulnigg Gottlieb, Sekundarlehrer, Alleestraße 40, 8590 Romanshorn 
Geser Myrtha, Volksbadstraße 8, 9000 St. Gallen 
Gieß Anton, technischer Kaufmann, Glärnischstraße, 9524 Zuzwil 
Häberlin Hans Rudolf, Dr. med., Hölzliweg 15, 8580 Amriswil 
Häfelin Karl, alt Bankbeamter, Rosenbergstraße 8, 8304 Wallisellen 
Heisek Fritz, Wielsteinstraße 43, 8500 Frauenfeld 
Huber Frieda, 8562 Märstetten 
H utterli Peter, Schernelz, 2514 Ligerz 
Künzli Otto, Fabrikant, Tannenwiesenstraße 5, 8570 Weinfelden 
Lüchinger Theo, Bienenstraße 17, 8570 Weinfelden 
Mathwich Johann, Dr., Auenstraße 5, D- 7704 Gailingen 
Matossi Franco, Obere Seestraße 49, 8596 Scherzingen 
Menolfi Ernest, cand. phil., Petersgraben 15, 4051 Basel 
Minnig Arnold, Steinbruchstraße 19, 8280 Kreuzlingen 
Mock Markus K., Zürcherstraße 229, 8500 Frauenfeld 
Müggler Guido, Sekundarlehrer, Hohlweg 2, 8570 Weinfelden 
Nyffenegger Eugen, Dr. phil., Zum Büel, 8598 Bottighofen 
Perini Peter, lic. iur., Säntisstraße 14, 8280 Kreuzlingen 
Peter Eugen, Thundorferstraße 22, 8500 Frauenfeld 
Rieser Manfred, Zürichstraße 59, 8600 Dübendorf 
Rimensberger Pijos, Siedlung Haien 64, 3037 Stuckishaus 
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Rosenkranz Adolf, Casa «La Brughiera», 6597 Agarone 
Ruch Margrit, Frau, Sprachlehrerin, 8553 Mettendorf 
Rütti Ernst, Orthopäde, Katharinengasse 10, 9000 St. Gallen 
Schärer Annalies, Frau, Im Gehren 715, 9103 Schwellbrunn 
Schihin Louise, Frau, Blumenstraße 34, 8500 Frauenfeld 
Schorno-von Streng Elisabeth, Frau, Lerchentobelstraße 29, 8700 Küsnacht 
Seger Rolf, Konstanzerstraße 29, 8274 Tägerwilen 
Sprenger-Bärlocher, Familie, Scheibenbergstraße 19, 9500 Wil 
Sprenger Willy, Tannenstraße 5, 8500 Frauenfeld 
Staeheli Lilly, Wydäckerring 107, 8407 Zürich 
Stähelin Philipp, Dr. iur., Franzosenweg 13, 8500 Frauenfeld 
Straub Ruth, Romanshornerstraße 32, 8580 Amriswil 
von Streng Franz, Dr. med., Risiweg 3, 5620 Bremgarten 
Weilenmann Klara, Frau, Gallusstraße 35, 9500 Wil 
Zöbeli Edwin, Bründlerbergstraße 4, 8570 Weinfelden 

Mitteilung über das Thurgauische Urkundenbuch 
Dieses große, vom Verein herausgegebene Werk, das in acht Bänden sämt

liche den Thurgau betreffenden Urkunden vom Jahr 724 bis zum Jahr 1400 ent
hält, war seit Jahren vergriffen. Heute sind alle Bände bis auf den 6. Band wieder 
lieferbar. Dieser wird später nachgedruckt, kann aber bereits bestellt werden. 
Mitglieder können das Werk, ganz oder einzelne Bände, zu stark ermäßigtem 
Preise direkt beim Verein beziehen. 
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